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Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden.  

Es ist nicht genug zu wollen - man muss auch tun. 

- Johann Wolfgang von Goethe - 

 

1. Einleitung1 

Der Klimawandel gilt als anerkannter Fakt. Maßnahmen gegen den Klimawandel sind 

genauso notwendig, wie Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Diese Er-

kenntnis spiegelt sich seit Jahren auch in Maßnahmen der Politik und der Verwaltungen 

wieder und zeigen sich in zahlreichen Selbstverpflichtungen, Gesetzen und Vereinbarun-

gen auf unterschiedlichen politischen Ebenen2 wieder. Das Thema Klimawandel wird so-

wohl auf internationaler, europäischer und deutscher Ebene thematisiert. Insbesondere 

die kommunale Ebene ist hierbei besonders hervorzuheben, denn rund 80% der globalen 

CO2-Emissionen entstehen heute in städtischen Ballungsräumen, womit sie ein zentraler 

Ansatzpunkt für Gegenmaßnahmen sind (vgl. Siemens AG 2011, S. 4; Hoornweg et al. 

2011, S. 55). Gleichzeitig leben ca. 55%3 der Weltbevölkerung in Städten, deren Lebens-

raum auch in Zukunft lebenswert sein soll. Kommunen stehen damit gleich mehrfach in 

einem Spannungsfeld. Sie müssen Maßnahmen ergreifen um den Klimawandel aufzuhal-

ten, sie planen heute die (lebenswerte) Stadt von morgen, während sie gleichzeitig ver-

schiedenen Interessen und gesetzlichen Vorgaben der unterschiedlichen Ebenen gerecht 

werden müssen. In Deutschland können hier das Baugesetzbuch (BauGB) und die Ener-

gieeinsparverordnung (EnEV) beispielhaft genannt werden. Sie lassen den Kommunen 

wenig Gestaltungsspielraum (vgl. Kern et al. 2005, S. 5).  

 

                                                 

1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel die männliche Form verwendet. 

Im Sinne der Gleichbehandlung sind jedoch immer alle Geschlechter gemeint. 

Die vorliegende Dissertation, wurde im Rahmen der DFG-Forschergruppe „Lokale Generierung hand-

lungsrelevanten Wissens – am Beispiel lokaler Strategien und Maßnahmen gegen den Klimawandel“ 

(FOR 1387/0), konkreter im Teilprojekt „Verwaltungsalltag: Die Generierung von Wissen in der Pla-

nungs- und Umweltverwaltung“, erstellt.  
2 Sowohl auf der internationalen, der europäischen, der Bundes-, der Länder- sowie der Kommunalen-

Ebene kann man Beispiele hierfür finden. Beispielhaft erwähnt sei hier das Kyoto-Protokoll. 
3 https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerung-arbeit-so-

ziales/bevoelkerung/Stadtbevoelkerung.html abgerufen am 12.06.2021 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerung-arbeit-soziales/bevoelkerung/Stadtbevoelkerung.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/bevoelkerung-arbeit-soziales/bevoelkerung/Stadtbevoelkerung.html
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Grundsätzlich ist „der Klimaschutz in der kommunalen Aufgabenstruktur dem Bereich 

der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben zuzuordnen“ (Deutsches Institut für Urbani-

stik 2011, S. 11). Häufig unterliegt die Wahrnehmung dieser freiwilligen Aufgabe des-

halb finanziellen Restriktionen. Wird sie allerdings wahrgenommen, so ist sie organisa-

torisch in den meisten Verwaltungen im Umweltamt angesiedelt (vgl. Kern et al. 2005, 

S. 38; Deutsches Institut für Urbanistik 2011, S. 19).  

 

Klimaschutz und Klimaanpassung betreffen aber weitaus mehr Abteilungen und Berei-

che, wobei hier vor allem die Stadtplanung zu nennen ist. „Die Einsicht in die Gefährdung 

der natürlichen Ressourcen, in die Grenzen des Wachstums und die durch die Industrie-

gesellschaft verursachten Umweltschäden – bis hin zum weltweiten Klimawandel – ist 

gewachsen [und] (…) die Stadtplanung muss dieser gewandelten Situation Rechnung tra-

gen“ (Albers und Wékel 2011, S. 7). In den Planungsverwaltungen ist das Thema Klima 

u.a. relevant wenn es um den Erhalt von Frischluftschneisen für ein angenehmeres Klein-

klima geht oder konkrete Anforderungen an Neubauten formuliert werden. Sie sind aber 

aus ihrer Querschnittsfunktion heraus auch gefordert, wenn es um die Einbindung anderer 

Verwaltungsstellen zu Klimaaspekten geht, in informellen Planwerken ebenso wie z.B. 

im Rahmen der Bauleitplanung. 

 

Wie bereits erwähnt wurde, ist die heutige Auseinandersetzung mit dem Thema Klima 

und seiner absehbaren Veränderung eine Herausforderung für Verwaltungen in ihrer gan-

zen Breite, die es langfristig nicht gestattet sich mit dieser nicht auseinanderzusetzen. Um 

nun allerdings in der Lage zu sein, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die der indi-

viduellen Situation der jeweiligen Stadt angemessen sind, bedarf es Wissen in allen sei-

nen Ausprägungen. Wobei nicht alle zusammengetragenen Informationen voraussichtlich 

in einer Verwaltung auch Anwendung finden.  

 

Diese Veränderungen, die das sich wandelnde Klima mit sich bringt, erfordern Entschei-

dungen und Maßnahmen von Kommunen, die auf einer bestimmten Grundlage getroffen 

werden müssen. D.h. die Entscheidungen setzen ein bestimmtes Wissen voraus. Dies al-

lein reicht jedoch noch nicht aus, denn auch die Rahmenbedingungen – also die Wissens-

ordnungen - unter denen Entscheidungen getroffen werden bzw. ein bestimmtes Wissen 
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ausgewählt wird, spielt eine Rolle4. Aber wie entsteht Wissen und welche Merkmale 

weist eine Wissensordnung auf, sodass Entscheidungen so getroffen werden wie sie ge-

troffen werden? Bzw. welche Praktiken der Wissensgenerierung sind zu beobachten? 

Sichtbar werden solche Prozesse in Städten im Ergreifen unterschiedlicher Maßnahmen. 

Deshalb lautet die dieser Arbeit zu Grunde liegende Fragestellung: Warum unterscheiden 

sich in Stuttgart und Frankfurt5 am Main die Maßnahmen bzgl. Klimaschutz und Klima-

anpassung6? Hierbei soll die These geprüft werden, dass sich die Unterschiede aus ver-

schiedenen Wissensordnungen ergeben, die sich trotz ähnlicher Rahmenbedingungen 

herausgebildet haben.  

 

Dabei wird davon ausgegangen, dass Organisationen – hier Verwaltungen –einem steti-

gen Prozess des Wandels ausgesetzt sind, welcher zum einen veränderte Anforderungen 

und Erwartungen mit sich bringt und zum anderen ein gewisses Maß an Unsicherheit 

bedeutet, die es zu bewältigen gilt.  

 

Im Laufe der Zeit haben sich so unterschiedliche Praktiken der Wissensproduktion und 

auch -vermittlung etabliert, die unterschiedlich erfolgreich sind. So ist davon auszugehen, 

dass sich erfolgreiche Praktiken eher wiederholen als solche, die nicht zum gewünschten 

Erfolg geführt haben. Daraus lässt sich ableiten, dass solche „erfolgreichen“ Praktiken 

und deren Anwendung auch für Außenstehende in ähnlichen Situationen hilfreich sein 

können.  

 

Darüber hinaus gibt es immer wieder auch Situationen, die in dieser Form noch nie dage-

wesen sind und deshalb auch neue Praktiken erfordern. Unter diesem Gesichtspunkt ist 

der Aspekt, wie dies gefördert werden kann interessant und ggf. näher zu betrachten.  

 

Um diese kurz beleuchteten Aspekte näher zu betrachten werden zunächst begriffliche 

Grundlagen geklärt, sowie der theoretische Hintergrund entwickelt. Dazu wird der Ansatz 

der ‚civic epistemology‘ von Sheila Jasanoff herangezogen, der von Holger Straßheim 

                                                 

4 Diese Aspekte werden in Kapitel 2 vertieft.  
5 Nachfolgend wird auf die genauere Bezeichnung Frankfurt am Main verzichtet. D.h. mit Frankfurt ist 

stets Frankfurt am Main gemeint.  
6 Hintergründe zur Fallauswahl werden in Kapitel 3.2 weiter ausgeführt.  



  

 

4 

 

modifiziert wurde. Darauf basierend wird anschließend der Ansatz für den Untersu-

chungsgegenstand weiterentwickelt mit dem Ziel, die Wissenspraktiken der Wissensord-

nungen der Städte Stuttgart und Frankfurt zu identifizieren. Bevor beide Städte hinsicht-

lich ihrer Praktiken, basierend auf einer Dokumentenanalyse und Leitfaden gestützten 

Interviews untersucht werden, wird zunächst noch das Untersuchungsfeld Klimawandel 

näher betrachtet inklusiver der Rahmenbedingungen kommunaler Klimapolitik. Ab-

schließend werden die Ergebnisse der Untersuchung verglichen und zu Handlungsemp-

fehlungen verdichtet.  

 

1.1 Vorgehensweise 

Die vorliegende Arbeit entsteht an der Schnittstelle zwischen Politikwissenschaft und 

Stadtplanung. D.h. sie versucht aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive ein Phä-

nomen am praktischen Beispiel der Stadt- und Umweltplanung zu erklären. Wobei sie 

nach einer theoretischen Einführung auf empirische Ergebnisse und Beispiele aus den 

zwei Untersuchungsstädten zurückgreift, mit dem Ziel praktische Empfehlungen für den 

Verwaltungsalltag in der Planungspraxis zu formulieren. Hierzu wird zunächst die be-

griffliche Grundlage gelegt und das Forschungsdesign entwickelt. Bedingt durch das For-

schungsdesign wird anschließend die Untersuchungsmethodik dargelegt. Anschließend 

werden die Städte Frankfurt am Main und Stuttgart untersucht.  

 

Das Untersuchungsdesign sieht so verschiedene Schritte der Kondensierung vor. Für Ei-

lige empfiehlt es sich deshalb, sich jeweils auf die Kapitel zu den erkennbaren Praktiken 

zu konzentrieren.  
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Abbildung 1: Struktur der Arbeit 
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2. Analyserahmen: Wissen und Wissensordnungen 

Trotz der fachlichen Auseinandersetzung der Stadtplaner und anderer städtischer Akteure 

mit dem Klimawandel und seinen Folgen, wie beispielsweise der Praxisleitfaden „Klima-

schutz in Kommunen“ des Deutschen Instituts für Urbanistik (2011, 2018) zeigt, ist Wis-

sen „trotz zunehmender Bedeutung für die Raum- und Regionalentwicklung bisher keine 

zentrale Kategorie“ (Zimmermann 2010, S. 115). Und das obwohl der Wert von Wissen 

und Informationen durch Individuen, Organisationen und Gemeinden immer stärker er-

kannt wird (vgl. Rowley und Hartley 2008, S. XIX). So sehen sich Akteure der Heraus-

forderung gegenüber, der exponentiell wachsenden Menge an Daten und Informationen 

Herr werden zu müssen. Somit kommt dem Prozess der Wissensgenerierung eine immer 

größere Bedeutung zu, da Informationen “and our ability to retrieve, select, evaluate, pro-

cess and use it are pivotal to the survival and success of individuals, groups, organizations 

and communities” (Rowley und Hartley 2008, S. 3). Deshalb ist dem Prozess der Verar-

beitung von Daten und Informationen zu Wissen eine besondere Bedeutung beizumessen. 

Da sich „Städte und Regionen (…) in markanter Weise darin [unterscheiden], wie sie 

Wissen, Information und Bildung generieren und in die Handlungsebenen hinein imple-

mentieren“ gilt es zu untersuchen welche Formen dieser Wissensgenerierung in welchem 

Kontext Anwendung finden (Matthiesen 2006, S. 168). Darüber hinaus bilden Kommu-

nen oft den Rahmen indem (Experten-)Wissen generiert wird (vgl. Baecker 1999, S. 74), 

da weder Informationen noch Wissen "eigenständig und losgelöst von gesellschaftlichen 

Kontexten möglich“ sind (Stehr 2013, S. 52 f.). 

 

Zumal die wichtigste Voraussetzung für planerische Aktivitäten Wissen war und ist. 

„Wissen, das gesammelt, geordnet, ständig erneuert und aufbereitet wird, um für konkrete 

Planungsaktivitäten in komplexer oder verdichteter Form zur Verfügung zu stehen“ 

(Streich 2005, S. 11). Die vorliegende Promotion soll dazu beitragen diesen Aspekt in der 

Forschung näher zu betrachten.  

 

Verwaltungen sind Organisationen welche Informationen in Form von Daten, Gutachten, 

etc. verarbeiten, indem sie bearbeitet, bewertet und je nach Relevanz bzw. Nutzen an 

andere Verwaltungsstellen weitergegeben werden. So bilden sich verschiedene Praktiken 
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der Verarbeitung aus. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es Einblicke in das System Ver-

waltung zu bekommen, um im Idealfall erkennen zu könne nach welchen Kriterien ein 

bestimmtes Wissen zu konkretem Handeln führt und anderes nicht.  

 

Diese Erkenntnisse können Anhaltspunkte geben wie Forschungsergebnisse so gestaltet 

werden können, dass sie schneller Eingang in die Praxis finden und sie können in der 

Praxis dazu führen, dass Entscheidungsprozesse ggf. bewusster gesteuert werden können.  

 

Im Folgenden wird das theoretische Grundgerüst entwickelt, welches das Fundament die-

ser Arbeit bildet. Hierzu wird zunächst eine Definition des Wissensbegriffs entwickelt, 

da sich bei Recherchen gezeigt hat, dass es sich hierbei zwar um einen gängigen Begriff 

handelt, der jedoch sehr unterschiedlich genutzt und verstanden wird. Im nächsten Schritt 

und darauf aufbauend wird betrachtet, was unter Wissensgenerierung verstanden wird 

und wie sich unterschiedliche Formen von Wissen unterscheiden. Bevor anschließend die 

theoretische Einbettung erfolgt, findet zunächst noch die begriffliche Einordnung der 

Wissensordnung statt. Dies bildet die Basis für das Konzept der ‚civic epistemology‘ von 

Sheila Jasanoff. Darauf aufbauend werden Praktiken der Wissensgenerierung betrachtet 

und Merkmale solcher identifiziert sowie ein Analyseansatz entwickelt.  

 

2.1 Wissen 

Intuitiv verbindet jeder etwas mit dem Begriff „Wissen“. Eine allgemeingültige Defini-

tion zu finden ist jedoch schon schwieriger (vgl. Franken und Franken 2011, S. 30). Ei-

nige Erkenntnistheoretiker haben mittlerweile sogar „die Hoffnung aufgegeben, den Be-

griff des Wissens zu definieren“ (Bernecker 2003, S. 158). Deshalb wird auch diese Ar-

beit nicht versuchen das Problem abschließend zu lösen, sondern Rahmenbedingungen 

abstecken, die für die Analyse notwendig sind um eine Arbeitsgrundlage zu schaffen und 

eine Arbeitsdefinition entwickeln. Hierzu werden zunächst die unterschiedlichen Be-

griffsdefinitionen verschiedener Autoren nebeneinander gestellt um daraus ein „Destil-

lat“ zu entwickeln bzw. abzuleiten.  

 

Eine der bekanntesten Beschreibungen von Wissen hat bereits Platon verfasst (vgl. Row-

ley 2007, S. 165 und Bernecker 2003, S. 152). Laut ihm basiert Wissen auf Erkenntnis, 
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„denn Wissen heißt, eine erworbene Erkenntnis behalten und nicht verloren zu haben“ 

(Platon 2007, S. 55). D.h. Wissen ist das Ergebnis einer gewonnenen Erkenntnis.  

 

In der heutigen Literatur wird Wissen mit Daten und Informationen in Verbindung ge-

bracht und in ein Hierarchieverhältnis gesetzt. So werden aus Daten Informationen, aus 

Informationen wird Wissen und aus Wissen wird Weisheit, wobei jede dieser Kategorien, 

die darunter liegende beinhaltet (vgl. Ackoff 1989, S. 3). 

Abbildung 2: DIWW Modell 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigen Darstellung nach Rowley und Hartley 2008, S. 57 

 

Daraus lässt sich ableiten, dass Daten und Informationen Voraussetzungen für Wissen 

sind. D.h. im Umkehrschluss, dass es kein Wissen ohne Informationen und Daten gibt. 

Wobei die Grenzen zwischen diesen drei Formen häufig fließend sind und somit eine 

klare Unterscheidung erschweren.  

 

Wie lassen sich nun diese drei Begriffe dennoch voneinander abgrenzen?  

Bei Daten handelt es sich um „symbols that represent properties of objects, events and 

their environment“ (Rowley 2007, S. 166). Sie sind zunächst einmal unbewertet und oft 

quantifiziert, z.B. in Form von (nicht interpretierten) Messergebnissen. Daten können also 

als nicht interpretierte Realitätsbeschreibung bezeichnet werden.  

 

Informationen durchlaufen eine Transformation und entwickeln sich aus Daten (vgl. 

Willke 2002, S. 16), welche eine Selektion erfahren und somit eine erste Interpretation 

indem sie anhand von Relevanzkriterien eingeordnet bzw. gefiltert werden. Wilke spricht 

                                                 

7 Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Wissen. Aus diesem Grund wird „Weisheit“ im weiteren Vorgehen 

nicht weiter thematisiert.  

Weisheit

Wissen

Informationen

Daten
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in diesem Zusammenhang von Informationen als dokumentierter Differenz (vgl. Willke 

2002, S. 16). „Daraus folgt dreierlei: a) ohne Relevanzsystem keine Information; b) In-

formationen sind (in diesem Sinne) relevante, bedeutsame Unterschiede; c) verschiedene 

Akteursgruppen mit unterschiedlichen Relevanzsystemen können aus denselben Daten 

unterschiedliche Informationen ableiten“ (Matthiesen und Bürkner 2004, S. 69).  

 

„Wissen [ist] nicht gleich zu setzen mit ungeordneten, zusammenhangslosen Informati-

onen und Datenströmen. Im Gegensatz zu Daten und Informationen hängt Wissen viel-

mehr mit kognitiven Prozessen und folglich mit Prozessen der Interpretation und der 

Auswahl von als handlungsrelevant erachteten Daten und Informationen zusammen“ 

(Heinelt 2009, S. 357). Heinelt betrachtet Wissen somit als stetigen Prozess. Ein ähnli-

ches Begriffsverständnis vertreten auch Matthiesen und Bürkner (2004). Für sie be-

zeichnet Wissen:  

„kognitive Operationen mit einer sehr viel anspruchsvolleren Selektivität: Seine Funktion ist es, 

die exponenziell [sic!] wachsende Fülle der Informationen qua relevanter Daten zu ordnen, sie 

zu strukturieren, in überschaubare Kontexte einzugliedern und irrelevante Informationen auszu-

sondern. Insofern ist Wissen in all seinen Formen systematisch mit einem Prozess des sense-ma-

king verbunden. Wissen impliziert Vergleiche, Konsequenzen, Verknüpfungen und dialogische 

Praktiken; es hat mit Erfahrung, Urteil, Intuition und Werten, kurz mit »Sinn« in einem struktur-

logischen Verständnis zu tun“ (Matthiesen und Bürkner 2004, S. 69).  

 

Ein etwas anderes Begriffsverständnis vertritt Bernecker (2003). Er bezeichnet „«Er-

kenntnis» als Vorgang des Erkennens und [als] (…) Ergebnis dieses Vorgangs“, wäh-

rend „«Wissen» nur das Resultat des Erkennens“ beschreibt und ein mentaler Zustand 

ist (Bernecker 2003, S. 151 f.). Wissen als Ergebnis eines Prozesses ist auch Willkes 

(2002) Verständnis, wobei er Wissen zunächst als „eine auf Erfahrung gegründete kom-

munikativ konstituierte und konfirmierte Praxis“ definiert (Willke 2002, S. 14). Im wei-

teren Verlauf präzisiert er:  

„Wissen ist […] unabdingbar das Ergebnis einer Operation des »sense making«, also der Herstel-

lung einer sinnhaften Ordnung aus dem Chaos verfügbarer oder anbrandender Informationen. Der 

Prozess des Herstellens von Sinn kann offenbar, wie beispielsweise die frühkindliche Sozialisation 

in vielen Hinsichten zeigt, in hohem Maße unbemerkt, gewissermaßen nebenher und implizit ab-

laufen, er kann aber auch, wie beispielsweise in investigativen oder explorativen Projekten ganz 

gezielt darin bestehen, sich neuen Daten und Informationen auszusetzen, um neue Erfahrungskon-

texte zu gestalten oder bestehende Erfahrungsmuster und das in ihnen ausgedrückte Wissen zu 

revidieren“ (Willke 2002, S. 17–18) 

 

Die beschriebenen Prozesse sind für Willke eindeutig mit Lernen verbunden. So ist für 

ihn „Wissen […] das Ergebnis von Lernen, oder anders formuliert, Lernen ist der Prozess 

und Wissen das Produkt“ (Willke 2002, S. 19).  
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Somit wird das, was Bernecker als Vorgang des Erkennens beschreibt bei 

Matthiesen/Bürkner und Wilke als Sinngebungsprozess bezeichnet. Der Sinn ist insofern 

„relevant, weil er Handlungen leitet“ (Knoblauch 2014, S. 351). Wobei Sinn selbst „kein 

Inhalt [ist], sondern eine Form, genauer: eine bestimmte Aktivität des Bewusstseins, die 

in der Bezugnahme besteht“ (Knoblauch 2014, S. 352). Die Bezugnahme meint eine so-

ziale Vermittlung von unterschiedlichstem. Das lässt den Schluss zu, dass Wissen Infor-

mationen mit Sinn versieht und somit Handlungen leitet. 

 

Stehr definiert Wissen als „Fähigkeit zum sozialen Handeln (Handlungsvermögen), als 

die Möglichkeit etwas in »Gang zu setzen«“ (Stehr 2003, S. 31). Damit ist Wissen nach 

Stehr ebenfalls das Ergebnis eines kognitiven Prozesses. Dieser kognitive Prozess ist es 

der laut Stehr den Unterschied zwischen Informationen und Wissen ausmacht. „Der 

Wissensprozeß erfordert irgendeine Form des Partizipierens: denn Wissen über Dinge, 

Programme, Regeln, Fakten zu erlangen heißt ja, diese in gewissem Sinne zu »appropri-

ieren«, sie in den eigenen Orientierungs- und Erfahrungsbereich aufzunehmen“ (Stehr 

2003, S. 25).  

Die Übergänge zwischen dem Wissensprozess oder auch der Wissensgenerierung und 

dem Wissen als mentalem Zustand sind stark fließend.  

 

Bei den oben genannten Betrachtungen ist interessant, dass unterschiedliche Wissen-

schaftler verschiedene Ausdrücke für dasselbe Phänomen zu finden scheinen und zu 

ähnlichen Ergebnissen kommen. So spielen die Handlungsfähigkeit (Stehr), kognitive 

Prozesse (Heinelt/Matthiesen und Bürkner) und Sinn/Erkennen (Willke/Bernecker/ 

Matthiesen und Bürkner) eine Rolle. Ein Hauptmerkmal der unterschiedlichen Ver-

ständnisse liegt in der Frage, ob Wissen ein kognitiver Prozess, oder das Ergebnis eines 

solchen Prozesses ist.  

 

Da bei der Untersuchung von Wissen nur ein Zustand zu einem Zeitpunkt X8 betrachtet 

werden kann, geht der hier zu Grunde liegende Wissensbegriff davon aus, dass Wissen 

                                                 

8 Wissen zu einem bestimmten Zeitpunkt kann immer nur eine Momentaufnahme sein, da sich Wissen 

beständig weiterentwickelt.  
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das Ergebnis von kognitiven Prozessen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist – oder mit 

Willkes (2002) Worten ausgedrückt, das Produkt eines Lernprozesses ist. Der kognitive 

Prozess kann als Teil der Wissensgenerierung9 durch die Verarbeitung von Informatio-

nen bezeichnet werden, indem er sie mit Sinn versieht, was wiederum zu Handlungsfä-

higkeit führt10. In Anlehnung an Knoblauch meint Sinn die „Bezugnahme auf etwas vor 

dem Hintergrund von Anderem und Ähnlichem: Erst wenn das Bewusstsein die Erfah-

rung von etwas mit etwas anderem vergleicht, dem es ähnelt oder von dem es sich un-

terscheidet, haben wir es mit Sinn zu tun“ (Knoblauch 2014, S. 352). Somit bleibt zu-

sammenfassend festzuhalten, dass in dieser Arbeit unter Wissen Handlungsfähigkeit als 

Ergebnis von kognitiven Sinngebungsprozessen verstanden wird. 

 

2.1.1 Wissensgenerierung 

Der Wissens-Begriff beschreibt in dem hier zu Grunde gelegten Verständnis eine Mo-

mentaufnahme eines stetigen Prozesses, welcher auch als Wissensgenerierung bezeichnet 

werden kann.  

 

Wobei das Vorliegen neuer Daten und Informationen alleine nicht ausreicht um von Wis-

sensgenerierung zu sprechen, da es sich in beiden Fällen ebenfalls um Zustände handelt. 

Es bedarf also auch hier der Prozesse um sie von einem Zustand in den hierarchisch nächst 

höheren zu überführen. Diese Prozesse können auch als Verarbeitungsprozesse bezeich-

net werden.  

 

Die untenstehende Grafik, verdeutlicht den Ablauf eines Prozesses der Wissensgenerie-

rung/Erkenntnisgenerierung, wobei er eher zirkulär zu verstehen ist, denn es findet meist 

kein Stillstand statt. Willke (2011, S. 46) spricht in diesem Zusammenhang von einer 

Wissensspirale.  

  

                                                 

9 Davon ausgehend, dass es sich bei der gesamten Verarbeitung von Daten bis hin zu Wissen um Wis-

sensgenerierung handelt.  
10 Andere sprechen statt von Sinn von Erkenntnis, meinen aber im Prinzip denselben Vorgang.  
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Abbildung 3: Ablauf der Wissensgenerierung  
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Quelle: eigene Darstellung 

 

Besonderes Augenmerk wird im weiteren Verlauf auf die Verarbeitung von Informatio-

nen und die Anwendung von Wissen gelegt werden. Es geht hierbei insbesondere um die 

Vorbereitung von Entscheidungen in Stadtverwaltungen. Entscheidungen selbst werden 

allerdings nicht in ihrer Gänze in die Untersuchung mit einbezogen, da hier außerdem 

weitere Komponenten wie beispielsweise die Politik, Macht und Konflikte, neben Wis-

sen, eine Rolle spielen und es außerdem zu Überlagerungen durch anderes Wissen kom-

men kann, da ihm beispielsweise mehr Wichtigkeit beigemessen wird. Die Betrachtung 

von Entscheidungen kann somit nicht in allen seinen Facetten berücksichtigt werden.  

 

2.1.2 Wissen individueller Akteure und Organisationen 

Bei der Untersuchung deutscher Verwaltungen kommt man nicht umhin sich auch mit 

dem Wissen in Organisationen zu beschäftigen, denn die erarbeitete Definition von Wis-

sen zielt eher auf individuelles Wissen ab. Das Wissen von Organisationen wird in der 

Literatur immer wieder aufgegriffen.  

 

Es gibt Organisationen, die bereits über einen sehr langen Zeitraum existieren und es ge-

schafft haben ihr „Wissen“ zu erhalten. Willke spricht in diesem Kontext davon, dass 

diese Organisationen ihr angesammeltes Wissen „in Regelsystemen, Datenbanken, Ex-

pertensystemen und einer organisationsspezifischen Wissensbasis präsent“ halten konn-

ten (2011, S. 66). Entscheidend hierbei ist jedoch, dass diese Organisationen das Wissen 
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speichern und bereithalten. Geht man nun von der zuvor genannten Definition von Wis-

sen aus nämlich, dass Wissen Handlungsfähigkeit als Ergebnis kognitiver Sinngebungs-

prozesse ist, dann trifft dies nicht auf eine Organisation zu. Eine Organisation kann per 

se nicht eigenständig denken. Willke merkt jedoch zurecht an, dass „Organisationen ein 

sehr viel umfassenderes und komplexeres Wissen erwerben [können] als Menschen“ 

(Willke 2011, S. 69). Gemeint ist damit, dass ein einzelner Mensch alleine nicht in der 

Lage gewesen wäre technische Meilensteine wie Computer, Prozessoren, Satelliten, Flug-

zeuge, etc. alleine zu realisieren oder komplexe Probleme zu lösen. Für ihn steckt deshalb 

„organisationales oder institutionelles Wissen (…) in den personenunabhängigen, ano-

nymisierten Strukturen, Prozessen und Regelsystemen, welche die Operationsweise eines 

Sozialsystems definieren“ (Willke 2011, S. 68). 

Es kann also festgehalten werden, dass Organisationen 

1. die Möglichkeit zum Austausch bieten 

2. die Möglichkeit zur Arbeitsteilung eröffnen 

3. Prozesse organisieren und strukturieren 

indem sie 

1. Regelsysteme bereithalten 

2. Aufbewahrungsmöglichkeiten von Informationen schaffen (z.B. durch Bibliothe-

ken, Datenbanken, etc.) 

3. Strukturen bereitstellen 

Somit sind Organisationen wichtige Quellen von Informationen und des Austauschs. 

Wird nun neues Wissen generiert und durchdringt die Organisation, dann bauen sie „In-

formationen in ihre systemisch relevante Praxis“ ein (Willke 2011, S. 70). Anders ausge-

drückt sie verändern bestehende oder entwickeln neue Praktiken.  

 

Im Sinne der hier zu Grunde liegenden Definition von Wissen verfügen sie jedoch über 

kein eigenständiges Wissen. Denn Wissen als Ergebnis eines kognitiven Sinngebungs-

prozesses erfordert Denken und Denken erfordert einen Menschen. Aus diesem Grund 

muss zwischen individuellem Wissen und organisationalem Wissen unter Rückgriff auf 

Willkes Definition unterschieden werden. Individuelles Wissen ist im Gegensatz zu or-

ganisationalem Wissen folglich immer Akteurs gebunden.  
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Betrachtet man nun den Austausch von Wissen auf der individuellen Ebene, dann bedarf 

es eines Austausches von explizitem Wissen und falls es expliziert werden kann auch von 

implizitem Wissen zwischen den Akteuren.  

 

Implizites Wissen meint in diesem Zusammenhang ein Wissen über das Akteure unbe-

wusst verfügen (vgl. Willke 2011, S. 43; Nonaka und Takeuchi 2012). Es „ist sehr per-

sönlich und entzieht sich dem formellen Ausdruck, es lässt sich nur schwer mitteilen. 

Subjektive Einsichten, Ahnungen und Intuitionen fallen in diese Wissenskategorie. Dar-

über hinaus ist das implizite Wissen tief verankert in der Tätigkeit und der Erfahrung des 

einzelnen sowie in seinen Idealen, Werten und Gefühlen“ (Nonaka und Takeuchi 2012, 

S. 23). 

 

Explizites Wissen hingegen ist ein „ausgesprochenes, formuliertes, dokumentiertes“ Wis-

sen (Willke 2011, S. 44). Der Akteur weiß also, dass er es weiß und ist sich dessen be-

wusst bzw. das Wissen wurde expliziert indem es ausgesprochen und/oder aufgeschrie-

ben wurde (vgl. Willke 2011, S. 44).  

 

Explizites Wissen birgt jedoch die Gefahr, dass es in Vergessenheit gerät und somit nicht 

mehr anwendbar ist. Beispielhaft zu nennen wären hier alte Handwerkstechniken, die im 

Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Somit ist expliziertes Wissen nicht notwen-

digerweise auch anwendbares Wissen. Vielmehr kann konstatiert werden, das verschrift-

lichtes explizites Wissen im Kern eine Information ist, denn der Leser muss es sich erst 

wieder zu eigen machen damit er es anwenden kann. Allerdings kann Wissen nur dann 

von anderen genutzt werden, wenn es expliziert wurde (vgl. Nonaka und Takeuchi 2012, 

S. 89).  

 

Relevant ist jedoch auch der individuelle Wissens- und Erfahrungsschatz einzelner Per-

sonen, also das soziale Wissen „das in den Verhältnissen steckt und das uns in dem Aus-

maß, in dem wir in ihnen stecken, zwangsläufig bekannt und unbekannt zugleich ist“ 

(Baecker 1999, S. 78). Willke (2011, S. 45) spricht in diesem Kontext von operationalem 

Wissen. Gemeint ist ein Wissen darüber, wie Dinge/ Strukturen funktionieren.  
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D.h. es bedarf in Organisationen eines kollektiven Wissens darüber, wie die Dinge funk-

tionieren – also einer kollektiven Wissensordnung.  

 

Somit lässt sich konstatieren, dass Organisationen nicht dazu in der Lage sind selbststän-

dig zu denken und zu handeln. Sie sind jedoch notwendig um Informationen zu konser-

vieren, Strukturen zu schaffen, etc. – oder anders ausgedrückt den Rahmen zu bieten in-

dem Wissen geschaffen, ausgetauscht und erhalten werden kann. Da laut Willke (2011, 

S. 70) Strukturen, Prozesse und Regelsysteme Merkmale von Wissen in Organisationen 

sind, ist davon auszugehen, dass sich ein verändertes organisationales Wissen durch ver-

änderte Strukturen, Prozesse und/oder Regelsysteme ausdrückt indem die Informationen 

in die relevante Praxis eingebaut wird. D.h. diese Veränderungen werden sich durch ver-

änderte Praktiken ausdrücken. 

Tabelle 1: Merkmale von individuellem und organisationalem Wissen 

 Individuelles Wissen Organisationales Wissen 

Merkmale 
Ergebnis eines kognitiven Sinn-

gebungsprozesses 

Strukturen, Prozesse und Regel-

systeme sozialer Systeme 

Träger des Wissens Akteur Organisation 

Art des Wissens Implizites Wissen Expliziertes Wissen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.2 Wissensordnung 

In Kapitel 2.1.2 wurde deutlich, dass es einer Wissensordnung Bedarf um innerhalb von 

Organisationen Wissen zu generieren und auszutauschen. Deshalb ist es im Folgenden 

notwendig, sich näher mit diesem Begriff auseinanderzusetzen.  

 

Der Begriff der Wissensordnung zielt nicht – wie man vermuten könnte – auf eine Ord-

nungsfunktion im Sinne eines „Aufräumens“ ab. Er ist vielmehr abstrakter und bildet 

neben der Rechtsordnung und der Wirtschaftsordnung, die dritte Säule moderner Gesell-

schaften (vgl. Spinner 2012, S. 686 und Spinner 1994, S. 22 f). Es geht vielmehr darum 

wie moderne Gesellschaften mit der Flut an Informationen umgehen, sie auswerten und 

interpretieren, Daten generieren und Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Wis-

sensordnungen „legen Verfahren fest, wie Gesellschaften in sachlicher wie sozialer Hin-

sicht ihr Wissen bestimmen“ (Huber 2007, S. 797). Es geht also bei Wissensordnungen 

immer um Wissensbestände einer Gesellschaft oder Teilen einer Gesellschaft, wie einer 
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Stadt, und deren Deutungsmuster. Das legt die These nahe, dass Wissensordnungen geo-

grafisch und thematisch11 beschränkt sein können. Eine thematische Wissensordnung 

könnte sich aus Fachkulturen ergeben während sich eine geografische Wissensordnung 

beispielsweise aus unterschiedlichen politischen Handlungsebenen ergeben könnte. Eine 

Stadt dürfte eine andere Wissensordnung als ein Bundesland, als der Bund und als die EU 

haben. Alle verfügen über eigene Wissensordnungen, die sich allerdings notwendiger-

weise gegenseitig beeinflussen können bzw. deren Auswirkungen andere Wissensord-

nungen beeinflussen. Dies geschieht z.B. über Gesetze, die Folge eines sich durchgesetz-

ten Wissens in einer Wissensordnung sind.  

 

Weingart versteht unter Wissensordnungen  

„die gesellschaftlichen Arrangements der Produktion und Diffusion von Wissen (…), die über 

die Normierung und Zertifizierung die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit von Wissensbestän-

den regulieren und über die Kreditierungen von Wissensakteuren (Experten) auch die Hierarchie 

von Wissensformen. In der Wissensordnung finden Auseinandersetzungen über die Verfügung 

von Wissen, über Definitionsmacht und über die Legitimität von Wissensansprüchen, kurz, über 

die Grenzen zwischen Wissenschaft und anderen Teilbereichen der Gesellschaft und deren Wis-

sensformen statt“ (Weingart 2003, S. 139).  

 

Ähnlich argumentiert auch Sheila Jasanoff. Sie geht davon aus, dass jede Gesellschaft 

„culturally specific knowledge-ways“ hat, die sie „civic epistemologies“ nennt (vgl. 

Jasanoff 2005, S. 255). Damit meint sie kulturelle Unterschiede der gesellschaftlichen 

Wissensproduktion durch institutionalisierte Praktiken, mit denen Mitglieder einer Ge-

sellschaft Wissen testen und als Grundlage kollektiver Entscheidungen nutzen (Jasanoff 

2005, S. 255). Somit gehen sowohl Weingart, als auch Jasanoff davon aus, dass es inner-

gesellschaftliche/innerorganisationale Praktiken gibt, wie sich Wissen durchsetzt und 

handlungsrelevant wird. In eine ähnliche Richtung argumentiert auch Reckwitz. Für ihn 

generieren Wissensordnungen die soziale Ordnung, indem sie „konsequent in erster Linie 

in einer ‚kognitiven‘ Funktion, als Klassifikationssysteme und als Weltbilder, als Sys-

teme, in denen spezifische Repräsentationen der Welt geliefert werden“ erscheinen 

(Reckwitz 2003, S. 288). Ganz konkret zeigen sie sich durch soziale Praktiken, welche 

sich dadurch auszeichnen, dass es sich dabei um ein ‚know-how‘ im Gegensatz zu einem 

‚knowing-that‘ handelt. D.h. es handelt sich dabei um Verhaltensroutinen bzw. routini-

sierte Beziehungen von Subjekten untereinander oder in der Benutzung von materialen 

                                                 

11 Eine thematische Beschränkung ergibt sich z.B. aus Fachdisziplinen in der Wissenschaft. Nicht jeder 

kann über alles Wissen verfügen.  
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Artefakten (vgl. Reckwitz 2003, S. 289). Damit ist gemeint, dass es dem Einzelnen in 

„Fleisch und Blut“ übergegangen ist, entsprechend geteilter konventionalisierter Erwar-

tungen bzw. erlernter Muster zu agieren12.  

 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Knorr Cetina (2002) in ihrer Untersuchung der 

Wissenskulturen in den beiden Naturwissenschaften der Hochenergiephysik und der Mo-

lekularbiologie. Sie spricht zwar nicht von Wissensordnungen, sondern von Wissenskul-

turen, meint damit aber „diejenigen Praktiken, Mechanismen, und Prinzipien, die, gebun-

den durch Verwandtschaft, Notwendigkeit und historische Koinzidenz, in einem Wis-

sensgebiet bestimmen, wie wir wissen, was wir wissen“ (Knorr-Cetina 2002, S. 11)13. Im 

Unterschied zu den vorgenannten Autoren untersucht sie keine Organisation oder Insti-

tution, sondern wissenschaftliche Disziplinen. Nichtsdestotrotz liegt auch ihrer Arbeit ein 

ähnlicher Gedanke zu Grunde, nämlich, dass sich Wissen durch bestimmte Praktiken re-

produziert und diese sind je nach Rahmen unterschiedlich.  

 

Zusammengefasst bilden Wissensordnungen den Rahmen um Praktiken der Wissenspro-

duktion, -vermittlung und -durchsetzung (vgl. Weingart 2003, S. 139 und Jasanoff 2005, 

S. 255) bzw. sie bezeichnen eine bestimmte Kultur der Wissensgenerierung. Anders for-

muliert finden Wissensordnungen ihren Ausdruck in und durch Praktiken. In diesem Kon-

text lohnt sich ein näherer Blick auf das, bereits erwähnte, Konzept der ‚civic epistemo-

logy‘ von Sheila Jasanoff. Es soll dieser Arbeit als Grundlage einer Untersuchungsheu-

ristik dienen.  

 

2.2.1 Das Konzept der ‚civic epistemology‘ 

Die vorangegangenen Kapitel haben gezeigt, dass Wissen sich in Form von Praktiken 

ausdrückt und in einem gesellschaftlichen oder auch organisationalens Handlungsrahmen 

– der Wissensordnung – stattfindet. Nichtsdestotrotz sagen diese Erkenntnisse noch 

nichts darüber aus, wie Wissen generiert wird, wie Wissen Organisationen durchdringt 

und wie ein Untersuchungskonzept aussehen könnte. Um der Antwort auf diese Fragen 

                                                 

12 Praktiken werden in Kapitel 2.2.2 weiter ausgeführt.  
13 Knorr Cetinas Untersuchung betrachtet unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen und deren je-

weilige Praktiken (vgl. Knorr-Cetina 2002; Reichmann und Knorr Cetina 2016).  
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näher zu kommen, soll das Konzept der ‚civic epistemology‘ nach Jasanoff (2005) näher 

ausgeführt werden. Dieses bietet den Vorteil, dass es im Gegensatz zu anderen Ansätzen, 

wie der Pfadabhängigkeit oder auch der Wissenspfade nach Pawlosky (1998), den Um-

gang mit Wissen und dessen Durchsetzung im Kontext staatlicher Strukturen anhand von 

unterschiedlichen Praktiken untersucht.  

 

Wissen muss sich jeweils gegen konkurrierende Angebote durchsetzen um Handlungen 

nach sich zu ziehen. Dies geschieht auf den unterschiedlichsten Handlungsebenen, von 

der kommunalen bis zur internationalen Ebene sind solche Prozesse zu beobachten. Aber 

wie erlangt ein bestimmtes Wissen gesellschaftliche Anerkennung? Genau dieser Frage 

widmet sich Jasanoff (2005) in einer Untersuchung der Biotechnologie-Politik in Groß-

britannien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Sie identifiziert die ‚civic episte-

mology‘ als „culturally specific, historically and politically grounded, public knowledge-

ways“ (Jasanoff 2005, S. 249) und meint damit kulturelle Unterschiede der gesellschaft-

lichen Wissensproduktion durch institutionalisierte Praktiken, mit denen Mitglieder einer 

Gesellschaft Wissen testen und als Grundlage kollektiver Entscheidungen nutzen (vgl. 

Jasanoff 2005, S. 256). D.h. das was Jasanoff als ‚civic epistemology‘ bezeichnet ent-

spricht den hier ausgeführten Wissensordnungen.  

 

Grundsätzlich unterscheidet Jasanoff in den drei Ländern „drei verschiedene Modalitäten 

der Herstellung von öffentlichem Wissen: gemeinschaftlich (communitarian), konsens-

orientiert (consensus-seeking) und konflikthaft (contentious)“ (Şahinol 2014, S. 299). 

Wobei in den USA Lösungen konflikthaft gefunden werden, in Deutschland überwiegt 

der Modus des Konsenses durch Verhandlungen, während in Groß-Britannien die ge-

meinschaftliche Lösungsfindung dominiert. Zwar gibt es in den drei Ländern unterschied-

liche dominierende Modi, dies bedeutet jedoch nicht, dass diese ausschließlich vorherr-

schen. Vielmehr können auch die jeweils anderen gefunden werden. Es ist jedoch so, dass 

sich der dominierende Modus der Herstellung öffentlichen Wissens auf die Regierungen 

auswirkt, da sie unterschiedlichen Anforderungen und Erwartungen begegnen und ge-

recht werden müssen.  
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Die unterschiedlichen Modi der Herstellung öffentlichen Wissens charakterisiert Jasanoff 

in sechs Dimensionen einer civic epistemologie (vgl. Jasanoff 2005, S. 259), die sie aus 

dem Vergleich der Biotechnologie-Politik in den USA, Groß-Britannien und Deutschland 

entwickelt. Diese sechs Dimensionen wiederum kategorisieren beobachtbare Praktiken 

der Wissensgenerierung:  

1. Participatory styles of knowledge-making (dominierende Typen partizipativer 

Verfahren der öffentlichen Meinungsbildung) 

2. Public accountability (Methoden zur Sicherstellung der politischen Verantwor-

tung bzw. Rechenschaftspflicht) 

3. Demonstration (Praktiken öffentlicher Kundgebungen und Demonstrationen) 

4. Objectivity (bevorzugte Methoden der Zuweisung von Objektivität) 

5. Expertise (akzeptierte Grundlagen von Expertise) 

6. Visibility of expert bodies (Sichtbarkeit der Fach- bzw. Expert_innengremien) 

(Jasanoff 2005, S. 259; Şahinol 2014, S. 298). 

 

Mit Participatory styles of knowledge-making bezieht sich Jasanoff auf die unterschied-

lichen staatlichen Systeme der Interessensvermittlung und -einbindung, d.h. in den ver-

schiedenen Staaten haben sich unterschiedliche institutionalisierte Routinen zur Produk-

tion und Bewertung von Wissen etabliert (vgl. Jasanoff 2005, S. 260). Diese können je 

nach Politikfeld durchaus auch etwas variieren. Beispielhaft genannt seien hier pluralis-

tische und korporatistische Systeme. Hier wird externes Wissen auf unterschiedlichen in-

stitutionalisierten Wegen in die politische Entscheidungsfindung eingebunden.  

 

Genauso unterschiedlich, wie die Verfahren zur öffentlichen Meinungsbildung sind die 

Methoden zur Sicherstellung der public accountability. So liegen den unterschiedlichen 

Systemen verschiedene Annahmen zu Grunde. Das amerikanische System ermöglicht es, 

dass die gegnerischen Seiten ihre Argumente vorbringen und die überzeugendere Seite 

„gewinnt“ (adversary process). In Deutschland und Groß-Britannien hingegen wird Ex-

perten mehr Vertrauen entgegengebracht, wenn auch die Quelle des Vertrauens hier un-

terschiedlich ist. In Groß-Britannien müssen sich Experten das Vertrauen erarbeiten, wäh-

rend in Deutschland das Vertrauen aus der Zugehörigkeit zu einer Organisation/Institu-

tion resultiert (vgl. Jasanoff 2005, S. 261 f.).  
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Laut Jasanoff kommt es aber nicht nur auf die Verantwortung an, sondern auch auf den 

Inhalt der vermittelt wird um öffentliche Glaubwürdigkeit und Anerkennung zu errei-

chen. In diesem Zusammenhang spricht sie von demonstration (practices) – also Prakti-

ken öffentlicher Kundgebungen und Demonstrationen. Auch diese haben in unterschied-

lichen Ländern unterschiedliche Ausprägungen. So basierten die britischen politischen 

Entscheidungen „only on what could be shown with near absolute certainty“ (Jasanoff 

2005, S. 264). In Deutschland hingegen fand bzgl. der Frage nach dem Umgang mit Gen-

manipulierten Lebensmitteln eine inhaltliche Auseinandersetzung im Rahmen von bei-

spielsweise Expertenkomitees oder Kommissionen, weitgehend ohne Einfluss und Ein-

bindung der Öffentlichkeit, statt. So konnten sich die Experten auf einen Konsens einigen 

und das Ergebnis in einem Bericht verschriftlichen. Die Einigung auf einen allgemein-

gültigen Inhalt fand somit mit unterschiedlichen Einbindungsgraden der Öffentlichkeit 

statt.  

 

„Objective knowledge is by definition reliable public knowledge, for such knowledge 

looks the same from every standpoint in society; it is untainted by bias and independent 

of the claimant’s subjective preferences” (Jasanoff 2005, S. 264). Da objektives Wissen 

den Eindruck vermittelt, dass Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit getroffen 

werden ohne Interessen zu bevorzugen, wird es gerne genutzt. Dennoch gibt es in den 

unterschiedlichen Staaten verschiedene Verfahren Wissen als Objektiv zu identifizieren. 

In den USA haben sich Zahlen als probates Mittel erwiesen um die Durchsetzung zu er-

leichtern. Dies kann in unterschiedlichen Formen geschehen, z.B. durch Kosten-Nutzen-

Rechnungen, quantitative Analysen oder risk assessment. Ähnlich verhält es sich auch in 

Groß-Britannien und Deutschland, mit dem Unterschied, dass in diesen beiden Ländern 

auf eine Ausgeglichenheit der Interessen der vertretenen Experten geachtet wird (vgl. 

Jasanoff 2005, S. 264 f.).  

 

Täglich werden neue Theorien aufgestellt, neue Erkenntnisse gewonnen, neues Wissen 

geschaffen. Um der Flut an Informationen gerecht werden zu können und in der Lage zu 

sein sie zu interpretieren, bedarf es Experten. Diese tragen zur Unsicherheitsbewältigung 

bei. Allerdings unterscheiden sich die akzeptierten Grundlagen von Expertise, sie sind in 

jeder Kultur unterschiedlich und sie folgen laut Jasanoff ungeschriebenen Gesetzen (vgl. 



  

 

21 

 

Jasanoff 2005, S. 267). In den USA spielen vor allem die beruflichen Fähigkeiten und das 

Ansehen eine Rolle. D.h. jeder mit einer entsprechenden beruflichen Reputation kann als 

anerkannter Experte fungieren. In Deutschland und Groß-Britannien hingegen spielt Er-

fahrung eine wichtige Rolle, wobei in den beiden Ländern unterschiedliche Formen zur 

Anerkennung führen. In Groß-Britannien spielt die persönliche Erfahrung eines Experten 

die entscheidende Rolle, während in Deutschland der Einzelne seine Legitimität aus der 

Zugehörigkeit zu einer anerkannten Institution zieht. Jasanoff identifiziert Rationalität als 

„the ultimate foundation of political legitimacy in Germany, [it] flows from the collective 

reasoning and shared representations produced by authoritatively constituted expert bod-

ies, acting as microcosms of society” (Jasanoff 2005, S. 269).  

 

In den drei Ländern variiert nicht nur die Form der Auswahl von Experten und Experten-

kommissionen, sondern auch die Form in der sie eingesetzt werden und sichtbar sind (Vi-

sibility/Sichtbarkeit der Fach- bzw. Expertengremien), „with important consequences for 

what citizens can see or know of the basis for public decisions“ (Jasanoff 2005, S. 269). 

So stehen Experten und ihr Entscheidungsfindungsprozess in den USA viel stärker im 

Fokus der Öffentlichkeit, als dies beispielsweise in Deutschland der Fall ist. In den USA 

garantieren sogar Gesetze die Zugänglichkeit zur Arbeit von Expertenkommissionen. In 

Groß-Britannien und Deutschland sind „expert-committees (…) not subject to overarch-

ing legal requirements of transparency“ (Jasanoff 2005, S. 269).  
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Tabelle 2: Civic Epistemologies - A comparative View 

 
United States 

Contentious 
Britain 

Communitarian 
Germany 

Consensus-seeking 

Styles of public know-

ledge-making 
(dominierende Typen partizi-
pativer Verfahren der öffentl. 

Meinungsbildung) 

Pluralist, interest-based 
Embodied, service-

based 

Corporatist, institution-

based 

Public accountability 

(basis for trust) 
(Methoden zur Sicherstellung 

der pol. Verantwortung bzw. 

Rechenschaftspflicht) 

Assumptions of dis-

trust; Legal 

Assumptions of trust; 

Relational 

Assumption of trust; 

Role-based 

Demonstration (prac-

tices) 
(Praktiken der öffentl. 

Kundgebungen und Demon-
strationen) 

Sociotechnical experi-

ments 
Empirical science Expert rationality 

Objectivity (register) 
(bevorzugte Methoden der 

Zuweisung von Objektivität) 

Formal, numerical, rea-

soned 

Consultative, negoti-

ated 
Negotiated, reasoned 

Expertise (founda-

tions) 
(akzeptierte Grundlagen von 

Expertise) 

Professional skills Experience 
Training, skills, experi-

ence 

Visibility of expert bo-

dies 
(Sichtbarkeit der Fach- bzw. 

Expert_innengremien) 

Transparent Variable Nontransparent 

Quelle: Darstellung basierend auf Jasanoff 2005, S. 259 mit Übersetzungen von Şahinol 2014, S. 298 

 

„The concept of civic epistemology (…) refers to the mix of ways in which knowledge is produced, 

presented, tested, verified and put to use in public arenas. These public knowledge-ways, moreover, 

are not universal but are grounded in historically conditioned practices that may vary from one national 

context to another. Seen in this light, civic epistemology is a constitutive element of political culture” 

(Jasanoff 2012, S. 71). 

 

Somit beschreibt Jasanoffs Konzept einen sehr interessanten Aspekt, der Politikgestal-

tung und -formulierung. Sie nutzt eine relativ weite Definition der ‚civic epistemology‘, 

was es ihr ermöglicht, die ihrer Meinung nach unterschiedlichen Praktiken der Wissens-

generierung aufzuzeigen und zu kategorisieren. Kritisch angemerkt werden, muss an die-

ser Stelle jedoch, dass die Dimensionen ihrer ‚civic epistemology‘ logische systembe-

dingte Folgen sind. Damit ist gemeint, dass die einzelnen genannten Dimensionen in ihren 

Ausprägungen jeweils abhängige Variablen der unabhängigen Variablen Interessensver-

mittlungssystem des jeweiligen Staates sind. Somit ist es folgerichtig, dass sie sich in 

Staaten mit unterschiedlichen Systemen unterscheiden. Nichtsdestotrotz lohnt die Über-

nahme des Grundgedankens und dessen individualisierte Weiterentwicklung. Die zent-

rale Frage ist: Wie wird Wissen generiert und durchgesetzt? Die Dimensionen der ‚civic 

epistemology‘ können als Kategorien für Verfahren der Wissensgenerierung angesehen 
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werden, unter der Voraussetzung, dass sie möglichst verallgemeinerbar sind und ggf. in 

unterschiedlichen Ausprägungen in verschiedenen Kontexten Anwendung finden. D.h. 

bei den Dimensionen geht es um die Identifizierung und Zuordnung von Strukturen, Pro-

zessen und Regelsysteme in Form von Praktiken, wie sich Wissen durchsetzt und genutzt 

wird. Mit Hilfe der Dimensionen, wird aber auch Wissen im Bedarfsfall neu generiert. Es 

handelt sich also bei der ‚civic epistemology‘ um die jeweilige Wissensordnung die sich 

in Praktiken zur Wissensgenerierung, Wissensdurchsetzung und Wissensreproduktion 

ausdrückt. Anders ausgedrückt: Strukturelle Veränderungen sind zurückführbar “auf kol-

lektive Muster der Unsicherheitsbewältigung der beteiligten Akteure“ (Klimecki und 

Gmür 1997, S. 235).  

 

Die sechs Dimensionen der civic epistemology kategorisieren verschiedene Metho-

den/Mechanismen von Organisationen mit denen Daten und Informationen erhoben, ver-

arbeitet und transportiert bzw. kommuniziert werden um Handlungsrelevanz zu schaffen. 

Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, können und werden sie durchaus auch strategisch 

eingesetzt.  

 

Da sich Jasanoffs Arbeit mit der Biotechnologie-Politik in Groß-Britannien, den Verei-

nigten Staaten von Amerika und Deutschland befasst, kann sie nicht eins zu eins adaptiert 

werden. Die hier vorliegende Untersuchung der Wissensgenerierung in den städtischen 

Verwaltungen Frankfurts und Stuttgarts macht ein induktives Vorgehen notwendig. So-

mit dient Jasanoffs Ansatz als Ausgangspunkt zur Identifizierung der lokalen ‚civic epis-

temology‘/ Wissensordnung der beiden Stadtverwaltungen. Ihre Dimensionen dienen au-

ßerdem der Kategorisierung der beobachteten Wissensgenerierungsprozesse in Form von 

Praktiken.  

 

Jasanoff selbst ist sich der Schwächen ihres Konzepts durchaus bewusst und verweist 

darauf, dass es zwar den Vorteil der Klarheit beinhaltet aber auch das Risiko der Reduk-

tion birgt. Darüber hinaus, kann das Konzept zwar fest verankerte Muster aufzeigen, diese 

wiederum können sich jedoch im Laufe der Zeit verändern. „Like any aspects of culture, 

the attributes of civic epistemology have to be performed and reperformed to maintain 

their hold as living, breathing instruments. It follows that radical breaks and disjunctures 
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can always occur in theory, but shocks of exceptional severity may be needed to precipi-

tate them“ (Jasanoff 2005, S. 259–260). 

 

Abbildung 4: Hierarchiebeziehungen der Wissensgenerierung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Der Anwendung von Jasanoffs Ansatz in dieser Dissertation liegen einige grundlegende 

Annahmen zu Grunde:  

1. Jede Kommunalverwaltung hat eine eigene Kultur der Wissensgenerierung, Wis-

sensdurchsetzung und Wissensreproduktion - sprich eine eigene Wissensordnung.  

2. Jede dieser Wissensordnungen findet Ausdruck in unterschiedlichen Praktiken, 

welche sich wiederum den von Jasanoff genannten Dimensionen zuordnen lassen.  

 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Wissensordnung den Rahmen bildet in dem 

Wissen generiert wird, z.B. durch gesellschaftlich anerkannte Grundannahmen darüber 

wie die Welt funktioniert. Sie beeinflussen den kognitiven Sinngebungsprozess der Ge-

nerierung von Wissen. Wissen wiederum entsteht und wird transportiert über Praktiken, 

welche sich ebenfalls in unterschiedlichster Form ausdrücken können. Es können Prakti-

ken der Interaktion, des Regierens oder aber auch des Umgangs mit einem Artefakt sein. 

Jasanoff wiederum entwickelt die Annahme, dass sich Wissensordnungen in sechs Di-

mensionen unterteilen lassen, denen wiederum unterschiedliche Praktiken zugeordnet 

civic epistemology/ 
Wissensordnung

Dimensionen

Praktiken
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werden können. Durch die Identifizierung von Praktiken und die Zuordnung zu den Di-

mensionen lassen sich also Unterschiede in einer Wissensordnung erkennen und beschrei-

ben.  

Abbildung 5: Wissensprozesse nach Jasanoff 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Jasanoff 2005 

 

2.2.2 Praktiken der Wissensgenerierung/ Wissensproduktion 

Um Jasanoffs Konzept als Untersuchungsgrundlage anwenden zu können sind Anpassun-

gen an den Untersuchungskontext notwendig. Bevor dieser Schritt jedoch möglich ist, ist 

ein näherer Blick auf Praktiken notwendig.  

 

Organisationales Wissen und individuelles Wissen unterscheiden sich, allein schon be-

dingt durch die strukturellen Unterschiede. Beiden gemein ist jedoch, dass sie sich durch 

Praktiken ausdrücken. „Praktiken sind das Tun, Sprechen, Fühlen und Denken, das wir 

notwendig mit anderen teilen“ (Schäfer 2016, S. 12). Sie drücken sich in unterschied-

lichsten Formen aus und gelten als „konventionalisierte Arten und Weisen des Handelns“ 

(Keller 2010, S. 255). Allerdings setzen sie kollektive Wissensvorräten „über gesell-

schaftlich allgemein als ‚angemessen‘ angesehenes Handeln“ voraus (Hornidge 2013, S. 

211). Dabei beschränkt sich eine Praktik nicht nur auf soziale Interaktionen, sondern 

meint auch die Nutzung von Gegenständen/Artefakten. D.h. es geht nicht nur um das 

Wissen darum, das etwas funktioniert, sondern wie etwas funktioniert (know-how). Seien 

es soziale Interaktionen oder das Wissen darum, wie man einen Computer benutzt.  
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Unsere soziale Welt setzt sich somit, aus miteinander verflochtenen Praktiken zusammen: 

„Praktiken des Regierens, Praktiken des Organisierens, Praktiken der Partnerschaft, Prak-

tiken der Verhandlungen, Praktiken des Selbst etc.“ (Reckwitz 2003, S. 289). Wobei sich 

Praktiken in allen möglichen Formen ausdrücken können und auch häufig routinisiert 

sind, sodass sie nicht beständig in Frage gestellt werden. Dies wiederum bedeutet nicht, 

dass sie nicht trotzdem veränderlich sind.  

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde herausgearbeitet, dass sich Organisationen 

durch unterschiedliche Wissensordnungen auszeichnen können, wobei die Wissensord-

nungen in verschiedenen Dimensionen kategorisiert werden können und sich diese Di-

mensionen wiederum durch verschieden Praktiken ausdrücken. Das bedeutet aber auch, 

dass Praktiken, z.B. in Form von routinisierten Handlungen, Ausdruck von Wissen im 

Kontext von Wissensordnungen sind.  

 

Damit bleibt zunächst zusammenfassend festzuhalten, dass Wissen auf unterschiedlichen 

Ebenen stattfindet – gemeint ist, dass sich individuelles und organisationales Wissen un-

terscheiden. Dennoch finden beide Formen ihren Ausdruck in Praktiken, wobei Praktiken 

als „wissensbasierte Verhaltensroutinen“ (Tschida 2014, S. 240) bezeichnet werden kön-

nen. Allerdings finden Praktiken in einem gesellschaftlich gesetzten Handlungsrahmen 

in Form von Wissensordnungen statt. D.h. Wissensordnungen generieren die soziale Ord-

nung und erscheinen vorwiegend „in einer ‚kognitiven‘ Funktion, als Klassifikationssys-

teme und als Weltbilder, als Systeme, in denen spezifische Repräsentationen der Welt 

geliefert werden“ (Reckwitz 2003, S. 288). Der Vorteil eines solch weit gefassten Prak-

tiken-Begriffs ist, dass damit sowohl individuelle als auch gesetzlich vorgegebene Hand-

lungen untersucht werden können.  

 

2.2.3 Ansatz zur Weiterentwicklung der Dimensionen  

Wie in Kapitel 2.2.1 gezeigt wurde eignet sich das Konzept von Sheila Jasanoff gut als 

Ausgangslage für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand. Um jedoch Anwendung 

zu finden bedarf es noch der Anpassung. Deshalb soll zunächst Holger Straßheims Ansatz 
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der Weiterentwicklung herangezogen werden, um anschießend auf dieser Basis das Kon-

zept für den hier betrachteten Untersuchungsgegenstand anzupassen (vgl. Straßheim).  

 

Sheila Jasanoffs Ansatz ist, wie weiter oben gezeigt, nicht eins zu eins für den hier benö-

tigten Zweck adaptierbar. In seinem Aufsatz „Wissensordnungen: Konzeptionelle Grund-

lagen und analytische Potentiale eines Grenzbegriffs“ fasst Straßheim (2012) mehrere 

Konzepte zu Wissensordnungen zusammen und entwickelt anschließend auf dieser 

Grundlage Jasanoffs Ansatz weiter. „So lassen sich insgesamt sechs interdependente Di-

mensionen mit verschiedenen Teildimensionen unterscheiden, die sich drei Teilbereichen 

(Institutionen und Interaktionsstile, Wissensakteure, Praktiken und Verfahren) zuordnen 

lassen“ (Straßheim 2012, S. 69). Straßheim unterscheidet den Teilbereich Institutionen 

und Interaktionsstile mit den Dimensionen Politik- und Regierungsstile sowie Medien 

und Öffentlichkeit, den Teilbereich Wissensakteure und Expertise mit den Dimensionen 

Experten und Expertise sowie Partizipation und Offenheit und als dritten Teilbereich Ver-

fahren und Praktiken mit den Dimensionen Verfahren der Akzeptanzgewinnung und 

Rechtfertigung sowie Objektivierung und epistemische Generalisierung. Die Untertei-

lung in Teilbereiche zeigt zudem, dass der Fokus in diesen Bereichen auf unterschiedliche 

Aspekte gelegt wird (s.a. Tabelle 3).  

 

Somit entwickelt Straßheim in Anlehnung an Jasanoff sechs Dimensionen und definiert 

zudem Praktiken durch welche sich die Dimensionen ausdrücken. D.h. auch14 Straßheim 

kommt zu dem Schluss, dass sich Wissensordnungen durch Praktiken ausdrücken und 

reproduzieren (vgl. Straßheim 2012, S. 70).  

 

In seinen weiteren Ausführungen geht er zwar nicht näher auf die Praktiken ein, erläutert 

jedoch, wie sich die Dimensionen in verschiedenen nationalen Kontexten15 unterscheiden 

können. So ist es in der Dimension Politik- und Regierungsstile relevant, wie ein politi-

sches System ausgestaltet ist. Konkurrenzdemokratische Systeme unterscheiden sich bei-

spielsweise von konkordanzdemokratischen Systemen. Auch das Wahlsystem wirkt sich 

                                                 

14 Siehe auch Kapitel 2.2.1.  
15 Wie Jasanoff auch, betrachtet Straßheim in seinen Überlegungen Nationalstaaten.  
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auf die jeweilige Wissensordnung aus, je nachdem ob es sich um ein Mehrheits- oder 

Verhältniswahlsystem handelt (vgl. Straßheim 2012, S. 70).  

 

In der Dimension Medien und Öffentlichkeit spielen die nationalen Gepflogenheiten für 

die jeweilige Wissensordnung eine Rolle. Handelt es sich z.B. um ein sehr kommerziali-

siertes System oder gibt es eine Struktur öffentlich-rechtlicher Medien. Relevant sind in 

diesem Kontext zudem, wie bestimmte Themen Aufmerksamkeit erfahren und wie von 

unterschiedlichen Akteuren Öffentlichkeitswirksam Relevanz erzeugt wird (vgl. 

Straßheim 2012, S. 71).  
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Tabelle 3: Vergleichsdimensionen der Reproduktion von Wissensordnungen 

Analysedimension Gegenstand Teilaspekte/Teildimensionen 

Teilbereich: Institutionen und Interaktionsstile 

a) Politik- und Regierungsstile Interaktionsstile zwischen Re-

gierung, Verwaltung und Wis-

senschaft 

- Politik- und Interaktionsstile 

(konflikthaft, konsensorien-

tiert, korporatistisch) 

- Regierungs- und Verhand-

lungsstile 

- Strukturen der Wissen-

schaftspolitik 

b) Medien und Öffentlichkeit Ausdifferenzierung und Organi-

sation des Mediensystems, Öf-

fentlichkeitsdynamiken 

- Öffentlichkeitsstile  

- Kommerzialisierung und 

Differenzierung des Medien-

systems 

- Aufmerksamkeits-. Skanda-

lisierungs- und Inszenie-

rungspraktiken 

- Gegen- und Gestaltungsöf-

fentlichkeiten 

Teilbereich: Wissensakteure und Expertise 

c) Experten und Expertise Geltungsgrundlage und Zu-

schreibungsformen von Exper-

tise 

- Expertisekulturen (kenner-

schaftlich, professionell, ex-

perimentell, kollektiv) 

- Organisationsformen (wis-

senschaftlich, in-house, 

kommerziell, zivilgesell-

schaftlich) 

- Vernetzung, Vergemein-

schaftung, Pluralisierung 

d) Partizipation und Offenheit Beteiligungsformen und Zu-

schreibung von Verantwortlich-

keit in der Wissensproduktion 

- Accountability-Stile (legalis-

tisch, administrativ, korpora-

tiv)  

- Trennung zwischen expert 

groups und policy groups 

Teilbereich: Verfahren und Praktiken 

e) Verfahren der Akzeptanzge-

winnung und Rechtfertigung 

Prozedurale Ausgestaltung von 

Beratungs- und Expertengre-

mien 

- Verfahren- und Beratungs-

formen 

- Veröffentlichungspflichten 

und Rolle im Gesetzge-

bungsprozess 

- Praktiken der Rechtfertigung 

und Akzeptanzgewinnung 

f) Objektivierung und epistemi-

sche Generalisierung 

Praktiken der Objektivierung, 

Veranschaulichung und Autori-

sierung von Wissen 

- Praktiken der Objektivie-

rung 

- Hierarchie der Wissensfor-

men 

- Formen der Evidenz 

- Instrumente der Evidenzpro-

duktion 

Quelle: Straßheim 2012, S. 69 f. (verändert durch die Autorin) 
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Als weitere Dimension identifiziert Straßheim Experten und Expertise und meint damit 

jene Akteure „denen im Prozess der Wissensproduktion Kompetenzerwartungen entge-

gen gebracht werden“ (Straßheim 2012, S. 71). Wem oder was jedoch Kompetenz unter 

bestimmten Voraussetzungen zugesprochen wird, unterscheidet sich je nach Wissensord-

nung. Dies kann sich u.a. in der Zugänglichkeit zu bestimmten Gremien oder auch der 

Art der Zuschreibung von Kompetenzen ausdrücken (vgl. Straßheim 2012, S. 71 f.).  

 

Partizipation und Offenheit betrachtet im Rahmen von Wissensordnungen die Ausprä-

gung der „Offenheit von Verfahren, die Art der Zugangs- und Beteiligungsrechte und die 

Möglichkeit von Gegenexpertise“ (Straßheim 2012, S. 72).  

 

Verfahren der Akzeptanzgewinnung und Rechtfertigung untersuchen in welchen Struk-

turen, wie Gremien oder Expertenkommissionen, Wissen generiert wird und welche 

Spielregeln in diesen Strukturen Gültigkeit haben um Wissen zu generieren und durchzu-

setzen (vgl. Straßheim 2012, S. 72 f.).  

 

Die Dimension der Objektivierung und epistemischen Generalisierung betrachtet welche 

Praktiken Anwendung finden um Objektivierung zu schaffen oder zumindest zu sugge-

rieren und somit „Wissen durch Objektivierung der öffentlichen Kritik zu entziehen“ 

(Straßheim 2012, S. 73).  

 

Stellt man nun Straßheim‘s Ansatz dem Konzept von Sheila Jasanoff gegenüber, so sind 

Gemeinsamkeiten aber auch die Weiterentwicklungen zu erkennen. So findet jede Dimen-

sion Jasanoffs ihre Entsprechung im Konzept von Straßheim, wie Tabelle 4 zeigt.  
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Tabelle 4:Vergleich der Dimensionen nach Jasanoff und Straßheim 

Jasanoff Straßheim 

Participatory styles of knowledge-making (domi-

nierende Typen partizipativer Verfahren der öf-

fentlichen Meinungsbildung) 

Politik- und Regierungsstile 

Public accountability (Methoden zur Sicherstel-

lung der politischen Verantwortung bzw. Rechen-

schaftspflicht) 

Verfahren der Akzeptanzgewinnung und Rechtfer-

tigung 

Demonstration (Praktiken öffentlicher Kundge-

bungen und Demonstrationen) 

Medien und Öffentlichkeit 

Objectivity (bevorzugte Methoden der Zuweisung 

von Objektivität) 

Objektivierung und epistemische Generalisierung 

Expertise (akzeptierte Grundlagen von Expertise) Experten und Expertise 

Visibility of expert bodies (Sichtbarkeit der Fach- 

bzw. Expert_innengremien) 

Partizipation und Offenheit 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Straßheim 2012; Jasanoff 2005; Şahinol 2014 

 

Beide Ansätze orientieren sich an Nationalstaaten und den darin vorhandenen Strukturen 

mit ihren jeweiligen Praktiken. Das bildet für den vorliegenden Untersuchungsgegen-

stand eine gute Grundlage, Bedarf aber dennoch einiger Anpassungen, da der Vergleich 

kommunaler Gegebenheiten in ein und demselben Nationalstaat bei einigen Dimensionen 

einen etwas anderen Fokus erfordern. Zur Verdeutlichung: Die Dimension Participatory 

styles of knowledge-making bei Jasanoff und Politik- und Regierungsstile bei Straßheim 

zielen u.a. auf die jeweiligen Interessensvermittlungssysteme ab. Es ist jedoch davon aus-

zugehen, dass die Strukturen der Interessenvermittlung in Stuttgart und Frankfurt relativ 

ähnlich sind. Weiterhin sind in beiden Fällen die Dimensionen nicht ganz trennscharf. 

Straßheim versucht dies, zwar durch die Unterteilung in Teilbereiche etwas abzumildern, 

bemerkt aber selbst, dass sich der Ansatz in der Empirie noch bewähren muss und es gilt 

„sowohl die Trennschärfe der sechs Dimensionen zu überprüfen, aber auch neue und […] 

möglicherweise unterbelichtete Teilaspekte zu erfassen“ (Straßheim 2012, S. 74).  

 

Für die Untersuchungs-Kommunen ist es nun wichtig nicht nur einzelne Gremien oder 

auch Strukturen zu betrachten, sondern das gesamte Geschehen bezüglich der kommuna-

len Klimapolitik zu betrachten. Hierfür ist es notwendig Jasanoffs und Straßheims sechs 

Dimensionen an das kommunale Umfeld anzupassen, um so eine bessere Strukturierung 

sowie Zuordnung der identifizierten Praktiken zu ermöglichen und dadurch den Blick für 
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den Untersuchungsgegenstand zu weiten. Deshalb werden die sechs Dimensionen, in An-

lehnung an Jasanoff und Straßheim, wie folgt definiert:  

1. Strukturen der Wissensgenerierung 

2. Praktiken der Legitimierung 

3. Praktiken der Darstellung von Wissen 

4. Schaffung von objektivem /objektiviertem Wissen 

5. Anerkannte Experten 

6. Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

 

Abbildung 6: Die Wissensordnung und ihre Dimensionen 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Jasanoff 2005; Straßheim 2012 

 

1) betrachtet die Strukturen der Wissensgenerierung, die genutzt oder auch neu etabliert 

werden. Dazu gehören u.a. Ausschüsse, Kommissionen, etc. Somit wird voraussichtlich 

der gesamte Prozess der Wissensgenerierung von der Schaffung bis zur Vermittlung ab-

gebildet. 2) legt den Fokus auf Praktiken der Legitimierung und zielt damit darauf ab, 

woraus sich der Handlungsauftrag ergibt. Das könnte z.B. ein Auftrag sein oder auch im 

Amt begründet liegen. 3) untersucht wie das entstandene Wissen dargestellt wird, z.B. als 

Bericht oder Konzept. 4) hier geht es darum, was als objektives Wissen anerkannt bzw. 

herangezogen wird. Hierbei kann es sich etwa um Experimente, Modellierungen oder 

auch Simulationen handeln. 5) wer wird als Experte herangezogen und ggf. auch warum. 

6) wie wird Transparenz geschaffen bzw. welche Möglichkeiten werden genutzt um die 

Öffentlichkeit zu informieren.  
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Tabelle 5 zeigt beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit, durch welche Prak-

tiken sich die einzelnen Dimensionen ausdrücken können.  

 

Die genannten Dimensionen bewegen sich sehr nah an den beiden erwähnten Konzepten 

von Straßheim und Jasanoff, ermöglichen jedoch die Anwendung in einem kommunalen 

Kontext, zudem wird so versucht die Problematik der fehlenden Trennschärfe aufzulösen. 

Ob letzteres gelingt, wird die Analyse zeigen. Sie wird ebenfalls deutlich machen, ob 

weitere Dimensionen notwendig sind.  

Tabelle 5: Beispiele für Praktiken deutscher Kommunen 

epistemische  

Dimensionen 
Beispielhafte Praktiken deutscher Kommunen16  

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Bildung von Ausschüssen, Durchführung von Bürgerhaushalten, Einrichtung von Kommissio-

nen, etc.  

Praktiken der 

Legitimierung 

Wahlen, institutionelle Zugehörigkeit, kommunaler Auftrag, etc. 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Bericht, Konzept, Gutachten, etc. 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Durchführung von Experimenten, Modellrechnungen, Simulationen, etc. 

Anerkannte Ex-

perten 

Zugehörigkeit zu einer Institution (z.B. Fraunhofer Institute) , etc. 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen, Erstellen von Webseiten mit Informa-

tionen, etc. 

Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3 Zwischenfazit 

Das vorliegende Kapitel legt das konzeptionelle Fundament für diese Arbeit. Hierzu war 

es notwendig sich in unterschiedlichen Schritten zunächst mit dem begrifflichen Ver-

ständnis und den Zusammenhängen von „Wissen“ und „Wissensordnungen“ auseinan-

derzusetzen. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist, dass unter Wissen Handlungs-

fähigkeit als Ergebnis von kognitiven Sinngebungsprozessen verstanden wird. Wobei der 

                                                 

16 Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll vielmehr einen ersten Eindruck mögli-

cher Praktiken vermitteln, um so als erste Orientierung zu dienen.  
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dem Wissen vorausgehende Prozess als Wissensgenerierung bezeichnet wird. Dieser Pro-

zess besteht aus unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen von Daten und Informationen.  

 

Im weiteren Verlauf wurde zudem zwischen organisationalem und individuellem Wissen 

unterschieden. Wobei „organisationales oder institutionelles Wissen (…) in den perso-

nenunabhängigen, anonymisierten Strukturen, Prozessen und Regelsystemen, welche die 

Operationsweise eines Sozialsystems definieren“ steckt (Willke 2011, S. 68). Mit anderen 

Worten eine jede Organisation – welcher Art auch immer – entwickelt ihre eigene Wis-

sensordnung durch die im Alltag gelebte Praxis. Diese Praxis wiederum drückt sich in 

Form von Praktiken aus, welche hier einen zentralen Untersuchungsgegenstand bilden. 

Praktiken der Wissensgenerierung können mit Hilfe des Analysekonzepts von Sheila 

Jasanoff (2005) sechs Dimensionen einer Wissensordnung zugeordnet werden, wodurch 

eine Untersuchung und ein Vergleich unterschiedlicher (städtischer) Wissensordnungen 

erst möglich wird. Dieses Konzept wurde für die vorliegende Arbeit unter Berücksichti-

gung von Straßheims Überlegungen, dem Untersuchungsgegenstand angepasst.  
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3. Methodik 

3.1 Konzeptionelle Verortung der Arbeit 

Der Ansatz und die Thematik der vorliegenden Arbeit macht eine interdisziplinäre Her-

angehensweise notwendig. Zum einen bewegen sich der Forschungsgegenstand und die 

damit verbundene Analyse entlang der Stadtplanung und der Politikwissenschaft. Zum 

anderen wird ein interpretativer Untersuchungsansatz gewählt, sodass auch Einflüsse aus 

der Soziologie zum Tragen kommen. Insgesamt bildet diese Forschungsarbeit eine 

Schnittstelle von Wissenssoziologie, Wissenspolitologie und Stadtplanung. Sowohl die 

Wissenspolitologie als auch die Wissenssoziologie – wobei erstere maßgeblich von letz-

terer beeinflusst wurde – bedienen sich interpretativer Forschungsmethoden, weswegen 

diese auch hier Anwendung finden. Darüber hinaus wirkt sich dies auf den Forschungs-

ablauf aus. Als üblicher wissenschaftlicher Standard gilt die Überprüfung von Hypothe-

sen entlang eines Konzepts mit Hilfe unterschiedlicher Variablen. „Dieses Vorgehen (…) 

kann für interpretative Arbeiten nicht gelten“ (Münch 2016, S. 19), da sie vielmehr darauf 

abzielen zu verstehen, wie sich ein bestimmtes Verständnis an einem definierten Ort zu 

einem genauen Zeitpunkt etabliert hat. Dies macht ein abduktives Vorgehen im Gegen-

satz zu einem deduktiven und einem induktiven Vorgehen notwendig und hat zur Folge, 

dass das Forschungsdesign ggf. im Laufe der Untersuchung angepasst werden muss (vgl. 

Münch 2016, S. 19).  

 

Im vorangegangenen Kapitel 2 wurde das Forschungsdesign entwickelt, welches zusätz-

lich die Methoden- und Fallauswahl beeinflusst.  

 

Der gewählte Ansatz kann der politikwissenschaftlichen Wissenspolitologie (vgl. Null-

meier und Rüb 1993; Nullmeier 2013) oder der soziologischen Praxistheorie (vgl. Reck-

witz 2003, 2008; Schäfer 2016) zugeordnet werden. Beide Konzepte erfordern einen in-

terpretativen Methodenkatalog (vgl. Reckwitz 2008), da es bei der Identifizierung der 

Praktiken einer Wissensordnung um verinnerlichtes Wissen geht. Diese wiederum „ver-

stecken“ sich teilweise in ganz alltäglichen Handlungen, sodass es sich dabei um Selbst-

verständlichkeiten handeln kann. D.h. es ist notwendig von explizit beobachtbarem auf 
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implizites zu schließen. Aus diesem Grund nennt Reckwitz (2008) zunächst die teilneh-

mende Beobachtung sowie qualitative Interviews als grundlegende Methoden, welche 

durch eine qualitative Inhaltsanalyse in Form einer „Auswertung von Dokumenten und 

anderem Textmaterial“ (Münch 2016, S. 20) sinnvoll ergänzt werden können.  

 

Grundlegende Methoden dieser Arbeit bilden Leitfaden gestützte qualitative Interviews, 

welche mit der Software MAXQDA ausgewertet werden und die dazu komplementäre 

Dokumentenanalyse.  

 

3.2 Fallauswahl 

Zur Identifizierung lokaler Wissensordnungen und den Ursachen ihrer Ausprägung ist es 

notwendig zwei Städte auszuwählen, die sich in ihren Grundvoraussetzungen nicht allzu 

sehr unterscheiden. D.h. es wird nach dem Most-Similar-Cases-Design (MSCD) vorge-

gangen (vgl. Abromeit und Stoiber 2006, S. 30 f.; Landman 2009, S. 24 f.). Aus diesem 

Grund und in Anlehnung an die DFG-Forschergruppe17, in deren Kontext diese Arbeit 

entstand, werden die beiden deutschen Städte Frankfurt am Main und Stuttgart als Unter-

suchungsgegenstand ausgewählt.  

 

Beide Städte haben ähnliche Ausgangsvoraussetzungen. Sie sind mit deutlich mehr als 

einer halben Million Einwohnern ähnlich groß18. Hinzu kommt, dass beide Städte wirt-

schaftlich sowie finanziell gut aufgestellt sind - Frankfurt a.M. als „Bankenmetropole“ 

und Stuttgart u.a. als Automobilstandort. Zudem sind beide Städte das Zentrum ihrer je-

weiligen Metropolregion. Dadurch, dass beide Städte geographisch im Westen Deutsch-

lands liegen sind sie nicht von der deutschen Wiedervereinigung und ihren Auswirkungen 

betroffen. Außerdem sind sie keine Stadtstaaten, weswegen sich daraus ergebende recht-

liche Besonderheiten entfallen.  

 

                                                 

17 DFG-Forschergruppe „Lokale Generierung handlungsrelevanten Wissens – am Beispiel lokaler Strate-

gien und Maßnahmen gegen den Klimawandel“ (FOR 1387/0); Teilprojekt „Verwaltungsalltag: Die Ge-

nerierung von Wissen in der Planungs- und Umweltverwaltung“. 
18 Siehe auch Tabelle 6.  
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Außerdem sind beide Städte vergleichsweise weit fortgeschritten, wenn es um die Be-

handlung des Themas Klimawandel geht. Sie ergreifen beide Maßnahmen zum Klima-

schutz und zur Klimaanpassung. Dies zeigt sich auch dadurch, dass beide Städte in der 

Vergangenheit für dieses Engagement ausgezeichnet wurden. So belegte Frankfurt bei-

spielsweise den zweiten Platz hinter Freiburg und vor Stuttgart auf dem sechsten Platz im 

Wettbewerb um den Titel der Bundeshauptstadt im Klimaschutz 201019. Beide Städte 

wurden 2004 mit dem Climate Star des Klima-Bündnisses ausgezeichnet20. 2011 gewann 

Stuttgart den Wettbewerb Kommunaler Klimaschutz mit dem Stadtinternen Contracting 

in der Kategorie „"Innovative und vorbildliche Strategien zur Umsetzung des kommuna-

len Klimaschutzes“21. In einem Ranking der Nachhaltigkeit der 50 größten deutschen 

Städte der Wirtschaftswoche aus dem Jahr 2012 belegt Stuttgart den ersten Platz (Matthes 

2012). Dies sind nur einige Beispiele, die den Schluss zulassen, dass beiden Städten eine 

Vorreiterrolle im Bereich Klimapolitik zugesprochen werden kann (vgl. Diepes und Mül-

ler 2018, S. 298) 

 

Somit bieten die zwei Städte Stuttgart und Frankfurt ähnliche Untersuchungsvorausset-

zungen gemäß dem oben genannten MSCD, wobei die Wahl ihrer Maßnahmen durchaus 

unterschiedlich sind. Worauf nun diese Unterschiede basieren bzw. welches Wissen dazu 

geführt hat, soll in der vorliegenden Dissertations-Schrift untersucht werden. 

  

                                                 

19 s.a. https://www.duh.de/klimakommune/ergebnisse/ abgerufen am 17.05.2019 
20 Mit dem Climate Star wird das Engagement und die Erfolge europäischer Städte, Gemeinden und kom-

munaler Netzwerke in den Bereichen erneuerbare Energien, Mobilität, Konsum, Stadt- und Regional-

entwicklung sowie Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen ausgezeichnet. S.a. http://www.klimabu-

endnis.org/aktivitaeten/kampagnen/climate-star.html abgerufen am 17.05.2019 
21 https://difu.de/publikationen/2012/kommunaler-klimaschutz-2011.html abgerufen am 17.05.2019 

https://www.duh.de/klimakommune/ergebnisse/
http://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/kampagnen/climate-star.html
http://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/kampagnen/climate-star.html
https://difu.de/publikationen/2012/kommunaler-klimaschutz-2011.html
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Tabelle 6: Daten und Fakten der Untersuchungsstädte 

 Frankfurt a.M. Stuttgart 

Einwohner (Stand: 31.12.2015) 724.48622 602.30423 

Steuereinnahmen 2.323 Mio. €24 (Stand: 2014) 1.158 Mio. €25 (Stand: 2013) 

Fläche 248,3 km2 26 207,345 km2 27 

Gebäude- und Freiflächen (Stand: 2014) 7117,9 ha28 6217,1 ha29 

Waldfläche (Stand: 2014) 3760,3 ha  4970,3 ha  

Erholungsflächen (Stand: 2014) 1697,0 ha 1157,1 ha 

Wasserflächen (Stand: 2014) 527,5 ha 271,6 ha 

Landwirtschaftsflächen (Stand: 2014) 6000,2 ha 4742,3 ha 

Quelle: eigene Darstellung unter Einbeziehung der genannten Quellen 

3.3 Methodenauswahl 

Die vorliegende Arbeit macht sich unterschiedliche Untersuchungsmethoden zunutze. 

Wie bereits eingangs erwähnt erfordert das Forschungsdesign einen interpretativen Un-

tersuchungsansatz. Hierzu gehören u.a. qualitative Interviews, qualitative Inhaltsanalyse 

sowie teilnehmende Beobachtung - wobei auf letztere verzichtet wird. Zum einen liegt 

dies in der Untersuchung bereits vergangener Ereignisse, die deshalb nicht mehr beobach-

tet werden können, begründet und zum anderen in der Zugänglichkeit, die eine solche 

Untersuchungsmethode erfordert.  

 

Die sich anschließende Auswertung der Interviews erfolgt mit Hilfe der Software 

MAXQDA.  

 

Mit diesem Vorgehen soll ein möglichst umfassendes Bild der jeweiligen Stadt und ihrer 

Praktiken gewonnen werden.  

  

                                                 

22Quelle: https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/07_Bev%C3%B6lkerung_Ende2015.pdf abge-

rufen am 22.06.2016 
23 Quelle: https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1 abgerufen am 22.06.2016 
24 Quelle: http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3834&_ffmpar[_id_inhalt]=7532 abgerufen am 

22.06.2016 
25 Quelle: http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/9116/jb9116.php abgerufen am 22.06.2016 
26 Quelle: http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3834&_ffmpar[_id_inhalt]=7526 abgerufen am 

22.06. 2016  
27 Quelle: http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/2425/jb2425.php abgerufen am 22.06.2016 
28 Quelle: https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/J2015K01x.pdf abgerufen am 03.08.2016 
29 Quelle: http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/2425/jb2425.php abgerufen am 03.08.2016 

https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/07_Bev%C3%B6lkerung_Ende2015.pdf
https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3834&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=7532
http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/9116/jb9116.php
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3834&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=7526
http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/2425/jb2425.php
https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/678/J2015K01x.pdf
http://statistik1.stuttgart.de/statistiken/tabellen/2425/jb2425.php
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3.3.1 Dokumentenanalyse 

Für die Dokumentenanalyse wurden Schlüsseldokumente identifiziert. Dabei handelt es 

sich um Gemeinderatsdrucksachen/Magistratsvorlagen sowie von den Städten entwi-

ckelte Konzepte und Vorgaben. Diese Dokumente geben alle Auskunft über die Klimapo-

litik und -maßnahmen der jeweiligen Stadt.  

 

3.3.2 Leitfaden gestützte Interviews 

Die der Arbeit zugrundeliegende empirische Analyse basiert u.a. auf Leitfaden gestützten 

Interviews30, die im Rahmen der DFG-Forschergruppe „Lokale Generierung handlungs-

relevanten Wissens am Beispiel lokaler Strategien und Maßnahmen gegen den Klima-

wandel“ an der TU Darmstadt teilprojektübergreifend im Zeitraum Juni 2012 bis April 

2014 geführt wurden.  

 

Der Interviewleitfaden wurde auf Grundlage einer vorausgegangenen Dokumentenana-

lyse entwickelt und enthält sowohl einen allgemeinen teilprojektübergreifenden sowie ei-

nen teilprojektspezifischen Teil.  

 

Der übergreifende Teil des Leitfadens gliedert sich hauptsächlich in zwei Punkte:  

1. Organisationskontext und professioneller Werdegang 

2. Klimapolitik in Frankfurt/Stuttgart 

 

Die Fragen zur Person zielen darauf ab die Person zum einen in den Organisationskontext 

einordnen zu können und zum anderen ihren persönlichen Werdegang zu kennen. Letz-

teres ermöglicht es ein Verständnis für bestimmte Sichtweisen zu entwickeln.  

 

Der zweite Punkt dient dazu den Stellenwert der Klimapolitik in der jeweiligen Stadt 

besser einordnen zu können und die Handlungsmotivationen nachzuvollziehen.  

 

  

                                                 

30 Ein exemplarischer Leitfaden ist im Anhang zu finden.  
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Im teilprojektspezifischen Teil wurde der Fokus auf die Verwaltung und ihren Alltag ge-

legt, der in drei Punkte unterteilt werden kann:  

1. Verwaltungsprozesse 

2. Informationsquellen 

3. Austausch mit Externen 

Der erste Punkt versucht verwaltungsinterne Prozesse transparent zu machen und Beson-

derheiten zu identifizieren. Im anschließenden Abschnitt wird versucht Informationsquel-

len sowie Kommunikations- und Austauschprozesse zu identifizieren. Der letzte Teil zielt 

darauf ab externe Wissensquellen zu erkennen.  

 

Auf dieser Grundlage wurden in den Untersuchungsstädten Interviews mit Mitgliedern 

der städtischen Verwaltung31, der lokalen Politik sowie relevanten Amtsträgern und Ex-

perten geführt, die über verwaltungsinterne Prozesse Aufschluss geben sollen, Begrün-

dungen für lokales Handeln oder auch Nicht-Handeln nachvollziehbar zu machen, Wis-

sensbestände ergründet und Wissensgenerierungsprozesse identifiziert.  

 

3.3.3 Auswertung mit MAXQDA 

Die Auswertung der leitfadengestützten Interviews erfolgt mit der Software MAXQDA. 

Diese ermöglicht eine strukturierte qualitative Datenanalyse, der transkribierten Inter-

views.  

 

Mit Hilfe der Software können Textstellen, sogenannten Codes, zugeordnet werden, wel-

che wiederum projektspezifisch individuell entwickelt werden.  

Für das vorliegende Projekt wurde, basierend auf der zugrundeliegenden Theorie, ein 

Codebaum entwickelt, der insgesamt 29 Codes enthält.  

 

Der Codebaum32 setzt sich zusammen aus primär sechs Ebenen, die analog zu den in Ka-

pitel 2.2.3 identifizierten sechs Dimensionen gewählt wurden. Die sechs Dimensionen 

enthalten jeweils Untercodes, die eine Zuordnung erleichtern sollen. Ergänzt werden 

diese Dimensionen von weiteren Aspekten, die den Untersuchungsgegenstand vertiefen, 

                                                 

31 Insbesondere der Umwelt- und Planungsverwaltung.  
32 Ein exemplarischer Codebaum ist im Anhang enthalten.  



  

 

41 

 

indem Aussagen zu den Themen Stadtplanung, Klimaschutz und Klimaanpassung codiert 

wurden. Abschließend ergänzt, wird der Codebaum durch einen Code der dazu dient Aus-

sagen zu dokumentieren, die wichtig sind, sich jedoch keiner Kategorie zuordnen lassen. 

Sie dient dazu gegebenenfalls weitere Dimensionen identifizieren zu können.  

 

Für dieses Projekt wurden 16 Interviews in Stuttgart und 18 Interviews in Frankfurt ge-

führt und codiert. Um eine möglichst objektive Codierung zu gewährleisten wurde die 

Mehrheit der Interviews durch zwei Personen codiert33.  

 

3.3.4 Untersuchungszeitraum 

Die internationalen Klimauntersuchungen ziehen als Basisjahr das Jahr 1990 heran. Die-

ses dient auch immer wieder als Maßstab zur Definition von Reduktionszielen bezüglich 

der Treibhausgasemissionen. Aus diesem Grund werden die Klimamaßnahmen Stuttgarts 

und Frankfurts im Zeitraum 1990 bis zum Ende des Projektzeitraums der DFG-Forscher-

gruppe im Februar 2015 betrachtet. Wenn es aus Gründen der Vergleichbarkeit oder von 

Projektzeiträumen sinnvoll erscheint, wird der Untersuchungszeitraum ggf. geringfügig 

ausgedehnt.  

  

                                                 

33 Die erste Codierung erfolgte durch die Autorin und die zweite durch eine wissenschaftliche Hilfskraft.  
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4. Untersuchungsfeld: Klimawandel 

Hört man sich die Wetterberichte in den letzten Jahren an, so jagt ein Superlativ den 

nächsten. Der heißeste Sommer, der nasseste Frühling, der dunkelste Winter oder der 

trockenste Herbst seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, seien nur als Beispiel genannt.  

Im Laufe der Erdgeschichte gab es immer wieder Veränderungen im Klima34, welche die 

Erde in ihrer heutigen Form erst möglich gemacht haben. Wie unterscheidet sich also der 

aktuelle Klimawandel von den bisherigen Veränderungen?  

 

Der Hauptunterschied liegt in der Ursache dieser klimatischen Veränderungen. Denn bei 

keiner der früheren großen Klimaveränderungen hat der Mensch eine so wesentliche und 

zentrale Rolle gespielt, wie dies aktuell der Fall ist. Aus diesem Grund wird auch häufig 

vom anthropogenen Klimawandel gesprochen (u.a. Wissenschaftlicher Beirat Globale 

Umweltveränderungen 2011, S. 35). Die Befürchtung ist, dass ein „rasch ablaufender, 

ungebremster Klimawandel (…) für den Menschen zur Krise [wird], weil dadurch der 

seit Ende der letzten Eiszeit relativ stabile klimatische Bereich verlassen wird, in dem 

sich die menschliche Zivilisation entwickelt hat“ (Wissenschaftlicher Beirat Globale Um-

weltveränderungen 2011, S. 35).  

 

„Unser Klima ist im globalen Mittel das Ergebnis einer einfachen Energiebilanz: die von 

der Erde ins All abgestrahlte Wärmestrahlung muss die absorbierte Sonnenstrahlung im 

Mittel ausgleichen. Wenn dies nicht der Fall ist, ändert sich das Klima“ (Rahmstorf und 

Schellnhuber 2007, S. 12). Derzeit ist diese Bilanz nicht ausgeglichen, sodass mehr Ener-

gie auf der Erde verbleibt als in den Weltraum abgegeben wird. Dies wiederum fördert 

den Haupttreiber des Klimawandels, den sogenannten Treibhauseffekt. Grundsätzlich 

sorgt dieser dafür, dass auf der Erde überhaupt Leben möglich ist. Durch den menschli-

chen Einfluss wird dieser Effekt allerdings verstärkt, sodass es zu einem Temperaturan-

stieg kommt. Dies geschieht durch eine veränderte chemische Zusammensetzung der 

                                                 

34 Mit dem Begriff Wetter werden „die kurzfristigen Geschehnisse in der Atmosphäre [bezeichnet], wäh-

rend sich der Begriff »Klima« auf längere Zeiträume bezieht. Die Weltorganisation für Meteorologie 

definiert das Klima als die Statistik des Wetters über einen Zeitraum, der lang genug ist, um diese statis-

tischen Eigenschaften auch bestimmen zu können. Während das Wetter den physikalischen Zustand der 

Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort beschreibt“ (Latif 2007, S. 25 f.). 
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Erdatmosphäre. Zu etwa 99% besteht diese aus Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2). Ent-

scheidend sind jedoch die sogenannten Spurengase35, die einen starken Einfluss auf das 

Klima ausüben (vgl. Latif 2007, S. 49). Zu diesen Gasen zählen u.a. Kohlendioxid (CO2), 

Wasserdampf (H2O) und Ozon (O3). Sie sind deshalb relevant, weil sie eine besondere 

Eigenschaft haben. „Sie lassen die von der Sonne (vor allem im sichtbaren, kurzwelligen 

Bereich) auf die Erde einfallende, energiereiche Strahlung nahezu ungehindert passieren, 

absorbieren teilweise aber die im Gegenzug von der erwärmten Erde (im nicht sichtbaren, 

langwelligen Bereich) ausgehende Strahlung“ und sorgen so für eine unausgeglichene 

Energiebilanz (Latif 2007, S. 52). Eine Erhöhung der Treibhausgase in der Erdat-

mosphäre führt dazu, dass weniger Strahlung von der Erde entweichen kann und es somit 

wärmer wird (s.a. Abbildung 7).  

Abbildung 7: Energiebilanz der Erde 

 

Quelle: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013, S. 181 

 

  

                                                 

35 Auch Treibhausgase genannt.  
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Für den anthropogenen Treibhauseffekt ist CO2 maßgeblich ursächlich aus zweierlei 

Gründen: Zum einen ist der Mensch durch das Verbrennen fossiler Energieträger und die 

Produktion von Zement ein maßgeblicher Emittent des Gases, zum anderen behindert es 

das Entweichen der Sonnenenergie in das Weltall.  

Zwar wird ein Teil des ausgestoßenen CO2 von der Biosphäre und den Ozeanen aufge-

nommen. Aber auch dies bleibt nicht ohne Folgen. Es führt beispielsweise zu einer Sen-

kung des pH-Wertes im Meer und damit zu einer Versauerung der Ozeane, was sich auf 

die maritime Flora und Fauna auswirkt36.  

 

Der mit dem CO2 verbundene Temperaturanstieg beeinflusst außerdem das zweite zent-

rale Treibhausgas, nämlich den Wasserdampf. Letzteres wird in der Regel nicht disku-

tiert, wenn es um den Klimawandel geht, da „der Mensch seine Konzentration nicht direkt 

verändern kann“ (Rahmstorf und Schellnhuber 2007, S. 35). Jedoch hängt die Konzent-

ration von H2O in der Atmosphäre stark von der Temperatur ab. D.h. je wärmer es ist 

umso mehr gasförmiges Wasser kann die Luft halten und je mehr Wasser die Luft enthält 

umso weniger Strahlung kann die Erde abgeben. Der Treibhauseffekt wird also zusätzlich 

verstärkt (vgl. Rahmstorf und Schellnhuber 2007, S. 36).  

 

Um dem Klimawandel zu begegnen gibt es zwei sich ergänzende Möglichkeiten. Zum 

einen das Ergreifen von Maßnahmen zum Klimaschutz (Mitigation) und zum anderen zur 

Klimaanpassung (Adaption). Bei ersterem geht es primär darum den CO2-Ausstoß zu sen-

ken, beispielsweise durch die Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, durch die 

Nutzung erneuerbarer Energien oder eine generelle Senkung des Energieverbrauchs. Im 

städtischen Kontext kann CO2 eingespart werden, z.B. durch den Bau von Passivhäusern. 

Maßnahmen zur Klimaanpassung wiederum zielen darauf ab mit den erwarteten Folgen 

des Klimawandels umzugehen.  

  

                                                 

36 Dies schadet zum Beispiel Korallenriffen.  
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Abbildung 8: Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel 

Quelle: Frommer 2010, S. 2 

Städte sind bzgl. des Klimas ein zentraler Akteur. Urbane Areale sind Schätzungen zu 

Folge für 80% des globalen CO2 Ausstoßes verantwortlich (vgl. Hoornweg et al. 2011, S. 

55; Siemens AG 2011, S. 4). Somit ist es nur folgerichtig, dass Städte Maßnahmen zum 

Klimaschutz ergreifen. Darüber hinaus reagieren Städte „schneller, konkreter und bürger-

näher…Denn Bürgermeister müssen handeln. Und sie tun das unideologisch und prag-

matisch“ (Barber 2016). Sowohl beim Klimaschutz als auch bzgl. Klimaanpassung, die 

beide zum Schutz der Bevölkerung wichtig sind.  

 

Die Auseinandersetzung mit den beiden Bereichen, Klimaschutz und Klimaanpassung, 

bringt auf der lokalen Ebene jeweils unterschiedliche Herausforderungen mit sich, wobei 

die Untersuchungsstädte verschiedene Schwerpunkte auf diese beiden Aspekte legen. In 
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den meisten deutschen Städten ist Klimaschutz schon länger Thema, während Klimaan-

passung erst etwas später auf die Agenda gekommen ist. So wurde in den meisten Kom-

munen zunächst ein Klimaschutzkonzept verabschiedet und erst zu einem späteren Zeit-

punkt ein Klimaanapassungskonzept. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch entspre-

chende Förderprogramme des Bundes befördert37 (vgl. Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung und Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 2009; Diepes 2017; 

Deutsches Institut für Urbanistik 2015).  

 

Beide Themenbereiche müssen ein gewisses Maß an Unsicherheit bewältigen. Denn das 

genaue Ausmaß der Klimawandelfolgen ist heute nicht vollumfänglich abschätzbar. 

Nichtsdestotrotz besteht Konsens darüber, dass Maßnahmen notwendig und geboten sind.  

„Es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Ziel der Weltgemeinschaft, die Erwärmung auf maxi-

mal 2 Grad gegenüber dem postindustriellen Niveau zu begrenzen, nicht erreicht wird. Der Um-

gang mit den Folgen und Wirkungen des Klimawandels wird daher eine der großen Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts sein“ (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) 2016, S. 9).  

Für Deutschland bedeutet dies, dass auf Basis der Klimaprojektionen38 davon ausgegan-

gen werden muss, dass bis zum Jahr 2100 die Jahresmitteltemperatur zwischen 1,5°C und 

3,7°C ansteigt. Darüber hinaus werden die Sommer heißer39 und die Winter voraussicht-

lich nasser und milder. Außerdem werden vermehrt Extremwetterereignisse eintreten 

(vgl. Umweltbundesamt 2016, S. 8 und 104 f.). Diese Veränderungen machen sich nicht 

sofort bemerkbar, sondern sind eher ein schleichender Prozess, aus dem sich jedoch Kon-

sequenzen für den Städtebau ergeben, sodass bereits heute Maßnahmen notwendig sind.  

  

                                                 

37 S.a. Kapitel 4.1.2. 
38 Für eine grafische Übersicht der klimabedingten Veränderungen siehe auch Umweltbundesamt 2016, S. 

105 f. 
39 D.h. es gibt mehr heiße Tage über einen längeren Zeitraum und auch die sommerlichen Temperaturen 

steigen.  
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Abbildung 9: Wirkfolgen des Stadtklimawandels in Deutschland 
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 Auswirkungen auf die Stabilität des Un-

tergrundes (inklusive Berg- und Han-

grutschungen)  

Quelle: Diepes 2017, S. 28 
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Das Politikfeld Klimawandel unterteilt sich somit in die zwei Teilbereiche Klimaschutz 

und Klimaanpassung. Die lokale Ebene unterscheidet deshalb auch immer Maßnahmen 

in diesen beiden Bereichen. Veränderungen im städtischen Klima haben Auswirkungen 

auf unterschiedliche Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens und damit auch 

unterschiedlicher Verwaltungseinheiten. So betrifft der städtische Klimawandel u.a. die 

Stadtplanung, das Umweltamt oder auch das Gesundheitsamt, wie Abbildung 9 verdeut-

licht. 

 

Der Klimawandel eignet sich besonders als Untersuchungsgegenstand, da in diesem Be-

reich starke Veränderungen in den letzten Jahren beobachtbar waren. Zum einen hat sich 

die wissenschaftliche Erkenntnis durchgesetzt, dass durch die anthropogen verursachten 

Klimaveränderungen eine Gefahr für die Menschheit ausgeht, wogegen es gilt Maßnah-

men zu ergreifen. Zum anderen, hat dies zu einem politischen Umdenken und Handeln 

auf unterschiedlichsten Ebenen geführt, die im Folgenden für die europäische Ebene, die 

Bundesebene sowie die Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen betrachtet wer-

den. Kommunen als Betroffene und Akteure stehen hier besonders im Fokus. Sie bewe-

gen sich in einem Spannungsfeld aus gesetzlichen Vorgaben und unterschiedlichen Inte-

ressen, die ebenfalls berücksichtigt werden wollen. In Deutschland gelten für Kommunen 

zwar ähnliche Ausgangsvoraussetzungen, nichtsdestotrotz sind unterschiedliche Vorge-

hensweisen beobachtbar.  

  

4.1 Kommunale Klimapolitik im Kontext der übergeordneten Ebenen 

Die Kommunen haben bezüglich ihrer Klimapolitik einen eigenen Spielraum, dieser wird 

jedoch beeinflusst durch gesetzliche Vorgaben und Programme der übergeordneten Ebe-

nen. So finden sich klimapolitische Programme sowohl auf der europäischen, der Bundes- 

als auch der Länderebene, sodass diese mitbetrachtet werden.  

 

4.1.1 Die europäische Klimapolitik 

Die Klimapolitik nimmt innerhalb der EU einen besonderen Stellenwert ein (vgl. Umbach 

2019, S. 1). So verpflichtet sich die EU in §191 (1) des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) zur „Förderung von Maßnahmen auf internationaler 

Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und insbesondere zur 



  

 

49 

 

Bekämpfung des Klimawandels“40. Diese Selbstverpflichtung veranlasst die EU in der 

Klimapolitik zu einem „stark regulativen Ansatz“ (Umbach 2019, S. 4), der sich in Ge-

setzgebungsverfahren ausdrückt, die durch „Mitteilungen, Beschlüsse, Empfehlungen, 

Blau-, Grün- und Weißbücher, Aktionspläne, Programme und Strategien ergänzt“ werden 

(ebd.).  

 

In der Klimapolitik der EU, die immer wieder eng mit der Umwelt- und Energiepolitik 

verzahnt ist, geht es um die Reduktion von Emissionen insbesondere von Treibhausgasen, 

Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Luftreinhaltung (vgl. ebd.). Insbesondere 

letzteres wurde in der deutschen Öffentlichkeit im Kontext der Feinstaubrichtlinie in den 

vergangenen Jahren immer wieder diskutiert, da deutsche Städte die definierten Grenz-

werte überschritten.  

 

So hat die EU in den vergangenen Jahren einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, von 

denen die wichtigsten, im Untersuchungszeitraum liegenden, hier genannt werden. Mit 

den Programmen und Strategien verfolgt die EU das Ziel „einen gemeinsamen politischen 

und rechtlichen Rahmen (…) zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission festzu-

legen“ (Tröltzsch 2017, S. 319). Zu den wichtigsten Programmen und Maßnahmen gehö-

ren die European Climate Change Programme (ECCP), das EU-Emissionshandelssystem 

(EU-EHS), die Umweltaktionsprogramme (UAP) sowie die EU-Klimawandel- und an-

passungsstrategie (vgl. Umbach 2019; Tröltzsch 2017).  

 

Im Jahr 2000 wurde das erste European Climate Change Programme (ECCP) verabschie-

det. Es hatte zum Ziel sicherzustellen, dass die EU die im Rahmen des Kyoto-Protokolls 

vereinbarten Reduktionen von Treibhausgasemissionen erreicht41. Außerdem wurde das 

ECCP durch die Europäische Kommission etabliert „to help identify the most environ-

mentally and cost-effective policies and measures that can be taken at European level to 

cut greenhouse gas emissions“42. Mit einem zweiten European Climate Change Pro-

                                                 

40 Quelle: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF abge-

rufen am 31.03.2021 
41 vgl. https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_de abgerufen am 07.04.2021 
42 ebd.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:de:PDF
https://ec.europa.eu/clima/policies/eccp_de
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gramme wurde der Prozess ab 2005 mit etwas anderen Schwerpunkten fortgesetzt. Inhalt-

lich Kernelemente der ECCP sind „Energieeinsparungen und -effizienz, Verminderung 

der THG-Emissionen im Bereich Transport, Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmit-

tel, Verkehrsverlagerung sowie Umwelt- und Energiesteuern“ (Umbach 2019, S. 5).  

 

Das EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) ist im Jahr 2005 angelaufen und wurde in 

den Jahren 2009 und 2012 überarbeitet. Mit dem EU-EHS wird der Umsetzung des Ky-

oto-Protokolls Rechnung getragen. „Es regelt den EU-Markt für den Handel mit THG-

Emissionszertifikaten“ (Umbach 2019, S. 5).  

 

Bereits seit den 1970er Jahren veröffentlicht die EU Umweltaktionsprogramme (UAP)43, 

die jedoch keinen rechtsverbindlichen Charakter haben (vgl. Umbach 2019). Sie bilden 

Rahmenvorgaben für einen definierten Zeitraum für die europäische Umweltpolitik, in-

dem Ziele formuliert und ggf. mit konkreten Maßnahmen ergänzt werden44.  

Im sechsten UAP 2002-2012 betont die EU die europäische Verantwortung „im Klima- 

und Naturschutz, für Umwelt und Gesundheit und nachhaltigen Ressourcenverbrauch so-

wie zur Integration von Umweltbelangen in die Gemeinschaftspolitiken“ (Umbach 2019, 

S. 4).  

 

2007 hat sich die EU mit dem Energie- und Klimapaket zu den 20-20-20 Zielen verpflich-

tet. Diese besagen, dass die EU bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen um 20% 

im Vergleich zum Jahr 1990 senkt, den Anteil der erneuerbaren Energien innerhalb der 

EU auf 20% steigert und schlussendlich die Energieeffizienz um 20% verbessert45. „Da-

mit legt der europäische Rat erstmalig verbindliche Ziele zur Reduktion von THG-Emis-

sionen auf EU-Ebene und zum Ausbau der erneuerbaren Energien über das Jahr 2012 

hinaus fest“ (Tröltzsch 2017, S. 321). Um diese Ziele zu erreichen gibt es u.a. verbindli-

che nationale Emissionsminderungsziele, die sich auch auf den Wohnungsbau beziehen. 

                                                 

43 Auch Environment Action Plan 
44 vgl. https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/europa-und-um-

welt/umweltaktionsprogramme/ abgerufen am 07.04.2021 
45 vgl. https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de und https://www.umweltbundesamt.de/the-

men/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik#klimapolitik-der-eu; beide abgerufen am 08.04.2021 

https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/europa-und-umwelt/umweltaktionsprogramme/
https://www.bmu.de/themen/europa-internationales-nachhaltigkeit-digitalisierung/europa-und-umwelt/umweltaktionsprogramme/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik#klimapolitik-der-eu
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik#klimapolitik-der-eu
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Die nationalen Minderungsziele „unterscheiden sich je nach Wohlstand der Länder“46 

und werden in jährlichen Fortschrittserfassungen überprüft.  

 

Sieben Jahre später, 2014, veröffentlicht die Europäische Kommission die Leitlinie „Ein 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik für den Zeitraum 2020-2030“. Dieser Hand-

lungsrahmen bildet die Grundlage für die künftige Weiterentwicklung der europäischen 

Klimapolitik, u.a. durch die Fortschreibung und Definition neuer Klimaziele. So sollen 

die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40% im Vergleich zu 1990 gesenkt werden (vgl. 

Tröltzsch 2017, S. 321; Umbach 2019).  

 

Bei den bisher vorgestellten Programmen und Maßnahmen fällt auf, dass sie sich alle mit 

dem Klimaschutz befassen. Klimaanpassung hingegen steht seit 2009 auf der Agenda47. 

In diesem Jahr legte die EU „mit dem Weißbuch »Anpassung an den Klimawandel: Ein 

europäischer Aktionsrahmen« einen ersten strategischen Ansatz für gezielte Klimaanpas-

sungsmaßnahmen vor“48. 2013 folgte dann die „EU-Strategie zur Anpassung an den Kli-

mawandel“. Sie verfolgt das Ziel „einen Beitrag zur Stärkung der Klimaresilienz Europas 

zu leisten. Das bedeutet, die Vorsorge und das Reaktionsvermögen in Bezug auf die Aus-

wirkungen des Klimawandels auf lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene zu ver-

stärken, ein kohärentes Konzept zu entwickeln und die Koordination zu verbessern“49.  

Um dieses Ziel zu erreichen sollen die Mitgliedstaaten für Klimaanpassung sensibilisiert 

werden und bei eigenen Strategien unterstützt werden. Um dies zu gewährleisten wird 

u.a. eine umfangreiche Informationsplattform Climate-ADAPT bereitgestellt50. Städte 

werden in diesem Kontext explizit erwähnt. So will die Europäische Kommission weiter-

hin für lokale Klimaanpassungsstrategien werben und weist explizit auf den Konvent der 

Bürgermeister und die mit der Mitgliedschaft einhergehende Selbstverpflichtung von 

Kommunen, zur Verbesserung der städtischen Lebensqualität, durch die Verfolgung 

                                                 

46 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de abgerufen am 08.04.2021 
47 vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-

eu-ebene abgerufen am 09.04.2021 
48 ebd. 
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN abge-

rufen am 10.04.2021 
50 vgl. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-

eu-ebene abgerufen am 09.04.2021 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-eu-ebene
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-eu-ebene
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-eu-ebene
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/anpassung-auf-eu-ebene
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klima- und energiepolitischer Ziele der EU, hin51. Beide Untersuchungsstädte52 sind Mit-

glied im Konvent der Bürgermeister und haben sich zu dessen Zielen verpflichtet53.  

 

Insgesamt, ist auch in der EU der allgemeine Trend zu zunächst Klimaschutz und später 

auch Klimaanpassung zu beobachten. Die Klimaschutzmaßnahmen der EU bewegen sich 

überwiegend in den Bereichen der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Steigerung 

der Energieeffizienz und Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein Haupttreiber für die eu-

ropäische Klimapolitik ist das Kyoto-Protokoll und seine Umsetzung. Auf die Stadtpla-

nung wirkt sich die europäische Klimapolitik ebenfalls aus, auch wenn Städte nicht un-

bedingt explizit erwähnt werden. Europäische Vorgaben, jeglicher Art, und insbesondere 

deren Umsetzung machen sich auf der kommunalen Ebene bemerkbar - bestes Beispiel 

hierfür ist die Feinstaubrichtlinie. Die europäische Ebene fördert jedoch die Städte durch-

aus in Projekten, für die sich die Städte bewerben können. Dieses Angebot wird von den 

Städten, je nach Nutzen54, gerne angenommen.  

 

4.1.2 Die deutsche Klimapolitik 

Klimaschutz und Klimaanpassung gehen Hand in Hand. Ersteres zielt darauf ab, die Fol-

gen des Klimawandels zu mindern, während letzteres darauf abzielt bereits heute Maß-

nahmen zu ergreifen um besser auf die unvermeidbaren Folgen vorbereitet zu sein. Ent-

sprechend unterschiedlich sind die Zielsetzungen und Stoßrichtungen politischer Maß-

nahmen. Klimaschutz bewegt sich in großen Teilen in den Bereichen der Reduktion der 

Treibhausgasemissionen sowie des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Klimaanpassung 

hingegen berührt sehr viele Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, wie z.B. 

Gesundheit, Biodiversität, Boden, Landwirtschaft, Finanzwirtschaft, Tourismus.  

 

Grundlegend unterscheiden sich beide Bereiche in ihrer Quantifizierbarkeit. Klimaschutz 

kann gut beziffert werden, da sich beispielsweise die Zielgrößen zur Reduktion von Treib-

hausgasemissionen gut in Zahlen abbilden lassen. Klimaanpassung hingegen sieht sich 

                                                 

51 vgl. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN 

abgerufen am 10.04.2021 
52 Frankfurt seit 2008 und Stuttgart seit 2009. 
53 s.a. https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/konventgemeinde/unter-

zeichner.html abgerufen am 10.04.2021 
54 vgl. Interviewaussagen aus beiden Untersuchungsstädten.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0216&from=EN
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/konventgemeinde/unterzeichner.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/konventgemeinde/unterzeichner.html
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immer einer gewissen Ungewissheit ausgesetzt, da hier immer wieder mit Prognosen ge-

arbeitet werden muss. „Entscheidungen über Maßnahmen zur Anpassung an den Klima-

wandel sind Entscheidungen unter Unsicherheit, da wir die regionale und zeitliche Ver-

teilung der Klimaänderungen, deren Intensität sowie die damit verbundenen Auswirkun-

gen auf ökologische, ökonomische und soziale Systeme nicht genau kennen“ (Die 

Bundesregierung 2011, S. 9). 

 

Vor diesem Hintergrund betrachtet das folgende Kapitel Deutschlands Maßnahmen in 

beiden Bereichen im Untersuchungszeitraum.  

4.1.2.1 Die deutsche Klimaschutzpolitik 

Betrachtet man die deutsche Klimapolitik, so finden sich erste Maßnahmen Anfang der 

1990er Jahre. Eine der ersten Maßnahmen Deutschlands ist die Unterzeichnung der 

Klimarahmenkonvention aus dem Jahr 199255. Es ist eine erste Selbstverpflichtung zum 

Klimaschutz, die mit einer regelmäßigen Berichterstattung verbunden ist.  

 

Ein nächster Meilenstein Deutschlands ist die Verabschiedung eines Nationalen Klima-

schutzprogramms im Jahr 2000, welches u.a. die Senkung der CO2-Emissionen um 25% 

bis 2005 im Vergleich zum Basisjahr 1990 sowie den Ausbau erneuerbarer Energien als 

Ziel definiert. Darüber hinaus erkennt es aber auch die Rolle der Kommunen zum Klima-

schutz an. Sie „tragen mit der Entwicklung von Klimaschutzprogrammen, der Umsetzung 

konkreter Maßnahmen vor Ort sowie der Thematisierung des Klimaschutzproblems in 

der Bevölkerung wesentlich zur Verwirklichung des nationalen Klimaschutzziels bei“ 

(Die Bundesregierung 2000, S. 64). Darüber hinaus wird außerdem darauf verwiesen, 

dass die lokale Stadt- und Raumplanung ein wichtiger Handlungsbereich der kommuna-

len Klimaschutzpolitik ist (vgl. Die Bundesregierung 2000, S. 66). Fünf Jahre später 

wurde das Nationale Klimaschutzprogramm fortgeschrieben. Im Gegensatz zum Vorgän-

gerdokument, werden Städte und Gemeinden nicht mehr in einem eigenen Kapitel be-

trachtet. Nichtsdestotrotz finden sie Erwähnung, vor allem im Kontext der Bauleitplanung 

                                                 

55 s.a. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik/klimarah-

menkonvention-der-vereinten-nationen-unfccc und https://www.deutsches-klima-konsor-

tium.de/de/klima-themen/klimapolitik/deutschland.html beide abgerufen am 13.04.2021 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik/klimarahmenkonvention-der-vereinten-nationen-unfccc
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/internationale-eu-klimapolitik/klimarahmenkonvention-der-vereinten-nationen-unfccc
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klima-themen/klimapolitik/deutschland.html
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/de/klima-themen/klimapolitik/deutschland.html
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und der damit einhergehenden Aufgabe der nachhaltigen Stadtentwicklung (vgl. Die 

Bundesregierung 2005, S. 17).  

 

Im Lichte der europäischen 20-20-20 Ziele, hat sich auch Deutschland 2007 zu weiterge-

henden Klimazielen verpflichtet56 - nämlich die Reduktion der Treibhausgasemissionen 

um 40% im Vergleich zum Basisjahr 1990 (ebd.). Um dieses Ziel zu erreichen hat die 

Bundesregierung noch im selben Jahr das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der 

Bundesregierung verabschiedet. Dieses enthält ein zahlreiche Maßnahmen, die in den Zu-

ständigkeitsbereich des Bundes fallen. Die Kommunen sind somit nicht explizit Ziel der 

Maßnahmen. Über Gesetzesänderungen oder auch Förderprogramme zur energetischen 

Sanierung von Gebäuden und sozialer Infrastruktur, werden auch sie eingebunden57.  

 

Im folge Jahr wird die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) ins Leben gerufen, „um 

gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft 

und Wissenschaft innovative Ansätze und Konzepte zu entwickeln und aktiv umzuset-

zen“58. Kommunen sind eine der Zielgruppen der Förderprojekte im Rahmen der NKI, 

denn hier entsteht ein großer Anteil der Treibhausgasemissionen, weswegen in Kommu-

nen auch ein großes Potenzial zu deren Minderung liegt. „Mit der so genannten Kommu-

nalrichtlinie werden Anreize geschaffen, die in den Kommunen liegenden Potenziale zur 

Senkung von Treibhausgasemissionen besser zu erschließen (…). So wurden von 2008 

bis 2017 mehr als 12.000 Klimaschutzprojekte in über 3.500 Kommunen gefördert“59. 

Inhaltlich werden mit der Kommunalrichtlinie im Rahmen des NKI u.a. die Erstellung 

und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten sowie Investitionsmaßnahmen zur CO2-Min-

derung gefördert60.  

 

                                                 

56 s.a. die Regierungserklärung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Sig-

mar Gabriel, vom 26.04.2007; https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_up-

load/2010_Downloads/070426_Deutsche_Klimaschutzziele_-_BMU_-_Regierungserklaerung.pdf ab-

gerufen am 17.04.2021 
57 vgl. https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gesamtbe-

richt_iekp.pdf abgerufen am 17.04.2021 
58 https://www.klimaschutz.de/ziele-und-aufgaben abgerufen am 17.04.2021 
59 https://www.ptj.de/projektfoerderung/nationale-klimaschutzinitiative/kommunalrichtlinie-1 abgerufen 

am 19.04.2021 
60 vgl. https://www.bmu.de/download/richtlinie-zur-foerderung-von-klimaschutzprojekten-in-sozialen-

kulturellen-und-oeffentlichen-einricht/ abgerufen am 19.04.2021 

https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/2010_Downloads/070426_Deutsche_Klimaschutzziele_-_BMU_-_Regierungserklaerung.pdf
https://www.deutsches-klima-konsortium.de/fileadmin/user_upload/2010_Downloads/070426_Deutsche_Klimaschutzziele_-_BMU_-_Regierungserklaerung.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gesamtbericht_iekp.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/gesamtbericht_iekp.pdf
https://www.klimaschutz.de/ziele-und-aufgaben
https://www.ptj.de/projektfoerderung/nationale-klimaschutzinitiative/kommunalrichtlinie-1
https://www.bmu.de/download/richtlinie-zur-foerderung-von-klimaschutzprojekten-in-sozialen-kulturellen-und-oeffentlichen-einricht/
https://www.bmu.de/download/richtlinie-zur-foerderung-von-klimaschutzprojekten-in-sozialen-kulturellen-und-oeffentlichen-einricht/
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In diesem Kontext wurden und werden folglich zahlreiche Förderprojekte initiiert und 

durchgeführt. So geht Beispielsweise das Projekt „Masterplan 100% Klimaschutz“, an 

dem beide Untersuchungsstädte beteiligt sind, auf die NKI zurück61. Das Projekt fördert 

Kommunen, die ihre Treibhausgasemissionen um 95% Prozent im Vergleich zu 1990 so-

wie ihren Endenergieverbrauch um 50% senken wollen.  

 

Programmatisch legt die Bundesregierung 2014 ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 

vor. Dem vorausgegangen, waren zwei Monitoring-Berichte „Energie der Zukunft“62, die 

aufzeigten, dass Deutschland die gesteckten Klimaziele - eine Reduktion der Treib-

haugasemissionen um 40% bis 2020 im Vergleich zu 1990 - ohne weitere Maßnahmen 

um 5-8% voraussichtlich verfehlen wird63. Um die so entstandene Klimaschutz-Lücke zu 

schließen, wurde das Aktionsprogramm mit einem sofortigen Beginn beschlossen64. Au-

ßerdem sieht das Aktionsprogramm vor, dass der Fortschritt in einem jährlichen Klima-

schutzbericht geprüft wird, der seit 2015 jährlich65 vorgelegt wurde.  

 

4.1.2.2 Deutschlands Klimaanpassungspolitik 

2008 startet nicht nur die Nationale Klimaschutzinitiative, sondern es ist auch das Jahr in 

dem erstmals eine Deutsche Anpassungsstrategie (DAS) durch das Bundeskabinett be-

schlossen wird. Die Strategie legt den Fokus hauptsächlich auf den Beitrag des Bundes 

und will so weiteren Akteuren eine Orientierung bieten. „Sie legt den Grundstein für einen 

mittelfristigen Prozess, in dem schrittweise mit den Ländern und den gesellschaftlichen Grup-

pen die Risiken identifiziert, der mögliche Handlungsbedarf benannt, die entsprechenden 

Ziele definiert sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden“ 

(Die Bundesregierung 2008, S. 4). Die DAS betrachtet zunächst bereits eingetretene und zu 

erwartende Klimaveränderungen. Anschließend geht sie auf die Auswirkungen des Klima-

wandels auf unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und die Natur ein, dazu gehören u.a. 

                                                 

61 s.a. https://www.klimaschutz.de/f%C3%B6rderung abgerufen am 19.04.2021 
62 s.a. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014; Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie und Bundesministerium für Umwelt 2012. 
63 vgl. https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Aktionsprogramm_Klimaschutz/akti-

onsprogramm_klimaschutz_2020_hintergrund_bf.pdf abgerufen am 23.04.2021 
64 ebd.  
65 s.a. https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/berichterstattung/ abgerufen am 

23.04.2021 

https://www.klimaschutz.de/f%C3%B6rderung
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Aktionsprogramm_Klimaschutz/aktionsprogramm_klimaschutz_2020_hintergrund_bf.pdf
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Aktionsprogramm_Klimaschutz/aktionsprogramm_klimaschutz_2020_hintergrund_bf.pdf
https://www.bmu.de/themen/klima-energie/klimaschutz/berichterstattung/
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Bauwesen, Boden, Energiewirtschaft, Gesundheit und Verkehr. Daraus werden außerdem 

Handlungsoptionen abgeleitet (vgl. Die Bundesregierung 2008). Darüber hinaus werden die 

beiden Querschnittsthemen Bevölkerungsschutz sowie Raum-, Regional- und Bauleitplanung 

betrachtet. In diesem Kontext wird die Raum-, Regional- und Bauleitplanung als zentral er-

achtet, weil sie „am Anfang der Risikovermeidungskette [steht, indem] (…) sie räumliche 

Vorsorgekonzepte entwickeln, die Planungsdokumente hohe Bestandsdauer und rechtliche 

Verbindlichkeit besitzen und bis zur praktischen Umsetzung der Planinhalte teilweise lange 

Vorlaufzeiten entstehen“ (Die Bundesregierung 2008, S. 42). Vor diesem Hintergrund wer-

den außerdem Handlungsbereiche, wie die Schaffung von Kaltluft- und Frischluftentste-

hungsgebieten zur Reduktion von Wärmeinseleffekten, benannt (vgl. Die Bundesregierung 

2008, S. 43 f.).  

 

Der Klimawandel stellt eine besondere Herausforderung mit hoher Komplexität dar, da er das 

gesellschaftliche Zusammenleben in unterschiedlichsten Bereichen betrifft. Entsprechend ist 

auch eine Vielzahl an Akteuren auf verschiedenen Ebenen beteiligt, wenn es um die Milde-

rung der erwartbaren Folgen geht. „Anders als beim Klimaschutz, bei dem als übergreifende 

und quantifizierbare Zielgröße die Reduktion der Treibhausgasemissionen im Mittelpunkt 

steht, gilt für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels das weniger scharf fassbare, 

langfristige Ziel, die Verletzlichkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Sys-

teme zu verringern bzw. deren Anpassungsfähigkeit zu erhalten und zu steigern“ (Die 

Bundesregierung 2008, S. 58). Entsprechend wird die Anpassung an den Klimawandel als 

Prozess bewertet.  

 

Die DAS wird zusätzlich 2011 im Rahmen des „Aktionsplans Anpassung der Deutschen 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ konkretisiert. Der Aktionsplan besteht aus 

vier Säulen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Es handelt sich hierbei um (1) 

Wissen bereitstellen, Informieren, Befähigen, (2) Rahmensetzung durch die Bundesre-

gierung, (3) Aktivitäten in direkter Bundesverantwortung und (4) Internationale Verant-

wortung. Die Kommunen werden auch hier als besonderer Handlungsraum und zentraler 

Akteur bzgl. der Anpassung an den Klimawandel genannt. „Viele Folgen des Klimawan-

dels zeigen lokale Wirkungen und viele Maßnahmen zur Anpassung müssen mit und in 

den Kommunen entwickelt und umgesetzt werden“ (Die Bundesregierung 2011, S. 27). 
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Deshalb sind im Rahmen des Aktionsplans unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen 

vorgesehen66.  

 

Sowohl die DAS als auch der Aktionsplan werden 2015 in einem Fortschrittsbericht wei-

terentwickelt, um den begonnenen Prozess fortzusetzen (vgl. Die Bundesregierung 2015). 

Ergänzt werden sie außerdem durch einen umfassenden Monitoringbericht der „erstmals 

in kompakter Form anhand von gemessenen Daten [darstellt], welche Veränderungen 

durch den Klimawandel bereits feststellbar sind“ (Die Bundesregierung 2015, S. 6).  

 

Insgesamt sind sowohl Klimaschutz als auch Klimaanpassung gleichermaßen relevant um 

dem Klimawandel zu begegnen. Deshalb werden die zentralen Vorgaben, in Form von 

Programmen, Strategien, Aktionsplänen, etc. „in einer Vielzahl von raum- und stadtpla-

nerischen Vorhaben mit wissenschaftlicher Begleitung auf den Ebenen der Länder, Regi-

onen sowie Kommunen weiter ausdifferenziert“ (Diepes 2017, S. 22). Zu nennen sind 

hier u.a.67:  

 MORO-Forschungsschwerpunkt KlimaMORO 

 BMBF-Forschungsschwerpunkt KLIMZUG 

 Stadtklimalotse 

 mehrere ExWoSt Forschungsprojekte 

 klimazwei (BMBF) – Forschung für den Klimaschutz und Schutz vor Klimawir-

kungen 

  

                                                 

66 Für weiterführende Informationen s.a. Die Bundesregierung 2011, S. 27 f. 
67 Für weitere Informationen s.a. Ahlhelm et al. 2012, S. 12; Umweltbundesamt 2016, S. 112 f. 
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4.1.3 Die Klimapolitik Baden-Württembergs und Hessens 

Die dritte, den Kommunen übergeordnete, Ebene sind die jeweiligen Bundesländer. Wie 

die europäische und die Bundesebene auch, haben sie jeweils eigene Klimaschutz- und 

Klimaanpassungskonzepte, (Förder-)Programme und gesetzliche Rahmenbedingungen, 

sodass ein Blick auf diese sinnvoll ist.  

4.1.3.1 Klimaschutz und Klimaanpassung in Baden-Württemberg 

Das Land Baden-Württemberg hat im Jahr 2013 das Klimaschutzgesetz Baden-Württem-

berg (KSG BW) verabschiedet. Mit diesem Gesetz will Baden-Württemberg seinen Bei-

trag zum Klimaschutz und einer nachhaltigen Energieversorgung leisten (vgl. §1 (1) KSG 

BW). Mit dem Klimaschutzgesetz verpflichtet sich Baden-Württemberg zu konkreten 

Klimaschutzzielen und zur Schaffung von Umsetzungsinstrumenten (vgl. §1 (2) KSG 

BW). So wird als Klimaschutzziel eine Reduktion der Treibhausgasemission um 25% bis 

2020 und um 90% bis 2050 jeweils im Vergleich zum Basisjahr 1990 festgeschrieben 

(vgl. §4 (1) KSG BW). Außerdem kommt der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion zu, 

dazu zählen auch die Gemeinden, die dieser Funktion jeweils eigenverantwortlich nach-

kommen (vgl. §7 (4) und §3 (2) KSG BW). Darüber hinaus verpflichtet sich das Land zur 

Erstellung eines Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts sowie einer landeswei-

ten Anpassungsstrategie, jeweils verbunden mit regelmäßigen Monitoring-Berichten 

(vgl. §6, §4 (2) und §9 KSG BW). Somit bildet das Klimaschutzgesetz Baden-Württem-

berg die rechtliche Grundlage für die Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen des 

Landes.  

 

Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung, wurde 2014 das Integrierte Energie- und 

Klimaschutzkonzept (IEKK) verabschiedet. Es formuliert Ziele in den fünf Bereichen si-

chere Versorgung, Kostensicherheit, Klimaschutz, regionale Wertschöpfung und Bür-

gerengagement (vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

Württemberg 2014, S. 15 f.). Um die Ziele zu erreichen werden außerdem Instrumente, 

Handlungsbereiche und Maßnahmen definiert. Die Kommunen werden im IEKK als „ent-

scheidend für einen erfolgreichen Klimaschutz“ identifiziert (Ministerium für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 2014, S. 145). Insbesondere in den Be-

reichen Planen und Bauen werden ihnen große Handlungsspielräume zugeschrieben. Im 
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Rahmen des IEKK sollen Kommunen deshalb in ihren Energie- und Klimaschutz An-

strengungen unterstützt werden. Diesem Ansatz wird u.a. mit dem Klimaschutzpakt 

Rechnung getragen, der im Jahr 2015 zwischen dem Land und den kommunalen Landes-

verbänden geschlossen wurde. Kommunen können den Klimaschutzpakt durch eine Er-

klärung unterstützen. Darin erkennen sie die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand an 

und verpflichten sich zu einer klimaneutralen Verwaltung bis zum Jahr 2040. Mit dieser 

Erklärung gehen außerdem erhöhte Förderquote im Rahmen der Förderprogramme „Kli-

maschutz-Plus“ und „KLIMOPASS“ einher68. Neben zahlreichen anderen Kommunen 

hat auch Stuttgart eine Unterstützungserklärung zum Klimaschutzpakt abgegeben. Die 

Fortschritte des IEKK wurden in regelmäßigen Monitoringberichten dargestellt.  

 

 Im Jahr 2015 hat das Land Baden-Württemberg außerdem die „Strategie zur Anpassung 

an den Klimawandel in Baden-Württemberg“ verabschiedet. Diese geht ebenfalls auf das 

Klimaschutz Gesetz zurück und trägt dem Fakt Rechnung, dass trotz aller Klimaschutz-

maßnahmen, Folgen des Klimawandels nicht ausbleiben werden. Deshalb vertritt das 

Land Baden-Württemberg den Standpunkt „je früher wir uns auf die zu erwartenden Aus-

wirkungen vorbereiten, desto geringer bleiben die zu erwartenden Schäden“ (Ministerium 

für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 2015, S. 2). Im Rahmen 

der Anpassungsstrategie werden neun Handlungsfelder definiert. Als eines dieser Hand-

lungsfelder wird die Stadt- und Raumplanung identifiziert69, die „unter den Handlungs-

feldern eine Querschnittsrolle“ einnimmt (Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft Baden-Württemberg 2015, S. 118), da sich ihre Maßnahmen u.a. auf 

die Schutzgüter Mensch, Siedlungsgrün, Bauliche Umwelt und Wirtschaft auswirken. Die 

jeweiligen Planungsträger müssen einer komplexen Aufgabe gerecht werden und die un-

terschiedlichen Belange gegeneinander Abwägen und nach Möglichkeit in Einklang brin-

gen. Deshalb betrachtet die Anpassungsstrategie zunächst die prognostizierten Klima-

wandelfolgen und die Vulnerabilität und Auswirkungen für die genannten Schutzgüter. 

Im Anschluss an die Analyse der Folgewirkungen werden Anpassungsziele sowie Maß-

nahmen formuliert (vgl. Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-

                                                 

68 Für Informationen zum Klimaschutzpakt s. https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-

klimaschutz/klimaschutzpakt/ abgerufen am 03.05.2021 
69 Weitere Handlungsfelder sind Boden, Wasserhaushalt, Tourismus, Gesundheit, Wirtschaft und Ener-

giewirtschaft, Wald und Forstwirtschaft, Landwirtschaft sowie Naturschutz und Biodiversität.  

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-klimaschutz/klimaschutzpakt/
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Württemberg 2015, S. 115 ff.). Der Fortschritt wird auch bei der Anpassungsstrategie 

durch regelmäßige Monitoring-Berichte überwacht (s.a. Ministerium für Umwelt, Klima 

und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und LUBW Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 2017).  

4.1.3.2 Klimaschutz und Klimaanpassung in Hessen 

Klimaschutz und Klimaanpassung stehen auch in Hessen auf der Agenda. 2007 wurde 

das „Klimaschutzkonzept Hessen 2012“ verabschiedet. Darin geht es zunächst um natio-

nale und internationale Klimaschutzprogramme. Anschließend wird die Situation für 

Hessen betrachtet, d.h. es wird dargestellt wie sich das Klima in Hessen entwickeln wird 

und welche Folgen für einzelne Bereiche wie Grundwasser und Boden, Fließgewässer, 

Pflanzenphänologie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Biodiversität und Gesundheits-

schutz zu erwarten sind (vgl. Hessisches Ministerium für Umwelt ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz 2007b). Nach einer Darstellung der bereits vorhandenen Maßnahmen 

zur Senkung der CO2-Emissionen in verschiedenen Bereichen, wie den hessischen Lan-

desliegenschaften, der Energiewirtschaft und dem Verkehr, werden geplante Forschungs- 

und Entwicklungsschwerpunkte genannt. Das Klimaschutzkonzept Hessen 2012 entwi-

ckelt „für die verschiedenen Bereiche und Sektoren […] Maßnahmen zum Klimaschutz 

und der Klimavorsorge“ (Hessisches Ministerium für Umwelt ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz 2007b, S. 5).  

 

Ergänzt wird das Klimaschutzkonzept Hessen 2012 durch den Aktionsplan Klimaschutz. 

Dieser gibt eine Übersicht über bereits bestehende oder geplante klimawirksam Maßnah-

men der hessischen Landesregierung in den vier Aktionsfeldern: 1) Regionale Anpassung 

an den Klimawandel, 2) CO2-Vermeidung durch Innovation, 3) Internationaler Emissi-

onshandel und 4) Bildung, Beratung, Fortbildung (vgl. Hessisches Ministerium für 

Umwelt ländlichen Raum und Verbraucherschutz 2007a). Zur Sicherstellung der Wirk-

samkeit der Maßnahmen sollen diese 2009 evaluiert werden und bis zum Jahr 2012 soll 

der Aktionsplan weiterentwickelt werden (vgl. Hessisches Ministerium für Umwelt 

ländlichen Raum und Verbraucherschutz 2007a, S. 22). Die Stadtplanung spielt in beiden 

Dokumenten kaum eine Rolle und wird nur am Rand als Querschnittsaufgabe erwähnt.  
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Das ändert sich mit der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel in Hessen, die die 

Landesregierung im Jahr 2012 vorlegt. Ziel der Strategie ist es, die für Hessen zu erwar-

tenden Herausforderungen durch den Klimawandel zu identifizieren. Konkrete Maßnah-

men sollen in einem später folgenden Aktionsplan formuliert werden (vgl. Hessisches 

Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012, S. 7 f.). 

Um das genannte Ziel zu erreichen betrachtet die Anpassungsstrategie zwölf Handlungs-

felder70  sowie vier Bereiche, die handlungsfeldübergreifend wirken. Neben Bildung, 

Aus- und Fortbildung, Katastrophenschutz und Sicherheit, Landes- und Regionalplanung 

wird auch die kommunale Bauleitplanung als übergreifendes Querschnittsthema betrach-

tet. Kommunen haben mit der Bauleitplanung die Möglichkeit, die gewonnenen Erkennt-

nisse aus den anderen Bereichen stadtplanerisch umzusetzen. Allerdings beschränkt sich 

dieses Potenzial überwiegend auf neue Bebauungspläne. Im Bestand kann nur „bei bau-

rechtlich relevanten Änderungen, insbesondere bei grundlegenden Sanierungen von Be-

standsbauten“ Einfluss genommen werden (Hessisches Ministerium für Umwelt, 

Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012, S. 64). Die Strategie zur Anpas-

sung an den Klimawandel in Hessen empfiehlt Kommunen im Abwägungsprozess der 

Bauleitplanung eine angemessene Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel, 

z.B. durch Freiflächen zur Vermeidung von Hitzeinseln.  

 

Im Jahr 2015 hat sich das Land Hessen zu weiteren Klimaschutzzielen verpflichtet. So 

will Hessen bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein und seine Treibhausgasemissionen um 

90% im Vergleich zum Basisjahr 1990 gesenkt haben. Als Zwischenziele wurden eine 

Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2020 um 30%, bis 2025 um 40% und bis 2030 

um 55%71 beschlossen72.  

 

Neben den strategischen Entwicklungen Hessens, unterstützt das Bundesland seit 2009 

die Kommunen im Rahmen des Projekts „Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klima-

                                                 

70 Dazu gehören u.a. Atmosphäre und Luftqualität, Energiewirtschaft, Gesundheit, Landwirtschaft , Ver-

kehr und Mobilität sowie Wald und Forstwirtschaft (vgl. Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012. 
71 Jeweils im Vergleich zu 1990. 
72 vgl. https://umwelt.hessen.de/energie-klima/hessische-klimaschutzpolitik/hessische-klimaschutzpolitik 

abgerufen am 20.05.2021 

https://umwelt.hessen.de/energie-klima/hessische-klimaschutzpolitik/hessische-klimaschutzpolitik
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schutz“, zu denen als eines der Mitglieder der ersten Stunde auch Frankfurt gehört. Kom-

munen, die sich im Rahmen des Projekts zu Klimaschutz und -anpassung verpflichtet 

haben, können zusätzliche Beratungs- und Förderangebote in Anspruch nehmen (vgl. 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 2019).  

 

4.1.3.3 Zusammenfassung 

Insgesamt lassen sich in beiden Bundesländern Aktivitäten zu Klimaschutz und Klima-

anpassung identifizieren. Hessen ist zeitlich etwas früher aktiv geworden als Baden-

Württemberg. So hat Hessen bereits 2007 ein Klimaschutzkonzept sowie einen entspre-

chenden Aktionsplan verabschiedet. Baden-Württemberg hingegen ist zwar etwas später 

dran, hat jedoch mit dem Klimaschutzgesetz Baden Württemberg verbindliches Recht 

geschaffen. Beide Bundesländer formulieren im Verlauf klare Klimaschutzziele. So will 

Baden-Württemberg die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 25% und bis 2050 um 90% 

reduzieren im Vergleich zu 1990. Hessen verfolgt eine ähnliche Zielsetzung und will die 

Treibhausgase bis 2050 um 90% reduzieren. Für 2020 formulieren sie ein Reduktionsziel 

von 30% im Vergleich zu 1990.   

 

Beide Bundesländer identifizieren die kommunale Ebene als Handlungsebene, insbeson-

dere wenn es um die Anpassung an den Klimawandel geht. So identifizieren beide Bun-

desländer die Bauleitplanung bzw. die Stadt- und Raumplanung als Querschnittsthema in 

ihren jeweiligen Anpassungsstrategien. Außerdem haben Sie beide für Kommunen Mög-

lichkeiten geschaffen sich zu Klimaschutz und Klimaanpassung zu bekennen und so von 

zusätzlichen Fördermöglichkeiten zu profitieren.  

 

4.2 Rahmenbedingungen kommunaler Klimapolitik  

Kommunen sind Verursacher und gleichzeitig auch Betroffene des Klimawandels. Die 

Stadtplanung kann zum einen Treibhausgasemissionen senken und zum anderen die Fol-

gen des Klimawandels vor Ort abmildern und dadurch die Lebensqualität erhöhen. Sie 
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bietet somit als Querschnittsaufgabe Handlungsspielräume, die jedoch auch immer wie-

der mit anderen Belangen in Konkurrenz stehen, gleichzeitig ist sie jedoch auch dem Vor-

sorgeprinzip im Sinne der öffentlichen Daseinsvorsorge verpflichtet.  

 

Der Klimawandel und seine Folgen sind inzwischen unumstritten, mit ihm gehen jedoch 

„veränderte Raunutzungsansprüche einher, bspw. im Hinblick auf Ausgleichs- und Ent-

lastungsräume“ was zudem Planungskonflikte mitbringen kann, denen frühzeitig begeg-

net werden sollte (Umweltbundesamt 2016, S. 108). Vor diesem Hintergrund spielt die 

Stadtplanung eine zentrale Rolle, denn ihr obliegt es bereits heute die Räume so zu ge-

stalten, dass sie auch in Zukunft lebenswert sind. Hinzu kommt, dass zumindest Maßnah-

men zu Klimaanpassung immer einer individuellen, den örtlichen Gegebenheiten ange-

passten Vorgehensweise bedürfen. So sieht sich Frankfurt im Rhein-Main-Becken gele-

gen mit zahlreichen Hochhausbauten anderen Herausforderungen gegenüber als Stuttgart, 

das in einem Talkessel liegt. Um diesen zu begegnen können sich Planer je nach Zielset-

zung unterschiedlicher formeller und informeller Instrumente bedienen.  

 

4.2.1 Das Klima in der formalen Planung  

Stadtplanung ist „das Bemühen um eine den menschlichen Bedürfnissen entsprechende 

Ordnung des räumlichen Zusammenlebens – auf der Ebene der Stadt oder Gemeinde“ 

(Albers und Wékel 2011, S. 11). Somit gehört es zur Aufgabe der Stadtplanung sich mit 

der Entwicklung einer Stadt und ihrer räumlichen sowie sozialen Strukturen auseinander 

zu setzen. Dabei gibt es unterschiedliche Formen und Ausprägungen der Planung. „Es 

kann sich um die Planung eines künftigen Zustandes handeln – wie beim Entwurf eines 

Gebäudes – oder um die Planung des zeitlichen Ablaufs eines Projektes oder auch um die 

Planung der sinnvollen Verwendung knapper Ressourcen“ (Albers 2005, S. 1085). Somit 

reicht die Bandbreite der Aufgaben der Stadtplaner von der perspektivischen Konzept-

entwicklung, über die Wahrung räumlicher Ressourcen bis hin zur konkreten „rechts-

förmlichen Festsetzung des Rahmens für Bau- und Erschließungsmaßnahmen oder der 

planerischen Vorbereitung eines konkreten Bauprojekts“ (Albers 2005, S. 1086). Wobei 

an dieser Stelle darauf hingewiesen sei, dass alle diese Tätigkeiten unterschiedliche zeit-

liche Perspektiven bedienen. Darüber hinaus berührt das Tätigkeitsfeld der Stadtplaner 
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immer wieder auch Bereiche anderer fachlicher Planungen, wie zum Beispiel der Ver-

kehrsplanung, was einen beständigen Austausch besonders innerhalb der Stadtverwaltung 

notwendig macht.  

 

„Die kommunale Ebene der Bauleitplanung gilt […] als wichtiges Instrument, das zum 

Schutz des Klimas und zur Luftreinhaltung wesentlich beitragen kann; denn mit dem aus 

dem Flächennutzungsplan einer Gemeinde entwickelten Bebauungsplan entscheidet sich 

rechtsverbindlich, ob Grund und Boden umweltverträglich genutzt werden.“ (Reuter und 

Kapp 2012, S. 14). Darüber hinaus hat die räumliche Dimension des Klimawandels Aus-

wirkungen, die sich u.a. in geänderten Raumnutzungsstrukturen und damit einhergehen-

den Raumnutzungskonflikten zeigen. „Die Bewältigung dieser Konflikte, insbesondere 

die Vermeidung sowie die weitgehende Minderung der Folgen des Klimawandels im 

Sinne des Vorsorgeprinzips sind originäre Aufgaben der Bauleitplanung“ (Mitschang 

2010, S. 534). Somit kann konstatiert werden, dass die Bauleitplanung eine zentrale Rolle 

bei der lokalen Klimaanpassung aber auch beim Klimaschutz spielt. Mit ihren räumlichen 

Bezügen hat die räumliche Planung Auswirkungen auch auf andere Bereiche, wie den 

Hochwasserschutz oder auch die Gesundheitsvorsorge, durch die Vermeidung von Hitz-

einseleffekten. Die Einplanung, Schaffung oder auch Sicherung entsprechender Flächen 

und Maßnahmen, z.B. durch Kaltluftschneiden oder auch Überflutungsflächen, kann 

„dazu beitragen […] negative Folgen des Klimawandels zu minimieren und positive Ef-

fekte so gut und nachhaltig wie möglich zu nutzen (Birkmann und Blätgen 2018, S. 1101).  

  

Im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung können sich die lokalen Stadt-

planer unterschiedlicher formaler 73  aber auch informeller Instrumente bedienen. Zu-

nächst werden die formalen Instrumente näher betrachtet. Die zentrale Grundlage hierfür 

bildet das Baugesetzbuch (BauGB). Seit der Novelle des BauGB 2011 wurde das Thema 

Klima in der Stadtentwicklung mit der Begründung, dass „die größten Herausforderungen 

für den Klimaschutz […] im Gebäudebestand“ liegen, deutlich gestärkt (Deutscher Bun-

destag 06.06.2011). In §1 Abs. 5 wird nun explizit auf das Klima hingewiesen und sowohl 

                                                 

73 An dieser Stelle wird auf die Ausführung aller Planungsinstrumente verzichtet und der Fokus auf sol-

che mit Relevanz für Klimaschutz und Klimaanpassung gelegt.  
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Klimaschutz als auch Klimaanpassung als Förderungsziel genannt. Demnach sollen Bau-

leitpläne  

„dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu 

schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch 

in der Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-

schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung 

vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen“ (§1 Abs. 5 BauGB). 

 

Nichtsdestotrotz handelt es sich beim Klima um einen Abwägungsbelang74, der immer 

mit andere Interessen konkurriert und auch durchaus von diesen überlagert werden kann. 

„Die Herausforderung in der Praxis besteht darin, rechtssicher verbindliche Festsetzun-

gen zu formulieren und bei der Abwägung das rechte Maß bei den Anforderungen an 

Baufreiheit, Technologieoffenheit und effizienter CO2-Reduktion zu finden“ (Ahlhelm et 

al. 2012, S. 38).  

 

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die klimawirksamen Festsetzungsmöglich-

keiten des BauGB. 

Abbildung 10: Übersicht über klimawirksame Festsetzungen in der verbindlichen Bauleitplanung 

Festsetzung Regelungsinhalt Effekt Wirkungsdimension 

§9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB 

Art und Maß der bau-

lichen Nutzung 
 Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs von Ge-

bäuden durch kompakte 

Siedlungsstrukturen 

 Solaroptimierte Orien-

tierung von Gebäuden 

 Vermeidung gegenseiti-

ger Verschattung von 

Gebäuden 

 Schaffung von Durch-

lüftungsbahnen 

 Reduktion des Wär-

meinseleffekts durch ge-

ringeren Versiegelungs-

grad 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 2 

BauGB 

Bauweise, überbau-

bare Grundstücksflä-

chen, Stellung der 

baulichen Anlagen, 

Fristrichtung 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 2a 

BauGB 

Abstandsregelung Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB 

Größe, Breite und 

Tiefe von Grundstü-

cken 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB 

Spiel-, Freizeit- und 

Erholungsflächen 
 Schaffung von Durch-

lüftungsbahnen 

 Reduktion des Wär-

meinseleffekts durch ge-

ringeren Versiegelungs-

grad 

 Schaffung von Kaltluf-

tentstehungsgebieten 

Klimaanpassung 

§9 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB 

Sport- und Spielanla-

gen 

Klimaanpassung 

                                                 

74 §1 Abs. 7 BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange ge-

geneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
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§9 Abs. 1 Nr. 10 

BauGB 

Von Bebauung frei-

zuhaltende Flächen 
 Schaffung von Durch-

lüftungsbahnen 

 Reduktion des Wär-

meinseleffekts durch ge-

ringeren Versiegelungs-

grad 

Klimaanpassung 

§9 Abs. 1 Nr. 11 

BauGB 

Verkehrsflächen  Förderung von ÖPNV 

und NMIV 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 12 

BauGB 

Versorgungsflächen  Integration von dezent-

ralen Versorgungsein-

richtungen und ratio-

nelle Energieversorgung 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 13 

BauGB 

Versorgungsleitungen Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 14 

BauGB 

Niederschlagswasser-

beseitigung 
 Erhöhung der mikrokli-

matischen Verduns-

tungsleistung 

 Anpassung an Extrem-

wetterereignisse 

Klimaanpassung 

§9 Abs. 1 Nr. 15 

BauGB 

Grünflächen  Schaffung von Durch-

lüftungsbahnen 

 Reduktion des Wär-

meinseleffekts durch ge-

ringeren Versiegelungs-

grad 

 Schaffung von Kaltluf-

tentstehungsgebieten 

 Bindung von CO2 in Na-

tur und Landschaft 

 Schaffung von Schatten 

durch Vegetation 

 Erhöhung der mikrokli-

matischen Verduns-

tungsleistung 

Klimaanpassung 

§9 Abs. 1 Nr. 16 

BauGB 

Wasserflächen Klimaanpassung 

§9 Abs. 1 Nr. 18a 

BauGB 

Landwirtschaft Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 18b 

BauGB 

Wald Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 20 

BauGB 

Schutz, Pflege und 

Entwicklung von Bo-

den, Natur und Land-

schaft 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 21 

BauGB 

Geh-, Fahr- und Lei-

tungsrechte 
 Förderung von ÖPNV 

und NMIV 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 23a 

BauGB 

Schutz vor schädli-

chen Umweltauswir-

kungen 

 Förderung klimaneutra-

ler Energieträger durch 

Verbrennungsverbote 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 23b 

BauGB 

Einsatz von erneuer-

baren Energien 
 Förderung klimaneutra-

ler Energieträger 

 Förderung der Kraft-

Wärme-Kopplung 

Klimaschutz 

§9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB 

Freizuhaltende 

Schutzflächen, Vor-

kehrungen zum 

Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwir-

kungen 

 Schaffung von Durchlüf-

tungsbahnen 

 Reduktion des Wärmein-

seleffekts durch geringe-

ren Versiegelungsgrad 

 Vermeidung gegenseiti-

ger Verschattung von 

Gebäuden 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

  



  

 

67 

 

§9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB 

Pflanzflächen  Bindung von CO2 in Na-

tur und Landschaft 

 Schaffung von Schatten 

durch Vegetation 

 Erhöhung der mikrokli-

matischen Verduns-

tungsleistung 

 Luftpolsterbildung auf 

Dächern und Fassaden 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

§9 Abs. 1 Nr. 25b 

BauGB 

Erhalt von Bepflan-

zung und Gewässern 

Klimaschutz/Klimaan-

passung 

Quelle: Diepes 2017, S. 62 f.
 

 

Grundsätzlich können zwei Kategorien von Bauleitplänen unterschieden werden:  

1. der Flächennutzungsplan 

2. der Bebauungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) kann auch als vorbereitender Bauleitplan bezeichnet 

werden. Er dient der „Vorbereitung und Lenkung der längerfristigen baulichen und sons-

tigen Entwicklung für das gesamte Gemeindegebiet“ (Albers und Wékel 2011, S. 68) und 

dient als Grundlage für den späteren Bebauungsplan. Im FNP werden die für die Gemein-

deflächen beabsichtigten Nutzungen dargestellt. Er ist für das Klima relevant, da mit die-

sem Instrument bereits frühzeitig Weichen gestellt werden. Dies geschieht zum Beispiel 

durch die Ausweisung von Grünflächen, oder auch die strategische Auswahl von Bauflä-

chen nach energetischen Gesichtspunkten75. 

 

Die detaillierte Ausarbeitung bzw. Umsetzung des FNP erfolgt im Bebauungsplan. Da 

jedoch klimaschützende Festsetzungen in einem Bebauungsplan in das Grundeigentum 

eingreifen, regelt das BauGB in §9 Abs. 1 die Zulässigkeit bzw. Tragweite solcher Maß-

nahmen. Dazu gehören u.a. Art und Maß der baulichen Nutzung, zu erhaltende Freiflä-

chen, etc. Es gibt zudem Fälle in denen die Vorgaben des Bebauungsplans über die Re-

gelungen im BauGB hinausgehen. In aller Regel bilden weitere Gesetze, wie beispiels-

weise das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), hierfür die rechtliche Basis. D.h. zur 

Durchsetzung der Interessen der Gemeinde, ist oft eine Kombination verschiedener 

Rechtsnormen notwendig (vgl. Ahlhelm et al. 2012, S. 40).  

 

                                                 

75 Für weitergehende Informationen siehe Ahlhelm et al. 2012, S. 38. 
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Darüber hinaus kann die kommunale Planung durch Planungen der übergeordneten Pla-

nungsebenen beeinflusst werden. Damit ist gemeint, dass die Raumplanung auf allen Ebe-

nen (Bundes-, Landes, Regional- und Kommunalebene) erfolgt und ggf. entsprechende 

Vorgaben enthält (vgl. Danielzyk und Münter 2018). Insbesondere die Regionalplanung 

hat Auswirkungen auf die kommunalen Planungsvorhaben, da sie u.a. die Freiraumstruk-

turen verbindlich festlegen kann, was u.a. Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungs-

gebiete beinhaltet (vgl. Priebs 2018).  

 

4.2.2 Das Klima in der informellen Planung 

Städtischen Verwaltungen stehen grundsätzlich sowohl Instrumente der formellen – wie 

oben dargestellt – als auch der informellen Planung zur Verfügung. Im Gegensatz zur 

formellen Planung ist die informelle Planung nicht rechtsverbindlich (vgl. Danielzyk 

2005), sie kann jedoch durch Beschlüsse in den entsprechenden Gremien Rechtsverbind-

lichkeit erlangen (vgl. Pahl-Weber 2010, S. 227). Sie wirkt durch Selbstverpflichtung und 

bedient sich eher weicher Elemente der politischen Steuerung, wie zum Beispiel Über-

zeugung und Information. Dabei kann es sich u.a. um Masterpläne, Konzepte, Prognosen 

oder auch Bürgerbeteiligungen handeln. Sie zeichnet sich außerdem durch eine hohe Fle-

xibilität sowie kooperative Zusammenarbeit und Einbindung weiterer stadtgesellschaftli-

cher Akteure aus. Je nach Thematik und Ausgestaltung werden mit informellen Planun-

gen unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. So kann die informelle Planung als Ent-

scheidungshilfe oder auch Vorbereitung formeller Planung dienen (vgl. Pahl-Weber 

2010; Danielzyk und Sondermann 2018).  

 

Im Falle des Klimawandels, sind ebenfalls informelle Planungen, z.B. in Form von Kli-

maschutzkonzepten oder auch Klimaanpassungsstrategien, zu beobachten76 und wichtige 

Bausteine der Klimabemühungen der Städte. Insbesondere die Klimaanpassung erfordert 

Maßnahmen, die den örtlichen Gegebenheiten, Nutzungen und Bedürfnissen angepasst 

ist, sodass es jeweils individueller Lösungen, Maßnahmen und Leitbilder bedarf (vgl. 

Birkmann und Blätgen 2018). Informelle Planung eröffnet Kommunen somit Spielräume 

um im Bereich des Klimawandels aktiv zu werden, Rahmenbedingungen zu formulieren 

                                                 

76 Auch integrierte Stadtentwicklungskonzepte oder Masterpläne können hier beispielhaft erwähnt wer-

den.  
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und so die formelle Planung vorzubereiten und zu stützen. Bei der Untersuchung dieses 

Politikfeldes ist es sogar so, dass die Untersuchung informeller Planungsansätze bzgl. der 

hier zu Grunde liegenden Forschungsfrage erfolgversprechender ist und deswegen im Fo-

kus stehen wird.   
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5. Stuttgart 

Die Stuttgarter Klimapolitik unterscheidet sich grundlegend von der Klimapolitik ver-

gleichbarer Städte, was in der der topographischen Lage der Stadt in einem Talkessel 

begründet liegt (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 16 f.). Das bedeutet, dass sie in 

einem nach drei Seiten geschlossenen Tal liegt, was zur Folge hat, dass die Stadt unter 

Luftaustauscharmut und häufigen thermischen „Belastungen bzw. Schwüle-Empfin-

dung“ leidet (Kapp und Reuter 2011). „Die topographischen und klimageographischen 

Verhältnisse Stuttgarts begründen die viele Jahre zurückreichende Tradition, dem Stadt-

klima bei allen Fragen der Stadtplanung und Stadtentwicklung besondere Aufmerksam-

keit zu schenken“ (Landeshauptstadt Stuttgart et al. 1993, S. 3). Diese Besonderheit hat 

zu einer etwas anderen Entwicklung bzgl. klimarelevanter Maßnahmen77 geführt, als sie 

in anderen Städten zu beobachten ist78, was im weiteren Verlauf des Kapitels deutlich 

werden wird.  

 

Die baden-württembergische Landeshauptstadt hat 602.30479 Einwohnern (Stand 31. De-

zember 2015) und ist, wie Frankfurt auch, eine deutsche Großstadt in einer Metropolre-

gion. Als solche verfügt sie im Vergleich zu vielen anderen Städten über eine gute Haus-

haltslage. D.h. „Stuttgart ist quasi schuldenfrei“80. Dies ermöglicht ihr in manchen Fragen 

etwas größere Spielräume, insbesondere wenn es um freiwillige Maßnahmen geht, wie 

dies beispielsweise bzgl. des Klimawandels der Fall ist (vgl. Kern et al. 2005, S. 5 f.).  

 

Um die Maßnahmen der Stadt Stuttgart bei Klimaschutz und Klimaanpassung zu unter-

suchen wird zunächst die Verwaltungsstruktur näher betrachtet, da diese Aufschluss über 

bestehende Strukturen der Wissensgenerierung gibt. In einem zweiten Schritt werden die 

Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und anschließend die Klimaanpassungsmaßnahmen 

dargestellt. Ergänzt werden diese durch Instrumente die klimarelevant sind, sich jedoch 

nicht klar einer der beiden Kategorien zuordnen lassen. Am Ende eines jeden Maßnah-

men-Unterkapitels werden die beschriebenen Instrumente und Maßnahmen mit Blick auf 

                                                 

77 Dies beinhaltet sowohl Mitigations- als auch Adaptions-Maßnahmen. 
78 Siehe hierzu auch Kapitel 4. 
79 Quelle: https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1 abgerufen am 22.06.2016 
80 Quelle: http://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/523720? abgerufen am 12.03.2014 

https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1
http://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/523720
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die beobachteten Praktiken der Wissensgenerierung betrachtet und die identifizierten 

Praktiken unter Rückbezug auf die Dimensionen zusammengetragen. Ergänzt wird dieses 

Kapitel durch Praktiken der Wissensgenerierung, die durch die Auswertung von Inter-

views aus der Praxis gewonnen wurden.  

 

5.1 Verwaltungsstrukturen in Stuttgart 

Bei der näheren Betrachtung der Verwaltung in Stuttgart findet man dort eine klassische 

Linienverwaltung vor. Das Oberhaupt dieser Verwaltung ist der Oberbürgermeister, der 

laut Süddeutscher Ratsverfassung gegenüber den ihm untergeordneten Bürgermeistern 

weisungsbefugt ist81. Der Bürgermeister in Baden-Württemberg hat, im Vergleich zu an-

deren Bundesländern, die größten Machtbefugnisse, da er in einer Person Gemeinderats-

vorsitzender 82 , Verwaltungschef sowie „Repräsentant und Rechtsvertreter der Ge-

meinde“ ist (Wehling 2003, S. 26). In dieser Funktion ist er auch Impulsgeber und Vor-

denker für die Verwaltung, was auch dem im Interview geäußerten Selbstverständnis ent-

spricht (vgl. Interview S13). Durch die ihm innewohnenden Funktionen ist er in allen 

kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen präsent und auch gegenüber seinen Wäh-

lern, die ihn direkt gewählt haben, verantwortlich (vgl. Wehling 2010, S. 24). Allerdings 

muss er sich erst nach acht Jahren zur Wiederwahlstellen. Er amtiert auf diese Weise drei 

Jahre länger als die Mitglieder des Gemeinderats. Im Bundesländervergleich liegt der ba-

den-württembergische Bürgermeister damit im Mittelfeld bzgl. der Dauer der Amtszeit. 

Die längste Amtszeit hat ein Bürgermeister im Saarland mit zehn Jahren (s.a. Tabelle 7).  

Tabelle 7: Amtszeiten deutscher Bürgermeister nach Bundesländern 

Bundesland Amtszeit Bundesland Amtszeit 

Baden-Württemberg 8 Jahre Niedersachsen 8 Jahre 

Bayern 6 Jahre Nordrhein-Westfalen 5 Jahre 

Berlin 5 Jahre Rheinland-Pfalz 8 Jahre 

Brandenburg 8 Jahre Saarland 10 Jahre 

Bremen* 4 Jahre Sachsen 7 Jahre 

Hamburg 5 Jahre Sachsen-Anhalt 7 Jahre 

Hessen 6 Jahre Schleswig-Holstein 6-8 Jahre 

Mecklenburg-Vorpommern 7-9 Jahre Thüringen 6 Jahre 
* 6 Jahre in Bremerhaven 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Kost und Wehling 2010 

                                                 

81 Gemäß §44 (4) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) Land Baden-Württemberg 2000.  
82 Inkl. aller Ausschüsse (mit Stimmrecht) (vgl. Wehling 2010, S. 24).  
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Besonders interessant ist in Baden-Württemberg, dass der Bürgermeister aus Bürgersicht 

eher ein „politisch distanzierter Verwaltungsfachmann“ sein sollte (Wehling 2010, S. 26). 

D.h. die parteipolitische Zugehörigkeit ist für die Bürger eher nachrangig. Ab einer ge-

wissen Ortsgröße ist sie jedoch aus Ressourcen- und Organisationsgründen für die Kan-

didaten notwendig. Im Alltag zeigt sich die etwas andere Herangehensweise auch 

dadurch, dass man hier die sonst üblichen Koalitionen im Gemeinderat vergeblich sucht. 

Der Bürgermeister regiert indem er sich für jedes seiner Projekte die entsprechende Mehr-

heit sucht (vgl. Wehling 2010, S. 31; Heinelt und Lamping 2015, S. 214). „In der Regel 

versucht man, sich gütlich zu einigen. Gerade auch direkt gewählte Bürgermeister setzen 

ihren Ehrgeiz darein, möglichst breite Mehrheiten über alle Parteigrenzen hinweg zu 

Stande zu bringen“ (Wehling 2003, S. 34).  

Abbildung 11: Verwaltungshierarchie in Baden-Württemberg83 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Der Gemeinderat wird in Baden-Württemberg alle fünf Jahre neu gewählt. Die letzten 

Wahlen in Stuttgart waren 2004, 2009, 2014 und 2019. Gemeinderatswahlen sind unab-

hängig von den Bürgermeisterwahlen, was sich bereits aus der unterschiedlichen Dauer 

der Amtszeiten ergibt. Dies hat aber auch zur Folge, dass sich der Bürgermeister während 

seiner Amtszeit unter Umständen unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen gegenüber 

sieht. Bedingt durch das kumulieren und panaschieren spielt bei der Wahl der Gemeinde-

                                                 

83 „In allen größeren Verwaltungen werden Ämter oder Fachbereiche nach Schwerpunkten in sogenannte 

Dezernate zusammengefasst. Die Leitung dieser Dezernate nennt sich Dezernent, Beigeordneter, Bür-

germeister oder auch Stadtrat“ (Frank et al. 2017, S. 42). Dies ist abhängig vom jeweiligen Bundesland. 

In Stuttgart werden die Dezernate Referate genannt und von Bürgermeistern geleitet.  

Oberbürgermeister (weisungsbefugt) 

Bürgermeister (Anzahl variiert nach Größe der Stadt) 

Amtsleiter 
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ratsmitglieder die Parteizugehörigkeit für die Wähler eine geringere Rolle. Die Bekannt-

heit und Reputation84 des Einzelnen ist auschlaggebender für die jeweilige Wahlentschei-

dung (vgl. Wehling 2010, S. 29). Dies führt wiederum dazu, dass sich die Abgeordneten 

sehr wohl darüber im Klaren sind, dass sie auf Grund ihrer Person und nicht wegen ihrer 

Parteizugehörigkeit gewählt worden sind und sich deshalb meist keinem Fraktionszwang 

unterwerfen. Erst durch dieses Selbstverständnis ergibt sich ein Gleichgewicht, dass dem 

Bürgermeister ein Regieren ohne Mehrheiten ermöglicht.  

 

Zusammengefasst ist der Stuttgarter Oberbürgermeister der Takt- und Impulsgeber seiner 

Stadt, der mit seinen Visionen auch die Inhalte deutlich mitgestaltet. Diese Funktion hatte 

lange Jahre (1997-2013) Dr. Wolfgang Schuster (CDU) inne. 2013-2021 war  Fritz Kuhn 

(Bündnis90/ Die Grünen) im Amt. Sein Nachfolger ist seit Februar 2021 Frank Nopper 

(CDU).  

 

Für die Betrachtung der Klimapolitik in Stuttgart sind vorwiegend die Umwelt- sowie die 

Planungsverwaltung relevant, da sie sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der The-

matik befassen. Zwar gibt es auch andere Verwaltungsstellen, die zur Klimapolitik bei-

tragen, jedoch bei weitem nicht in dem Umfang, wie es diese beiden Verwaltungseinhei-

ten tun. Zum besseren Verständnis der Entwicklung der Klimapolitik in Stuttgart und der 

Verwaltungsprozesse ist es notwendig zunächst auf ihre Entwicklung und Strukturen ein-

zugehen.  

 

  

                                                 

84 Beispielsweise durch den ausgeübten Beruf.  
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Abbildung 12: Verwaltungsgliederungsplan Stuttgart  
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5.1.1 Das Amt für Umweltschutz Stuttgart 

Das Amt für Umweltschutz wurde 1988 gegründet und entstand aus der Zusammenfüh-

rung verschiedener Arbeitsbereiche und Abteilungen, die bislang in anderen Ämtern un-

tergebracht waren (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 22). Im Zuge dieses Prozes-

ses wurde das bis dahin bestehende Chemische Untersuchungsamt aufgelöst und in das 

Amt für Umweltschutz überführt, welches sich inzwischen in sechs Abteilungen mit rund 

150 Mitarbeitern untergliedert (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2008, S. 55). Für die 

Betrachtung der Klimapolitik in Stuttgart sind die Abteilung Stadtklimatologie sowie die 

Abteilung Energiewirtschaft zentral.  

Abbildung 13: Verwaltungsstruktur des Amtes für Umweltschutz Stuttgart 

Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2008, S. 56 (verändert durch die Autorin)  
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5.1.1.1 Die Abteilung Stadtklimatologie 

Die Abteilung Stadtklimatologie ist in ihrer Existenz europaweit einzigartig und kann, 

wie bereits erwähnt, auf eine sehr lange Tradition zurück blicken. „Stuttgart ist auch die 

einzige Stadt die eine Abteilung Stadtklimatologie hat, es gibt keine andere Stadt die so-

was hat“ (Interview S04). 

 

Die Ursprünge liegen bereits im Jahr 1938 als ein Diplom-Meteorologe eingestellt wurde, 

„um Untersuchungen über die klimatischen Verhältnisse und deren Beziehung zum Städ-

tebau“ vorzunehmen (Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 16). Die Stadtklimatologie hat 

und hatte die Aufgabe „die Stadtentwicklung in der Entwicklung zu beraten und Unter-

suchungen zu machen und diese Erkenntnisse dann für stadtplanerische Zwecke zu ver-

wenden“ (Interview S16).  

 

Dies zeigt, dass in Stuttgart bereits sehr früh erkannt wurde, dass Baumaßnahmen Aus-

wirkungen auf das lokale Klima haben können. Wobei „die Schaffung des Arbeitsgebiets 

„Stadtklimatologie“ (…) insbesondere vor dem Hintergrund der komplexen topographi-

schen Situation der Stadt Stuttgart sowie der (…) vorherrschenden Austauscharmut ge-

sehen werden“ muss (Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 16 f.). Inzwischen hat die Ab-

teilung rund 11 Mitarbeiter85 und ist in der Stuttgarter Verwaltung fest verankert.  

 

Dadurch, dass die Abteilung Stadtklimatologie sich bereits seit Ende der 1930er Jahre mit 

dem lokalen Klima befasst, ist das Thema Klimaanpassung in Stuttgart nicht mehr neu. 

Vielmehr kann festgehalten werden, dass Klimaanpassung in Stuttgart bereits vor dem 

Thema Klimaschutz bearbeitet wurde, was im Vergleich zu anderen Städten eher unty-

pisch ist.  

 

Die Abteilung Stadtklimatologie agiert und handelt für eine Verwaltungseinheit eher un-

konventionell. Dies bedeutet, dass sie sich bereits sehr früh mit dem Thema Stadtklima 

befasst hat, was mit sich gebracht hat, dass es keine Datengrundlagen gab und diese zu-

nächst selbst geschaffen werden mussten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene „Werk-

zeuge“ zur Messung angeschafft bzw. errichtet. So wurde u.a. ein Luftmesswagen sowie 

                                                 

85http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?service_kontakt_mitarbeiter abgerufen am 12.04.2018. 
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eine Vielkomponentenemissionsmesstation angeschafft und verschiedene Klimastationen 

errichtet (Interview S16). „In Stuttgart werden diese Grundlagenerhebungen seit vielen 

Jahren systematisch ausgewertet“ (Reuter 2013, S. 29). Teilweise sind aktuelle Mess-

werte über die Abteilungseigene Homepage (www.stadtklima-stuttgart.de) einsehbar. 

Darunter Temperatur, Windrichtung und -geschwindigkeit, Ozonwerte, UV-Strahlung, 

Feinstaubwerte, etc. Zusätzlich gibt es außerdem experimentelle Untersuchungen in 

Stuttgart. D.h. es werden Experimente unter Realbedingungen durchgeführt. „Um die 

prinzipiell bekannte Wirkung kleinräumiger Luftaustauschprozesse in Stuttgart quantifi-

zieren zu können, fand 1996 ein stadtweites Tracergas-Experiment statt“ (Landeshaupt-

stadt Stuttgart 2010, S. 24)86. Darüber hinaus wird die Luftströmung mit Hilfe von Stadt-

modellen bzw. Auszüge daraus im Windkanal getestet (Interview S01). 

 

Die Abteilung Stadtklimatologie hat also, auf Grund fehlender Datengrundlagen, in den 

1970er Jahren begonnen eigene Forschungsarbeiten durchzuführen, auch um ihre Arbeit 

„auf Fakten zu begründen“, da damals die Aussagen der Stadtklimatologen noch ange-

zweifelt wurden (Interview S16). Außerdem herrscht die Überzeugung, dass „damit das 

Stadtklima in die Planung einfließen kann, […] genügend Informationen über die lokal-

klimatischen und lokalhygienischen Besonderheiten erforderlich“ sind (Reuter 2013, S. 

29).  

 

Diese Herangehensweise findet sich auch heute noch im Vorgehen bzgl. Klimafragen in 

Stuttgart. D.h. es werden vergleichsweise wenige Aufträge für Gutachten nach außen ver-

geben. Zum einen liegt dies daran, dass sich lange Zeit die externen Gutachten auf Ver-

öffentlichungen der Abteilung Stadtklimatologie bezogen haben bzw. auf deren Daten-

grundlage zurückgreifen mussten (vgl. Interview S16), zum anderen werden überwiegend 

Aufträge vergeben, wenn diese mit hohen Computerrechenleistungen verbunden sind, da 

diese in der Verwaltung nicht verfügbar sind. „Mikroskalige Modelle werden auch selber 

gerechnet, kleinräumig, aber da wo dann höhere Computerleistungen erforderlich sind, 

                                                 

86 Das erste Experiment dieser Art fand eher zufällig statt. Im Zweiten Weltkrieg wurde versucht die Stadt 

durch Vernebelung vor Angriffen zu schützen, „dabei ergaben sich Erkenntnisse über die Luftströ-

mungsverhältnisse und die Be- und Entlüftungsmöglichkeiten der in Tallagen befindlichen Siedlungsbe-

reiche“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 17). 



  

 

78 

 

so Gesamtstadt und in einer hohen Auflösung, da brauchen sie Großrechenanlagen“ (In-

terview S16). Insgesamt hat sich die Abteilung Stadtklimatologie in den letzten Jahren 

eine Stellung in der Stuttgarter Verwaltung und der Stadtgesellschaft erarbeitet, die ein 

hohes Maß an Glaubwürdigkeit mit sich bringt. 

 

Seit den 1970er Jahren wird jeder Bebauungsplan durch die Stadtklimatologen beurteilt. 

Dies und die Erfahrung hat dazu geführt, dass heute im Planungsamt, „eigentlich nicht 

mehr [geplant wird] ohne die Klimatologen vorher gefragt zu haben“ (Interview S06). 

 

Inhaltlich beschäftigt sich die Abteilung Stadtklimatologie eher mit klassischen Themen 

der Klimaanpassung. Dies bedeutet. u.a. Fragen der lokalen Maßnahmen zur Erhöhung 

der Lebensqualität in Stuttgart. Sie sind zwar auch beim Klimaschutz involviert, der Ar-

beitsschwerpunkt diesbezüglich liegt allerdings bei der Abteilung Energiewirtschaft (vgl. 

Interview S16). 

 

5.1.1.2  Die Abteilung Energiewirtschaft 

Die zweite Abteilung im Amt für Umweltschutz, die sich mit dem Thema Klimawandel 

befasst, ist die Abteilung Energiewirtschaft. Ihre Entstehung geht auf die Energiekrisen 

der 1970er und 80er Jahre zurück. Die damit verbundenen Preissteigerungen führten zu 

nicht unerheblichen Mehrkosten. „Angetrieben von dieser Entwicklung, betreibt die Stadt 

Stuttgart seit 1976 ein Energiemanagement um gezielt Energiekosten einzusparen“87. Die 

Abteilung Energiewirtschaft selbst existiert seit 1977. Wie der Name nahe legt beschäftigt 

sich diese Abteilung überwiegend mit energetischen Themen und somit eher im Themen-

feld des Klimaschutzes.  

 

Zu ihren Aufgaben gehört die Optimierung des Energieverbrauchs städtischer Liegen-

schaften. „Energiemanagement bedeutet die laufende Überwachung des Energiever-

brauchs in Verbindung mit einer Unterstützung der Betreiber beim energiesparenden Be-

trieb“88. Um Energieverbrauch und Emissionen zu senken und zu kontrollieren hat die 

Stadt Stuttgart ein eigenes Programm namens „Stuttgarter Energiekontrollsystem“ 

                                                 

87http://www.stuttgart.de/item/show/442547/1 abgerufen am 13.03.2014 
88http://www.stuttgart.de/item/show/442547 abgerufen am 07.01.2013 

http://www.stuttgart.de/item/show/442547/1
http://www.stuttgart.de/item/show/442547
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(SEKS) zur Gebäudeüberwachung in den eigenen Liegenschaften entwickelt89. Die Soft-

ware ermöglicht die Erfassung sowie die automatisierte Auswertung der „Energiever-

bräuche aller städtischen Liegenschaften“90. Das Programm erhebt außerdem im tägli-

chen Rhythmus die aktuellen Verbrauchsdaten großer Liegenschaften. 

Diese Daten sind zudem Teil der jährlich erscheinenden Energieberichte, welche u.a. Sta-

tistiken zum Verbrauch und den Kosten der Stadt enthalten. Sie geben aber auch Auskunft 

über aktuelle Entwicklungen von Projekten in diesem Themengebiet, beispielsweise von 

Schulsanierungen, Förderprogrammen, etc. (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2013a).  

 

Die Stadt Stuttgart und auch die Abteilung Energiewirtschaft sind immer wieder innova-

tiv, wenn es um die Entwicklung oder den Einsatz neuer Werkzeuge geht. So ist Stuttgart 

mit dem 1995 eingeführten stadtinternen Contracting91 Vorbild für zahlreiche Städte in 

Deutschland und Österreich (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2001, S. 84). Hierbei 

geht es darum Investitionen, die zu einem reduzierten Energie- oder Wasserverbrauch 

führen, vorzufinanzieren. Eine Refinanzierung erfolgt anschließend durch das zurück 

fließen der Kosteneinsparungen an das Amt für Umweltschutz „bis die Investitionskosten 

getilgt sind“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2002). Koordiniert wird diese Maßnahme durch 

die Abteilung Energiewirtschaft.  

 

Auch die Erstellung des Energiekonzepts „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“ 

(2016)92, erfolgte unter Federführung der Abteilung Energiewirtschaft. Darüber hinaus 

ist die Abteilung Energiewirtschaft an mehreren Forschungsprojekten beteiligt, die sich 

meistens mit der modellhaften Umgestaltung von etwas befasst. Beispielhaft genannt 

seien hier die Projekte:  

 Kohlendioxid-Emissions-Reduktion im Altenpflegeheim Stuttgart Sonnenberg 

(KORIAS)93 
 Lukratives Energiesparen in Stuttgarter Schulen (LESS)94 

 Modellhafte Sanierung einer Schule (MOSES)95 

                                                 

89 vgl. http://www.stuttgart.de/item/show/442576/1 abgerufen am 07.01.2013 
90http://www.stuttgart.de/item/show/442576/1 abgerufen am 07.01.2013 
91 Zum stadtinternen Contracting s.a. Kapitel 5.2.  
92 s.a. Kapitel 5.2 
93 s.a. Kapitel 5.2 
94 s.a. Kapitel 5.2 
95 s.a. Kapitel 5.2 

http://www.stuttgart.de/item/show/442576/1
http://www.stuttgart.de/item/show/442576/1
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Inhaltlich bearbeitet die Abteilung Energiewirtschaft also vorrangig Themen, die dem 

Klimaschutz zuzuordnen sind und die Einsparung von Energie- und Wasserverbräuchen 

zum Ziel haben.  

 

5.1.2 Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 

Neben dem Amt für Umweltschutz ist das Stadtplanungsamt der zweite zentrale Akteur 

bzgl. Maßnahmen im Kontext des Klimawandels und der Stadtplanung. Es ist deshalb so 

wichtig, da hier die gesamte Planung und Umsetzung der städtebaulichen Maßnahmen 

stattfindet. Das bedeutet, dass beispielsweise die gewonnenen Erkenntnisse der Abteilung 

Stadtklimatologie hier in Baurecht umgesetzt werden, weswegen ein guter Austausch not-

wendig ist. Hinzu kommt, dass diesem Amt die schwierige Rolle zukommt die unter-

schiedlichen Belange gegeneinander abzuwägen und im besten Interesse der Stadt zu pla-

nen sowie Baurecht herbeizuführen.  

 

Gegründet wurde das heutige Stadtplanungsamt bereits 1914 als Stadterweiterungsbüro 

(vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 2014; 

Landeshauptstadt Stuttgart 2014). Seither bearbeitet es mit einer Unterbrechung nach 

dem Zweiten Weltkrieg alle Themen der Stadtentwicklung. D.h. es ist maßgeblicher Trei-

ber hinter dem Stadtentwicklungskonzept (STEKS), dem Stuttgarter Innenentwicklungs-

modell (SIM) oder auch dem Rahmenplan Halbhöhenlagen. Es bearbeitet aber auch die 

klassischen Bausteine der Bauleitplanung - Flächennutzunggsplan und Bebauungspläne. 

Seit Mitte der 1960er Jahre waren vier Baubürgermeister im Amt und seit der Gründung 

waren acht Amtsleiter tätig. Im betrachteten Untersuchungszeitraum sind es sogar nur 

zwei Amtsleiter, Albert Ackermann und Dr. Detlef Kron. Dies bringt eine hohe Konstanz 

mit sich. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den Baubürgermeistern ab.  
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Tabelle 8: Amtsleiter des Stadtplanungsamtes seit der Gründung 1914 

Amtszeit Baubürgermeister Amtszeit Amtsleiter 

 

1914 - 1921 Adolf Muesmann 

1921 - 1931 Dr. Paul Otto 

1932 - 1945 Dr. Hermann Strobel 

1948 - 1951 Karl Gonser 

1965 - 1973 
Prof. Dr. Christian Fahren-

holtz 
1952 - 1953 Richard Keßler 

1973 - 1996 Prof. Hansmartin Bruckmann 1953 - 1978 Gustav Friedrich Heyer 

1996 - 2015 Matthias Hahn 1978 - 2001 Albert Ackermann 

seit 2015 Peter Pätzold seit 2001 Dr. Detlef Kron 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Landeshauptstadt Stuttgart 2014, https://www.stuttgart.de/i-

tem/show/273273/1/9/642535? abgerufen am 07.08.2019 und https://www.stuttgart.de/i-

tem/show/305824/1/pers/220? abgerufen am 07.08.2019 

 

Das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung untergliedert sich in acht Abteilungen 

mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Für Maßnahmen zum Schutz gegen 

den Klimawandel und zur Klimaanpassung sind die vier Abteilungen zur städtebaulichen 

Planung mit jeweils unterschiedlichen geographischen Schwerpunkten sowie die Abtei-

lung Stadtentwicklung besonders hervorzuheben.  

 

Für die Berücksichtigung des Klimas als Belang der städtebaulichen Planung hat das 

Stadtplanungsamt in der Vergangenheit verschiedene Werkzeuge entwickelt. Es handelt 

sich hierbei u.a. um das Nachhaltige Bauflächenmanagement (NBS), das Stuttgarter In-

nenentwicklungsmodell (SIM) und den Rahmenplan Halbhöhenlagen. Diese seien an die-

ser Stelle nur kurz angeschnitten, da sie im weiteren Verlauf näher ausgeführt werden. 

Darüber hinaus haben die Interviews gezeigt, dass ein reger Austausch mit der Abteilung 

Stadtklimatologie stattfindet bzw. in Stuttgart als selbstverständlich betrachtet wird (siehe 

auch Kapitel 5.5).  

 

  

https://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/642535
https://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/642535
https://www.stuttgart.de/item/show/305824/1/pers/220
https://www.stuttgart.de/item/show/305824/1/pers/220
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Abbildung 14: Organigramm Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung  

 

Quelle: https://www.stuttgart.de/img/mdb/dept/5401/132870.pdf abgerufen am 13.04.2018 (verändert 

durch die Autorin) 

 

5.1.3 Erkennbare Praktiken in der Stuttgarter Verwaltung 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden sechs epistemische Dimensionen entwickelt mit dem 

Ziel, die in den Untersuchungsstädten identifizierten Praktiken diesen zuzuordnen. Des-

halb werden im Folgenden die gewonnenen Erkenntnisse kurz rekapituliert und den je-

weiligen Dimensionen zugeordnet.  

 

Die Abteilung Stadtklimatologie im Umweltamt ist eine Verwaltungseinheit, die bereits 

seit vielen Jahren Bestand hat und in Stuttgart eine entsprechend positive Reputation ge-

nießt. Sie wurde vor dem Hintergrund der besonderen topographischen Lage Stuttgarts in 

einem Talkessel und den damit einhergehenden klimatischen Folgewirkungen, gegrün-

det. Innerhalb der Stuttgarter Verwaltung fungiert die Abteilung als Berater, insbesondere 

für die Stadtplanung. Es handelt sich folglich um eine etablierte Struktur, die Wissen ge-

neriert und entsprechend dieser Dimension zugeordnet werden muss. Darüber hinaus 
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wird ihnen außerdem Expertentum in ihrem Gebiet zugesprochen, sodass sie auch dieser 

Dimension zuzuordnen sind.  

 

Um Wissen zu generieren hat sich die Abteilung Stadtklimatologie in den vergangenen 

Jahren wissenschaftlicher Methoden bedient. Konkret bedeutet das, dass sie u.a. Messin-

strumente angeschafft haben und so die eigenen Empfehlungen mit konkreten Daten un-

termauern konnten. Darüber hinaus haben sie Luftströme in der Stadt mit Hilfe von Ex-

perimenten ermittelt. Hierbei handelt es sich um Praktiken, die der Dimension der Schaf-

fung von objektivem/objektiviertem Wissen angehören. Die gewonnenen Erkenntnisse 

und weitere Informationen stellt die Abteilung Stadtklimatologie über eine eigene Web-

seite und unterschiedliche Publikationen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, was 

in die Dimension öffentliche Wissensvermittlung eingeordnet werden muss.  

 

Die Abteilung Energiewirtschaft hat eine inhaltlich andere Ausrichtung als die Abteilung 

Stadtklimatologie. Ihre ursprüngliche Aufgabe ist es die Verbräuche der Stuttgarter Ver-

waltung zu überwachen und zu reduzieren. Dies tut sie durch eine engmaschige digitale 

Überwachung mit Hilfe eines selbstentwickelten Systems, das die Erfassung und Aus-

wertung der Verbräuche ermöglicht. Diese Vorgehensweise ermöglicht zudem die ge-

wonnenen Informationen mit Daten zu belegen und so das Handeln zu rechtfertigen. Er-

gänzend, werden diese in einem jährlichen Energiebericht aufgearbeitet was zum einen 

als Schaffung von objektivem/objektiviertem Wissen und zum anderen als öffentliche 

Wissensvermittlung gewertet werden kann. Von der Abteilung Energiewirtschaft wird 

zudem das stadtinterne Contracting koordiniert, das Investitionen in Einsparmaßnahmen 

innerhalb der Stuttgarter Verwaltung ermöglicht. Streitbar ist hierbei, ob es sich um eine 

Praktik der Wissensgenerierung oder eine reine Investition handelt. Allerdings wird das 

stadtinterne Contracting in Stuttgart sehr erfolgreich durchgeführt. Als Angebot führt es 

zum einen dazu, dass die Verwaltungseinheiten sich überhaupt mit potentiellen Einspar-

möglichkeiten auseinandersetzen und zum anderen ist an dieser Maßnahme interessant, 

dass deren Legitimation über die erzielten eingesparten Kosten erfolgt. Vor diesem Hin-

tergrund wäre zu überlegen, die Dimension Praktiken der Legitimierung inhaltlich zu er-

weitern und um Legitimationsfaktoren jenseits systembedingter Vorgaben zu ergänzen.  
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Das Stadtplanungsamt bewegt sich im Rahmen gesetzlicher Vorgaben und arbeitet des-

halb mit Planwerken, wie Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Diese sind der 

Dimension Darstellung von Wissen zuzuordnen, ebenso, wie das entwickelte Stadtent-

wicklungskonzept.  

Tabelle 9: Beobachtete Praktiken in der Stuttgarter Verwaltung 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Abteilung Stadtklimatologie 

Praktiken der 

Legitimierung 

Stadtinternes Contracting  Kostenersparnis 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Messungen, Experimente, jährlicher Energiebericht 

Anerkannte Ex-

perten 

Abteilung Stadtklimatologie 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Publikationen, Webseite, jährlicher Energiebericht, Planwerke (wie Flächennutzungsplan, etc.) 

ggf. neue Kate-

gorie 

 

Quelle: eigene Darstellung 

5.2 Klimaschutz und Klimaschutzinstrumente in Stuttgart 

In Stuttgart wurde Klimaschutz Ende der 1970er Jahre ein Thema (vgl. Landeshauptstadt 

Stuttgart et al. 2011, S. 1). Zwar wurde es zu diesem Zeitpunkt noch nicht so genannt, 

allerdings ist die Gründung der Abteilung Energiewirtschaft im Amt für Umweltschutz 

ein eindeutiger Hinweis darauf. Ihre Gründung ist auf die Energiekrise dieser Zeit zu-

rückzuführen96. Das übergeordnete Ziel der Abteilung war und ist die Einsparung von 

Energie, was sich in zahlreichen Maßnahmen ausdrückt und jährlich in einem Energiebe-

richt kommuniziert wird97. Dieser gibt regelmäßig Auskunft u.a. über die Verbrauchs- 

                                                 

96 Quelle: https://www.stuttgart.de/item/show/442547/1 abgerufen am 12.06.2017 
97 Zumindest für die Jahre 1973-1979, 1987/1988, 1992-2014. 

https://www.stuttgart.de/item/show/442547/1
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und Kostenentwicklung98, Energiekennwerte, Emissionen, Investitionen, Heizenergieein-

sparungen, Stromeinsparungen, Wassereinsparungen, Kosteneinsparungen sowie Maß-

nahmen und Projekte der Stadt Stuttgart. Um eine beständige Verbesserung der Ver-

brauchssituation zu erreichen betreibt die Landeshauptstadt Energiemanagement, 

dadurch werden im Rahmen des Energiediensts die Energie- und Wasserverbräuche über-

wacht und optimiert. So wurde beispielsweise 2010 in der Stadtteilbibliothek Degerloch 

festgestellt, dass die installierte Beleuchtung überdimensioniert ist. Durch das simple ent-

fernen zahlreicher Leuchtstoffröhren wurde zum einen der Energieverbrauch um über 

55% gesenkt und zum anderen das Wohlbefinden der Angestellten durch eine niedrigere 

Wärmeentwicklung gesteigert, sodass eine gewünschte Klimatisierung nicht mehr erfor-

derlich war (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2011, 35–38).  

 

Wie bereits erwähnt, überwacht Stuttgart seit Jahrzehnten ihren Energie- und Wasserver-

brauch und hat zur Bewältigung dieser Aufgabe selbst bereits Ende der 1980er Jahre ein 

eigenes Überwachungswerkzeug entwickelt, das sogenannte Stuttgarter-Energie-Kon-

troll-System (SEKS)99 (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 1997a, S. 88). Hintergrund 

ist die Erkenntnis, dass ein „effizientes Energieeinsparen nur möglich ist, wenn die Ener-

gie- und Wasserverbräuche aller Liegenschaften der Stadt an zentraler Stelle vorliegen 

(Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2003, S. 73). Deshalb findet zum einen ein Austausch 

mit dem Energieversorger statt und zum anderen eine automatisierte Erfassung der Ver-

bräuche. Das SEKS setzt sich aus mehreren Programmelementen zusammen:  

 Verwaltung von Gebäuden 

 Energiedienst (Verbrauchserfassung und Energieüberwachung) 

 Leitstellenprogramm zur automatisierten Erfassung von Zählerständen 

 Anlagenüberwachung 

 Energiebericht (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2003, S. 74) 

                                                 

98 Die Kostenentwicklung wird für die Ämter und Eigenbetrieben aufgeschlüsselt. Gleiches gilt für die 

Energiekennwerte.  
99 http://www.stuttgart.de/item/show/442576 abgerufen am 22.06.2017 

http://www.stuttgart.de/item/show/442576


  

 

86 

 

So enthält, das SEKS Stammdaten zu allen Gebäuden, z.B. Adresse, Fläche, technische 

Daten und auch Bildmaterial. Darüber hinaus werden automatisiert Zählerstände über-

nommen100, was eine engmaschige Überwachung ermöglicht, um so frühzeitig auf Miss-

stände101 reagieren zu können, was wiederum zu Kosten- und Verbrauchseinsparungen 

beiträgt und ggf. Folgekosten reduziert102 (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2014, S. 

52). Somit bündelt das SEKS mehrere Funktionen103.  

 

Bedingt durch die historische Entwicklung, ergreift Stuttgart Klimaschutzmaßnahmen, 

benennt diese allerdings teil- und zeitweise nicht als solche, sondern spricht stattdessen 

von Energieeinsparungen und Energiekostensenkungen. Mit dieser Maßgabe wurde in 

Stuttgart bereits 1995104 ein stadtinternes Contracting entwickelt, welches die Vorfinan-

zierung von Maßnahmen zur Energieeinsparung innerhalb der Stadtverwaltung ermög-

licht und sich durch die eingesparten Mittel wieder refinanziert (vgl. Görres 2011, S. 125). 

Diese Mittel werden dann wiederum für neue Projekte reinvestiert. Es findet also eine 

Kreislauffinanzierung in Form eines zinslosen und zweckgebundenen Darlehens statt. 

Mit Hilfe dieses Werkzeugs wurden zwischen 1995 und 2009 über 270 Maßnahmen fi-

nanziert (vgl. Görres 2011, S. 127). Beispielhaft genannt sei an dieser Stelle, die Däm-

mung der Geschossdecken der Falkertsschule, was eine Investition über 17.000 € bedeu-

tete, die sich in weniger als vier Jahren amortisierte (Landeshauptstadt Stuttgart et al. 

2005, S. 44). 

 

Das stadtinterne Contracting105 ermöglicht Maßnahmen zur Energie- und Wassereinspa-

rung auch dann, wenn im Budget der jeweiligen Einrichtung keine Mittel verfügbar sind. 

Für die Stadt Stuttgart rechnet sich diese Maßnahme, da sie mit ihr bis Ende 2009 insge-

samt 8,9 Mio. Euro eingespart hat (vgl. Görres 2011, 129).  

 

                                                 

100 Nicht für alle Gebäude, in manchen muss per Hand abgelesen werden.  
101 Gemeint sind damit unerwartet auftretende Ereignisse, wie ein Wasserrohrbruch.  
102 http://www.stuttgart.de/item/show/442576 abgerufen am 22.06.2017 
103 Eine grafische Übersicht der Funktionen des Stutgarter-Energie-Kontrollsystems kann in  Landes-

hauptstadt Stuttgart et al. 2003, S. 74 eingesehen werden.  
104 https://www.stuttgart.de/item/show/442568/1 abgerufen am 19.06.2017 
105 Das Prinzip des stadtinternen Contractings kann in Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2011, S. 47 auch 

grafisch betrachtet werden.  

http://www.stuttgart.de/item/show/442576
https://www.stuttgart.de/item/show/442568/1
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Neben einer beständigen Optimierung des Energie- und Wasserverbrauchs setzt sich die 

Stadt Stuttgart für eine frühe Sensibilisierung für das Thema der Energie- und Ressour-

ceneinsparung ein und hat beispielsweise 2008 das Projekt Lukratives Energiesparen in 

Stuttgarter Schulen (LESS) ins Leben gerufen. Dieses hat zum Ziel, dass sich die beteili-

genden Schulen durch eigene Projekte im Austausch mit ihren Schülern, Eltern, Haus-

meistern, etc. um eine Verbesserung der eigenen Energiebilanz bemühen. Im Rahmen des 

Projekts werden Preisgelder an die Schulen verliehen, die diesen dann frei zur Verfügung 

stehen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2011, S. 53–55).  

 

Um neue und innovative Technologien anzuwenden und daraus neue Erkenntnisse zu 

gewinnen hat Stuttgart an mehreren Forschungsvorhaben teilgenommen. Dazu gehören 

u.a. Energierationalisierung im Krankenhaus (ERIK), Modellhafte Sanierung einer 

Schule (MOSES), Kohlendioxid-Emissions-Reduktion im Altenpflegeheim Stuttgart 

Sonnenberg (KORIAS) und Anwendung innovativer Sanierungstechniken in öffentlichen 

Gebäuden (BRITA in PuBs) (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2007a, S. 62–67).  

 

Darüber hinaus, hat der Gemeinderat bereits im Jahr 1997 einen Energieerlass beschlos-

sen und ihn im Jahr 2005 überarbeitet. Er fasst bisher bestehende einzelne Anweisungen 

zum Thema Energieeinsparung zusammen und regelt Verfahrensfragen sowie Zuständig-

keiten. „Ziel dieses Erlasses ist es, für die Verwendung von Energie Grundsätze und 

Handlungsrichtlinien festzulegen und dadurch die Querschnittsaufgabe rationelle Ener-

gieverwendung in der Stadtverwaltung zu stärken“ (Landeshauptstadt Stuttgart et al. 

1998, S. 88). Der Energieerlass hat für städtische Liegenschaften Gültigkeit und ist für 

alle städtischen Bediensteten bindend. Er soll bestehende gesetzliche Verordnungen und 

Richtlinien „unter Berücksichtigung der lokalen Bedingungen der Stadt Stuttgart“ ergän-

zen (Landeshauptstadt Stuttgart 2005a, S. 1). Begründet wird der Erlass damit, dass „die 

sparsame und rationelle Energieverwendung […] aufgrund knapper Ressourcen und zum 

Schutz der Umwelt eine vorrangige Aufgabe unserer Zeit [ist]. Weiterhin sollen durch 

Senkung des Verbrauchs die Energiekosten und die bei der Energieumwandlung entste-

henden Emissionen vermindert werden“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2005a, S. 1). Der 

Energieerlass macht die Vorgabe, dass „Wärme, Licht, Strom, Luft und Wasser in der 
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erforderlichen Qualität während der erforderlichen Zeit mit dem geringstmöglichen Ener-

gieeinsatz bereit gestellt werden“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2005a, S. 1). Unter dieser 

Maßgabe wird beispielsweise die Heizperiode festgelegt, Vorgaben zur Fensterlüftung 

gemacht und festgelegt, welche Räumlichkeiten auf welche Temperatur geheizt werden. 

Darüber hinaus legt der Energieerlass klare Zuständigkeiten der Abteilung Energiewirt-

schaft fest. „Die Abteilung Energiewirtschaft ist für die rationelle Energieverwendung 

bei der Stadtverwaltung zuständig, hat geeignete Maßnahmen zur Lösung dieser Aufgabe 

zu erarbeiten und getroffene Anordnungen im Betrieb zu überwachen“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2005a, S. 1). Sie ist z.B. bei der Planung neuer Gebäude oder von Umbaumaß-

nahmen einzubinden. Die im Energieerlass festgehaltenen Aufgaben der Abteilung Ener-

giewirtschaft muten fast wie eine Tätigkeits- und Zuständigkeitsbeschreibung an, die 

Rechte und Pflichten der Abteilung festhält. Darüber hinaus obliegt der Abteilung Ener-

giewirtschaft die Überwachung der Einhaltung des Energieerlasses.  

 

Ein weiterer Baustein der Klimaschutzbemühungen der Stadt Stuttgart ist die Neugrün-

dung der Stadtwerke Stuttgart (SWS) im Jahr 2011 als Tochterunternehmen der Stuttgar-

ter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (SVV) welche selbst wiederum zu 100% in 

Besitz der Stadt ist106. Das Unternehmen vertreibt ausschließlich Energie aus regenerati-

ver Erzeugung107. Durch den Besitz der Stadtwerke Stuttgart hat die Stadt nun nach vielen 

Jahren wieder die Möglichkeit selbst Maßnahmen im Bereich der Energieversorgung zu 

ergreifen. Diese Möglichkeit bestand nach dem Verkauf der Anteile an den Technischen 

Werken Stuttgart im Jahr 2002 nicht mehr (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2009a).  

 

5.2.1 Klimaschutzkonzept Stuttgart (KLIKS) 

Ein elementarer Baustein der Klimaschutzbemühungen einer Stadt ist in aller Regel - so-

fern vorhanden - das jeweilige Klimaschutzkonzept. Aus diesem Grund ist es sinnvoll das 

Klimaschutzkonzept und seine Entwicklung genauer zu untersuchen.  

 

                                                 

106 S.a. https://stadtwerke-stuttgart.de/unternehmen/ueber-die-stadtwerkestuttgart/ abgerufen am 

06.04.2018 
107 Quelle: https://www.stuttgart.de/stadtwerke abgerufen am 06.04.2018 

https://stadtwerke-stuttgart.de/unternehmen/ueber-die-stadtwerkestuttgart/
https://www.stuttgart.de/stadtwerke
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Das erste Klimaschutzkonzept in Stuttgart wurde 1997 verabschiedet, was im Vergleich 

zu anderen deutschen Städten verhältnismäßig früh ist, wie die folgende Übersicht in Ab-

bildung 15 zeigt.  

Abbildung 15: Klimaschutzkonzepte deutscher Großstädte 

Quelle: Kemmerzell und Tews 2017, S. 6 

 

Befördert wurde diese Entwicklung durch den Beitritt Stuttgarts zum Klima-Bündnis der 

europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder im Jahr 1995108. Mit dem 

Beitritt zu selbigem verpflichtete sich Stuttgart zur Klimagerechtigkeit in Partnerschaft 

mit indigenen Völkern, zur Verabschiedung eines Gemeinderatsbeschlusses der die 

Selbstverpflichtung zur Reduzierung der CO2-Emissionen um 10% alle fünf Jahre im 

Vergleich zu 1990 enthält sowie den Verzicht auf die Nutzung von Tropenholz109. Diesen 

Vorgaben wird Stuttgart mit dem Klimaschutzkonzept Stuttgart (KLIKS) aus dem Jahr 

1997 gerecht. Mit dem KLIKS wurde eine Reduktion der CO2-Emissionen um 30% bis 

2005 im Vergleich zum Jahr 1990 beschlossen. An dieser Stelle muss jedoch angemerkt 

werden, dass diese CO2-Reduktion nicht ausschließlich auf den Beitritt zum Klima-Bünd-

nis zurückzuführen ist, da diese Senkung bereits im Rahmen des Gemeinderatsbeschlus-

ses „Mittelfristige Planungskonzeption (Umweltqualitätsziel) für den Umweltbereich 

                                                 

108 http://stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_kliks_stuttgart abgerufen am 03.04.2012 
109 http://www.klimabuendnis.org/ueber-uns.html abgerufen am 28.06.2017 
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Luft“ 1994 beschlossen wurde (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 1994, S. 4; Landeshaupt-

stadt Stuttgart et al. 1997b, S. 3-1). 

 

Um das genannte Reduktionsziel zu erreichen sieht das KLIKS verschiedene Maßnahmen 

im Energie- und Verkehrsbereich auf Grundlage einer vorher erstellten Gesamtenergie-

bilanz der Stadt vor (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 1997b, S. 1-1). Insgesamt han-

delt es sich um 17 Maßnahmen im Bereich Verkehr und 24 Maßnahmen im Bereich Ener-

gie. Alle Maßnahmen wurden außerdem hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrem Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis bewertet sowie in ihrer Priorität eingeordnet.  

 

Wie die Aufstellung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts in Tabelle 10 zeigt, zielen 

diese nicht nur auf die Stadtverwaltung selbst ab, sondern auch auf Bürger, deren Nutzer-

verhalten, Wohnungsbaugesellschaften und andere Akteure Für die Stadtplanung sind 

insbesondere die genannten Maßnahmen relevant, die auf Planungen abzielen wie Maß-

nahme E1.4 energiebewusste Bauleitplanung. Diese Maßnahme beinhaltet u.a. die Be-

rücksichtigung energiesparender baulicher Maßnahmen sowie die Erstellung eines Ener-

giekonzepts pro Bebauungsplan. Diese Maßnahme wird als sehr empfehlenswert einge-

schätzt, da sie mit einem mittleren personellen und organisatorischen Aufwand kurzfristig 

realisierbar ist (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 1997b, S. 5-21).  

 

Betrachtet man die Entstehung des Klimaschutzkonzepts, so fallen zwei Dinge auf. Ers-

tens, Herausgeber des Klimaschutzkonzepts ist die Abteilung Stadtklimatologie im Amt 

für Umweltschutz und nicht wie auf Grund der Themenauswahl zu erwarten gewesen 

wäre, die Abteilung Energiewirtschaft. Zweitens handelt es sich beim Klimaschutzkon-

zept von 1997 um eines der wenigen Dokumente der Stadt Stuttgart, die von einem ex-

ternen Unternehmen – in diesem Fall der ENERKO GmbH – und nicht verwaltungsintern 

erstellt wurde.  
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Tabelle 10: Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts Stuttgart 

Energie Verkehr 

Reduktion der 

Energienach-

frage 

Effizienzver-

besserung der 

Energiebereit-

stellung 

Substitutionsef-

fekte 

Energierecht, 

Ordnungspoli-

tik, Energie-

dienstleistung 

  

E1.1 Wärme-

schutzmoderni-

sierungspro-

gramm für pri-

vate Haushalte 

E2.1 Verstärkte 

Modernisie-

rung von Hei-

zungsanlagen 

E3.1 Verstärkte 

Substitution 

kohlenstoffrei-

cher Energie-

träger 

E4.1 Erweite-

rung der Ener-

giedienstleis-

tungsaktivitä-

ten der TWS110 

V1 Attraktivi-

tätssteigerung 

des öffentli-

chen Verkehrs 

V10 Mobili-

tätszentralen/ 

Mobilitätsbera-

tung 

E1.2 Beeinflus-

sung des Nut-

zerverhaltens 

im privaten Be-

reich 

E2.2 Förderung 

der Nahwärme-

versorgung aus 

Blockheizkraft-

werken 

E3.2 Thermi-

sche Solaranla-

gen 

E4.2 Least-

Cost-Planning-

Konzept für 

TWS 

V2 Verkehrsre-

duzierende 

Bauleitplanung 

V11 Verkehrs-

erziehung/ 

energiesparen-

des Fahren 

E1.3 Energie-

sparlampenak-

tion für Bürger 

E2.3 Einbau 

von Energie-

rückgewin-

nungsanlagen 

ins Gas-/Was-

sernetz 

E3.3 Wind-

energie 

E4.3 Tarifge-

staltung zur Fi-

nanzierung von 

regenerativen 

Energien 

V3 Förderung 

des Radver-

kehrs 

V12 Verstärkte 

Geschwindig-

keitskontrollen 

E1.4 Energie-

bewusste Bau-

leitplanung  

E2.4 Rationelle 

Wärmenutzung 

in Industrie 

und Gewerbe 

E3.4 Biogas/ 

Biomasse 

E4.4 Lineari-

sierung der 

Stromtarife 

V4 Verkehrs-

verflüssigende 

V13 Deutliche 

Tarifsenkung 

im ÖPNV 

E1.5 Förderung 

der Niedrig-

energiehaus-

bauweise 

E2.5 Rationelle 

Stromverwen-

dung in Indust-

rie und Ge-

werbe 

E3.5 Photovol-

taik 

E4.5 Ener-

giemanage-

ment öffentli-

cher Einrich-

tungen 

V5 Tempolimit 

auf Autobah-

nen 

V14 Massiver 

Ausbau des 

ÖPNV-Ange-

bots 

  E3.6 Potential-

erhebung: Ein-

satzmöglich-

keiten regene-

rativer Energie-

träger 

 V6 City Logis-

tik 

V15 Zugangs-

beschränkung 

für den Indivi-

dualverkehr 

  E3.7 Einsatz 

regenerativer 

Energieträger 

in öffentlichen 

Einrichtungen 

 V7 Förderung 

von Fahrge-

meinschaften 

V16 Telema-

tikmaßnahmen 

  E3.8 Beratung 

zur Nutzung 

regenerativer 

Energien  

 V8 Ver-

brauchsarme 

Fahrzeuge 

V17 Siedlungs-

strukturelle 

Maßnahmen 

  E3.9 Wärme-

pumpen 

 V9 Parkraum-

konzept für die 

ganze Stadt 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Landeshauptstadt Stuttgart et al. 1997b 

                                                 

110 Technische Werke Stuttgart 
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Im darauffolgenden Jahr wurden erste Maßnahmen des KLIKS auf den Weg gebracht. 

Konkret handelt es sich dabei um die Einrichtung des Energieberatungszentrums und des 

Projekts „Energiesparendes Autofahren“. Besonders interessant ist jedoch, dass die Aus-

wahl dieser Maßnahmen zum einen mit einem besonders günstigen Kosten-Nutzen Ver-

hältnis begründet wird und zum anderen damit, dass Maßnahmen zum Klimaschutz „um-

fangreiche Investitionen von Betrieben und Privaten“ auslösen (Landeshauptstadt Stutt-

gart 1998). Darüber hinaus ist dieser Gemeinderatsbeschluss außerdem als „Handlungs-

programm Rationelle Energieverwendung als Beitrag zur Stuttgarter Wirtschafts- und Ar-

beitsförderung“ benannt (ebd.). D.h. Stuttgart argumentiert, dass Klimaschutz auch Wirt-

schaftsförderung ist bzw. dass sich Klimaschutz auch finanziell lohnt. 

 

Im Jahr 2000 wird eine erste Bilanz gezogen und gleichzeitig festgestellt, dass „erste 

Maßnahmen (…) zwischenzeitlich umgesetzt bzw. begonnen [wurden]. Andere Maßnah-

men konnten aus finanziellen Gründen bislang nicht begonnen werden“ (Landeshaupt-

stadt Stuttgart 2001). Zudem wird festgestellt, dass im Vergleich zum Jahr 1990 die CO2-

Emissionen zwar um 5% abgenommen haben, aber im Vergleich zum Jahr 1995 sogar 

um 2% gestiegen sind. Deshalb wird konstatiert, dass auf Grundlage der gezogenen Bi-

lanz das selbstgesteckte Ziel einer CO2 Reduktion um 30% bis 2005 nicht zu erreichen 

ist. Gleichzeitig wird jedoch ein kommunaler Vergleich gezogen, wonach zahlreiche an-

dere deutsche Kommunen sich in einer ähnlichen Situation befinden. Dennoch wird auf 

die Dringlichkeit und Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen hingewiesen und auch 

auf die, im Kontext des Klimawandels zu erwartenden (monetären) Folgen aufmerksam 

gemacht. „Dabei ist zu berücksichtigen, dass der finanzielle Aufwand die Kosten der 

wirtschaftlichen Folgen der prognostizierten Klimaveränderungen erheblich unterschrei-

ten wird. Auch ist Klimaschutz in Stuttgart gleichzeitig als Beitrag zur Wirtschafts- und 

Arbeitsförderung zu verstehen“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2001).  

 

In der Folge verstärkt Stuttgart die Klimaschutzmaßnahmen in Form eines erweiterten 

Klimaschutzprogramms111, welches zusätzlich finanzielle Mittel bereitstellt. Diese Mittel 

stammen aus einer Gewinnausschüttung der Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsge-

                                                 

111 Laufzeit vier Jahre.  
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sellschaft (SVV) und sollen für die die Sanierung alter Heizungen in städtischen Liegen-

schaften, eine Energiesparlampenaktion und das stadtinterne Contracting eingesetzt wer-

den. Die Energiesparlampenaktion versucht durch einen Zuschuss zum Kauf von Ener-

giesparlampen anzuregen und so die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren (vgl. 

Landeshauptstadt Stuttgart 2002). Die genannten Maßnahmen wurden wie geplant durch-

geführt, wie ein Sachstandsbericht aus dem Jahr 2004 belegt (vgl. Landeshauptstadt Stutt-

gart 2004a).  

 

Ein nächster Zwischenbericht erfolgte im Frühjahr 2007. Darin wird festgestellt, dass das 

Reduktionsziel von -30% CO2 Emissionen bis 2005 trotz zahlreicher Bemühungen und 

Investitionen von über 50 Mio. Euro nicht erreicht wurde. Bereits 2003 wurde das 30% 

Ziel „realistischer formuliert auf eine Minderung um 10%“ bis 2010 (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2007a). Für den Zeitraum bis 2005 weist das Statistische Landesamt für Stuttgart 

eine Reduktion der CO2 Emissionen um 10% aus (vgl. ebd.), womit das gesetzte Ziel 

bereits fünf Jahre früher als vorgesehen erreicht wäre.  

„Sowohl für bereits umgesetzte bzw. begonnene Maßnahmen als auch für künftige Maßnahmen-

vorschläge ist es wichtig, die Wirkung und die Kosten jeder einzelnen Maßnahme im Detail zu 

quantifizieren. Leider ist dies nur bei wenigen einzelnen Maßnahmen, insbesondere bei den Maß-

nahmen zu den kommunalen Liegenschaften, möglich. Wegen der großen und insgesamt noch 

zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes sind künftig sowohl für das Verwaltungshandeln als 

auch für politische Entscheidungen detailliertere Daten erforderlich. Die Erhebung von Emissi-

onsdaten in allen Bereichen sollte künftig zur Pflicht werden. Die Verwaltung kann dies nicht 

vollständig leisten“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2007a). 

Diese Feststellung zeigt deutlich, dass die Quantifizierung von Maßnahmen in Stuttgart 

eine große Rolle spielt. Andererseits finanziert die Stadt Stuttgart aber auch immer wieder 

Maßnahmen, wie das Energieberatungszentrum, bei denen eine solche Quantifizierung 

nur sehr schwer möglich ist, da der Erfolg nur schlecht messbar ist. Außerdem ist immer 

wieder zu beobachten, dass Klimaschutzmaßnahmen als Wirtschaftsförderung deklariert 

werden. „Im Rahmen des städtischen Energiesparprogramms wurden im Zeitraum 1998 

bis 2006 ca. 12,6 Mio. Euro Zuschüsse bewilligt. Dies hat überwiegend im örtlichen 

Handwerk Gesamtinvestitionen von ca. 86,7 Mio. Euro ausgelöst“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2007a).  
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Ebenfalls im Jahr 2007 wird das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben, welches zehn Auf-

gabenfelder112 der Energie- und Klimapolitik Stuttgarts ausarbeitet, welches darüber hin-

aus Ziele formuliert. Die Fortschreibung wird in den Kontext des Beitritts zum Klima-

Bündnis 1997, den UN-Klimareport des IPCC und die EU 2020 Ziele gestellt. Darüber 

hinaus kommuniziert es ein neues CO2-Reduktionsziel für die Stadt Stuttgart: Eine Sen-

kung der CO2-Emissionen von 10% bis 2010 im Vergleich zum Referenzjahr 2000 (vgl. 

Landeshauptstadt Stuttgart 2007b). Gleichzeitig wird aber zusätzlich formuliert, dass 

weitere Maßnahmen erforderlich sind um das EU-Minderungsziel von -20% CO2 oder 

sogar das nationale Minderungsziel von -40% bis 2020, jeweils im Vergleich zu 1990, zu 

erreichen.  

 

Die zehn Aufgabenfelder werden näher ausgeführt durch eine Beschreibung des Ist-Zu-

standes und einer daraus resultierenden Zielformulierung. Wobei über den Mehrwert ei-

nes Ziels, das den Erhalt des Status Quo enthält, gestritten werden kann, was z.B. im 

Aufgabenfeld „Nachhaltige Stadtentwicklung“ der Fall ist. Es enthält u.a. das Ziel: „Das 

städtebauliche Leitziel »Innenentwicklung vor Außenentwicklung« und die Unterschrei-

tung der gesetzlichen Energieanforderungen müssen im Handeln der Stadt fest verankert 

bleiben“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2007b). Insgesamt wird für dieses Aufgabenfeld das 

Leitbild „urban-kompakt-grün“ entwickelt. Außerdem findet bei den Planungen der Stadt 

Stuttgart - wie eben erwähnt - der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ 

Anwendung. Dieser sieht vor, dass bevor Freiflächen bebaut und damit versiegelt werden, 

im Bestand nachverdichtet wird, durch beispielsweise Aufstockungen oder Lückenschlie-

ßungen. „Deshalb wurden z.B. 60 Hektar geplante Neubaufläche aus dem Flächennut-

zungsplan herausgenommen“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2007b). Darüber hinaus ist die 

Forderung nach einer 20% Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Energiean-

forderungen Bestandteil aller städtebaulichen Verträge mit privaten Bauherren und Kauf-

verträgen beim Verkauf von städtischen Grundstücken (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 

2007b). Weiterhin soll die Anzahl begrünter Dachflächen weiter ausgebaut werden. Im 

Aufgabenfeld Energiesparen und Energieeffizienz ist u.a. vorgesehen die Mittel für das 

                                                 

112 1. Nachhaltige Stadtentwicklung, 2. Energiesparen und Energieeffizienz, 3. Umweltfreundliche Ver-

kehrsentwicklung, 4. Bodenschutz, 5. Gewässerschutz, 6. Abwasser, 7. Abfallwirtschaft, 8. Beratung 

und Öffentlichkeitsarbeit, 9. Forschungsprojekte, 10. Netzwerke zum Erfahrungsaustausch 
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stadtinterne Contracting weiter aufzustocken, mindestens 20% erneuerbarer Energieträ-

ger bei Heizenergie und Strom bis 2020 zu verwenden sowie die Kraftwärmekopplung 

auszubauen.  

 

Insgesamt ist eine Entwicklung im Vergleich zum ursprünglichen KLIKS zu erkennen, 

so wurden die behandelten Themen deutlich ausgebaut. Es enthält nun zehn Aufgaben-

felder im Vergleich zu zwei Aufgabenfeldern im ersten Klimaschutzkonzept. Allerdings 

erscheinen die formulierten Ziele deutlich stärker an der Realität orientiert, als dies zuvor 

der Fall war, wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass man mit dem ursprüng-

lichen Ziel – Minderung der CO2-Emissionen um 30% im Vergleich zu 1990 – der ein-

gegangenen Verpflichtung gegenüber dem Klima-Bündnis nachgekommen ist. 

 

Die vorerst letzte Maßnahme im Kontext des KLIKS ist der Bericht zu selbigem aus dem 

Jahr 2011. Hierin wird festgehalten, dass im Zeitraum 1990 bis 2010 ein Rückgang der 

CO2-Emissionen von 12% zu verzeichnen ist. In Verhältnis gesetzt wird dieses Ergebnis 

zu den verschiedenen Klimaschutz-Zielen unterschiedlicher Institutionen. Das Klima-

Bündnis verfolgt das Ziel einer 10%igen CO2-Minderung alle fünf Jahre113, die Bundes-

regierung hat eine 40%ige Minderung bis 2020 im Vergleich zu 1990114 vorgegeben. Die 

EU strebt eine 20%ige Minderung bis 2020115 an. Das Land Baden-Württemberg verfolgt 

ein Minderungsziel von 25% bis 2020 und 90% bis 2050116. Der Konvent der Bürger-

meister wiederum verfolgt dasselbe Ziel wie die EU. Stuttgart selbst formuliert die nati-

onale Vorgabe anstreben zu wollen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2011a). Dennoch 

zeigt dies in welch heterogenen Zielformulierungen sich die Stadt inzwischen bewegt. 

 

Ein weiterer Punkt ist an diesem Bericht interessant, nämlich die erstmals formulierte 

Forderung nach Klimaanpassungsmaßnahmen. „Angesichts einer künftig noch forcierten 

Innenentwicklung und angesichts der stadtklimatischen Prognose ist es dabei erforder-

lich, neben Klimaschutzmaßnahmen (…) bereits heute schon in räumlich abgestufter 

                                                 

113 http://www.klimabuendnis.org/ueber-uns.html?page=126 abgerufen am 04.10.2019 
114 https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/klimaschutzziele-deutschlands abgerufen am 

04.10.2019 
115 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de abgerufen am 04.10.2019 
116 https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/ 

abgerufen am 04.10.2019 

http://www.klimabuendnis.org/ueber-uns.html?page=126
https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/klimaschutzziele-deutschlands
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_de
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/klimaschutz-in-baden-wuerttemberg/klimaschutzgesetz/
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Weise Klimaanpassungsstrategien zu entwickeln“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2011a). 

Darüber hinaus plant die Stadt Stuttgart eine Klimaschutzstrategie 2050 zu entwickeln- 

Außerdem ist seit der Fortschreibung des KLIKS 2007 ein zunehmender Fokus auf stadt-

planerische Themen zu beobachten.  

Abbildung 16: Entwicklung des Klimaschutzkonzepts Stuttgart 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Stuttgart im Vergleich zu anderen Kommunen recht 

früh ein Klimaschutzkonzept verabschiedet hat, was auch dem Beitritt zu einem Städte-

netzwerk – nämliche dem Klima-Bündnis – geschuldet ist. Seither ist Stuttgart beständig 

an dem Thema drangeblieben, auch wenn die hoch gesteckten Ziele nicht erreicht wurden, 

so ist doch eine Reduktion der CO2-Emissionen zu verzeichnen. Und mit der Erweiterung 

der im Klimaschutzkonzept behandelten Themen wird deutlich, dass der Klimaschutz zu-

nehmend wichtiger wird und deshalb umfassender bearbeitet wird.  

 

Außerdem wurde deutlich, dass Stuttgart ein „kleiner“ Akteur zwischen unterschiedli-

chen Akteuren ist, der versucht den unterschiedlichen Zielevorgaben gerecht zu werden. 

Damit ist gemeint, dass die Bundesregierung ein anderes CO2-Reduktionsziel verfolgt als 

die EU und die Städtenetzwerke auch wieder andere Ziele vorgeben.  
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5.2.2 Projekt: Stadt mit Energieeffizienz (SEE) 

Im Projekt Stadt mit Energieeffizienz – SEE Stuttgart „geht es um die Untersuchung und 

Umgestaltung des Energiesystems einer Stadt. Ziel war eine Strategie zu entwickeln, wie 

eine »normale« Stadt in eine energieeffiziente Stadt umzuwandeln ist“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart et al. 2010b, S. 53).  

 

Bei SEE handelte es sich um ein Forschungsprojekt, das im Rahmen des Wettbewerbs 

„Energieeffiziente Stadt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

mit einer Laufzeit von fünf Jahren, beginnend 2011, und einem Fördervolumen von knapp 

fünf Mio. Euro gefördert wurde (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2012). In Stuttgart 

lief das Projekt von Juni 2011 bis zunächst Mai 2016 mit einer anschließenden Verlänge-

rung bis Dezember 2017 (vgl. Görres et al. 2018, S. 1). Stuttgart konnte sich als eine von 

fünf Kommunen gegen insgesamt 72 Mitbewerber durchsetzen. Der Bundeswettbewerb 

sah eine Vorgehensweise in drei Phasen vor. In der ersten Phase konnten 72 Kommunen 

ihre Projektvorschläge einreichen. In der zweiten Phase durften 15 der ursprünglich 72 

Kommunen Umsetzungskonzepte entwickeln. Aus diesen 15 Projekten wurden wiederum 

fünf ausgewählt und über den Zeitraum von fünf Jahren gefördert (vgl. Koch 2013, S. 

VII).  

 

Das Projekt Stadt mit Energieeffizienz wurde durch die Landeshauptstadt Stuttgart in Ko-

operation mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), dem Fraunhofer-Institut für 

Bauphysik sowie der Universität Stuttgart117 durchgeführt.  

 

Das Projekt zielt darauf ab eine Lücke zu schließen, die sich daraus ergibt, dass Maßnah-

men zur Ressourcen- und Energieeinsparung unumstritten sind, die Einigung auf kon-

krete Maßnahmen jedoch schwierig ist. Als Ursache für dieses Dilemma werden die 

Schwierigkeiten zur „Wirkungsbeurteilung von Maßnahmen und die Unsicherheit über 

Art und Umfang von Opportunitätskosten im Falle der Zielerreichung und mögliche so-

ziale Verteilungswirkungen von Kosten sowie politischer und gesellschaftlicher Akzep-

                                                 

117 Beteiligt waren die folgenden Institute: Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung, Institut 

für straßen- und Verkehrswesen, Institut für Eisenbahn und Verkehrswesen, Institut für Siedlungswas-

serbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft, Institut für Sozialwissenschaften 
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tanz“ identifiziert (Görres et al. 2018, S. 2). Modelle werden als eine Möglichkeit identi-

fiziert, um die genannten Herausforderungen besser abschätzen zu können. Deshalb will 

das Projekt Stadt mit Energieeffizienz zunächst Modelle auf unterschiedlichen Ebenen 

entwickeln, auf deren Basis realistische Minderungsziele für einzelne Sektoren formuliert 

werden sollen (vgl. Görres et al. 2018, S. 2). Konkret wurden sieben Arbeitsschritte118 

umgesetzt:  

Entwicklung eines makroskopischen Bilanzmodells. Dieses erfasst den Energieverbrauch 

der gesamten Stadt und ordnet sie den einzelnen Sektoren zu.  

1. Entwicklung eines mikroskopischen Bilanz- und Strategiemodells. Dieses zielt 

auf private Haushalte und die Wirkungen verschiedener Einflussgrößen, wie po-

litische Entscheidungen, individuelles Handeln und technische Maßnahmen, ab.  

2. Identifizierung von Optimierungspotenzialen. Hiermit sollen zum einen Optimie-

rungspotenziale in verschiedenen Sektoren, wie Verkehr, Wohnen und Entsor-

gung identifiziert werden, zum anderen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, Finan-

zierung und Durchsetzbarkeit bewertet werden.  

3. Umsetzung von Maßnahmen. Um die Akzeptanz von Maßnahmen bei Privatper-

sonen zu erhöhen und der Vorbildwirkung der öffentlichen Hand gerecht zu wer-

den, wurden Maßnahmen zur Effizienzverbesserung kurzfristig in öffentlichen 

Einrichtungen umgesetzt. Ergänzt wurde dies durch weitere Angebote und Dienst-

leistungen.  

4. Akteurseinbindung und Öffentlichkeitsarbeit. Viele Maßnahmen erforderten eine 

breite Beteiligung unterschiedlicher Akteure, weshalb unterschiedliche Koopera-

tions- und Beteiligungsmethoden umgesetzt wurden.  

5. Energiekonzept der Landeshauptstadt Stuttgart. Ergebnisse aus dem Projekt sind 

in das Energiekonzept eingeflossen (s.a. Kapitel 5.2.3).  

6. Erstellung einer Roadmap Energie bis 2050. SEE bildet die Basis zur Entwicklung 

einer Roadmap 2050.  

 

Das makroskopische Bilanzmodell wurde entwickelt, „um das Energieaufkommen, die 

Energieumwandlung und den Energieverbrauch im Stadtgebiet Stuttgart zu analysieren“ 

(Görres et al. 2018, S. 5). Die Energiebilanz wird inzwischen jährlich erstellt und steht 

                                                 

118 Die Arbeitsschritte basieren auf Görres et al. 2018, S. 2 f. 
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als frei zugängliches Bilanzierungsinstrument auch anderen Kommunen zur Verfügung. 

Es handelt sich hierbei um ein komplexes Modell, das unterschiedliche Aspekte, wie z.B. 

Primärenergie und Endenergieverbrauch, bilanziert und kondensiert. So sind u.a. Aussa-

gen über den sektoralen Energieverbrauch möglich.  

 

Die Energiebilanz ermöglicht außerdem die Darstellung der Energieströme in Stuttgart119. 

Mit Hilfe der gewonnenen Daten wird deutlich, wie sich der Energieverbrauch in den 

einzelnen Sektoren entwickelt hat, welche Energiequellen genutzt werden und welcher 

Energiebedarf vorherrscht.  

 

Durch die regelmäßige Erstellung der Energiebilanz ist ein engmaschigeres Monitoring 

der einzelnen Aspekte möglich.  

 

Das Mikroskopische Bilanz- und Strategiemodell betrachtet nicht die Gesamtstadt, son-

dern legt den Fokus auf private Haushalte. Damit wird das Ziel verfolgt „vorgeschlagene 

Maßnahmen zur Energieeinsparung unter realitätsnahen Bedingungen auf ihre Wirksam-

keit prüfen zu können. Das Mikromodell soll Hinweise geben, wie Haushalte auf Infor-

mationen, Ge- und Verbote, Preise oder nicht-monetäre Verhaltensanreize reagieren“ 

(Görres et al. 2018, S. 18). Dazu werden jedoch nicht einzelne Haushalte betrachtet, son-

dern, auf Grundlage unterschiedlicher integrierter Modelle (Gebäudemodell, Haushalts-

modell, Verkehrsmodell), die Auswirkungen von Maßnahmen untersucht. So gibt es bei-

spielsweise Daten zu Gebäuden, den darin enthaltenen Wohneinheiten, die Wohnfläche, 

Personen und den Endenergieverbrauch.  

„Anders als beim makroskopischen Bilanzmodell werden die Reaktionen der Haushalte auf die 

externen Entwicklungen und auf die Maßnahmen modelliert. Die Wirkungen werden dynamisch 

in Jahresschritten ermittelt, so dass auch die zeitabhängigen Durchdringungsraten neuer Techno-

logien und der Einfluss der Energiepreisentwicklung auf die Sanierungsrate berücksichtigt werden 

können. Das mikroskopische Bilanz- und Strategiemodell ist damit eine wesentliche Vorrauset-

zung für die Abschätzung von tatsächlich realisierbarer Optimierungspotenziale“ (Görres et al. 

2018, S. 23). 

 

                                                 

119 Das Energieflussdiagramm der Stadt Stuttgart kann unter folgendem Link eingesehen werden: 

http://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/waermetechnik/energiekonzepte/siedlungskon-

zepte.html#tabpanel-2 abgerufen am 13.07.2015 

http://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/waermetechnik/energiekonzepte/siedlungskonzepte.html#tabpanel-2
http://www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/waermetechnik/energiekonzepte/siedlungskonzepte.html#tabpanel-2
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So werden Aussagen über „das Potential und die Akzeptanz energieverbrauchssenkender 

Maßnahmen in Privathaushalten untersucht, um so die Wirksamkeit der Push- und Pull-

Maßnahmen genauer abschätzen zu können“ (Görres et al. 2018, S. 40). 

 

Im Dritten Arbeitsschritt des Projekts SEE wurden Optimierungspotenziale in Form von 

insgesamt 70 Maßnahmen identifiziert. Konkret wurden für jeden Sektor Maßnahmen 

entwickelt und die Investitionskosten, die Gesamtkosten pro Jahr, die monetären Erlöse 

pro Jahr, die Primärenergie Erlöse pro Jahr sowie die Kosteneffizienz aufgelistet (vgl. 

Görres et al. 2018, Anhang 28). 

 

Im Rahmen des Projekts SEE wurden außerdem Maßnahmen in verschiedenen Bereichen 

umgesetzt. Ein Bereich ist die Stadt Stuttgart selbst, der eine Vorbildfunktion zugeschrie-

ben wird, der sie nachkommt und deshalb mit verschiedenen Projekten Möglichkeiten 

z.B. zur Energieeinsparung aufzeigt (vgl. Görres et al. 2018, S. 33 f.). So hat sie u.a. 

städtische Liegenschaften saniert, Photovoltaikanlagen auf eigenen Liegenschaften in-

stalliert oder auch immer wieder im Blick, wie mit kleinen Maßnahmen, wie der Anpas-

sung einer Heizungsregelung, bessere Energiewerte erreicht werden können. Die Maß-

nahmen des Projekts SEE gehen jedoch über die Stuttgarter Stadtverwaltung hinaus. Als 

ein wichtiger Baustein zur Energiereduktion wurden die privaten Haushalte identifiziert. 

Sie verbrauchen rund 33% der Endenergie im Stadtgebiet. Nimmt man den privaten In-

dividualverkehr hinzu so sind private Haushalte sogar für 45% des Endenergieverbrauchs 

verantwortlich (vgl. Görres et al. 2018, S. 39). Somit sind private Haushalte ein Ansatz-

punkt zur Energiereduktion, weshalb im Rahmen des Projekts SEE diese auf Grundlage 

von zwei Ansätzen adressiert wurde. Zum einen einer Haushaltsberatung und zum ande-

ren im Rahmen des bereits vorgestellten mikroskopischen Bilanz- und Strategiemodells. 

Mit der Haushaltsberatung sollte erreicht werden, dass ein Haushalt nach einer Beratung 

energieeffizienter ist und dieser Effekt sich in der Bevölkerung multipliziert, sodass ein 

erhöhtes Energiebewusstsein etabliert wird. Voraussetzung für beide Maßnahmen war 

eine vorgelagerte Erhebung.  

 

Weiterhin wurde in Stuttgart identifiziert, das private Immobilieneigentümer – oft aus 

Kostengründen – vor einer energetischen Sanierung zurückschrecken. Deshalb wurden 
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mehrere Ansätze, wie das Contracting für private Immobilieneigentümer, entwickelt, so-

wie im Rahmen von Pilotprojekten getestet, in denen es u.a. um eine Straßenzugsanie-

rung, die Sanierung einer Wohnungseigentümergemeinschaft, sowie eines Einfamilien-

hauses ging (vgl. Görres et al. 2018, S. 53 f.).  

 

Mit dem Projekt SEE wird das Thema Energieeffizienz in unterschiedlichen Facetten be-

leuchtet. So wurde beispielsweise ein Energiekataster erstellt und in das städtische GIS 

integriert. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Energiegewinnung im städtischen 

Raum ergriffen, wie der Ausbau der Fernwärme, die Nutzung von Abwärme aus einem 

Verkehrstunnel oder Abwässern (vgl. Görres et al. 2018, S. 70 f.)  

 

Die Öffentlichkeit wurde außerdem im Rahmen von Runden Tischen zu den Themen 

Wohnen, organisierte Zivilgesellschaft, Stuttgarter Unternehmen sowie Handel einge-

bunden, wobei mit den Runden Tischen unterschiedliche Ziele verfolgt wurden. Sie dien-

ten u.a. dem Wissenstransfer zwischen Akteuren, der Information unterschiedlicher Ak-

teursgruppen über geplante Maßnahmen sowie der Konsultation und Spezifizierung von 

Maßnahmen.  

 

Auf die Vorarbeiten aus dem Projekt SEE geht auch das Energiekonzept der Stadt Stutt-

gart aus dem Jahr 2016 zurück, welches im folgenden Kapitel näher betrachtet wird120. 

Außerdem sollen die Erkenntnisse aus den im Rahmen des SEE umgesetzten Projekte, 

Modellierungen und Erkenntnisse in eine Roadmap 2050 einfließen.  

 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass es sich bei SEE um ein sehr umfassendes Projekt 

handelte, dass sich mit vielen Aspekten, unter Einbeziehung zahlreicher Akteure, befasst 

hat. Ziel war es nachhaltige Erkenntnisse für künftige Planungen rund um das Thema 

Energieeffizienz zu gewinnen und umzusetzen.  

  

                                                 

120 Das Energiekonzept liegt zwar außerhalb des Untersuchungszeitraums, soll hier aber dennoch Mitbe-

trachtet werden, da es auf dem SEE aufbaut und zeitlich eng an den Untersuchungszeitraum anknüpft.  
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5.2.3 Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart 

Stuttgart hat sich zum Ziel gesetzt künftig eine „Stadt ohne Atom- und Kohlestrom zu 

werden“, da die Verwendung von Strom aus diesen Quellen nicht mit dem Klimaschutz 

vereinbar ist (Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 2). Mit dem 

Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende in Stuttgart“ soll bis 2020, anknüpfend 

an das europäische Energie- und Klimaschutzpaket, der Energieverbrauch um 20% im 

Vergleich zu 1990 gesenkt werden121 (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Um-

weltschutz 2016, S. 4).  

 

Zudem soll Stuttgart bis 2050 zur klimaneutralen Landeshauptstadt werden (vgl. Landes-

hauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 20). Vor diesem Hintergrund 

wurde in einem mehrstufigen Verfahren, das Energiekonzept „Urbanisierung der Ener-

giewende in Stuttgart“ entwickelt122.  

 

Das Energiekonzept umfasst nicht nur die Stuttgarter Stadtverwaltung, sondern versucht 

die gesamte Stadt und ihre Akteure zu integrieren (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und 

Amt für Umweltschutz 2016, S. 6 f.). Denn die „ehrgeizigen Ziele sind nur erreichbar, 

wenn die gesamte Stadtbevölkerung mit all ihren Akteuren ein gemeinsames Klima-

schutzbewusstsein entwickelt und jeder Bürger im Rahmen seiner Möglichkeiten einen 

Beitrag an der Umsetzung der lokalen Energiewende leistet“ (Landeshauptstadt Stuttgart 

und Amt für Umweltschutz 2016, S. 20). Um die genannten Ziele zu erreichen richtet sich 

das Energiekonzept auch an die in der Stadt relevanten Akteure. Dazu gehören u.a. die 

Bürger, die lokalen Energieversorger - Stadtwerke Stuttgart GmbH und EnBW - weiter-

hin das Energieberatungszentrum Stuttgart e.V., Industrie, Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen sowie Forschungseinrichtungen. Deshalb werden in der Erhebung des Status 

Quo die Energieflüsse für die gesamte Stadt und nicht nur für die stadteigenen Einrich-

tungen erhoben. Zudem wurden die unterschiedlichen Akteure in die Entwicklung des 

Energiekonzepts durch unterschiedliche Beteiligungsprozesse eingebunden. So fanden 

22 Gesprächsrunden mit relevanten Stuttgarter Akteuren, wie den Energieversorgern oder 

                                                 

121 Bis 2013 wurde bereits eine Reduktion um 14% erreicht (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für 

Umweltschutz 2016, S. 14.) 
122 S.a. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 5 
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den Wohnungsunternehmen statt. Darüber hinaus wurden die Bürger im Rahmen eines 

Bürgerworkshops und einer Online-Beteiligung eingebunden (vgl. Landeshauptstadt 

Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 51 f.). Für die Online-Beteiligung unterhält 

die Landeshauptstadt das Portal www.stuttgart-meine-stadt.de. Hier haben die Bürger die 

Möglichkeit sich zu registrieren, Vorschläge einzubringen und sich über den Verlauf und 

Stand unterschiedlicher Projekte zu informieren.  

 

Im Zuge der unterschiedlichen Beteiligungsprozesse wurden die Maßnahmen in Bezug 

auf ihre Umsetzbarkeit, Relevanz und Konflikthaftigkeit diskutiert. Neue Maßnahmen, 

die in diesem Kontext vorgeschlagen wurden, wurden bezüglich ihrer Wirksamkeit, Um-

setzbarkeit und möglichen Finanzierung bewertet und ggf. im Energiekonzept ergänzt123 

(vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 53). Das bedeutet, 

dass die im Energiekonzept zusammengestellten Maßnahmen zunächst auf 70 bestehende 

Maßnahmen aufbauen, die im Rahmen des Beitritts zum Konvent der Bürgermeister und 

im Rahmen des Projekts Stadt mit Energieeffizienz (SEE) entwickelt wurden und an-

schließend im beschriebenen Prozess ergänzt und modifiziert wurden (Landeshauptstadt 

Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 22), sodass das Energiekonzept schluss-

endlich 101 Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern umfasst.  

 

Zu den 101 Maßnahmen gehört beispielsweise als übergreifender Ansatz die Gründung 

eines Lenkungskreises und einer Koordinierungsstelle als zentrale Anlaufstelle im Amt 

für Umweltschutz (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, 23). 

Eine weitere Maßnahme ist die Vorgabe des Plusenergiestandards für städtische Neubau-

ten (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 25). Im Hand-

lungsfeld Gebäude, Wohnen und Bürger soll u.a. ein Online-Beratungstool für Stuttgarter 

Haushalte entwickelt werden sowie die Einführung von Contracting für Privathaushalte 

geprüft werden.  

 

                                                 

123 Eine Übersicht aller Anmerkungen der unterschiedlichen Stakeholder und deren Eingehen oder Ableh-

nung ins Energiekonzept inkl. Begründung findet sich ebenfalls online unter: https://www.stuttgart-

meine-stadt.de/file/565da56ad5f3db5f79cced4c/ abgerufen am 05.10.2019  

http://www.stuttgart-meine-stadt.de/
https://www.stuttgart-meine-stadt.de/file/565da56ad5f3db5f79cced4c/
https://www.stuttgart-meine-stadt.de/file/565da56ad5f3db5f79cced4c/


  

 

104 

 

Im Handlungsfeld Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und sonstige Industrie zielen die 

Maßnahmen häufig in unterschiedlichen Formen auf eine Netzwerkbildung und die Etab-

lierung von Austauschplattformen ab. Diesen Ansatz verfolgt auch das vom Land Baden-

Württemberg geförderte und von der Stadt Stuttgart unterstützte Programm ECOfit, wel-

ches im Rahmen des Energiekonzepts, fortgesetzt werden soll. ECOfit richtet sich an 

kleine und mittlere Unternehmen und bietet diesen eine betriebliche Umweltberatung 

(vgl. Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 2016, S. 39). Diese besteht 

aus mehreren Workshops und einer vor Ort Beratung der Projektteilnehmer124. Zum Ab-

schluss erhalten die Teilnehmer eine Urkunde und können anschließend am ECOfit Netz-

werk teilnehmen.  

 

Auch im vorliegenden Konzept bleibt Stuttgart seinen Argumentationsmustern treu. So 

wurde bereits an anderer Stelle gezeigt, dass Stuttgart Klimaschutz auch als Wirtschafts-

förderung betrachtet. Dies ist auch im Energiekonzept der Fall und zeigt sich zum Bei-

spiel in der Rekapitulation des kommunalen Energiesparprogramms, das zwischen 1998 

und 2014 Zuschüsse zu Wohnungssanierungen in Höhe von rund 27 Millionen Euro aus-

schüttete. „Dadurch wurden Investitionen von 285,9 Mio. Euro ausgelöst, die dem örtli-

chen Handwerk zu Gute kamen“ (Landeshauptstadt Stuttgart und Amt für Umweltschutz 

2016, S. 36) 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es sich beim Energiekonzept „Urbanisierung der Ener-

giewende in Stuttgart“ um ein vielschichtiges Konzept handelt, dass sowohl die Einflüsse 

unterschiedlicher Ebenen thematisiert, da sich beispielsweise Vorgaben des Bundes auf 

die Sanierungsrate privater Eigenheime auswirken; als auch die Bedürfnisse unterschied-

licher Stakeholdergruppen berücksichtigt und bereits in die Entwicklung des Konzepts 

mit eingebunden hat. Darüber hinaus baut es auf vorausgegangene Projekte und Erkennt-

nisse auf und ist somit die konsequente Weiterentwicklung bereits bestehender Konzepte. 

  

                                                 

124 vgl. https://www.ecofit-bw.de/%C3%BCber-ecofit/projektablauf/ abgerufen am 04.10.2019 

https://www.ecofit-bw.de/%C3%BCber-ecofit/projektablauf/


  

 

105 

 

5.2.4 Masterplan 100% Klimaschutz der Landeshauptstadt Stuttgart 

Im Jahr 2016 wurde Stuttgart in das Förderprogramm des Bundesumweltministeriums 

„Masterplan 100% Klimaschutz“ aufgenommen125. Das Programm fördert im Kontext 

der Nationalen Klimaschutzinitiative Kommunen, „die bis 2050 ihre Treibhausgasemis-

sionen um 95 Prozent gegenüber 1990 und den Endenergieverbrauch um 50 Prozent sen-

ken wollen“126. In einer ersten Förderrunde 2012-2016127 wurden 19 Kommunen geför-

dert und in einer zweiten Runde weitere 22 Kommunen für jeweils vier Jahre. Im Rahmen 

der Förderung soll ein Konzept zur Zielerreichung - der Masterplan - unter Einbeziehung 

der Zivilgesellschaft erstellt werden. Zusätzlich wird die Einrichtung von Stellen soge-

nannter Masterplanmanager/ Klimaschutzmanager gefördert, deren Aufgabe es ist lang-

fristige Strukturen in den jeweiligen Städten zu etablieren128.  

 

Mit dem Einwerben dieser Projektgelder knüpft Stuttgart an die vorangegangenen Pro-

jekte an und baut auf diesen auf. So baut der Masterplan „mit erweitertem Zeit- und Ziel-

horizont auf dem Energiekonzept der Landeshauptstadt Stuttgart auf“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2015, S. 21). Auch in der Argumentation knüpft er an die bisherigen Positionen 

an. So wird bereits seit dem KLIKS 1997 in Stuttgart die Auffassung vertreten, dass Kli-

maschutz eine gemeinsame Aufgabe aller ist. Entsprechend gehen die artikulierten Maß-

nahmen auch immer über die eigene Stadtverwaltung hinaus. Auch im Masterplan wird 

dieser Aspekt betont (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2015, S. 3). Nichtsdestotrotz gibt 

es Veränderungen, die im Projektantrag zum Masterplan zu beobachten sind. Bisher tra-

ten die Abteilungen Energiewirtschaft und Stadtklimatologie im Kontext des Klimawan-

dels in Stuttgart immer getrennt auf. Hier ist es nun erstmals der Fall, dass beide Verwal-

tungseinheiten genannt und als verantwortlich für Klimaschutz in Stuttgart bezeichnet 

werden (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2015, S. 2 f.). Zudem wird erstmals in einem 

Dokument dargestellt welche Strukturen bisher geschaffen und welche Aktivitäten um-

                                                 

125 Der Masterplan 100% Klimaschutz liegt zwar ebenfalls knapp außerhalb des definierten Untersu-

chungszeitraums, findet hier aber dennoch Eingang, da zum einen die Beantragung des Projekts noch 

im Untersuchungszeitraum liegt und es hier parallelen zu Frankfurt gibt, die ebenfalls über einen Mas-

terplan 100% Klimaschutz verfügen. 
126 https://www.klimaschutz.de/foerderung/masterplan-100-klimaschutz abgerufen am 11.10.2019 
127 In diesem Kontext wurde u.a. Frankfurt gefördert.  
128 vgl. https://www.klimaschutz.de/foerderung/masterplan-100-klimaschutz abgerufen am 11.10.2019 

https://www.klimaschutz.de/foerderung/masterplan-100-klimaschutz
https://www.klimaschutz.de/foerderung/masterplan-100-klimaschutz
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gesetzt wurden. Ein weiterer Punkt der bisher kaum kommuniziert wurde und eher punk-

tuell genannt wurde ist die nationale und internationale Vernetzung Stuttgarts. Zusam-

menfassend bleibt festzuhalten, dass Stuttgart im Kontext des Masterplans das bisher er-

reichte kompakt darstellt und kommuniziert, was bisher in dieser Form nicht der Fall war, 

ebenso wie das gemeinsame Nennen der beiden Abteilungen Energiewirtschaft und Stadt-

klimatologie. Die Ursache dieser Veränderung liegt zum Teil in den gestellten Anforde-

rungen an die Projektskizze durch den Geldgeber und ist somit nicht primär durch Ver-

änderungen in Stuttgart erklärbar (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau 

und Reaktorsicherheit 2015, S. 6).  

 

Inhaltlich wird im Projektantrag zunächst dargestellt wo Stuttgart steht, indem u.a. auf 

die bisherigen Klimaschutzaktivitäten, die Akteurseinbindung, die geschaffenen Struktu-

ren und das bestehende klimapolitische Leitbild eingegangen wird. Im nächsten Schritt 

wird die Vision 2050 erläutert. Diese beinhaltet die folgenden Ziele:  

 „Energieeinsparung und daran anknüpfende Steigerung der Energieeffizienz 

 Erzeugung der verbleibenden Energiemenge durch erneuerbare Energien, vorzugsweise aus regi-

onalen Quellen 

 Aufbau von nachhaltigen und regionalen Stoffkreisläufen 

 Reduktion der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen 

 Nachhaltige Mobilität“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2015, S. 10) 

Um diese Ziele zu erreichen soll nach einer Erhebung des Ist-Zustandes in Abstimmung 

mit allen Akteuren ein Klimaschutzmanagementsystem (KMS) etabliert werden, welches 

geschaffene Strukturen und vorhandene Maßnahmen weiterentwickelt und verstetigt (vgl. 

Landeshauptstadt Stuttgart 2015, S. 12). Auf diese Art soll zudem Kontinuität gewähr-

leistet werden.  

 

Bereits während der Etablierung dieses Managementsystems sollen Maßnahmen umge-

setzt werden. Die Erstellung des Masterplans selbst soll von einem Projektteam der Stadt 

betreut werden. „Das hierfür verantwortliche Projektteam soll aus den Masterplanmana-

gern und ausgewählten Mitarbeitern der Abteilungen Energiewirtschaft und Stadtklima-

tologie bestehen. Die Koordination und Leitung bei der Erstellung und Umsetzung des 

Masterplans liegt im Wesentlichen bei den Masterplanmanagern“ (Landeshauptstadt 

Stuttgart 2015, S. 13) 
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Die Mitarbeiter des Klimaschutzmanagementsystems agieren als zentraler Ansprechpart-

ner und Koordinator zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern.  

 

Inhaltlich orientieren sich die identifizierten Handlungsfelder im Projektantrag an denen 

des Energiekonzepts (s.a. Kapitel 5.2.3) ergänzt um Nachhaltige Stoffkreisläufe und Suf-

fizienz (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2015, S. 14). Für jedes der nun acht Handlungs-

felder129 werden im Projektantrag Ziele definiert.  

 

Nach Bewilligung des Förderzeitraums von 2016-2020 legte das Fraunhofer-Institut für 

Bauphysik (IBP)130 in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Verkehrsplanung und Ver-

kehrsleittechnik der Universität Stuttgart im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart im 

Jahr 2017 den „Masterplan 100% Klimaschutz der Landeshauptstadt Stuttgart“ vor. Dies 

ist insofern bemerkenswert, weil Stuttgart in der Vergangenheit primär auf die eigene 

Expertise vertraut hat und eher selten externe Institutionen beauftragt hat. Hinzu kommt, 

dass die Darstellung im Projektantrag ein anderes Vorgehen – nämlich die Erstellung des 

Masterplans durch ein Projektteam der Stadt – beschreibt. Im Rahmen des vorgelegten 

Konzepts wird zum einen auf den vorhandenen Ergebnissen des Energiekonzepts aufge-

baut und zum anderen werden nach der Entwicklung zweier Trendszenarien Strategien 

für fünf der ursprünglich acht Handlungsfelder entwickelt. Dies beinhaltet auch die Nen-

nung von Maßnahmen in jedem dieser Handlungsfelder131. Diese Strategien und Maß-

nahmen wurden „in einem umfangreichen Beteiligungsprozess mit Stakeholdern sowie 

Bürgerinnen und Bürgern (…) definiert“ und sind notwendig um das skizzierte Master-

planszenario132 Realität werden zu lassen (Fraunhofer Institut für Bauphysik et al. 2017, 

S. 5). Neben diesen fünf Handlungsfeldern wird zudem die Öffentlichkeitsarbeit als zu-

sätzlicher Punkt thematisiert. Das Konzept enthält zusätzlich Informationen, wie eine 

Verstetigung der Prozesse gelingen kann und wie ein Monitoring sowie Controlling er-

folgen kann.  

                                                 

129 Im Energiekonzept waren es sechs Handlungsfelder.  
130 Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik legte auch das Generalkonzept zum Masterplan 100% Klima-

schutz der Stadt Frankfurt im Jahr 2015 vor (s.a. Kapitel 6.2.1).  
131 Wobei Maßnahmen, die in der genannten oder in ähnlicher Form bereits im Energiekonzept genannt 

wurden kenntlich gemacht werden.  
132 Zur Erinnerung: Stuttgart strebt an im Vergleich zum Basisjahr 1990 die Treibhausgas-Emissionen um 

95% und den Endenergieverbrauch um 50% bis 2050 zu reduzieren und eine Energieversorgung ohne 

fossile Energieträger aufzubauen (vgl. Fraunhofer Institut für Bauphysik et al. 2017, S. 4).  
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Bemerkenswert ist an den Entwicklungen in Stuttgart jedoch, dass es sich seit dem Projekt 

SEE um einen kontinuierlichen Prozess handelt für den unterschiedliche Förderungen 

eingeworben werden konnten. So baut das Energiekonzept auf den Ergebnissen von SEE 

auf und der Masterplan wiederum auf den Ergebnissen des Energiekonzepts. Alle drei 

Projekte fallen in den Verantwortungsbereich der Abteilung Energiewirtschaft. So ist es 

in Stuttgart möglich Kontinuität zu gewährleisten, Strukturen zu etablieren sowie Inhalte 

und Maßnahmen zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln und umzusetzen. Darüber hin-

aus werden bestehende Arbeitskreise mit unterschiedlichen Akteursgruppen fortgesetzt.  

 

Insgesamt liegt das Projekt Masterplan 100% Klimaschutz in Stuttgart außerhalb des Un-

tersuchungszeitraumes und wird zwar – wegen seiner Relevanz für die Klimapolitik in 

Stuttgart – hier angeschnitten, kann jedoch nicht abschließend und in voller Tiefe in die 

Untersuchung mit einfließen.  

 

5.2.5 Erkennbare Praktiken anhand der Klimaschutzmaßnahmen 

Der intensivere Blick auf die Klimaschutzmaßnahmen Stuttgarts hat gezeigt, dass auch 

in diesem Bereich zahlreiche Praktiken identifiziert und beobachtet werden können, die 

nun, wie bereits zuvor in Kapitel 5.1.3, kurz rekapituliert und den entsprechenden Dimen-

sionen zugeordnet werden.  

 

Die Stadt Stuttgart ist beständig bestrebt die Energie- und Wasserverbräuche zu optimie-

ren und zu überwachen, was im Rahmen des Energiemanagements und mit dem Hausei-

genen Programm „Stuttgarter-Energie-Kontroll-System“ (SEKS) engmaschig erfolgt. 

Die kontinuierliche Überwachung und Erfassung der Verbrauchsdaten bildet somit eine 

solide Datengrundlage. D.h. die Stadt Stuttgart schafft damit objektiv verfügbares Wis-

sen, weswegen dieses Vorgehen der Praktik der Schaffung objektiven Wissens zuzuord-

nen ist.  

 

Die Energie- und Kostenüberwachung wird in Stuttgart durch das Stadtinterne Contrac-

ting ergänzt. Hierbei handelt es sich um ein zinsloses und zweckgebundenes Darlehen, 

welches zur Realisierung von Energieeinsparmaßnahmeneingesetzt wird. Das Darlehen 
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wird über die jeweils eingesparten Kosten getilgt. Argumentativ wird dieses Werkzeug 

nicht als Klimaschutzmaßnahme dargestellt, sondern vielmehr über die Kosteneinsparun-

gen gerechtfertigt. Als Praktik ist das Stadtinterne Contracting den bestehenden sechs 

Dimensionen nicht zuzuordnen, da es die Merkmale dieser nicht erfüllt. Sodass es poten-

tiell Bestandteil einer weiteren Dimension ist.  

 

Neben Energieeinsparungen ist die Stadt Stuttgart davon überzeugt, dass eine frühzeitige 

Heranführung an die Thematik, z.B. in Schulen, sinnvoll ist. So gibt es in Stuttgart ein 

Programm, dass das Energiesparen an Schulen fördert und erfolgreiches Handeln mit 

Preisgeldern belohnt, wodurch zum einen nachfolgenden Generationen Wissen vermittelt 

wird und zum anderen ein finanzieller Anreiz geschaffen wird. Stoßrichtung dieser Maß-

nahme ist, eine Breitenwirkung zu erzielen und die Bevölkerung – hier insbesondere 

Schüler und Eltern - für das Thema zu sensibilisieren und zu gewinnen. Mit dieser Aus-

richtung ist es der Dimension der öffentlichen Wissensvermittlung zuzuordnen. 

 

Insgesamt gibt es in Stuttgart eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte, die im Rahmen 

dieser Arbeit nicht alle beleuchtet werden können, die darauf abzielen neue Ansätze und 

innovative Technologien zu erproben und so einen Erkenntnisgewinn zu erlangen um die 

Ergebnisse ggf. breiter anzuwenden. Man könnte sie also als Experimente bezeichnen 

und als solche sind sie eine Praktik der Dimension Schaffung objektiven Wissens.  

 

Neben Projekten, die über die Stadtverwaltung hinausgehen, hat Stuttgart außerdem einen 

Energieerlass verabschiedet und somit verwaltungsintern eine Verordnung geschaffen, 

die für alle Mitarbeiter der Stadt Stuttgart bindend ist (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 

2005a). Neben zahlreichen Vorgaben, bzgl. baulicher Maßnahmen, Heizungsanlagen, etc. 

weist der Energieerlass der Abteilung Energiewirtschaft eine eindeutige Zuständigkeit 

und damit Verantwortung sowie Legitimität ihrer Handlungen zu. Somit ist dies eine 

Praktik, die als Praktik der Legitimierung betrachtet werden kann. Außerdem schafft 

diese Praktik Verbindlichkeit und eine Verpflichtung in Form eines eigens geschaffenen 

Regelwerkes. Mit diesen Charakteristika lässt sie sich jedoch keiner der Dimensionen 

zuordnen, sodass in diesem Fall ggf. über eine weitere Dimension nachgedacht werden 

muss.  
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Interessant ist in Stuttgart die Neugründung der Stadtwerke im Jahr 2011, nachdem diese 

2002 verkauft worden waren. Mit der Neugründung erhofft sich die Stadt selbst als Ak-

teur wieder mehr Maßnahmen im Bereich der Energieversorgung ergreifen zu können. 

So bietet das Unternehmen seinen Kunden ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quel-

len an. Da es sich bei den Stadtwerken um ein städtisches Unternehmen handelt und re-

levanten Akteur zur klimaneutralen Energieversorgung der Stadt und seiner Bürger, kann 

diese Entwicklung der Dimension Strukturen der Wissensgenerierung zugerechnet wer-

den.  

 

1997 wurde in Stuttgart das Klimaschutzkonzept – kurz KLIKS – verabschiedet. Mit aus-

schlaggebend für diese Entwicklung war der Beitritt zum Klima-Bündnis. Im Gegensatz 

zu anderen Strategiepapieren Stuttgarts, wurde das KLIKS durch einen externen Auftrag-

nehmer erstellt, was auffällt, da in der Regel solche Konzepte in Stuttgart hausintern er-

stellt werden. Als Konzeptpapier ist das KLIKS der Dimension der Praktiken der Dar-

stellung von Wissen zuzuordnen.  

Am Beispiel des KLIKS lassen sich weitere Praktiken Stuttgarts identifizieren. So geht 

die Erstellung des KLIKS u.a. auch auf den Beitritt zum Klima-Bündnis und der damit 

eingegangenen (Selbst-)Verpflichtung einher. Das Klima-Bündnis und die Mitgliedschaft 

in selbigem kann, der Dimension der Strukturen der Wissensgenerierung zugeordnet wer-

den, da ein zentraler Aspekt der Wissens- und Erfahrungsaustausch der Mitgliedsstädte 

ist. Die Selbstverpflichtung Stuttgarts, die mit der Mitgliedschaft einhergeht, lässt sich 

nur schwer einer der sechs Dimensionen zuordnen, sodass ggf. über eine weitere Dimen-

sion nachgedacht werden muss. Eine weitere Praktik, die im Kontext des KLIKS beo-

bachtet werden kann ist das immer wiederkehrende Argumentationsmuster, dass sich Kli-

maschutz rechnet und gleichzeitig lokale Wirtschaftsförderung ist. Auch die Verabschie-

dung erster Maßnahmen im Gemeinderat wird als Handlungsprogramm zur Wirtschafts- 

und Arbeitsförderung bezeichnet. Klimaschutz wird also als Wirtschaftsförderung dekla-

riert und dadurch legitimiert, da so gezeigt werden soll: Klimaschutz rechnet sich. Des-

halb ist diese Vorgehensweise der Dimension der Praktiken der Legitimierung zuzuord-

nen. Weiterhin wurden im Rahmen des KLIKS verschiedene Maßnahmen entwickelt und 
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zum Teil auch umgesetzt. Nicht alle sollen hier aufgeführt werden. Anhand der Maß-

nahme „Energiesparlampenaktion“ – einer Bezuschussung des Kaufs von Energiespar-

lampen – wird deutlich, dass die Stadt Stuttgart hier klar mit Anreizen gearbeitet hat. 

Anreize selbst lassen sich jedoch nicht den sechs Dimensionen zuordnen, sodass auch 

hier ggf. über eine weitere Dimension nachgedacht werden sollte. Im Rahmen der Be-

richterstattung zum KLIKS wurde 2007 festgestellt, dass die Erhebung von Emissionsda-

ten notwendig ist um die Wirkung und die Kosten der Maßnahmen quantifizieren zu kön-

nen. Darin stecken zwei Dimensionen, denn zum einen wird dadurch objektives Wissen 

durch die Datenerhebung geschaffen und zum anderen wird deutlich, dass durch den an-

gestrebten Nachweis, der Wirkung und ggf. eingesparten Kosten, die Maßnahmen ge-

rechtfertigt werden, sodass dies der Dimension der Praktiken der Legitimierung zuzuord-

nen ist. Seit der Fortschreibung des KLIKS 2007 fordert Stuttgart u.a. die 20%ige Unter-

schreitung der gesetzlichen Energieanforderungen in städtebaulichen Verträgen sowie 

beim Verkauf städtischer Grundstücke. Hier werden also „harte“ Anforderungen an pri-

vate Bauherren und Grundstückserwerber gestellt. Auch diese Praktik lässt sich nicht ein-

deutig zuordnen, sodass sie ggf. einer weiteren neuen Kategorie zuzuordnen wäre.  

 

Stuttgart führt zudem Forschungsprojekte durch, so wie z.B. das Projekt „Stadt mit Ener-

gieeffizienz“, das mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördert wird. Ziel des Projektes ist in Kooperation mit Experten, wie dem 

Fraunhofer Institut für Bauphysik, der Universität Stuttgart oder EnBW den Gesamtener-

giebedarf für die Stadt Stuttgart zu ermitteln, ein Konzept zu entwickeln, Maßnahmen 

umzusetzen und zu evaluieren. Am Projekt SEE sind ebenfalls mehrere Praktiken zu be-

obachten. Zum einen sind an dem Projekt externe Partner u.a. aus der Wissenschaft be-

teiligt, sodass dies der Praktik der Anerkannten Experten zugerechnet werden kann. Im 

Rahmen des Projekts wurde zum anderen ein makroskopisches Bilanzmodell entwickelt, 

welches den gesamten Energieverbrauch Stuttgarts erfasst und es ermöglicht die Verbräu-

che den einzelnen Sektoren zuzuordnen. Da es sich hierbei um eine Modellierung handelt, 

die als Datengrundlage herangezogen wird, kann dies der Dimension der Schaffung ob-

jektiven Wissens zugeordnet werden. Derselben Dimension kann außerdem die Entwick-

lung des mikroskopischen Bilanz- und Strategiemodells zugerechnet werden, da es dazu 
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dient das Verhalten privater Haushalte unter bestimmten Prämissen zu antizipieren. Au-

ßerdem wurden im Rahmen von Pilotprojekten verschiedene Ansätze in Privathaushalten 

getestet und somit quasi im Reallabor ausprobiert. Auch hier mit dem Ziel objektives 

Wissen zu schaffen. Ein weiterer Aspekt des SEE ist die Durchführung von mehreren 

runden Tischen. Sie verfolgen gleich mehrere Ziele. Zum einen dienen sie zur Informa-

tion der entsprechenden Zielgruppe, aber gleichzeitig auch der Konsultation der Akteure 

und dem Wissenstransfer der jeweiligen Akteure untereinander. Somit ist es einerseits 

eine Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung, andererseits aber auch gleichzeitig eine 

Struktur zur Schaffung von Wissen, da im Rahmen der runden Tische auch das Wissen 

der Akteure miteingebunden werden soll. Mit dem SEE verfolgt Stuttgart, wie an unter-

schiedlichen Stellen deutlich wird, immer wieder auch das Ziel des Transfers der gewon-

nenen Erkenntnisse, sowohl an die eigene Bevölkerung als auch an andere Kommunen. 

So wurde mit dem makroskopischen Bilanzmodells ein Werkezeug entwickelt den Ener-

gieverbrauch im eigenen Stadtgebiet zu erfassen. Außerdem stellt Stuttgart es anderen 

Kommunen frei zur Verfügung. Es handelt sich also um eine Transfer-Praktik, als solche 

geht sie über die Dimension der Darstellung von Wissen hinaus, da sie Wissen nutzbar 

macht. Deshalb sollte auch hier zu einem späteren Zeitpunkt über eine Erweiterung der 

sechs Dimensionen nachgedacht werden. Stuttgart selbst nutzt das eigene Tool inzwi-

schen jährlich für das eigene Monitoring der Verbräuche. Auch die Praktik des Monito-

ring wird nicht von den sechs Dimensionen abgedeckt, sodass auch hier später über eine 

Erweiterung nachgedacht werden sollte. 

Ein Stückweit wurde das Stuttgarter Energiekonzept „Urbanisierung der Energiewende 

in Stuttgart“ durch das Projekt SEE vorbereitet. Darin sieht die Stadt unter Hinweis auf 

die EU-Klimaziele vor, dass die Stadt bis 2050 klimaneutral ist. Da es sich auch beim 

Energiekonzept um ein Strategiepapier handelt, ist dieses der Dimension der Darstellung 

von Wissen zuzuordnen. Im Rahmen der Erstellung des Energiekonzepts wurden zahlrei-

che städtische Akteure eingebunden, wie Energieversorger, Wohnungsunternehmen oder 

auch Bürgern. Dazu fanden u.a. Gesprächsrunden, Workshops und ein Onlinebeteili-

gungsverfahren statt. Durch die Einbindung ist zum einen eine Praktik der Strukturen der 

Wissensgenerierung und zum anderen eine Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung 
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zu beobachten. Ebenfalls als Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung kann das Bera-

tungsangebot im Rahmen des Programms ECOfit für kleine und mittlere Unternehmen 

eingeordnet werden.  

 

Stuttgarts nächster Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität ist das Einwerben von För-

dermitteln für den „Masterplan 100% Klimaschutz“, der inhaltlich an das eben erwähnte 

Energiekonzept anschließt. Auch hier sind Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

in Verbindung mit Praktiken der Strukturen der Wissensgenerierung in Form von Betei-

ligungsprozessen zu beobachten. Darüber hinaus werden im Masterplan neue Manage-

mentstrukturen etabliert.  

 

Insgesamt können zahlreiche Praktiken identifiziert werden, wenn es um Klimaschutz in 

Stuttgart geht, eine zusammenfassende Übersicht gibt Tabelle 11. 
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Tabelle 11: Beobachtete Praktiken der Stuttgarter Klimaschutzmaßnahmen 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Neugründung Stadtwerke 

Klima-Bündnis 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des Energiekonzepts „Urbanisierung der Energiewende in 

Stuttgart“ 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% Klimaschutz“ 

Praktiken der 

Legitimierung 

Energieerlass  Abt. Energiewirtschaft 

Klimaschutz als Wirtschaftsförderung 

Erhebung von Emissionsdaten 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Energiekonzept 

Klimaschutzkonzept (KLIKS) 

SEE: Roadmap 2050 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Energiemanagement, makroskopisches und mikroskopisches Bilanzmodell (SEE), Pilotpro-

jekte in Privathaushalten (SEE) 

Erhebung von Emissionsdaten  

Überwachung der Energie- und Wasserverbräuche (SEKS) 

Anerkannte Ex-

perten 

Fraunhofer für Bauphysik, Universität Stuttgart, EnBW (alle SEE) 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Energiesparen an Schulen  Bildungsauftrag 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des Energiekonzepts „Urbanisierung der Energiewende in 

Stuttgart“ 

Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen (ECOfit) 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% Klimaschutz“ 

ggf. neue Kate-

gorie 

Energieerlass  verbindl. Regelwerk 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis 

Anreize (Energiesparlampenaktion) 

Verbindl. Energie-Anforderung u.a. in städtebaul. Verträgen 

Wissenstransfer (Bereitstellung Bilanzierungstool) 

Monitoring 

Quelle: eigene Darstellung 

5.3 Klimaanpassung und Klimaanpassungsinstrumente in Stuttgart 

Wie bereits erwähnt hat sich die Klimapolitik in Stuttgart, im Vergleich mit anderen deut-

schen Städten zeitlich anders entwickelt. Aus diesem Grund lohnt ein näherer Blick auf 

diese.  

 

In Stuttgart hat die Auseinandersetzung mit dem lokalen Klima eine langjährige Tradi-

tion, welche bis in die 1930er Jahre zurückreicht. „Im Jahr 1938 beschloss der Stuttgarter 

Gemeinderat die Anstellung eines Diplom-Meteorologen, um Untersuchungen über die 

klimatischen Verhältnisse und deren Beziehungen zum Städtebau vornehmen zu lassen“ 

(Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 16). Dies legte den Grundstein für die heutige Ab-

teilung Stadtklimatologie, welche im Umweltamt angesiedelt ist.  
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Besagter Meteorologe wurde ein Jahr nach seiner Einstellung - mit Kriegsbeginn - mit 

der Organisation von Luftschutzmaßnahmen betraut. Dies führt dazu, dass die Stadt durch 

künstlichen Nebel eingehüllt wurde, damit die feindlichen Flugzeuge nicht den damals 

erforderlichen Sichtkontakt mit ihrem Ziel herstellen konnten. Als Nebenprodukt dieser 

Maßnahme wurden „Erkenntnisse über die Luftströmungsverhältnisse und die Be- und 

Entlüftungsmöglichkeiten der in Tallagen befindlichen Siedlungsbereiche“ gewonnen 

(Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 17), da sich der Nebel an einigen Stellen schneller 

lichtete als an anderen. Diese Erkenntnisse flossen später in die Stadtplanung mit ein, da 

die so entdeckten Frischluftschneisen erhalten werden sollten, um die Durchlüftung der 

Stadt sicherzustellen, was auch Eingang in den 1948 erstellten General-Bebauungsplan 

fand (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2010, S. 17 f.). Im weiteren Verlauf wurden Frage-

stellungen der Lufthygiene bearbeitet und unterschiedliche Messungen vorgenommen. So 

reichen systematische Messungen zu Schadstoffbelastungen in Stuttgart bis in das Jahr 

1965 zurück. Ergänzt wurden die Messungen in den 1970er Jahren durch infrarot-ther-

mographische Messflüge. Ebenfalls in den 70er Jahren kommt der Begriff des Umwelt-

schutzes auf und es finden verschiedene Neuerungen auf Bundeseben statt, wie die Grün-

dung des Umweltbundesamtes und das In-Kraft-Treten des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes.  

 

Insgesamt nehmen stadtklimatologische Fragestellungen im Laufe der Zeit zu. Dies zeigt 

sich auch erneut in den 1980er Jahren, als bedingt durch das Auslösen von Smog-Alarm 

in Stuttgart, der Abteilung Stadtklimatologie, weitere messtechnische Ausstattung bewil-

ligt wurde, darunter u.a. ein eigenes Luftmessfahrzeug. Auch diese Entwicklung ist ein-

zigartig, denn damit einhergehen grundlegende Forschungsfragen und eigene Forschun-

gen der Stuttgarter Stadtverwaltung. Hintergrund dieser Vorgehensweise war das dama-

lige Bestreben, die benötigten Erkenntnisse möglichst auf Fakten zu begründen, umso 

kritischen Stimmen entgegenwirken zu können (vgl. Interview S16).  

 

Die Abteilung Stadtklimatologie hat in Stuttgart bis heute bestand133 und eine gefestigte 

Stellung innerhalb der Stadtverwaltung und auch der Stadtgesellschaft.  

 

                                                 

133 Die Entwicklung der Abteilung Stadtklimatologie wird in Kapitel 5.1.1.1 tiefer gehend beleuchtet.  
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Die lange Auseinandersetzung mit dem eigenen lokalen Klima hat dazu geführt, dass das 

Wissen um die besondere topographische Lage und die damit verbundene klimatische 

Situation Stuttgarts Eingang in das stadtgesellschaftliche kollektive Wissen gefunden hat. 

Dies äußert sich beispielsweise in Hinweisen darauf in Gesprächen134 mit der lokalen Be-

völkerung oder auch Zeitungsüberschriften, wie „Kita-Neubau in Bad Cannstatt - Kinder 

in der Frischluftschneise“135. Diese zeigen, dass inzwischen auch Themen, die nicht un-

bedingt naheliegend etwas mit dem Stadtklima zu tun haben, mit diesem in Verbindung 

gebracht werden.  

 

5.3.1 Klimaanpassungskonzept Stuttgart (KLIMAKS) 

Im Jahr 2012 hat Stuttgart ein erstes Klimaanpassungskonzept verabschiedet. Die Erstel-

lung des „Klimawandel – Anpassungskonzepts“, kurz KLIMAKS, geht auf einen Antrag 

der Grünen im Gemeinderat aus dem Jahr 2010 zurück. Aus dem Beschlussantrag zum 

KLIMAKS geht hervor, dass zum einen die Existenz des globalen Klimawandels aner-

kannt wird und zum anderen neben Maßnahmen zum Klimaschutz auch Maßnahmen zur 

Klimaanpassung zur Bewältigung der zu erwartenden Klimawandelfolgen erforderlich 

sind (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2012). Das KLIMAKS hat zum Ziel, die bereits 

bestehenden Klimaanpassungsmaßnahmen mit weiteren notwendigen Maßnahmen zu-

sammenzufassen. Dazu orientiert es sich an der Deutschen Strategie zur Anpassung an 

den Klimawandel.  

 

Ähnlich wie andere Stuttgarter Konzepte - mit Ausnahme des ersten Klimaschutzkonzep-

tes aus dem Jahr 1997 – wurde auch das Anpassungskonzept verwaltungsintern erstellt. 

D.h. konkret wurde es federführend durch die im Amt für Umweltschutz ansässige Ab-

teilung Stadtklimatologie erstellt. Darüber hinaus war eine Arbeitsgruppe beteiligt, die 

aus den folgenden Mitgliedern bestand:  

 „Arbeitsmedizinischer Dienst 

 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 

 Referatsabteilung Krankenhausbereich 

 Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart 

 Amt für Liegenschaften und Wohnen 

 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 

 Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart 

 Eigenbetrieb Leben und Wohnen 

 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart 

(VVS) 

                                                 

134 Die die Autorin persönlich geführt hat.  
135 Stuttgarter Zeitung 30.03.2015, abgerufen unter: http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kita-neubau-

in-bad-cannstatt-kinder-in-der-frischluftschneise.c3907915-923d-48d9-9793-a087e7f61802.html, am 

30.03.2015 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kita-neubau-in-bad-cannstatt-kinder-in-der-frischluftschneise.c3907915-923d-48d9-9793-a087e7f61802.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.kita-neubau-in-bad-cannstatt-kinder-in-der-frischluftschneise.c3907915-923d-48d9-9793-a087e7f61802.html
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 Amt für öffentliche Ordnung 

 Branddirektion 

 Gesundheitsamt 

 Amt für Stadtplanung und Stadterneue-

rung 

 Hochbauamt 

 Tiefbauamt 

 Garten-, Friedhofs- und Forstamt 

 Stuttgarter Straßenbahnen AG 

 Zweckverband Landeswasserversorgung 

 Zweckverband Bodensee-Wasserversor-

gung 

 Verband Region Stuttgart 

 EnBW Regional AG 

 Amt für Umweltschutz“ 

(Landeshauptstadt Stuttgart 2012) 

Das KLIMAKS wird als erster systematischer Schritt zu einem optimierten Verwaltungs-

handeln gesehen, dass einer kontinuierlichen Fortführung, entsprechend der jeweils aktu-

ell verfügbaren Kenntnisse, bedarf (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2012).  

 

Das KLIMAKS gibt zunächst einen kurzen Überblick über die Thematik und auch eine 

Einführung in einzelne Problemstellungen, wie menschliche Gesundheit oder Land- und 

Forstwirtschaft. 

 

Anschließend wird ein Maßnahmenkatalog erstellt, der 53 Maßnahmen umfasst und sich 

entlang der folgenden Themen gliedert:  

 menschliche Gesundheit, 

 Bauwesen 

 Wasserhaushalt 

 Boden 

 biologische Vielfalt 

 Landwirtschaft 

 Wald- und Forstwirtschaft 

 Verkehr 

 Tourismus 

 Planung 

 

Das KLIMAKS bewertet diese Maßnahmen hinsichtlich der Einflussmöglichkeit der 

Kommune, Verantwortlichkeit, Kosteneinschätzung, Risikopotential, Zeithorizont für 

eine Umsetzung, Stand der Umsetzung, Hemmnisse und Lösung. Abschließend wird eine 
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Priorisierung der Maßnahmen nach „Höhe des zugrunde liegenden Risikos und ihrer je-

weiligen Effektivität hinsichtlich der Risikominderung“ vorgenommen136 (Landeshaupt-

stadt Stuttgart et al. 2013b, S. 79).  

 

Im Bereich der Planung gehören zu den priorisierten Maßnahmen u.a. die klimatische 

Optimierung von Wettbewerbsentwürfen und Bebauungsplanentwürfen, die Erweiterung 

des Rahmenplans Halbhöhenlagen, die Fortführung des Stuttgarter Innenentwicklungs-

modells.  

 

Das KLIMAKS soll das bestehende Klimaschutzkonzept sowie das Stadtentwicklungs-

konzept ergänzen.  

 

5.3.2 Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Bei den Halbhöhenlagen handelt es sich um attraktive Wohnlagen137 in Stuttgart, die al-

lerdings eine sehr relevante Funktion für die Durchlüftung der Stadt haben. Dies hat zur 

Folge, dass zwei Interessen aufeinanderstoßen. Zum einen eine hohe Nachfrage nach 

Baugrund mit dem Interesse der Nachverdichtung u.a. durch Investoren und zum anderen 

dem Bestreben der Stadt diese für das Stadtklima wertvollen Flächen zu bewahren. Denn 

„angesichts der anhaltend großen Nachfrage nach Baugrundstücken erscheint es notwen-

dig, rechtzeitig Voraussetzungen für eine Sicherung der besonderen Standortqualität zu 

schaffen und die Erneuerung des Gebäudebestandes im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung so zu gestalten, dass eine Verbesserung dieser Qualitäten erreicht wird“ (Lan-

deshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 7).  

 

Deshalb wurde der Rahmenplan Halbhöhenlagen erstellt, um so eine Planungsgrundlage 

zu schaffen, die es ermöglicht nicht immer nur bezogen auf einen einzelnen Bebauungs-

plan Entscheidungen zu treffen, sondern diese in einem nachvollziehbaren größeren Ge-

samtkontext zu betrachten.  

                                                 

136 Die Bewertung erfolgte nach einem standardisierten Verfahren, welches vom Umweltbundesamt ent-

wickelt wurde (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2012).  
137 Auf den Halbhöhen leben rund 75.000137 Stuttgarter (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 

13).  
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„Zugleich ermöglicht der Rahmenplan den Bürgerinnen und Bürgern sowie allen am Planungs-

prozess Beteiligten eine Einschätzung der Bedeutung der Kaltluftbahnen und Grünzusammen-

hänge. Er bündelt Informationen zur Vorbereitung kommunalpolitischer Entscheidungen und regt 

konkrete Schritte zur Änderung von elf Bebauungsplänen an“ (Landeshauptstadt Stuttgart et al. 

2007b, S. 5).  

 

Um die genannte Zielsetzung einer Analyse und Festsetzung von Rahmenbedingungen 

zu erreichen, stützt sich der Rahmenplan Halbhöhenlagen auf den Klimaatlas und weitere 

Klimauntersuchungen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 7). Hierzu wird 

außerdem zwischen „Kaltluftbahnen, klimarelevante Freiflächen, klimarelevante Bau-

landflächen und Klimasanierungsflächen“ unterschieden (Landeshauptstadt Stuttgart et 

al. 2007b, S. 7). Zur Analyse des Status Quo werden zunächst die Siedlungsstrukturen 

betrachtet, anschließend wird auf die Planungsrechtlichen Voraussetzungen und Gege-

benheiten eingegangen gefolgt von den Natürlichen Grundlagen, womit die topographi-

sche Lage der Stadt gemeint ist, abschließend werden Ziele und Maßnahmen formuliert.  

 

Die Planungen in den Hanglagen gehen bereits auf die Jahre 1896/1897 zurück. Außer-

dem gibt es die Besonderheit, dass es aus den Jahren 1947-1969 Bebauungspläne gibt, 

die in nichtöffentlichen Sitzungen (nö-Pläne) beschlossen wurden, was ein Rechtsmangel 

ist und zu deren Ungültigkeit führt – insgesamt betrifft dies 1601 Bebauungspläne (s.a. 

Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 21). Da eine komplette Überarbeitung bzw. 

Korrektur dieser Pläne aus personellen Gründen nicht möglich ist, erfolgt dies Anlassbe-

zogen. Rein rechtlich bedeutet dies allerdings, dass rein formal die zuvor gültigen Bebau-

ungspläne geltendes Planungsrecht darstellen. „Problematisch sind vor allem jene rechts-

gültigen Vorgängerpläne, die Bauland in umweltsensiblen Bereichen festsetzen“ (Lan-

deshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 21). Der Rahmenplan Halbhöhenlagen untersucht 

und bewertet diese nö-Pläne erstmals. Die Gesamtbetrachtung und -bewertung der Hang-

lagen ist vor allem für das Stadtklima relevant, da zwar ein Einzelgebäude für sich ge-

nommen noch keinen großen Effekt hat, die Summe mehrere Gebäude jedoch erheblichen 

Einfluss auf die Durchlüftung des Talkessels hat. Um nun den Status Quo zu erhalten 

oder sogar zu verbessern gibt es nur wenige Möglichkeiten, da der Gebäudebestand in 

der Regel nicht reduziert werden kann. „Es muss daher umso mehr darauf geachtet wer-

den, die Wirkung der vorhandenen Freiflächen durch Erhaltung, Ergänzung und – soweit 

sich Gelegenheiten bieten – durch bauliche Korrekturen zu optimieren“ (Landeshaupt-

stadt Stuttgart et al. 2007b, S. 31).  
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In diesem Kontext ist besonders Bemerkenswert, dass im Zuge des Gemeinderatsbe-

schlusses des Rahmenplans Halbhöhenlagen im Oktober 2007 auch elf Bebauungs-

planänderungsverfahren beschlossen wurden, mit dem Ziel der Freiraumsicherung (vgl. 

Landeshauptstadt Stuttgart et al. 2007b, S. 45). Die betroffenen Grundstücke sind zum 

Teil in privatem Besitz und zum Teil städtisches Eigentum. Dieses Vorgehen ist deshalb 

bemerkenswert, da mit dieser Handlungsweise bestehendes Baurecht widerrufen wird. 

Dies führte u.a. zu Klagen zweier Bauherren, die für betroffene Grundstück Baugeneh-

migungen beantragt hatten und deren Grundstücke nun als private Grünfläche ausgewie-

sen werden. Das Gericht argumentierte, dass „die Ausweisung der Grünflächen (…) den 

städtebaulichen Belangen der Sicherung von Kaltluftschneisen sowie einer bestmögli-

chen Luftqualität und der Gestaltung des Ortsbildes [diene], so dass ihr eine positive städ-

tebauliche Zielsetzung zu Grunde liege“138. Außerdem habe die Stadt Stuttgart die priva-

ten Belange sachgerecht gegen die öffentlichen Belange abgewogen. Der Rahmenplan 

Halbhöhenlagen habe zwar keine Rechtswirkung, sei aber als Orientierungshilfe im Ab-

wägungsprozess zulässig139.  

 

Der Rahmenplan Halbhöhenlagen als Instrument weist somit zwei Besonderheiten auf:  

1. es handelt sich beim Rahmenplan Halbhöhenlagen um kein formalrechtliches Pla-

nungsinstrument, welches in Kombination mit den üblichen planungsrechtlichen 

Verfahren jedoch trotzdem einer gerichtlichen Überprüfung standhält  

2. die klimatologische Bedeutung der Hanglagen für Stuttgart war der Auslöser für 

das Verfassen des Rahmenplans. 

 

Im Rückblick hat sich ein solch informelles strategisches Instrument für die Stadt Stutt-

gart bewährt, da es in Einzelfallbegründungen immer das Argumentieren im größeren 

Gesamtzusammenhang möglich macht.  

  

                                                 

138 Quelle: http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/1218732/ abgerufen am 29.09.2017 
139 Vgl. http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/1218732/ abgerufen am 29.09.2017 

http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/1218732/
http://www.vgstuttgart.de/pb/,Lde/1218732/
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5.3.3 Erkennbare Praktiken anhand der Klimaanpassungsmaßnahmen 

Die vorgestellten Klimaanpassungsmaßnahmen und -instrumente geben weitere Hin-

weise auf Praktiken der Wissensgenerierung und -durchdringung. Sowohl der Rahmen-

plan Halbhöhenlagen, als auch das Klimaanpassungskonzept fallen in die Kategorie stra-

tegische Papiere zur Ausrichtung der Stadt – wobei die Stoßrichtung der Papiere durchaus 

unterschiedlich ist – und damit in die Dimension Darstellung von Wissen.  

 

Der Rahmenplan Halbhöhenlagen, schafft eine Übersicht über bestehende Flächen und 

deren Einfluss auf das Stadtklima Stuttgarts. Dies führt zu Planungssicherheit durch 

Transparenz sowohl bei der Stadt, als auch bei Bauherren bzw. Investoren. Zusätzlich 

ermöglicht dieses Vorgehen die Argumentation bei einzelnen Bebauungsplänen im grö-

ßeren Gesamtkontext, was wiederum zu einem verbesserten Wahren der Interessen der 

Stadt Stuttgart und ihrer Bewohner führt. Der Rahmenplan Halbhöhenlagen dient somit 

als Entscheidungs- und Planungsgrundlage durch das definieren von Rahmenbedingun-

gen und Handlungsgrundlagen. Das bedeutet, dass anhand des Rahmenplans Halbhöhen-

lagen Praktiken dreier Dimensionen zu beobachten sind:  

1. handelt es sich beim Rahmenplan Halbhöhenlagen um ein klar kommuniziertes 

Papier, das sich sowohl an Bauherren als auch an die eigene Verwaltung richtet, 

weswegen es in die Dimension Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

einzuordnen ist.  

2. in dieser Eigenschaft kommuniziert es zudem die erarbeiteten Erkenntnisse und 

fällt somit in die Dimension Praktiken der Darstellung von Wissen.  

3. bildet es eine weiche Planungsgrundlage und Argumentationshilfe, die einer ge-

richtlichen Überprüfung stand hält und somit dient der Rahmenplan der Legiti-

mierung von Entscheidungen bzgl. Bauvorhaben in den Hanglagen. Vor diesem 

Hintergrund ist der Rahmenplan der Dimension Praktiken der Legitimierung zu-

zuordnen.  

 

Das Klimaanpassungskonzept hingegen dient zwar ebenfalls als Entscheidungsgrund-

lage, aber weniger als konkrete Planungsgrundlage. Es betrachtet im Gegensatz zum Rah-

menplan Halbhöhenlagen nicht den Ist-Zustand, sondern untersucht zukünftig zu erwar-
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tende klimatische Veränderungen, die damit potentiell einhergehenden Probleme in un-

terschiedlichen Bereichen und versucht bereits heute Lösungsmaßnahmen bzw. Präven-

tionsmaßnahmen zu entwickeln. Das Klimaanpassungskonzept ist unter Federführung der 

Abteilung Stadtklimatologie entstanden und wurde durch eine Arbeitsgruppe bestehend 

aus Vertretern unterschiedlicher Verwaltungseinheiten sowie der Eigenbetriebe, dem re-

gionalen Verkehrsverbund, der Zweckverbände, dem regionalen Energieversorger und 

dem Planungsverband begleitet. D.h. mit der Arbeitsgruppe wurde eine zusätzliche Struk-

tur zur Wissensgenerierung geschaffen und beim KLIMAKS selbst handelt es sich um 

eine Praktik, die in die Dimension Darstellung von Wissen fällt.  

 

Anhand der Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung sind noch weitere Praktiken zu 

beobachten. Wie bereits erwähnt hat die Abteilung Stadtklimatologie in den vergangenen 

Jahren Experimente durchgeführt um auf diese Weise die Luftströmungsverhältnisse in 

der Stadt zu ermitteln. Zudem wurde beispielsweise in den 1980er Jahren vor dem Hin-

tergrund des Smog-Alarms zusätzliche messtechnische Ausstattung bewilligt. Das bedeu-

tet, dass ein externes Ereignis zu einer Veränderung geführt hat. Zudem kann am Beispiel 

des Stuttgarter Stadtklimas beobachtet werden, dass die immer wiederkehrende Argu-

mentation (Repetition) mit bestimmten Aspekten dazu führt, dass es im Lauf der Zeit als 

Fakt nicht mehr in Frage gestellt wird. Das bedeutet, dass im letzten Fall zum einen eine 

Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung zu beobachten ist, die im Laufe der Zeit dann 

zu einer Praktik der Legitimierung wird. Die beobachteten Messungen und Experimente 

wiederum sind Praktiken der Schaffung von objektivem/objektiviertem Wissen. Nach 

derzeitigem Stand haben externe Ereignisse Einfluss auf die Handlungen, allerdings muss 

zu einem späteren Zeitpunkt deren Zuordnung erneut überdacht werden, da sie derzeit 

nicht eindeutig einzuordnen ist und ggf. über eine weitere Dimension nachgedacht wer-

den muss.  
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Tabelle 12: Beobachtete Praktiken der Stuttgarter Klimaanpassungsmaßnahmen 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Arbeitsgruppe Klimaanpassungskonzept 

Praktiken der 

Legitimierung 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Repetition 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Klimaanpassungskonzept 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Experimente 

Messungen 

Anerkannte Ex-

perten 

 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Repetition 

ggf. neue Kate-

gorie 

Ext. Ereignisse 

Quelle: eigene Darstellung 

 

5.4 Weitere klimarelevante Instrumente (der Stadtplanung) 

Die Stadt Stuttgart nutzt außerdem Planungsinstrumente, die sich sowohl auf den Bereich 

des Klimaschutzes als auch auf den Bereich der Klimaanpassung auswirken, weswegen 

eine gesonderte Betrachtung an dieser Stelle sinnvoll ist. 

 

5.4.1 Stadtentwicklungskonzept 

Das Stuttgarter Stadtentwicklungskonzept (STEK), das als informelles Planungsinstru-

ment verstanden werden kann, ist im Sinne der Leipzig Charta ein integriertes Stadtent-

wicklungskonzept140 und das Ergebnis eines mehr als zweijährigen Entstehungsprozes-

ses, der abschließend im Jahr 2006 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde. Zu-

nächst wurde im Jahr 2004 durch ein Planungsbüro, unter Federführung des Amts für 

                                                 

140 „Unter integrierter Stadtentwicklungspolitik verstehen wir eine gleichzeitige und gerechte Berücksich-

tigung der für die Entwicklung von Städten relevanten Belange und Interessen“ (Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2007, S. 2).  
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Stadtplanung und Stadterneuerung und unterstützt durch eine Lenkungsgruppe „mit Ver-

tretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, dem Stuttgarter Stadtplanungsforum und 

Experten aus anderen Städten“ ein Entwurf erstellt (Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 

9). Dieser nimmt eine Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung zukünftig zu erwarten-

der Entwicklungen vor und identifiziert vier Leitprojekte (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 

2004b). Wobei Leitprojekte in Stadtentwicklungskonzepten eine bestimmte Funktion er-

füllen. So sind sie in aller Regel der Teil eines Stadtentwicklungskonzeptes mit der höchs-

ten Verbindlichkeit. Sie „sind Instrumente der Standard- und Qualitätssicherung mit Wir-

kung auf das städtebauliche Alltagsgeschäft“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2005b, S. 73).  

 

In einem zweiten Schritt wurde dieser Entwurf in einem umfassenden Dialogprozess un-

ter Einbeziehung der Öffentlichkeit diskutiert. Hierzu fanden sechs Diskussionsabende 

mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten im Zeitraum zwischen Februar und Juli 

2005 statt (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2005b, S. 7). Ergänzt wurden diese durch vier 

weitere Veranstaltungen in vier unterschiedlichen Stadtbezirken mit örtlichen Gremien 

und Bürgern.  

 

Das Ergebnis ist eine Strategie, die der Stadt zum Erkennen von Handlungsprioritäten 

und als Grundlage für politische Auseinandersetzungen dienen soll. Hierzu definiert das 

finale Stadtentwicklungskonzept zum einen zehn Leitziele für die Stadtentwicklung und 

zum anderen, die bereits erwähnten, Leitprojekte.  

Die zehn Leitziele, die zukünftigen Planungen als Grundlage dienen, lauten wie folgt:  

1. Nachhaltigkeit als Leitprinzip 

2. Urbane Qualitäten stärken 

3. Kooperation in der Region ausbauen 

4. Grün- und Freiräume sichern und gestalten  

5. Soziales Miteinander und Integration fördern 

6. Wohnraum sichern und urbane Wohnformen entwickeln 

7. Wirtschaftliche Standortfaktoren ausbauen 

8. Kulturelle Vielfalt und hochwertige Bildungsmöglichkeiten fördern 

9. Sport- und Freizeitangebote weiterentwickeln 

10. Mobilität stadtverträglich gestalten  

(vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 11 f.) 
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Für die hier untersuchten Aspekte sind die Leitziele eins und vier besonders relevant, da 

sie die mit Klimaschutz und Klimaanpassung verbundenen Themen beinhalten. Aus die-

sem Grund werden sie im Folgenden näher betrachtet. Das erste Leitziel ‚Nachhaltigkeit 

als Prinzip‘ beinhaltet, dass „alle Entwicklungsmaßnahmen […] einer sorgfältigen Fol-

genabschätzung hinsichtlich ihres Beitrags zur ökologischen, sozialen und ökonomischen 

Stabilität der Region, der Stadt und ihrer Teilräume“ bedürfen (Landeshauptstadt Stutt-

gart 2006, S. 11). Hinter diesem Ansatz steckt die Auffassung, dass die Nachhaltige Nut-

zung der vorhandenen natürlichen Ressourcen in Verbindung mit einer guten und intakten 

Umwelt, die Voraussetzung sind um für die Stuttgarter gute wirtschaftliche und soziale 

Lebensbedingungen zu schaffen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 11). Dazu for-

muliert die Stadt Stuttgart drei Handlungsmaximen:  

1. Energie effizient nutzen – Klima wirksam schützen 

2. Innenentwicklung hat Vorrang 

3. Freiräume erhalten - Arten und Lebensräume schützen (Landeshauptstadt Stutt-

gart 2006, S. 11 f.) 

Jede der Handlungsmaximen enthält wiederum eigene Handlungsfelder. So sollen u.a. im 

Rahmen der ersten Handlungsmaxime regenerative Energien verwendet werden, die ge-

setzlichen Vorgaben bzgl. Energie beim Bau neuer Gebäude und der Sanierung von Ge-

bäuden unterschritten werden sowie die Frischluftversorgung der Stadt durch die Erhal-

tung von Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebiete gesichert werden (vgl. Lan-

deshauptstadt Stuttgart 2006, S. 11). Die zweite Handlungsmaxime zielt darauf ab, nach 

Möglichkeit keine weiteren Flächen zu versiegeln und deshalb die Nachverdichtung zu 

fördern. In diesem Kontext verfolgt Stuttgart bereits seit einiger Zeit den Handlungs-

grundsatz ‚Innenentwicklung vor Außenentwicklung‘. Um dies zu begünstigen betreibt 

Stuttgart das Nachhaltige Bauflächenmanagement141. Auf der Verwaltungsseite, soll die-

ser Prozess durch die Entwicklung von leistungsfähigen Organisationseinheiten, die Etab-

lierung geeigneter Public-Private-Partnership-Modelle oder die Gründung von Entwick-

lungsgesellschaften, effektiver gestaltet werden (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 

13). Die dritte Handlungsmaxime zum Erhalt von Freiräumen, zielt auf den Erhalt der 

Biodiversität sowie den Erhalt und die Vernetzung von Grün- und Lebensräumen ab. Um 

                                                 

141 Für detailliertere Informationen hierzu siehe Kapitel 5.4.2.  
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dies zu erreichen, sollen u.a. Naherholungsräume gesichert werden, weitere Bodenversie-

gelungen vermieden werden und Grünräume miteinander verbunden werden (vgl. Lan-

deshauptstadt Stuttgart 2006, S. 13).  

 

Bereits im Leitziel ‚Nachhaltigkeit als Leitprinzip‘ spielen Freiräume und damit auch 

Grünräume eine Rolle. Dies wird im vierten Leitziel ‚Grün- und Freiräume sichern und 

gestalten‘ vertieft. Dieses Leitziel untergliedert sich ebenfalls in einzelne Handlungsma-

xime:  

1. Regionale Vernetzung der Freiräume durch Landschaftsparks 

2. Vom „grünen U“ zum „grünen Netz“ 

3. „Innerer Ring“ 

4. Landwirtschaft als Teil des „grünen Netzes“ 

5. Neckar und Neckartal als Entwicklungsbereich des „grünen Netzes“ – Stadt und 

Flusslandschaft (Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 17 f.)  

 

Freiräume haben neben einer ökologischen und einer ökonomischen Funktion auch eine 

soziale Funktion als Ort der Kommunikation, Erholung, des Sports. Insbesondere in einer 

dicht bebauten Stadt, wie Stuttgart eine ist, sind solche Flächen zunehmend wichtig, da 

sie die Lebensqualität steigern. Derzeit steht Stuttgart vor der Herausforderung, dass zwar 

Freiflächen vorhanden sind, diese jedoch entweder isoliert vom Umland liegen oder in 

einem Nutzungskonflikt stehen. Deshalb entwickelt die Stadt in Kooperation mit dem 

Verband Region Stuttgart und den umliegenden Gemeinden mehrere Landschaftsparks. 

„Das Ziel dieser Landschaftsparks ist nicht nur die Sicherung der freien Räume, sondern 

ihre Qualifizierung über die Verbesserung ihrer ökologischen Funktion sowie die Erhö-

hung ihrer Gestaltqualität und Gebrauchsfähigkeit“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 

17 f.).  

 

Durch Stuttgart zieht sich das Grüne U, hierbei handelt es sich um einen Grünzug in 

Stuttgart der mit seinen acht Kilometern Länge mehrere Parks und Gärten miteinander 

verbindet142. Dieses soll im Rahmen des Stadtentwicklungskonzept zu einem grünen Netz 

weiterentwickelt werden, indem „die öffentlichen Räume im Stuttgarter Talkessel, die 

                                                 

142 vgl. https://www.stuttgart.de/item/show/54310/1 abgerufen am 20.01.2020 

https://www.stuttgart.de/item/show/54310/1
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Parks und Grünverbindungen des »grünen U« mit dem Neckar, den äußeren Landschafts-

räumen und regionalen Grünzügen zu einem attraktiven Gesamtsystem“ verbunden wer-

den (Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 19). Um diese Vision umzusetzen, sollen u.a. 

bestehende kleinere Grünzüge gesichert und aufgewertet sowie durch die Entwicklung 

von Grünbrücken oder Grünkorridoren auch über größere Straßen hinweg miteinander 

verbunden werden (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 19). Teil des grünen Netzes 

sollen auch landwirtschaftlich genutzte Flächen, wie zum Beispiel Weinberge sein. Um 

den Landwirten Planungssicherheit zu geben, sollen diese Flächen gesichert werden. 

Auch der Neckar wird in die Planungen des grünen Netzes einbezogen und eine nachhal-

tige Aufwertung des Flusses in Kooperation mit den Nachbarstädten angestrebt. Konkret 

bedeutet dies für Stuttgart eine Aufwertung des Neckarufers in unterschiedlichen Aus-

prägungen (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, S. 21) 

 

Die zehn Leitziele werden im Stadtentwicklungskonzept außerdem durch vier Leitpro-

jekte mit räumlichen Schwerpunkten ergänzt, welche nochmals detailliertere Vorgaben 

für eine zukünftige Planung in diesen Gebieten enthalten. Dabei handelt es sich um urba-

nes Wohnen und Renaissance des öffentlichen Raums – Schwerpunkt Stuttgart Mitte, 

Industriestandort im Wandel – Schwerpunkt Stuttgart Nord, Flusslandschaften der Zu-

kunft – Schwerpunkt Stuttgart Neckar und Neue Wissenslandschaft – Schwerpunkt Vai-

hingen und Filderebene (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2006, 2004b). 

 

5.4.2 Nachhaltiges Bauflächenmanagement Stuttgart (NBS) 

In der Landeshauptstadt Stuttgart wird den Planungen der Grundsatz „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“ zu Grunde gelegt (Landeshauptstadt Stuttgart 2009b, S. 7, 

2011b). Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass rechnerisch nachgewiesen wer-

den konnte, dass der größte Teil zukünftig benötigter Bauflächen mit vorhandenen Bau-

flächenpotenzialen gedeckt werden kann und somit eine Außenentwicklung nicht not-

wendig ist. Aus diesem Grund wurden mit dem Flächennutzungsplan von 2001 60 ha 

geplanter Bauflächen im Außenbereich zurückgenommen. Dies geschah auch in Hinblick 

darauf, dass die unbebauten Außenflächen als Kaltluftentstehungsgebiete einer Sicherung 

bedürfen (vgl. Mayer et al. 2015, S. 13) 

 



  

 

128 

 

„Damit eine Verstetigung der Innenentwicklung erreicht werden kann, muss Innenent-

wicklung als Daueraufgabe verstanden werden. Dazu sind organisatorische und techni-

sche Voraussetzungen zu schaffen (…)“ (Beck et al. 2003, S. 25). Um diese umsetzen zu 

können wurde das Nachhaltige Bauflächenmanagement (NBS) entwickelt. Ziel des Pro-

jekts, das bis heute in der Stuttgarter Verwaltung angewendet wird, war „Methoden und 

Umsetzungsstrategien für ein nachhaltiges Bauflächenmanagement zu erarbeiten, mit 

dem die notwendigen Gewerbe- und Wohnbauflächen rechtzeitig im Bestand bereitge-

stellt und die Inanspruchnahme neuer Flächen im Sinne einer ökologischen Flächenpoli-

tik reduziert wird“ (Beck et al. 2003, S. 5). Um diese Vorgabe zu erreichen besteht das 

NBS aus drei Bausteinen:  

(1) Zunächst wurde eine Übersicht über bestehende Bauflächenpotenziale erstellt, wobei 

gleichzeitig die Flächen typisiert wurden. Zusätzlich wurden „für alle Standorte mit Bau-

flächenpotenzialen Gebietspässe angelegt“ (Beck et al. 2003, S. 5).  

(2) Als weiterer Schritt wurde eine Informationsplattform aufgebaut, die zum einen fort-

schreibungsfähig ist und zum anderen GIS- und datenbankgestützt ist.  

(3) Als letzter Baustein wurden Strategien und Konzepte entwickelt, die es ermöglichen 

private Bauflächenpotenziale zu aktivieren und gleichzeitig ggf. kommunale Vorleistun-

gen und/oder Handlungsmöglichkeiten für eine reibungslose und möglichst schnelle Be-

bauung aufzeigen (vgl. Beck et al. 2003, S. 5). 

 

Die Realisierung des NBS erfolgte durch die Landeshauptstadt Stuttgart143 in Koopera-

tion mit dem Institut für Städtebau und Landesplanung des Karlsruher Instituts für Tech-

nologie (KIT) und der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH144. Au-

ßerdem war es Teil des Forschungsprogramms BW-Plus des Landes Baden-Württemberg 

(vgl. Beck et al. 2003).  

 

                                                 

143 An dem Projekt beteiligt waren innerhalb der Stadtverwaltung das Stadtplanungsamt, welches die Pro-

jektleitung hatte, das Amt für Umweltschutz, das Amt für Stadterneuerung, das Amt für Liegenschaften 

und Wohnen sowie das Hauptamt (vgl. Beck et al. 2003). 
144 Bei diesem Unternehmen handelt es sich um einen Vorläufer der heutigen LBBW Immobilien. S.a. 

https://www.lbbw-immobilien.de/de/lbbw-immobilien-gruppe/firmenportraithistorie abgerufen am 

31.07.2019 

https://www.lbbw-immobilien.de/de/lbbw-immobilien-gruppe/firmenportraithistorie
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Das Ergebnis dieses Projekts ist ein Planungswerkzeug, welches Ämterübergreifend ein-

gesetzt wird, da notwendiges Fachwissen nicht an einer Stelle gebündelt ist und so allge-

mein zugänglich wird. Außerdem ermöglicht es das dezentrale Einsehen von Planungs-

ständen (vgl. Interview S07). „Mehrere Sachbearbeiter im Stadtplanungsamt und in den 

betroffenen städtischen Fachämtern haben eine Zugangsberechtigung und können Infor-

mationen im Rahmen ihrer Zuständigkeit auffüllen und aktualisieren“ (Beck et al. 2003, 

S. 7). Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch in der AG NBS statt (vgl. Lan-

deshauptstadt Stuttgart 2011b, S. 3). Im Arbeitsalltag der Verwaltung ist das NBS inzwi-

schen als Daueraufgabe verankert (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2011b, S. 10).  

 

Zu jeder erfassten Fläche mit Bauflächenpotenzial wurde ein sogenannter Arealpass an-

gelegt, welcher alle wesentlichen Informationen enthält. D.h. es gibt grundlegende An-

gaben, Informationen zur derzeitigen Nutzung, zum Baurecht, zur Infrastruktur und Ver-

kehrsanbindung, zum Zustand des Areals, den Eigentumsverhältnissen, Umweltbelangen, 

Aktivitäten der Stadt sowie Besonderheiten (vgl. Beck et al. 2003, S. 46 f.). Insgesamt 

enthält das NBS inzwischen 348 Standorte mit Bauflächenpotenzial mit einer Fläche von 

528 ha (vgl. Landeshauptstadt Stuttgart 2011b, S. 14). Inzwischen geht die Stadt davon 

aus, „dass die Baupotenziale Stuttgarts annähernd lückenlos in der NBS-Datenbank er-

fasst sind“ (Landeshauptstadt Stuttgart 2011b, S. 15). 

 

Das NBS145 ist in Teilen auch für die Öffentlichkeit einsehbar über eine eigene Web-

seite146. Auf dieser Seite werden zunächst auf einer Karte die jeweiligen Flächen mit Bau-

flächenpotenzial dargestellt sowie ihre Nutzungsmöglichkeit als Wohn-, Gewerbe- oder 

Mischgebiet. 

 

Wird nun eine Fläche ausgewählt, so erhält der Nutzer unterschiedliche Informationen 

über das jeweilige Gebiet. Es enthält jeweils Bilder, Angaben zum Standort, der verkehr-

lichen Situation, der Grundstücksgröße, die derzeitige Nutzung, den Grundstückseigner, 

eine künftige mögliche Nutzung sowie Ansprechpartner in der Stuttgarter Verwaltung.  

                                                 

145 Analog zum NBS stellt Stuttgart ebenfalls GIS gestützt ein Balückenkataster zur Verfügung. S.a. 

https://gis6.stuttgart.de/blkweb/stplblk.html abgerufen am 12.06.2022 
146 Das NBS ist online einsehbar unter: http://gis3.stuttgart.de/nbs/stplnbs.html (zuletzt abgerufen am 

24.01.2015).  

https://gis6.stuttgart.de/blkweb/stplblk.html
http://gis3.stuttgart.de/nbs/stplnbs.html
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Somit ist das NBS sowohl ein verwaltungsinternes Werkzeug als auch ein (eingeschränkt) 

extern nutzbares Werkzeug, welches Wissen bereitstellt.  

Bezüglich des Austauschs und der Generierung von Wissen innerhalb einer Verwaltung 

ist dieses Werkzeug ein schönes Beispiel, denn es findet ein ämterübergreifender Aus-

tausch statt. Darüber hinaus ist das NBS nicht statisch. Es entwickelt sich vielmehr be-

ständig weiter. Durch das Mitwirken mehrerer Akteure am NBS fungiert es als Aus-

tauschplattform, expliziert Wissen und stellt es gleichzeitig wieder bereit. Darüber hinaus 

macht es transparent welche Stelle über welches Wissen verfügt und ggf. angesprochen 

werden kann. Durch die zusätzliche Darstellung der Ergebnisse auf einer Webseite wird 

außerdem nicht nur intern, sondern auch extern Transparenz geschaffen.  

 

Im Rahmen eines weiteren Forschungsprojekts147 wurde das NBS um einen Klimapla-

nungspass (KlippS) ergänzt148. „Das Projekt KlippS wurde gemeinsam durch das Amt für 

Stadtplanung und Stadterneuerung der Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Stadtent-

wicklung, das Amt für Umweltschutz der Landeshauptstadt Stuttgart, Abteilung Stadtkli-

matologie, und die Professur für Meteorologie und Klimatologie der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg durchgeführt“ (Mayer et al. 2015, S. 12). 

 

Die Idee hinter KlippS ist „planungsrelevante einzelfallspezifische Informationen zum 

Thema Stadtklima zu den jeweiligen NBS-Flächen zu erfassen und mit vorhandenen 

Geoinformationen“ zu überschneiden (Landeshauptstadt Stuttgart 2011b, S. 38). Durch 

dieses Vorgehen sollen zudem „klimabezogenen Grundlagen für weitere planerische Ent-

scheidungen im Sinne der Anforderungen des Baugesetzbuchs an Klimaschutz und 

Klimaanpassung im Rahmen der Bauleitplanung“ im NBS ergänzt werden (Mayer et al. 

2015, S. 7). Mit der Novelle des Baugesetzbuches von 2011 und der darin erfolgten Auf-

nahme des Klimaschutzes als eigenständiges Ziel neben dem Umweltschutz, wird u.a. die 

Notwendigkeit des Projekts begründet (vgl. Mayer et al. 2015, S. 14).  

 

  

                                                 

147 Gefördert im Rahmen des KLIMOPASS – Klimawandel  und modellhafte Anpassung in Baden-Würt-

temberg mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. 
148 Exemplarisch für 59 NBS-Flächen (Mayer et al. 2015, S. 101). 
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Insgesamt werden im Rahmen des Projekts die folgenden Ziele verfolgt:  

 „Entwicklung und Anwendung eines allgemein gültigen human-biometeorologisch basierten 

Verfahrens, 

 mit dem sich die derzeitige thermische Situation in der bodennahen Atmosphäre über Bauflä-

chenpotenzialen im Bestand (NBS-Flächen) in abgestufter Weise so bewerten lässt, dass sie eine 

Relevanz für Menschen im städtischen Freiraum hat und 

 dass sie in einen ebenfalls zu entwickelnden Klimaplanungspass Stuttgart (KlippS) geeignet auf-

genommen werden kann, 

 um konkrete Planungshinweise und Handlungsempfehlungen zur Reduzierung des lokalen Aus-

maßes von regional vorgegebener Hitze ableiten zu können“ (Mayer et al. 2015, S. 13 f.).  

 

Diese Ziele werden durch die folgende Vorgehensweise erreicht werden:  

 „Besichtigung und Aufnahme stadtklimatisch relevanter Aspekte für die ausgewählten 59 NBS-

Flächen; 

 Zuordnung von bereits verfügbaren thermischen Eigenschaften in der bodennahen Atmosphäre zu 

den 59 NBS-Flächen und ihrer Umgebung im derzeitigen Zustand; 

 Zuordnung von bereits verfügbaren soziologischen Eigenschaften (z. B. Altersstruktur im Hin-

blick auf Empfindlichkeitsanalysen) zu den 59 NBS-Flächen und ihrer Umgebung; 

 Entwicklung eines human-biometeorologisch basierten, möglichst abgestuften, allgemein gültigen 

Bewertungsverfahrens mit den Zielgrößen human-biometeorologische Wertigkeit und humanbio-

meteorologischer Handlungsbedarf - für die derzeitige thermische Situation in der bodennahen 

Atmosphäre über den NBS-Flächen; 

 Anwendung des Bewertungsverfahrens auf die ausgewählten 59 NBS-Flächen; 

 Entwicklung von Vorschlägen zu Maßnahmen, um die thermische Bedingungen für Menschen in 

der bodennahen Atmosphäre über den 59 NBS-Flächen vor dem Hintergrund von Hitze zu ver-

bessern bzw. nicht zu verschlechtern; 

 Aufbereitung dieser Vorschläge zur Übernahme in den „Klimaplanungspass Stuttgart“; 

 Prüfung der allgemeinen Anwendbarkeit des abgestuften Bewertungsverfahrens; 

 Durchführung von numerischen Simulationen mit dem mikrometeorologischen Modell ENVI-

met, Version 4.0 BETA, zum thermischen Komfort auf sieben ausgewählten NBS-Flächen an ei-

nem Sommertag (23. Juni 2011) und einem Hitzewellentag (4. August 2003); 

 Simulationen für (i) derzeitiger Flächenzustand, (ii) derzeitiger Flächenzustand  reine Asphalt-

fläche, (iii) derzeitiger Flächenzustand  reine Grünfläche (Grasland mit Bäumen) und (iv) der-

zeitiger Flächenzustand  eine Planungsvariante; 

 problemspezifische Analyse der Simulationsergebnisse und Entwicklung von Vorschlägen zu 

konkreten 

 Maßnahmen für diese sieben NBS-Flächen, um die thermische Bedingungen für Menschen in der 

bodennahen Atmosphäre über diesen NBS-Flächen vor dem Hintergrund von Hitze zu verbessern 

bzw. nicht zu verschlechtern“ (Mayer et al. 2015, S. 16). 

 

Die Ergebnisse werden in das bestehende NBS-System integriert und sind so jederzeit für 

die Nutzer abrufbar. Zusätzlich interessant an dem Vorgehen ist die Simulation der Aus-

wirkung der Veränderung der Bebauung unter verschiedenen Parametern von sieben 

exemplarischen Flächen.  
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Die Beantragung, Durchführung und Einbindung stadtklimatischer Aspekte in das beste-

hende NBS, zeigt erneut den hohen Stellenwert der Berücksichtigung der baulichen Aus-

wirkungen auf das Stadtklima. Zudem wird deutlich, dass diese Erkenntnisse möglichst 

„auf Knopfdruck“ zur Verfügung stehen sollten (Mayer et al. 2015, S. 13).  

 

5.4.3 Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) 

Stuttgart verfolgt – wie bereits erwähnt – seit längerer Zeit das Ziel „Innenentwicklung 

vor Außenentwicklung“, um so vorhandene Potenziale zu nutzen und der vorhandenen 

Flächenknappheit in der Außenentwicklung entgegenzuwirken (vgl. Pazerat 2014).  

 

Um diesen Grundsatz nun besser im Alltag umsetzen zu können und bestimmte Mindest-

anforderungen zu gewährleisten hat der Gemeinderat im Frühjahr 2011 das SIM be-

schlossen. Dieses „gibt für städtebauliche Verfahren - wie Wettbewerbe und Bauleitpläne 

- Planungsgrundsätze, Qualitätsziele und Mindeststandards bezogen auf Energieeinspa-

rung, Konzeptvielfalt oder Grünordnung vor“149 . Anwendung findet das SIM immer 

dann, wenn die Schaffung von neuem Planrecht mit einer entsprechenden Bodenwertstei-

gerung verbunden ist (vgl. Pazerat 2014). Darüber hinaus soll das SIM „eine Gleichbe-

handlung aller Planungsbegünstigten gewährleisten und für alle Verfahrensbeteiligte 

nachvollziehbar und transparent sein“ (Pazerat 2014, S. 146). Hierzu trägt auch bei, dass 

die Konditionen des SIM leicht auf der Webseite der Stadt Stuttgart einsehbar sind150. 

 

Primär hat sich die Stadt Stuttgart mit dem SIM ein Werkzeug geschaffen, dass eine sozial 

ausgewogene und städtebaulich qualifizierte Bodennutzung in Stuttgart sicherstellen 

soll151 und gleichzeitig auch den geförderten Wohnungsbau unterstützt (vgl. Landes-

hauptstadt Stuttgart 2011b, S. 46). Mit dieser Zielsetzung enthält das SIM auch klimare-

levante Aspekte. Zum einen gibt das SIM die Einhaltung bestimmter Energiestandards152 

vor und zum anderen wird es zur Sicherung der städtebaulichen Qualität eingesetzt, was 

                                                 

149 https://www.stuttgart.de/SIM abgerufen am 17.04.2018 
150 https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/79133.pdf abgerufen am 18.04.2018 
151 ebd. 
152 Die Vorgaben der EnEV sind zu unterschreiten (vgl. Pazerat 2014, S. 147) 

https://www.stuttgart.de/SIM
https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/79133.pdf
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konkret bedeutet, dass beispielsweise auf die Sicherung von Frischluftschneisen geachtet 

wird indem die Höhe und Ausrichtung des geplanten Gebäudes berücksichtigt wird153. 

 

Um die unterschiedlichen Interessen, nicht nur auf Seiten der Stadt, zu berücksichtigen 

wurde eine verwaltungsinterne Baulandkommission154 eingerichtet, die jedes Bauvorha-

ben als Einzelfall parallel zum Bebauungsplanverfahren155 prüft und die jeweiligen Vor-

gehensweisen und Konditionen mit den Planungsbegünstigten abstimmt. So ist in der 

Praxis dennoch ein angemessenes Maß an Flexibilität möglich. 

 

Insgesamt handelt es sich beim SIM um ein Werkzeug, das Standards setzt um Transpa-

renz zu schaffen und ein bestimmtes Maß an Qualität sicher zu stellen. Durch Standards 

bezüglich des Stadtklimas und der Energieeinsparung berührt es inhaltlich sowohl den 

Klimaschutz als auch die Klimaanpassung.  

 

5.4.4 Erkennbare Praktiken anhand der weiteren klimarelevanten Maßnahmen 

Auch am Beispiel der weiteren Maßnahmen, die sowohl das Thema Klimaschutz als auch 

Klimaanpassung inhaltlich berühren, werden Praktiken der Wissensgenerierung- und -

durchdringung deutlich. So wurde das Stuttgarter Stadtentwicklungskonzept Mitte der 

2000er Jahre innerhalb von zwei Jahren erstellt, indem zunächst in Kooperation mit ei-

nem Planungsbüro und einer gegründeten Lenkungsgruppe der Status Quo erhoben 

wurde. Mitglieder der Lenkungsgruppe waren u.a. Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wis-

senschaft, dem Stuttgarter Stadtplanungsforum156 sowie Experten anderer Städte. Dies 

hat in Bezug auf die Dimensionen der Praktiken der Wissensgenerierung- und -durch-

dringungen zwei Implikationen. Erstens, wurde für den Prozess des Stadtentwicklungs-

konzepts eine eigene Struktur der Wissensgenerierung geschaffen und ist folglich der ent-

sprechenden Dimension zuzurechnen. Zweitens, handelt es sich bei diesem Gremium im 

                                                 

153 vgl. https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/79132.pdf abgerufen am 19.04.2018 
154 Diese setzt sich zusammen aus Mitglieder des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung, hier aus 

den Abteilungen Stadterneuerung/ Bodenordnung, Stadtentwicklung und der Planungsabteilung, des 

Amtes für Liegenschaften und Wohnen, Abteilung Wohnungswesen und dem Geschäftskreis des Ober-

bürgermeisters, Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Vgl. https://www.stuttgart.de/img/mdb/i-

tem/428459/96531.pdf abgerufen am 31.07.2019. 
155 S.a. https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf abgerufen am 31.07.2019 
156 Hierbei handelt es sich um einen eingetragenen Verein, der sich mit Planungsfragen im Raum Stuttgart 

beschäftigt.  

https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/79132.pdf
https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf
https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf
https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf
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weiteren Sinne157 um ein Expertengremium und ist somit der epistemischen Dimension 

der anerkannten Experten zuzurechnen. Besonders bemerkenswert ist an dieser Stelle, 

dass auch Experten anderer Städte miteinbezogen wurden, da wie später in Kapitel 6.4.2 

deutlich werden wird, ein solches Vorgehen in Frankfurt nicht zu beobachten ist. Im wei-

teren Verlauf der Entwicklung des Stadtentwicklungskonzepts fand unter Einbezug der 

Öffentlichkeit ein Dialogprozess statt. Der strukturierte Austausch mit Bürgern kann der 

Dimension Strukturen der Wissensgenerierung zugeordnet werden, da es einen Prozess 

der Wissensgenerierung darstellt. Auf diese Weise können sich interessierte Bürger mit 

ihrem jeweiligen lokalen Wissen und ggf. auch individuellen Hintergrund in den Prozess 

einbringen. Die Dimension anerkannte Experten und Praktiken der Legitimierung kom-

men hierfür weniger in Frage. Erstere Dimension bezieht sich auf Experten mit einem 

einschlägigen fachlichen und beruflichen Hintergrund, d.h. diese sind vorwiegend in ei-

ner Forschungs- oder forschungsnahen Einrichtung tätig. Letztere Dimension bezieht sich 

in der bisherigen Anwendung auf bestehende Strukturen, Vorgaben und Regeln. Eine ent-

sprechende Zuordnung wäre also zunächst vor dem Hintergrund der weiteren Erkennt-

nisse zu diskutieren.  

 

Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts (STEK) lassen sich gleich mehrere Praktiken 

der Wissensgenerierung erkennen. Zum einen ist die gewählte Methode des Entstehungs-

prozesses des STEK eine bewusste gewählte Form der Wissensgenerierung. Damit ist 

gemeint, dass mit einem externen Planungsbüro zusätzliche externe Expertise eingebun-

den wurde (Anerkannte Experten), aber auch durch das zusätzliche Einsetzten eines Len-

kungskreises und eines umfassenden Dialogprozesses möglichst breit versucht wurde in-

dividuelles Wissen in diesen kollektiven Prozess einzubinden. Es handelt sich somit um 

eine Struktur der Wissensgenerierung. Zum anderen ist das Schaffen von Standards - in 

diesem Fall in Form eines allgemeingültigen Handlungsleitfadens für künftige Planungen 

- ebenfalls eine relevante Praktik, die jedoch einer späteren Zuordnung Bedarf, da sie 

derzeit in keine der bestehenden Dimensionen passt.  

 

Das Nachhaltige Bauflächenmanagement wurde als Planungswerkzeug geplant. In dieser 

Funktion soll es eine nachhaltige Stadtentwicklung ermöglichen, indem eine maßvolle 

                                                 

157 Weil es sich nicht nur aus Experten zusammensetzt.  
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Nachverdichtung Priorität hat und so eine übermäßige Versiegelung von Freiflächen ver-

mieden wird. In dieses Werkzeug werden zudem stadtklimatische Erkenntnisse mit ein-

gebunden. Somit wirkt das NBS sowohl in Bezug auf den Klimaschutz, da versucht wird 

Freiflächen zu erhalten indem bestehende bebaute Flächen umgenutzt werden, als auch 

in Bezug auf Klimaanpassung, da die Auswirkungen einer Neubebauung auf das Stadt-

klima immer mitgedacht werden. Auch am Beispiel des Nachhaltigen Bauflächenmana-

gements lassen sich verschiedene Praktiken beobachten. So entstand das NBS im Kontext 

eines Baden-Württembergischen Förderprojekts und in Kooperation mit dem Institut für 

Städtebau und Landesplanung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) als auch der 

Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg. Bei ersterem handelt es sich um eine 

universitäre Einrichtung und bei letzterem um ein Tochterunternehmen der heutigen 

LBBW Immobilien, das kommunalnahe Dienstleistungen anbietet und folglich als Bera-

tungsunternehmen betrachtet werden kann. Zumindest beim Institut für Städtebau und 

Landesplanung des KIT handelt es sich eindeutig um eine wissenschaftliche Einrichtung 

und damit um ausgewiesene Experten. Aus diesem Grund ist in der Kooperation mit die-

sem Institut eine Praktik der Dimension Anerkannter Experten zu erkennen. Wie eben 

erwähnt entstand das NBS im Kontext eines Förderprojekts. Das bedeutet in der Regel, 

dass erst durch die Bezuschussung im Rahmen einer meist staatlichen Förderung ein Pro-

jekt für eine Kommune realisierbar wird. D.h. erst durch das Einwerben von Mitteln kön-

nen Konzepte, Maßnahmen, etc. über das Alltags-Geschäft hinaus realisiert werden. Es 

kann in diesem Zusammenhang von einer Praktik der Mitteleinwerbung zur Projek-

tumsetzung und damit einhergehend zur Wissensgenerierung gesprochen werden. Sie 

werden also mit dem Ziel Strukturen zur Wissensgenerierung etablieren zu können ein-

geworben und können folglich dieser Dimension zugeordnet werden.  

 

Wie bereits erwähnt verfolgt Stuttgart den Ansatz „Innenentwicklung vor Außenentwick-

lung“. In diesem Kontext wurden 60 ha bereits geplanter Außenflächen zurückgenom-

men. Dies wurde mit der Wichtigkeit der Außenflächen als Kaltluftentstehungsgebiete 

und dem rechnerischen Nachweis, dass der Flächenbedarf mit den vorhandenen Bauflä-

chenpotenzialen gedeckt werden kann, begründet. An diesem Vorgehen wird zum einen 

einmal mehr deutlich welchen Stellenwert das Stadtklima in Stuttgart genießt. Zum an-
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deren, wird auf den rechnerischen Nachweis verwiesen und somit auf als objektiv akzep-

tiertes Wissen, weswegen es der Dimension der Schaffung von objektivem Wissen zuge-

ordnet wird.  

 

Zur Entwicklung des NBS wurden zunächst alle bestehenden Bauflächenpotenziale erho-

ben, typisiert und ein dazugehöriger Arealpass angelegt. Das bedeutet, dass das vorhan-

dene Wissen gesammelt und nutzbar gemacht wurde. Dieses Vorgehen ist auch an ande-

ren Stellen zu beobachten. In der Zuordnung zu einer Dimension wird es der Schaffung 

von objektivem Wissen zugeordnet. Denn die Aufarbeitung und -bereitung von vorhan-

denem Wissen aus vorhandenen verwaltungsinternen Quellen, kann als objektiv bzw. ob-

jektiviert bewertet werden, da dieses allgemeine Akzeptanz genießt und nicht in Frage 

gestellt wird. Die Praktik der Darstellung der Ergebnisse in einem Arealpass der in einer 

GIS-basierten Plattform gespeichert wird, die in Teilen auch der Öffentlichkeit zugäng-

lich ist, ist Ausdruck der Dimension Darstellung von Wissen und durch die Zugänglich-

keit für die Öffentlichkeit im Internet auch der öffentlichen Wissensvermittlung, da das 

aufgearbeitete Wissen auf diese Weise intern und extern nutzbar wird und jederzeit 

schnell zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird betont, dass das NBS ämterübergrei-

fend Wissen bündelt und das Wissen auf diese Weise bei Bedarf immer schnell zur Hand 

ist. Somit dient das NBS selbst zum einen als Struktur der Wissensgenerierung und zum 

anderen der Darstellung von Wissen.  

 

In einem weiteren Forschungsprojekt wurde ämterübergreifend und in Kooperation mit 

der Professur für Meteorologie und Klimatologie der Albert-Ludwigs-Universität Frei-

burg das NBS um den Klimaplanungspass ergänzt. Dies erfolgte mit dem Hinweis auf die 

erfolgte Aufwertung des Klimaschutzes im Zuge der Novelle des BauGB 2011. Im Rah-

men des Projekts „KLIMOPASS – Klimawandel und modellhafte Anpassung in Baden-

Württemberg“ gefördert mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-

wirtschaft Baden-Württemberg, wurden zudem Simulationsrechnungen für sieben Flä-

chen erstellt, um so die Auswirkungen einer Bebauung bzw. Veränderung der Fläche un-

ter verschiedenen Aspekten zu testen. Anhand der hier kurz beschriebenen Punkte lassen 

sich Praktiken der folgenden Dimensionen erkennen: Die Professur für Meteorologie und 

Klimatologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg darf als Forschungseinrichtung 
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als Experte auf ihrem Gebiet anerkannt werden und ist deshalb der genannten Dimension 

zuzurechnen. Der explizite Verweis und die Handlungsbegründung mit der Novelle des 

BauGB 2011 ist in der bisherigen Untersuchung noch nicht vorgekommen. Durch den 

Bezug auf ein Bundesgesetz als Handlungsbegründung wird diese als Praktik der Legiti-

mierung bewertet. Das Einwerben von Fördermitteln wurde bereits an anderer Stelle als 

Praktik der Schaffung von Strukturen der Wissensgenerierung identifiziert. Im Rahmen 

des Forschungsprojekts wurde auch auf Simulationen als methodisches Vorgehen zurück-

gegriffen. Sie vermögen es eine vermeintliche Realität nach wissenschaftlichen Gesichts-

punkten abzubilden und werden deshalb als objektives Wissen akzeptiert und werden 

deshalb der Dimension Schaffung von objektivem Wissen zugeordnet.  

 

Bei der letzten der drei beschriebenen weiteren Maßnahmen handelt es sich um das Stutt-

garter Innenentwicklungsmodel. Hierbei handelt es sich um ein Werkzeug, dass in seiner 

inhaltlichen Ausrichtungen sowohl den Klimaschutz als auch die Klimaanpassung be-

rührt. Es setzt Standards um Transparenz und Planungssicherheit zu schaffen. Deshalb 

wird das Verfahren im Rahmen des SIMs und die damit verbundenen Anforderungen 

online kommuniziert, dieses Vorgehen ist eindeutig der Dimension der öffentlichen Wis-

sensvermittlung zuzuordnen. Inhaltlich wird jeder Fall im Rahmen des SIM zunächst 

durch Verhandlungen zwischen dem Vorhabenträger und dem Sachgebiet Bodenordnung 

vorbereitet und anschließend durch eine Baulandkommission und einem anschließendem 

Gremiengang beschlossen158. Auf diese Art und Weise findet zum einen eine Kontroll-

schleife statt und zum anderen erfährt das Vorgehen eine Legitimierung durch eine offi-

zielle Beschlussfassung. Im Rückschluss auf die Dimensionen bedeutet das, dass es sich 

zum einen um eine Praktik der Legitimierung handelt und zum anderen agiert mit der 

Baulandkommission eine etablierte Struktur der Wissensgenerierung.  

 

  

                                                 

158 S.a. https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf abgerufen am 31.07.2019 

https://www.stuttgart.de/img/mdb/item/428459/96531.pdf
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Tabelle 13: Beobachtete Praktiken der weiteren Maßnahmen Stuttgarts  

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Einwerben von (staatlichen) Mitteln 

Lenkungsgruppe Stadtentwicklungskonzept 

Dialogprozess Stadtentwicklungskonzept 

NBS 

SIM – Baulandkommission 

STEK – Lenkungskreis 

Praktiken der 

Legitimierung 

SIM – Gremiengang 

BauGB Novelle 2011 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform  

NBS 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

NBS – Erhebung bestehender Bauflächenpotenziale 

Innenentwicklung wg. rechnerischem Nachweis 

Simulationen im Rahmen des KlippS 

Anerkannte Ex-

perten 

Mitglieder der Lenkungsgruppe Stadtentwicklungskonzept 

Kooperation mit Institut für Städtebau und Landesplanung (KIT) 

Kooperation mit der Professur für Meteorologie und Klimatologie der Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg 

Planungsbüro (STEK) 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform online 

SIM online 

ggf. neue Kate-

gorie 

Standards (STEK) 

Quelle: eigene Darstellung 

5.5 Praktiken aus der Praxis in Stuttgart 

Im Anschluss an die Dokumentenuntersuchung in Stuttgart schließt sich nun die Auswer-

tung der Interviews an. Dazu wurden die 16 in Stuttgart geführten Interviews, wie in Ka-

pitel 3.3.3 beschrieben, mit MAXQDA ausgewertet und relevante Aussagen den jeweili-

gen Dimensionen zugeordnet.  

 

5.5.1 Strukturen der Wissensgenerierung 

Strukturen der Wissensgenerierung sind in Stuttgart natürlich zum einen gesetzliche Pro-

zesse, wie Umlaufverfahren. Andererseits zeigen die Interviews auch, dass in der Stutt-

garter Verwaltung ein Bestreben besteht Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu ad-

ressieren. Entsprechend sind in Stuttgart Austauschstrukturen zu beobachten. Hierbei 

handelt es sich beispielsweise um klassische Arbeitskreise. So gibt es eine Arbeitsgruppe 

Mobilität, die sich aus unterschiedlichen Stellen der Stadtverwaltung aber auch außerhalb 
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dieser zusammensetzt (vgl. Interview S08). Diese Arbeitsgruppe dient eher Abstim-

mungsprozessen, denn „jede Planung hat im Grunde genommen gleich wieder Konflikt-

potential oder mindestens Umweltauswirkungen“ (Interview S08). Deshalb wird die Ar-

beitsgruppe als Möglichkeit betrachtet sich „frühzeitig Gedanken [zu] machen über Dinge 

die geplant sind“ und auch um Hinweise geben zu können, was sinnvolle Maßnahmen 

sein könnten, die jedoch in das Resort eines anderen Amtes fallen (Interview S08).  

 

Darüber hinaus gibt es je nach Position unterschiedliche regelmäßige Termine. So treffen 

sich beispielsweise die Abteilungsleiter des Stadtplanungsamtes zweimal wöchentlich. 

„Dann gibt es auch Rücksprachen. Der eine sagt: Ich habe dieses Problem, bei der Pla-

nung ist das aufgetreten. Hier müssen wir noch mal ein Gespräch machen. Dann verein-

baren wir, ob wir noch weitere Gespräche mit anderen Ämtern führen und welche nächs-

ten Schritte gemacht werden müssen“ (Interview S14). Dies gibt jedoch nur einen kleinen 

Eindruck in die regelmäßigen Austauschstrukturen der Ämter.  

 

Mit dem Grundgedanken des frühzeitigen Austauschs wurde auch das Nachhaltige Bau-

flächenmanagement Stuttgart (NBS) etabliert (s.a. Kapitel 5.4.2). Hierbei handelt es sich 

um eine Datenbank, die Informationen zu unterschiedlichen Grundstücken bereithält. Auf 

diese Datenbank, die in der Verantwortung des Amtes für Stadtplanung und Stadterneu-

erung liegt, haben neben dem genannten auch weitere Ämter, wie das Umweltamt oder 

das Liegenschaftsamt, zugriff. Denn „da geht es um so viele Einzelinformationen, die 

kann eine Person überhaupt nicht greifen und es ist ein psychologisches Thema, ich brau-

che die159 im Boot, ich brauche die frühzeitig im Boot“ (Interview S07). Somit bündelt 

und strukturiert dieses Werkzeug frühzeitig ämterübergreifend Wissen und führt so zu 

mehr Planungssicherheit. Da alle beteiligten Ämter gleichzeitig auch den jeweils aktuel-

len Stand einsehen können, schafft es außerdem intern Transparenz.  

 

Interessanterweise findet außerdem ein struktureller Aspekt Erwähnung. So gehören so-

wohl das Stadtplanungsamt, als auch das Umweltamt, demselben Referat an. Beide Ämter 

sind gemeinsam mit dem Baurechtsamt dem Referat Städtebau und Umwelt zugeordnet 

                                                 

159 Damit sind aus Sicht des Stadtplanungsamtes, die anderen Ämter gemeint.  



  

 

140 

 

(s.a. Abbildung 12). Dies hat den Vorteil, dass man einen „schnelleren Draht“ hat (Inter-

view S16), aber auch den Nachteil eher Weisungsgebunden zu sein (vgl. ebd.). Zu diesem 

Aspekt kommt hinzu, dass Stuttgart in Deutschland über „eines der komplettesten Pla-

nungsämter“ verfügt (Interview S14). Dies führt dazu, dass sehr viele Bereiche, wie z.B. 

Verkehrsplanung, Stadtentwicklung, Stadterneuerung oder auch Bodenordnung, inhalt-

lich im Planungsamt bearbeitet und abgedeckt werden können (vgl. ebd.). Somit kann 

konstatiert werden, dass die interne Verwaltungsstruktur Abstimmungsprozesse zu be-

günstigen scheint. Diese Annahme wird außerdem durch die Aussage eines Inter-

viewpartners bestärkt: „Wir haben den Vorteil hier in der Stadtverwaltung als Großstadt, 

(…) dass wir im Prinzip Fachleute für alle Disziplinen greifbar haben (…) und man sich 

informieren kann und dann ist es auch einfach an diese Informationen dran zu kommen, 

wenn sie vorhanden sind. Aber das Thema Kommunikation ist das Wichtigste dabei. Und 

die Kommunikation die wird auf kurzem Wege betrieben“ (Interview S01).  

 

Strukturell gibt es noch einen weiteren Aspekt in Stuttgart, der Austausch und Informati-

onen befördert. So trifft sich der Umwelt- und Technikausschuss beinahe wöchentlich für 

jeweils vier Stunden (vgl. Interview S14). „Wir haben also eine unheimlich hohe politi-

sche Diskussionsdichte. Ich habe das mal mit anderen Städten verglichen, mit Düsseldorf, 

Essen usw. Während beispielsweise Düsseldorf acht oder zehn Planungsausschusssitzun-

gen im Jahr hat, haben wir das Dreifache: 30 oder 35 Sitzungen“ (Interview S14).  

 

Insgesamt wirkt die ämterübergreifende Kooperation in Stuttgart eher austauschorientiert 

und vorausschauend. Nichtsdestotrotz sind auch Konfliktlinien erkennbar, insbesondere 

im Umweltamt zwischen den Abteilungen Stadtklimatologie und Energiewirtschaft. 

Diese scheinen vor allem in Zuständigkeiten begründet zu liegen.  

„Was sich ein bisschen (…) problematisch darstellt ist die Zuordnung des Klimaschutzes in der 

Verwaltung und zwar als wir starteten mit dem Klimaschutz, da gab es auch hier im Haus schon 

eine Abteilung Energiewirtschaft und die hatten zur damaligen Zeit als Aufgabenfeld nur den Be-

reich der städtischen Liegenschaften. (…) Die haben sich ein bisschen ausgedehnt, thematisch und 

das führt also immer wieder zu Konflikten was Zuständigkeiten angeht. (…) Da muss man zu 

mindestens aufpassen, dass da nichts parallel läuft (…)“ (Interview S04).  
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Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass klare Zuständigkeiten Mehrar-

beit verhindern kann. Darüber hinaus wird in Stuttgart versucht durch frühzeitige Einbin-

dung und Austauschprozesse potentielle Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu ad-

ressieren.  

 

5.5.2 Praktiken der Legitimierung 

Die Praktiken der Legitimierung untersuchen, woraus sich für Stuttgart ein Handlungs-

auftrag ableitet, aber auch womit Handlungen gerechtfertigt werden.  

 

Bei der Auswertung der Interviews in Stuttgart fällt ein Argumentationsmuster zur Hand-

lungsrechtfertigung besonders ins Auge, da es immer wieder in den unterschiedlichen 

Befragungen genannt wird. So ist in Stuttgart die topographische Lage – nämlich die Lage 

der Stadt in einem Talkessel, mit den damit einhergehenden Herausforderungen, wie 

Luftaustauscharmut und Windschwäche – die zentrale Begründung für Klimapolitik und 

-maßnahmen160. So erfordert die Kessellage „eine sehr sorgfältige Stadtplanung und auch 

ein sehr sorgfältiges Auseinandersetzen mit den Klimabelangen“ (Interview S01). Die 

Lage ist auch der Grund für die Erstellung des Rahmenplans Halbhöhenlagen und dient 

dazu zu identifizieren „wo sind Gebiete, wo man sehr behutsam was machen kann? Und 

wo sind Gebiete, die tabu sind“ (Interview S10). Die Stadt ist sich darüber hinaus bewusst, 

dass singuläre Baumaßnahmen keinen signifikanten Einfluss auf das Stadtklima haben. 

„Aber wenn ich das an 100 anderen Stellen auch mache, und das ist ja Realität in unserer 

Stadt, dann passiert halt wirklich was“ (Interview S10). Insofern wird versucht viele 

kleine Maßnahme, die in Summe einen negativen Effekt für das Stadtklima hätten, recht-

zeitig zu unterbinden, zumindest an Stellen, die als Frischluftschneisen oder Kaltluftent-

stehungsgebiete bedeutsam sind161. Ein weiteres Thema bei Baumaßnahmen in Stuttgart 

sind Dachbegrünungen oder auch andere kleinteiligere Maßnahmen, die das Mikroklima 

fördern sollen. Dachbegrünung, wird aus mehreren Gründen als sinnvoll erachtet. „Wir 

haben inzwischen über 300.000 Quadratmeter grüne Dächer in Stuttgart, was auch wieder 

ein wichtiger Beitrag zum einen, nicht nur zur Ästhetik ist, wir haben ja die vierte Fas-

                                                 

160 U.a. in den Interviews: S01, S04, S05, S09, S10, S11, S13, S14, S15 
161 Wie es die Halbhöhen Stuttgarts sind.  
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sade, wenn sie (…) von den Hügeln runterschauen, haben sie natürlich ein anderes Land-

schaftsbild. Aber das ist natürlich auch ein wichtiger Beitrag zum Mikroklima“ (Interview 

S13). Die Förderung des Mikroklimas ist auch die Handlungsmotivation, die die Stadt 

bewogen hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG zu überzeugen, dass wo dies möglich ist, 

das Gleisbett begrünt wird (vgl. Interview S13). An diesen Maßnahmen wird deutlich, 

dass die Stadt Stuttgart auch um scheinbar kleine Maßnahmen bemüht ist, mit dem Ziel 

das Stadtklima zu verbessern (s.a. Interview S11). Befördert wird diese grundsätzliche 

Haltung zum einen durch eine gute Datengrundlage162, zum anderen aber auch dadurch, 

dass Stuttgart durch die Lage „die Auswirkung des Klimawandels, also heißere Sommer, 

ziemlich deutlich [spürt], indem nämlich der Talkessel dann auch nicht mehr abkühlt, 

sondern die Hitze bleibt und dadurch die Hitzebelastung steigt“ (Interview S15). Somit 

ist der Klimawandel in Stuttgart erfahrbar und etwas, dass nicht nur abstrakt durch Mo-

dellierungen und wissenschaftliche Untersuchungen vermittelt werden muss.  

 

Ein weiterer Faktor, der als Legitimierung von Maßnahmen angeführt wird, sind Kosten-

ersparnisse. Gefragt nach der Handlungsmotivation für Klimamaßnahmen antwortet ein 

Vertreter: „Nach meiner Einschätzung ist Antrieb natürlich gewesen: einmal die Kosten 

zu reduzieren, aber auch um dem Thema der Klimaverbesserung Rechnung zu tragen“ 

Interview S12). Unter diesem Gesichtspunkt wird außerdem die Arbeit der Abteilung 

Energiewirtschaft betrachtet. So sparen deren Maßnahmen CO2 ein, aber auch natürlich 

Kosten (vgl. Interview S16 und S15). Entsprechend dieser Haltung werden auch Pro-

gramme der Stadt zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen als Wirtschaftsförderung 

eingeordnet (vgl. Interview S15). Auch das stadtinterne Contracting „ist für uns ein Pro-

gramm, was sowohl die Wirtschaft fördert als auch Geld einspart“ (Interview S15). Die 

Wirtschaftlichkeit ist beispielsweise auch der Grund, warum sich Stuttgart teilweise ge-

gen Passivhäuser als Standard entschieden hat. So rechnet sich beispielsweise ein Kin-

dergarten in Passivhausbauweise nicht, da durch die Art der Nutzung, die notwendigen 

Energieverbräuche nicht erreicht werden können (vgl. Interview S12). Darüber hinaus 

macht die Stadt Stuttgart bei Bauvorhaben die Vorgabe, dass die jeweils gültige Energie-

einsparverordnung um 20 Prozent zu unterschreiten ist. Diese Maßgabe basiert auf einer 

                                                 

162 Hierauf wird in Kapitel 5.5.4 näher eingegangen.  
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wirtschaftlichen Untersuchung, die die Mehrkosten bei unterschiedlichen Energieein-

sparzielen an fünf Beispielobjekten betrachtet „und das Ergebnis war, dass eine Rekapi-

talisierung dieser Mehrkosten nach ca. 20 Jahren möglich ist und das hat uns als Aussage 

gereicht“ (Interview S03).  

 

Insgesamt lassen sich in Stuttgart neben den klassischen Legitimierungen als gewählte 

Volksvertreter oder Angestellte der Stadt vor allem zwei große Rechtfertigungsmuster 

die als Legitimierung gelten identifizieren. Zum einen, die topographische Lage der Stadt 

im Kessel, die es nach Möglichkeit gilt zu verbessern, mindestens jedoch den Ist-Zustand 

zu bewahren. Dies drückt sich dann in Maßnahmen aus, die der Klimaanpassung zuge-

ordnet werden müssen. Zum anderen, ist Klimaschutz primär eine Einsparung von Ener-

gie und damit immer auch von Kosten. Maßnahmen müssen sich in Stuttgart rechnen.  

 

5.5.3 Praktiken der Darstellung von Wissen  

In den Interviews werden vor allem vier Konzepte thematisiert. Hierbei handelt es sich 

um das Klimaschutzkonzept (KLIKS), das Klimaanpassungskonzept (KLIMAKS), den 

Klimaatlas sowie das Projekt Stadt mit Energieeffizienz (SEE).  

 

Mit der Erstellung von Konzepten wird in Stuttgart u.a. auch erreicht, dass die Stadt eine 

Selbstverpflichtung eingeht, auf die sich bezogen werden kann und ggf. den Gemeinderat 

unter Zugzwang setzt in dem auf einen bestehenden Beschluss verwiesen wird (vgl. In-

terview S09). Gleichzeitig fordert der Gemeinderat von der Verwaltung auch die Umset-

zung der beschlossenen Programme. „Wir möchten jetzt Maßnahmen sehen und nicht die 

Programme. Und dass man so etwas abarbeitet“ (Interview S15). Verabschiedete Pro-

gramme ermöglichen es folglich sowohl dem Gemeinderat als auch der Verwaltung Ver-

bindlichkeit einzufordern.  

 

Der Klimaatlas wurde ursprünglich Anfang der 1990er Jahre im Kontext des Flächennut-

zungsplans des Nachbarschaftsverbands Stuttgart erarbeitet163. Damals wurde nicht nur 

                                                 

163 Der Nachbarschaftsverband Stuttgart wurde Mitte der 1970er Jahre geründet mit dem Ziel einen ge-

meinsamen Flächennutzungsplan für die Stadt Stuttgart und die umliegenden Gemeinden zu erstellen 

(vgl. https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_klimaatlas_vorwort, abgerufen am 

12.03.2021).  

https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_klimaatlas_vorwort
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die Stadt Stuttgart stadtklimatisch analysiert, sondern auch die umliegenden Gemeinden. 

Die in diesem Kontext entstandene Planungshinweiskarte identifiziert kritische Flächen, 

die nicht bebaut werden sollten, aber auch Flächen, deren Bebauung unkritisch ist (vgl. 

Interview S16). Diese Vorgehensweise ermöglichte eine über die Stadtgrenzen hinausge-

hende abgestimmte Planung von Bebauungen. Diese wurde mit der Gründung des Ver-

bands Region Stuttgart aufgegeben. Nichtsdestotrotz wurde der Klimaatlas im Jahr 

2008164 durch die Abteilung Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz der Stadt Stutt-

gart im Auftrag des Verbands Region Stuttgart aktualisiert. Hierbei wurde die Auflösung 

so gewählt, dass der Klimaatlas nicht nur für die vorgesehene Regionalplanung herange-

zogen werden kann, sondern durch die enthaltenen Städte auch „für den Flächennutzungs-

plan, teilweise auch noch tiefer gehend, auch für die Bebauungsplanung“ genutzt werden 

kann (Interview S16). Die Stuttgarter Expertise bildet somit die Basis eines Dokuments 

des Verbands der Region Stuttgart und kann dadurch auch über die Stadtgrenzen hinaus 

genutzt werden.  

 

Ein weiteres zentrales Dokument Stuttgarts ist das Klimaschutzkonzept (KLIKS), das 

erstmals im Jahr 1997 veröffentlicht wurde165 und 2007 fortgeschrieben wurde. Mit der 

Fortschreibung wurde laut den Interviews auch das Ziel verfolgt dem Gemeinderat auf-

zuzeigen, welche CO2-Einsparung pro eingesetzten Euro bei den aufgeführten Maßnah-

men möglich ist und im Idealfall auch, welche Kosten damit eingespart werden können 

(vgl. Interview S08). „Im Einzelfall ist es tatsächlich auch mal so, dass dann eine Maß-

nahme ganz rausfällt, weil man sagt offensichtlich steht es jetzt in keinem Verhältnis zu 

den Kosten, zum Beispiel oder manchmal ist man überrascht, dass (…) man mit der Maß-

nahme sogar noch Geld verdienen [kann], auch das ist nicht ganz ausgeschlossen“ (Inter-

view S08). Im Kontext des KLIKS wird auch immer wieder deutlich, dass das CO2-Mo-

nitoring ein wichtiger Baustein ist, der allerdings schwer zu bewerkstelligen ist. So hat 

sich Stuttgart selbst Klimaziele gesteckt und sich außerdem zu den Klimazielen des Kon-

vents der Bürgermeister und des Bundes bekannt. Es war jedoch „relativ schwierig bi-

                                                 

164Quelle: https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_klimaatlas_region, abgerufen am 

12.03.2021 
165 Für weitergehende Informationen siehe Kapitel 5.2.1. 

https://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_klimaatlas_region
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lanzrelevante Zahlen für bestimmte Bereiche zu bekommen“ (Interview S08). Diese Er-

kenntnis war mit ein Grund für die Bewerbung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb 

„Energieeffiziente Stadt“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung166 . Im 

Kontext dieses Projekts wird eine „umfassende Energiebilanzierung“ Stuttgarts erstellt 

(Interview S03). Im Rahmen des Projekts wird außerdem versucht „möglichst alle Ak-

teure in Stuttgart“ einzubinden (Interview S03), d.h. u.a. Industrieunternehmen, den Han-

del und auch die Bürger. Insgesamt wird versucht, die Stadt im Ganzen mit allen Betei-

ligten zu denken, denn dahinter steht die Erkenntnis, dass die Stadt die Klimaziele nicht 

alleine wird erreichen können. „Das, was die Stadt alleine hinkriegt ist ja wirklich zu 

wenig“ (Interview S10). Deshalb gehen die Bemühungen der Stadt über interne Maßnah-

men und Konzepte hinaus, indem Beispielsweise ein Erfahrungsaustausch mit Handels-

unternehmen stattfindet. So wurden die eigenen Erfahrungen mit LED-Beleuchtung in 

Tiefgaragen durch die Verwaltung vorgestellt und „das wurde zum Beispiel im Handels-

bereich direkt aufgenommen. Das wurde auch insofern doppelt aufgenommen, weil sie 

sagen sie wollen diese Technologie auch übertragen in ihre Verkaufsflächen um dort nicht 

nur Strom zu sparen sondern vor allem Kälteleistung zu sparen. (…) Also insofern ist das 

selbst innerhalb des Unternehmens ein Win-Win-Effekt, den sie entsprechend umsetzten 

können und da hat sich dieser Erfahrungsaustausch sehr positiv ausgewirkt, weil wir dann 

einfach offen drüber gesprochen haben was funktioniert und was funktioniert auch nicht“ 

(Interview S03).  

 

Zusätzlich zu den genannten Ansätzen hat die Stadt Stuttgart außerdem ein Klimaanapas-

sungskonzept (KLIMAKS) erstellt. Dieses wurde durch die Stadt selbst unter Beteiligung 

der relevanten Stellen aber auch unter Einbeziehung externen Experten, wie der Univer-

sität Freiburg erarbeitet (vgl. Interview S06). Im Gegensatz zu Klimaschutzmaßnahmen 

betreffen die Folgen des Klimawandels die Verwaltung fast in ihrer vollständigen Breite, 

was sich auch in den Beteiligten Fachämtern wiederspiegelt. Entsprechend schwer ist es 

auch die positiven Folgen von Klimaanpassungsmaßnahmen monetär abzubilden (vgl. 

Interview S04).  

 

                                                 

166 Siehe auch Kapitel 5.2.2.  
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In Stuttgart erscheint es in den Interviews immer wieder so, dass immer wieder versucht 

wird Maßnahmen nicht nur intern zu etablieren, sondern auch die gesamte Stadtgesell-

schaft mitzunehmen. Darüber hinaus wird Wissen, zumindest innerhalb der Verwaltung, 

auch gerne auf dem kurzen Dienstweg ausgetauscht. Was außerdem auffällt, ist dass der 

Gemeinderat und die Verwaltung sich gegenseitig in die Pflicht nehmen, sofern es die 

finanzielle Situation zulässt.  

 

5.5.4  Schaffung von objektivem/ objektiviertem Wissen 

„Stuttgart liegt im Talkessel und Stuttgart spürt die Auswirkungen des Klimawandels (…) 

ziemlich deutlich“ (Interview S15). Dieses Zitat bringt die Stuttgarter Rahmenbedingun-

gen sehr gut auf den Punkt und erklärt so auch das Haupthandlungsmotiv der Stadt. Am 

Beispiel Stuttgarts lässt sich sehr gut belegen, dass persönliche Erfahrungen ein starkes 

Handlungsmotiv sind, denn unangenehme klimatische Wetterlagen spürt jeder Stuttgarter 

am eigenen Leib. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in unterschiedlichen Interviews 

immer wieder darauf verwiesen wurde, dass Stuttgart durch seine Lage besonders von 

heißen Sommern betroffen ist167, insbesondere der heiße Sommer 2003 ist im Gedächtnis 

geblieben. „Aber wenn da ab und zu wieder so eine harte Hitzeperiode kommt, wird es 

jedem deutlich, was es bedeutet hier. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil in Stutt-

gart, wenn man das einen Vorteil nennen kann, dass wir schon ein paarmal damit kon-

frontiert wurden, was bedeuten lange Hitzeperioden hier in der Stadt“ (Interview S15). 

Persönliche Erfahrungen gelten zwar nicht unbedingt als objektives Wissen, wenn aller-

dings eine Vielzahl an Personen ein und die gleiche Erfahrung teilen, dann kann sie den-

noch als objektiver Grundkonsens betrachtet werden, weshalb die Stuttgarter im Talkes-

sel so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft168 formen und diesem Schicksal gilt es zu 

begegnen.  

 

Neben der Erfahrbarkeit des Klimas in Stuttgart, legt die Stadt großen Wert auf möglichst 

fundierte Grundlagen für Entscheidungen, was in Stuttgart bereits seit den 1970er Jahren 

praktiziert wird (vgl. Interview S16). So hatte sich der damalige Leiter der Abteilung 

Stadtklimatologie, bereits zu Beginn seiner Zeit in der Abteilung zum Ziel gesetzt „das 

                                                 

167 U.a. in den Interviews S02, S14, S15.  
168 S.a. Boghrat et al. 2014. 
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Ganze auf eine wissenschaftliche Basis“ zu stellen (Interview S16). In Folge dessen wur-

den notwendige Anschaffungen getätigt, um dieses Ziel zu erreichen. So wurde ein Luft-

messwagen angeschafft, Klimastationen errichtet sowie eine Vielkomponentenmessstati-

onen erworben (vgl. Interview S16). Dieses, für eine Verwaltung, eher ungewöhnliche 

Vorgehen war auch der Tatsache geschuldet, dass es auf diesem Gebiet zum damaligen 

Zeitpunkt keine bestehende Forschung gab (vgl. ebd.). Hinzu kommt, „dass man mit fun-

dierten Grundlagen in die Besprechungen geht (…), wenn ich Klima und Lufthygiene 

oder auch Verkehrslärmaspekte verteidigen will, dann muss ich auch gutes Material ha-

ben, sonst habe ich keine Chancen, weil die ökonomischen Aspekte, die liegen in Euro 

und Cent in der Waagschale“ (Interview S04). Darüber hinaus sollten diese Grundlagen 

so dargestellt sein, dass sie schnell erfasst und verstanden werden können, wofür sich 

grafische Darstellungen als hilfreich erwiesen haben (vgl. ebd.).  

 

Anhand der angeschafften Messwerkzeuge, aber auch Anhand verschiedener Interview-

aussagen, wird deutlich, dass Stuttgart großen Wert auf eine gute Datengrundlage legt. 

Hierzu werden u.a. Experimente durchgeführt indem beispielsweise geplante Bebauun-

gen in das bestehende Stadtmodell integriert werden und deren Auswirkungen im Wind-

kanal getestet werden (vgl. Interview S01). Aber auch größer angelegte Versuche hat 

Stuttgart bereits durchgeführt. So wurden beispielsweise mit Rauchfahnen Luftströme in 

der Stadt untersucht (vgl. Interview S06). Darüber hinaus nutzt Stuttgart Strömungsmo-

delle, um Luftströme zu simulieren (vgl. ebd.) oder auch Computersimulationen (vgl. In-

terview S16).  

 

Zusammengefasst können in Stuttgart bezüglich der Praktik der Schaffung objektiven 

bzw. objektiviertem Wissen zwei Hauptstränge beobachtet werden, die miteinander ver-

woben sind. Zum einen sind die klimatischen Verhältnisse in der Stadt, insbesondere in 

heißen Sommern, für jeden erfahrbar und somit sind die zu erwartenden Folgen des Kli-

mawandels in Stuttgart bereits heute spürbar. Vor diesem Hintergrund gilt es diese mög-

lichst zu minimieren. Zum anderen wird versucht die bestehenden Erkenntnisse möglichst 

strukturiert, verständlich und faktenbasiert, insbesondere dem Gemeinderat als Entschei-

dungsgremium, zu vermitteln. Denn argumentativ müssen in Stuttgart klimatische Maß-
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nahmen ökonomischen Überlegungen standhalten und dies geht, nach Stuttgarter Auffas-

sung, nur faktenbasiert anhand von Untersuchungen, Experimenten oder auch Modellie-

rungen.  

 

5.5.5 Anerkannte Experten 

Bei der Untersuchung Stuttgarts fällt vor allem auf, dass im Vergleich zu Frankfurt ver-

gleichsweise wenig externe Expertise eingekauft wird. Zwar finden sich Kooperationen 

mit Universitäten, etc., es entsteht jedoch der Eindruck, dass dies eher die Ausnahme als 

die Regel ist. Andererseits wird immer wieder von unterschiedlichen Personen auf die 

große Expertise der eigenen Abteilung Stadtklimatologie verwiesen. Diese hat eine sehr 

lange Tradition und arbeitet bereits seit Jahrzehnten in diesem Bereich. In dieser Zeit 

haben Sie sich nicht nur stadtintern, sondern auch national und international, einen aner-

kannten Ruf erarbeitet, denn die „Arbeiten der Abteilung gelten schon lange als Vorbild-

lich und nicht nur innerhalb Deutschlands“ (Interview S04). Angesprochen auf Informa-

tionsquellen außerhalb der eigenen Verwaltung antwortet ein Interviewpartner: „Wir ha-

ben in der Stadt (…) mit der Abteilung beim Umweltamt die Fachkompetenz, die bei-

spielsweise im Regierungspräsidium nicht vorhanden ist. Oder beim Land erst recht 

nicht“ (Interview S14). Auch die Lokalpolitiker unterschiedlicher Parteien im Gemein-

derat, bringen unabhängig voneinander ihre Wertschätzung der Abteilung Stadtklimato-

logie zum Ausdruck. Sie haben „in weiten Teilen (…) den Eindruck, dass die [Stadtkli-

matologen; Anm. d. Verf.] ihr Handwerkszeug verstehen und dass sie auch nicht zu sehr 

politisch gesteuert werden“ (Interview S09), sondern vielmehr sich als Wissenschaftler 

verstehen und ihre Meinung vertreten (vgl. ebd.). Die Arbeit der Stadtklimatologen wird 

„inzwischen interessanterweise akzeptiert einmal vom Gemeinderat (…); es wird akzep-

tiert vom Bürger, die ja sonst immer kritisch der Verwaltung gegenüber stehen (…) und 

die Aufsichtsbehörde, das Regierungspräsidium auch“ (Interview S16). Diese Akzeptanz 

begründet sich vor allem in der in Kapitel 5.5.4 beschriebenen Arbeitsweise der Abtei-

lung. „Inzwischen ist es so, das bezweifelt niemand mehr, was die Stadtklimatologen sa-

gen (…). Vor allem, wenn man dann Gutachter bestellt und die in ihrem Gutachten nur 

Veröffentlichungen der Abteilung zitieren“ (Interview S16). Somit genießt die Abteilung 

Stadtklimatologie insgesamt in Stuttgart einen hohen Stellenwert, was sich auch im Ar-

beitsalltag mit anderen Abteilungen wiederspiegelt. So suchen die Planer beispielsweise 
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frühzeitig den Kontakt zur Abteilung Stadtklimatologie, „weil das auch grundsätzlich ge-

fragt wird, (…) wir planen eigentlich nicht mehr ohne die Klimatologen vorher gefragt 

zu haben“ (Interview S06).  

 

Insgesamt werden zwar vereinzelt externe Kooperationspartner, wie die Universität Frei-

burg im Kontext von Simulationen, genannt, wenn jedoch explizit nach Experten gefragt 

wird, dann wird immer auf die Abteilung Stadtklimatologie verwiesen. Deren Arbeit ge-

nießt in der Stadt inzwischen einen so hohen Stellenwert, dass die Aussagen nur selten in 

Zweifel gezogen werden.  

 

5.5.6 Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

Hochglanzbroschüren und eigene Webdomains zu verschiedenen Themen sucht man in 

Stuttgart vergeblich. Insgesamt entsteht so der Eindruck, dass die Außendarstellung zwar 

erfolgt und wichtig ist, aber nicht den Stellenwert hat, wie dies beispielsweise in Frankfurt 

der Fall ist169. Dies wird auch deutlich bei der Betrachtung der Webseite. Gleichzeitig 

wird aber auch deutlich, dass es Stuttgart immer darum geht die eigenen Bürger nicht nur 

zu informieren, sondern auch mitzunehmen. Da man die Auffassung vertritt, dass die 

Stadt alleine nicht in der Lage ist die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Am Beispiel 

des Projekts Stadt mit Energieeffizienz wird dies besonders deutlich. Das Projekt SEE 

zielt darauf ab, die Energieströme der Stadt in ihrer Gesamtheit zu untersuchen und zu 

reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen finden Runde Tische u.a. mit Vertretern des 

Wohnsektors und Einwohnern statt. So sollen Maßnahmen für Haushalte entwickelt wer-

den (vgl. Interview S03). Ergänzt wird dies durch eine Befragung von rund 700 Haushal-

ten, die anschließend eine Beratung erhalten. Darüber hinaus findet ein Erfahrungsaus-

tausch mit Handelsunternehmen statt (vgl. ebd.). 

 

Warum Stuttgart verhältnismäßig wenig öffentliche Kommunikation betreibt kann hier 

nicht abschließend betrachtet werden. In einem Interview kam jedoch zur Sprache, dass 

es für Stuttgart charakteristisch sei, „dass sie sich schlecht verkaufen“ (Interview S15).  

  

                                                 

169 Siehe hierzu auch Kapitel 6.5.6.  
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5.5.7 Weitere Praktiken 

Die Stuttgarter Interviews haben aufgezeigt, dass Stuttgart an unterschiedlichen Stellen 

immer wieder versucht zum einen Transparenz bzgl. Vorgaben an Bauvorhaben zu schaf-

fen und zum anderen durch eine frühzeitige proaktive Auseinandersetzung mit der eige-

nen Fläche Handlungsdruck, z.B. durch Investoren, zu minimieren. Auf diese Art und 

Weise werden Konflikte bereits frühzeitig vermieden und das Stadtklima langfristig ge-

sichert. Deutlich wird diese Vorgehensweise zum Beispiel am Rahmenplan Halbhöhen-

lagen oder auch dem Nachhaltigen Bauflächenmanagement (NBS) aber auch im Ar-

beitsalltag der Stuttgarter Verwaltung.  

 

Dokumente, die ein Gebiet in einen Gesamtkontext setzen, erleichtern die Argumenta-

tion. Denn für Einzelfälle entfalten die Argumente ihre Wirkung deutlich weniger gut. 

Deshalb wird mit Dokumenten, wie dem Rahmenplan Halbhöhenlagen versucht ein 

„scheibchenweises“ Reduzieren der bestehenden Grünflächen zu verhindern. Somit hat 

sich in Stuttgart eine vorausschauende Etablierung und Festschreibung von Wissen in 

unterschiedlichen Formen, wie einer Datenbank oder auch Gebietsdokumentation, be-

währt. Darüber hinaus, wird dies im Verwaltungsalltag gelebt, was sich beispielsweise in 

einer frühen Einbindung der Abteilung Stadtklimatologie zeigt. „Wir versuchen frühzei-

tig das Thema Stadtklima, (…) in den Planungsprozess einzubringen, praktisch die Ge-

biete vorher schon im Fokus zu haben und nicht wenn der Investor schon da ist, weil dann 

ist natürlich schwierig zu argumentieren. (…) wir versuchen (…) so früh wie irgendwie 

möglich die Klimatologen schon vorher einzubeziehen und zu sagen Moment, passt auf, 

da ist was im Gange“ (Interview S01). Zwar kommen hier durchaus mehrere Praktiken 

zur Anwendung, deren Gemeinsamkeit ist jedoch die Langfristigkeit sowie die Vorberei-

tung und Bereitstellung von Wissen, sodass es im Bedarfsfall nur noch abgerufen werden 

muss. Ergänzt wird dies durch eine frühzeitige Kooperation der entsprechenden Verwal-

tungseinheiten.  

 

5.6 Zusammenfassung 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Praktiken der Wissensgenerierung der Stadt 

Stuttgart im Themenfeld des Klimawandels anhand von Dokumenten und Interviews un-

tersucht. Dabei wurde deutlich, dass sich Stuttgart sowohl im Bereich des Klimaschutzes 
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als auch der Klimaanpassung engagiert, darüber hinaus gibt es Initiativen, die sich weder 

dem einen noch dem anderen Themenbereich klar zuordnen lassen, jedoch relevant für 

die Untersuchung sind. Die geführten Interviews haben darüber hinaus einen Einblick in 

das Verwaltungshandeln der Stadt Stuttgart und die gelebten Praktiken gegeben.  

 

Insgesamt konnten in Stuttgart Praktiken aller sechs Dimensionen identifiziert werden. 

Darüber hinaus wurden aber auch Praktiken identifiziert, die nicht ohne weiteres einer 

der sechs Dimensionen zugeordnet werden können, die zu einem späteren Zeitpunkt 

nochmal näher betrachtet werden.  

 

In Stuttgart wird deutlich, dass es zum einen langjährig etablierte Strukturen der Wissens-

generierung gibt, wie zum Beispiel die Abteilung Stadtklimatologie. Zum anderen wer-

den Drittmittel eingeworben um benötigte Strukturen zu schaffen bzw. in deren Kontext 

benötigtes Wissen zu erheben und nutzbar zu machen. Deshalb werden im Rahmen von 

Projekten außerdem benötigte Strukturen geschaffen, zum Beispiel in Form von Arbeits-

kreisen oder Dialogprozessen. Zur Wissensgenerierung gerne genutzt werden außerdem 

Netzwerke, wie das Klima-Bündnis. Darüber hinaus wurde in den Interviews deutlich, 

dass in Stuttgart eine vorausschauende und frühzeitige Praxis der Kommunikation gelebt 

wird, während gleichzeitig Instrumente geschaffen werden um benötigtes Wissen ämter-

übergreifend verfügbar zu machen (NBS). Insgesamt entsteht so der Eindruck eines ko-

operativen Miteinanders in der Verwaltung. Ergänzt wird dies außerdem durch eine sehr 

hohe Tagungsdichte, des entsprechenden Ausschusses des Gemeinderats.  

 

Wenn es um Praktiken der Legitimierung geht sind in Stuttgart vor allem zwei Argumen-

tationsmuster auffällig: Erstens, die topographische Lage Stuttgarts in einem Talkessel 

und zweitens, dass Klimaschutz Wirtschaftsförderung ist und sich rechnet.  

Ersteres führt dazu, dass Maßnahmen damit gerechtfertigt werden, dass die gemeinschaft-

liche Situation, durch bauliche Maßnahmen (z.B. Dachbegrünung) oder auch das Aus-

bleiben von Bauvorhaben (z.B. Wegfall von Baurecht in den Hanglagen) verbessert wer-

den muss. Da sich die Stadt Stuttgart schon sehr lange mit der topographischen Situation 

auseinandersetzt, handelt es sich hierbei inzwischen um einen unbestrittenen anerkannten 
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Fakt. Zweiteres führt dazu, dass Klimaschutzmaßnahmen sehr häufig mit den Kostener-

sparnissen legitimiert werden, die gerne auch rückblickend beziffert werden. Außerdem 

wird argumentiert, dass Maßnahmen, wie Solaranlagen, etc. das lokale Handwerk unter-

stützen und somit die Stuttgarter Wirtschaft. Insgesamt ist zu beobachten, dass Daten und 

Fakten gerne zur Legitimierung herangezogen werden, das wurde auch in den Interviews 

deutlich. Darüber hinaus werden in Stuttgart Papiere, wie der Rahmenplan Halbhöhenla-

gen erstellt, die bestimmte Bereiche der Stadt in einen größeren Gesamtzusammenhang 

setzen, die dann wiederum die Grundlage für politische Entscheidungen bilden.  

 

Als Praktiken der Darstellung von Wissen konnten überwiegend Publikationen, wie Kon-

zeptpapiere (u.a. Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Stadtentwicklungskonzept) oder 

auch Planungspapiere identifiziert werden. Mit der Erstellung von Konzepten wird jedoch 

neben der Darstellung von Wissen ein weiterer Effekt erzeugt, nämlich ein Handlungs-

druck durch Selbstverpflichtung, wie die Interviews belegen. Ergänzend werden aber 

auch Datenbanken, wie das SIM und das NBS, gerne genutzt um Wissen kompakt zur 

Verfügung zu stellen. Außerdem wurde in den Interviews deutlich, dass Stuttgart auch 

immer die Bürger und Wirtschaft mitdenkt und gerne an den gewonnenen Erkenntnissen 

partizipieren lässt.  

 

Praktiken der der Schaffung objektiven Wissens werden in Stuttgart gerne genutzt und 

haben sich als Argumentationsgrundlage in Stuttgart bewährt. Wie die Interviews zeigen 

ist es hilfreich Aussagen möglichst mit Daten und Fakten belegen zu können. Deshalb 

wurden in Stuttgart u.a. Simulationen, Messungen und Experimente (z.B. zu Luftströ-

mungen in der Stadt) durchgeführt. Gleichzeitig wird der Ressourceneinsatz innerhalb 

der Verwaltung engmaschig überwacht und regelmäßig über die Fortschritte berichtet. Es 

kann diskutiert werden, ob die Praktiken der Schaffung objektiven Wissens auf die Prak-

tiken der Legitimierung einwirken, denn die erhobenen Daten werden anschließend zur 

Legitimierung von Maßnahmen herangezogen.  

 

Die Dimension der Anerkannten Experten ist auch in Stuttgart zu beobachten, wobei 

Stuttgart Verwaltung-Abteilungen hat, die unbestritten als Experten innerhalb (und auch 
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außerhalb) der Stadt anerkannt sind. Darüber hinaus werden auch weiteres Experten ein-

gebunden, diese kommen überwiegend aus der Wissenschaft, wie Universitäten oder auch 

Forschungseinrichtungen.  

 

Als Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung wurden neben Publikationen in Form 

von Flyern, Berichten, Broschüren, Webseiten (inkl. Online-Datenbanken), etc. auch For-

mate identifiziert werden, die darauf abzielen mit bestimmten Interessensgruppen in Aus-

tausch zu treten bzw. zu informieren. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Bürger-

beteiligungen, Runde Tische aber auch Schulprojekte oder Austauschforen für Unterneh-

men. Ein weiterer Punkt, der sich als Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung erwie-

sen hat, ist die beständige Wiederholung einer relevanten Information, wie die Auswir-

kungen der geographischen Lage Stuttgarts auf das Stadtklima.  

 

Darüber hinaus konnten Praktiken identifiziert werden, die sich bislang nicht eindeutig 

einer Dimension zuordnen lassen. Dazu gehören die Verabschiedung von eigenen Regel-

werken und verbindlichen Anforderungen, das Eingehen von Selbstverpflichtungen (z.B. 

im Rahmen von Städtenetzwerken), das Setzen von Anreizen, die Bereitstellung von 

Tools (z.B. das Bilanzierungstool), das Monitoring von Maßnahmen, sowie der Einfluss 

externer Ereignisse, wie dem Smog Alarm in den 1980er Jahren oder der Energiekrise in 

den 1970er Jahren. Diese werden im späteren Verlauf gemeinsam mit den identifizieren 

weiteren Praktiken Frankfurts erneut betrachtet und eingeordnet werden. 
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Tabelle 14: Erkennbare Praktiken Stuttgarts aus der Dokumentenanalyse 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Abteilung Stadtklimatologie 

Neugründung Stadtwerke 

Klima-Bündnis 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des Energiekonzepts „Urbanisierung der Energiewende in 

Stuttgart“ 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% Klimaschutz“ 

Arbeitsgruppe Klimaanpassungskonzept 

Einwerben von (staatlichen) Mitteln 

Lenkungsgruppe Stadtentwicklungskonzept 

Dialogprozess Stadtentwicklungskonzept 

NBS 

SIM – Baulandkommission 

Regelmäßige Jour Fixe 

Ämter zuschnitt 

hohe Termindichte des zuständigen Ausschusses 

Praktiken der 

Legitimierung 

Topographische Lage/Überhitzung (Dachbegrünung) 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Klimaschutz als Wirtschaftsförderung 

Wirtschaftlichkeit 

Stadtinternes Contracting  Kostenersparnis 

Energieerlass  Abt. Energiewirtschaft 

Erhebung von Emissionsdaten 

Repetition 

SIM – Gremiengang 

BauGB Novelle 2011 

Loben von Einheiten 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan 

Energiekonzept 

Klimaschutzkonzept (KLIKS) 

SEE: Roadmap 2050 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Klimaanpassungskonzept 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform  

NBS 

Klimaatlas 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Messungen, Experimente, jährlicher Energiebericht 

Energiemanagement, makroskopisches und mikroskopisches Bilanzmodell (SEE), Pilotpro-

jekte in Privathaushalten (SEE) 

Erhebung von Emissionsdaten 

Überwachung der Energie- und Wasserverbräuche (SEKS) 

NBS – Erhebung bestehender Bauflächenpotenziale 

Innenentwicklung wg. rechnerischem Nachweis 

Simulationen im Rahmen des KlippS 

Kollektiv geteilte Erfahrungen 

Anerkannte Ex-

perten 

Abteilung Stadtklimatologie 

Fraunhofer für Bauphysik, Universität Stuttgart, EnBW (alle SEE) 

Mitglieder der Lenkungsgruppe Stadtentwicklungskonzept 

Kooperation mit Institut für Städtebau und Landesplanung (KIT) 

Kooperation mit der Professur für Meteorologie und Klimatologie der Albert-Ludwigs-Uni-

versität Freiburg 

Praktiken der 

öffentlichen 

Publikationen, Webseite, jährlicher Energiebericht, Planwerke (wie Flächennutzungsplan, etc.) 

Energiesparen an Schulen  Bildungsauftrag 
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Wissensvermitt-

lung 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des Energiekonzepts „Urbanisierung der Energiewende in 

Stuttgart“ 

Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen (ECOfit) 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% Klimaschutz“ 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Repetition 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform online 

SIM online 

ggf. neue Kate-

gorie 

Energieerlass  verbindl. Regelwerk 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis 

Anreize (Energiesparlampenaktion) 

Verbindl. Energie-Anforderung u.a. in städtebaul. Verträgen 

Wissenstransfer (Bereitstellung Bilanzierungstool) 

Monitoring 

Ext. Ereignisse 

Transparenz 

Standards 

Proaktives Handeln 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Bei der Analyse der Stadt Stuttgart wurden über die Dimensionen der Wissensgenerie-

rung hinaus weitere Beobachtungen gemacht. So kann konstatiert werden, dass die Stadt 

Stuttgart Klimaschutz- und Klimaanpassung seit vielen Jahren konstant bearbeitet, wie 

die Übersicht in Tabelle 15 zeigt. Darüber hinaus hat Stuttgart aufbauend auf dem Projekt 

Stadt mit Energieeffizienz Folgeprojekte eingeworben und so ebenfalls für eine Kon-

stante gesorgt. 

Tabelle 15: Meilensteine des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Stuttgart 

Jahr Klimaschutz Klimaanpassung 

1938  

Der Stuttgarter Gemeinderat beschließt 

die Anstellung eines Diplom-Meteorolo-

gen 

1939  
Entdeckung der Frischluftschneisen durch 

Vernebelungstests zur Flugabwehr. 

1953  

Dienstanweisung zur Durchführung einer 

klimatischlufthygienischen Untersuchung 

und Messung sowie Beratung des Bürger-

meisteramts, Fachämter und Bezirksämter 

ab 1965  

Systematische Messung zur Schadstoffbe-

lastung. (Schwefeldioxid & Staubnieder-

schlag) 

Ab 1974  Messung von Kohlenmonoxid 

1976 
Gründung der Abteilung Energiewirt-

schaft im Hochbauamt 
 

1977-78  

Mehrkomponenten-Luftmessstation (erst-

mals Messung von Stickoxide durch Ko-

operation mit der Universität Stuttgart) 
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1979  

Technische Erweiterung der Mehrkompo-

nenten-Luftmessstation (elektronische 

Datenerfassung) 

1980  

Anschaffung eines PCs zur Datenauswer-

tung der Mehrkomponenten-Luftmesssta-

tion 

1981  

Vielkomponenten-Luftmessnetz des Lan-

des BW stellt vier Immissionsmessstatio-

nen auf. Die Stadt stellt zusätzlich eine ei-

gene auf. 

1982  

Im Anschluss an den Smog-Alarm wird 

der klimatologischen Abteilung ein Luft-

messfahrzeug bewilligt. 

1983 

Beantragung und Bewilligung eines EG-

Energiedemonstrationsvorhabens bzgl. 

der Nutzung von Klärgas im Hauptklär-

werk Mühlhausen. 

 

1987/1988 
Einführung des Stuttgarter-Energie-Kon-

troll-Systems 
 

1988 

Zuordnung der Abteilung Energiewirt-

schaft zum Amt für Umweltschutz (weg-

fall des Sachgebiets Baulicher Wärme-

schutz) 

Gründung des Amtes für Umweltschutz 

1988  

Beginn der Arbeiten zum Fläschennut-

zungsplan2010 (FNP 2010) - (ohne den 

Nachbarschaftsverband Stuttgart nun aber 

mit der Region Stuttgart) 

1990  
Das Umweltministerium erlässt einen 

Luftreinhalteplan für die Stadt Stuttgart 

1990 Einrichtung des Energiedienstes Strom  

Neuer Flächennutzungsplan (FNP 1990) 

unter Beteiligung des Zweckverbands: 

Nachbarschaftsverband Stuttgart und un-

ter Zuhilfenahme der Messdaten zur Koh-

lenmonoxid Belastung. 

1991 
Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage 

auf dem Dach der Rathausgarage 
 

19.08.1992 

Beschluss des Gemeinderats die Anforde-

rungen an den baulichen Wärmeschutz 

städtischer Gebäude um 30% gegenüber 

derWärmeschutzverordnung 1982 zu er-

höhen 

 

1995 
Einführung des stadtinternen Contrac-

tings 
 

1995 
Beitritt zum Klima-Bündnis – neues Auf-

gabengebiet: Globaler Klimaschutz 
 

Nov. 1995 

Im Zusammenhang mit dem Beitritt zum 

Klima-Bündnis Beschluss zur Erstellung 

des Klimaschutzkonzepts (KLIKS) 

 

1996  

Tracergas-Experiment um die Luftaus-

tauschprozesse der Stadt Stuttgart quanti-

fizieren zu können 

1996  
Stadtklimatologie erhält neue Aufgabe: 

Erstellung von Lärmminderungsplänen 

1996  Digitale Windfeldsimulation 

1997  
Wiederholung und Ausweitung des Tra-

cergas-Experimentes 
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Okt. 1997 
Verabschiedung des KLIKS durch den 

Gemeinderat 
 

Juni 1999 
Gründung des Energieberatungszent-

rums170 
 

2000 
Pilotphase des Projekts LESS – Lukrati-

ves Energiesparen in Stuttgarter Schulen 
 

2002 Beschluss Klimaschutzprogramm  

2004  
Auszeichnung für Stuttgart „Climate Star“ 

vom Klima-Bündnis europäischer Städte 

2005 
Energieerlass zur rationellen Energiever-

wendung in städtischen Liegenschaften 
 

Dez. 2005  
Regierungspräsidium Stuttgart erstellt 

Luftreinhalte-/Aktionsplan 

2007 
Beschluss zur Aufstockung der Mittel für 

das stadtinterne Contracting um 1 Mio. € 
 

2007 
Fortschreibung des KLIKS als „Energie- 

und Klimaschutzkonzept“ 
 

Mitte 2008 
Beginn des Projekts LESS – Lukratives 

Energiesparen in Stuttgarter Schulen 
 

Jan. 2009 Beitritt zum Konvent der Bürgermeister  

2010  

Fortschreibung des Luftreinhalte-/Akti-

onsplan / Wiedereinführung eines Lkw-

Durchfahrtsverbot und weitere Verkehrs-

technische Maßnahmen. 

15.09.2010 

Gewinn des Wettbewerbs „Energieeffizi-

ente Stadt“ des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung  SEE - Stadt 

mit Energieeffizienz 

 

30.10.2010 
Beschluss zur Vorgehensweise der Stadt 

zum Bau von Photovoltaikanlagen 
 

2011 Bericht zum Klimaschutzkonzept 
Auszeichnung: Stuttgart ist „Klimawan-

delanpassungspionier“ 

01.01.2012 100% Ökostrom  

2012  

KLIMAKS – Klimawandelanpassungs-

konzept Stuttgart wird vom Gemeinderat 

verabschiedet 

Dez. 2014 

Einbringung des Energiekonzept „Urba-

nisierung der Energiewende“ in den Ge-

meinderat 

 

2016 

Förderung im Rahmen der Nationalen 

Klimaschutzinitiative des Masterplans 

100% Klimaschutz Stuttgart (Laufzeit bis 

2020) 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf den Energieberichten; den diversen zitierten Konzeptpapieren, 

Gemeinderats Drucksachen, http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Histo-

rie%20der%20Stadtklimatologie.pdf abgerufen am 19.03.2014  

  

                                                 

170 http://ebz-stuttgart.de/ueber-uns/aufgaben-ziele abgerufen am 23.06.2017 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Historie%20der%20Stadtklimatologie.pdf
http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/Historie%20der%20Stadtklimatologie.pdf
http://ebz-stuttgart.de/ueber-uns/aufgaben-ziele
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6. Frankfurt 

Die Klimapolitik der Stadt Frankfurt am Main hat sich im Vergleich zu Stuttgart ein we-

nig anders entwickelt. Vorrangig bearbeitet wurde zunächst der Klimaschutz, die Klima-

anpassung folgte zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

Als Bankenmetropole mit 724.486 171 Einwohnern, zahlreichen Hochhäusern, vielen ver-

siegelten Flächen und der Lage am Main steht Frankfurt auch vor klimabedingten Her-

ausforderungen. Zwar stellt sich hier die topographische Situation anders dar als in Stutt-

gart, nichtsdestotrotz ist auch Frankfurt vom Klimawandel betroffen und versucht mit 

unterschiedlichen Maßnahmen diesem zu begegnen und ihn abzumildern. Ähnlich wie 

Stuttgart auch, verfügt Frankfurt über eine vergleichsweise gute Haushaltslage (vgl. Der 

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main und Stadtkämmerei 2016).  

 

Um die Bemühungen der Stadt Frankfurt bzgl. des Klimawandels näher zu beleuchten 

wird zunächst die Verwaltungsstruktur der Stadt näher betrachtet. Anschließend werden 

zunächst die Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und anschließend im Bereich der 

Klimaanpassung untersucht. Anschließend werden die identifizierten Praktiken der Wis-

sensgenerierung reflektiert und gesammelt.  

 

6.1 Verwaltungsstruktur in Frankfurt 

Als hessische Großstadt gilt für Frankfurt die Magistratsverfassung. Dies bedeutet, dass 

„an der Spitze der Verwaltung, welche die laufenden Geschäfte zu erledigen und die Be-

schlüsse der Vertretungskörperschaft vorzubereiten hat, nicht der Bürgermeister allein, 

sondern ein Kollegium“ – der Magistrat – steht (Dreßler 2010, S. 165). Im Gegensatz zu 

seinem Stuttgarter Amtskollegen hat der Frankfurter Oberbürgermeister deutlich weniger 

Befugnisse und gilt als „Erster unter Gleichen“ (Dreßler 2010, S. 174). Seine Stimme 

zählt beispielsweise genauso viel wie die der anderen Magistratsmitglieder. Er ist nicht 

qua Amt Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, vielmehr ist es sogar so, dass 

Mitglieder des Magistrats nicht dem Kommunalparlament angehören dürfen und folglich 

                                                 

171 Quelle: https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1 abgerufen am 22.06.2016 

https://www.stuttgart.de/item/show/594720/1
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auch kein Stimmrecht haben (vgl. Dreßler 2010, S. 171 f.). Abgesehen vom Bürgermeis-

ter werden die Mitglieder des Magistrats jedoch durch das Gemeindeparlament – in 

Frankfurt die Stadtverordnetenversammlung – gewählt. Es findet also eine strikte Tren-

nung von Exekutive und Legislative statt. Außerdem ist der hessische Bürgermeister den 

Dezernenten172 gegenüber nicht weisungsbefugt. Entscheidungen, die jedoch die Sicher-

heit der Gemeinde bzw. der Gefahrenabwehr dienen, kann er ohne weitere Abstimmung 

beschließen. Es liegt zudem ausschließlich in seinem Ermessen welche Aufgabenfelder 

den Beigeordneten173 zugeordnet werden. In der Folge kann und muss der Bürgermeister 

in Frankfurt anders agieren, als sein Stuttgarter Amtskollege. Seit dem 01. Juli 2012 wird 

dieses Amt von Peter Feldmann (SPD) ausgeübt. Er folgte damit auf die langjährige Ober-

bürgermeisterin Petra Roth (CDU).  

 

Die hessischen Bürgermeister werden „in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl“ direkt gewählt (Hessische Gemeindeordnung (HGO) §39 Abs. 1a174). 

Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre (HGO §39 Abs. 3). Sie haben somit eine um zwei Jahre 

kürzere Amtszeit als ihre baden-württembergischen Kollegen. Zudem können sie nur 

durch das Volk wieder abgewählt werden (vgl. Dreßler 2010, S. 176). Im Gegensatz zu 

Baden-Württemberg sind hessische Bürgermeister außerdem, wie bereits erwähnt, weder 

Vorsitzende noch Mitglied des örtlichen Stadtparlaments (vgl. Dreßler 2003, S. 138).  

 

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind ehrenamtlich tätig und werden je-

weils bei den Kommunalwahlen durch Kumulieren und Panaschieren für fünf Jahre ge-

wählt. In Frankfurt besteht die Gemeindevertretung aus 93 Mitgliedern und gilt als das 

oberste Entscheidungs- und Beschlussorgan der Stadt175.  

 

Im Vergleich zu Stuttgart sind, wie beschrieben, Unterschiede in der Verwaltungsstruktur 

bedingt durch die jeweilige Gemeindeordnung festzustellen. Tabelle 16 fast diese kurz 

                                                 

172 Hierbei handelt es sich um Bürgermeister und/oder Beigeordnete mit einem eigenen Geschäftsbereich; 

einem Dezernat vgl. Dreßler 2010, S. 175. 
173 Es handelt sich hierbei um die Mitglieder des Magistrats.  
174http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=153356681257507504&sessio-

nID=15926085751519429915&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIn-

dex=Dummy_nv_68&xid=146137,50 abgerufen am 06.08.2018 
175 vgl. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3513 abgerufen am 13.08.2018 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=153356681257507504&sessionID=15926085751519429915&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=146137,50
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=153356681257507504&sessionID=15926085751519429915&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=146137,50
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=153356681257507504&sessionID=15926085751519429915&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=146137,50
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3513
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zusammen. Einer der deutlichsten Unterschiede liegt in der Amtszeit und Funktionsweise 

des Bürgermeisters.  

Tabelle 16: Hessische und baden-württembergische Gemeindeordnung im Vergleich 

 Hessen Baden-Württemberg 

Amtszeit des Bürger-

meisters 
6 Jahre 8 Jahre 

Wahl des Bürgermeisters Direktwahl Direktwahl 

Verfassungsmodell Magistratsverfassung Süddeutsche Ratsverfassung 

Befugnisse/ Macht des 

Bürgermeisters 

vergleichsweise schwächere Posi-

tion, Entscheidungen werden nach 

dem Kollegialprinzip getroffen 

Starke Position  

Gemeindevertretung Stadtverordnetenversammlung Gemeinderat 

Amtszeit Gemeindever-

treter 
5 Jahre 5 Jahre 

Quelle: eigen Darstellung basierend auf Dreßler 2003, 2010; Wehling 2003, 2010 

 

Die Frankfurter Verwaltung selbst gliedert sich in elf Dezernate denen wiederum die 62 

Ämter und Dienststellen der Stadt zugeordnet sind176 (s.a. Abbildung 17). Primär relevant 

für das Thema Klimawandel sind das Dezernat IV - Planung und Wohnen sowie das De-

zernat X - Umwelt und Frauen. In diesen Dezernaten befinden sich u.a. das Stadtpla-

nungsamt, das Energiereferat und das Umweltamt. Diese drei Einrichtungen sind für Kli-

maschutz und Klimaanpassung in Frankfurt sehr zentral und werden deshalb vorrangig 

betrachtet.  

  

                                                 

176 https://frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2711&_ffmpar[_id_inhalt]=101779 abgerufen am 

04.07.2018 

https://frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2711&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=101779
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Abbildung 17: Verwaltungsgliederung Frankfurt 
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https://frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2711
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6.1.1 Das Umweltamt 

Das Umweltamt in Frankfurt feierte 2014 sein 25 jähriges Bestehen177 und untergliedert 

sich in die Abteilungen  

 Zentrale Angelegenheiten 

 Umweltvorsorge 

 Umweltüberwachung Wasser, Luft, Boden 

 Umweltüberwachung Abwasser, Labor 

 Abfallwirtschaft und Straßenreinigung 

sowie die Stabsstellen  

 Umweltkommunikation und  

 Projekte, Fluglärm, Presse, Internetbeauftragte (s.a. Abbildung 18). 

 

Vor allem die Abteilung Umweltvorsorge mit den Sachgebieten Stadtklima/ Klimawan-

del und Umweltplanung bearbeitet die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung. Aber 

auch die Abteilung Umweltüberwachung Wasser, Luft, Boden ist zumindest wenn es um 

Klimaanpassung – beispielsweise wenn es um Hochwasserschutz durch Starkregenereig-

nisse geht – für das Thema Klimaanpassung relevant.  

 

Betrachtet man die Entwicklung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Frankfurt 

so fällt auf, dass das Umweltamt in das Thema Klimaschutz zwar eingebunden, aber nicht 

zentral ist, da dieses Thema überwiegend durch das Energiereferat (s.a. Kapitel 6.1.3) 

sowie das Energiemanagement (siehe Kapitel 6.1.4) bearbeitet werden. Das Thema 

Klimaanpassung hingegen wird federführen durch das Umweltamt koordiniert. 

  

                                                 

177 https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/9_frankfurt_legt_wert_auf_gutes_klima_f.pdf abgeru-

fen am 19.11.2018.  

https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/9_frankfurt_legt_wert_auf_gutes_klima_f.pdf
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Abbildung 18: Organigramm Umweltamt Frankfurt 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/organi-

gramm_umweltamt_2_2018.pdf abgerufen am 07.08.2018 

 

6.1.1.1 Sachgebiet Stadtklima/ Klimawandel 

In der Betrachtung des Organigramms (siehe Abbildung 18) des Umweltamtes gibt es ein 

Sachgebiet, das sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Dabei handelt es sich um 

das Sachgebiet Stadtklima/ Klimawandel. Wobei der inhaltliche Fokus eher auf Klima-

anpassung als auf Klimaschutz gelegt wird. Dies ist auch bedingt durch die Existenz des 

Energiereferats und des Energiemanagements, deren Maßnahmen dem Klimaschutz zu-

zurechnen sind.  

 

Konkret nimmt diese Abteilung beispielsweise Stellung zu Bebauungsplänen, Raumord-

nungs- und Planfeststellungsverfahren178. Zusätzlich sieht sie sich einer ähnlichen Prob-

lematik gegenüber, wie dies in Stuttgart zu beobachten ist. Das Stadtklima lässt sich nur 

                                                 

178 Dies wurde im Interview F02 bestätigt.  

https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/organigramm_umweltamt_2_2018.pdf
https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/organigramm_umweltamt_2_2018.pdf
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schwer quantifizieren, weswegen nur schlecht mit Daten und Fakten argumentiert werden 

kann. Aus diesem Grund arbeitet die Stadt Frankfurt mit unterschiedlichen Institutionen 

wie dem Deutschen Wetterdienst (DWD) oder der Universität Kassel zusammen. Aus 

diesen Kooperationen sind beispielsweise Planungsgrundlagen, wie der Klimaplanatlas 

oder eine Studie zu den Folgen der Erhitzung in der Stadt hervor gegangen.  

 

Stadtklimatisch betrachtet gibt es in Frankfurt etwas andere Herausforderungen, als dies 

in Stuttgart der Fall ist. Die zahlreichen Gebäude in Frankfurt „mindern die Durchlüftung 

der Stadt, die Hochhäuser führen zu Beschleunigungseffekten und steigern die Windbö-

igkeit. Geographisch liegt Frankfurt am Main in einem Becken, so dass die Stadt häufig 

Windstillen und ein geschütztes mildes Klima aufweist“179. Um das Stadtklima besser in 

Planungen berücksichtigen zu können wurde in Kooperation mit der Universität Kassel 

zunächst 2010 der erste Klimaplanatlas erstellt. Dieser gibt in Form einer Karte Auskunft 

über klimatische Gegebenheiten, wie Wärmebelastung oder auch Luftleitbahnen.  

 

Im Jahr 2016 wurde dieser in Kooperation mit dem Institut für Klima- und Energiekon-

zepte (INKEK) aktualisiert180. Im Vergleich ist die Version von 2016 höher aufgelöst und 

ermöglicht dadurch präzisere Schlüsse. Mit dem Klimaplanatlas wird das Ziel verfolgt, 

dass eine vorausschauende Planung möglich ist, indem er Auskunft über lokalklimatische 

Bedingungen gibt181.  

 

So ist in der aktualisierten Fassung von 2016 deutlich zu erkennen in welchen Bereichen 

sich Hitze staut (rot dargestellt) und deshalb bauliche Maßnahmen, die eine Belüftung 

bzw. Kühlung fördern, notwendig sind. Sie gibt aber auch Auskunft darüber wo Luftleit-

bahnen (schraffierte Fläche) verlaufen oder Kaltluftbahnen (blaue Pfeile) liegen, die bau-

lich nicht reduziert werden sollten um eine Durchlüftung der Stadt sicher zu stellen.  

 

Darüber hinaus befasst sich das Sachgebiet mit der Frage welche Auswirkungen der Kli-

mawandel auf die Stadt haben wird. Hierzu hat sie in Kooperation mit dem Deutschen 

                                                 

179 https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/stadtklima/stadtklima-erleben/was-ist-stadtklima  

  abgerufen am 07.06.2022 
180 Der erste Klimaplanatlas war aus dem Jahr 2008.  
181 Siehe auch https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2851&_ffmpar[_id_inhalt]=5786529 abge-

rufen am 07.01.2019 

https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/stadtklima/stadtklima-erleben/was-ist-stadtklima
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2851&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=5786529
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Wetterdienst eine Studie erstellen lassen, die erstmals eine Klimasimulation für ein Stadt-

gebiet errechnet. Klimamodelle betrachten in der Regel größere Gebiete, wie zum Bei-

spiel Deutschland oder Europa. Um diese Flächen rechnen zu können wird ein Raster mit 

einer Größe von ca. 200x200 km darübergelegt. Dies hat den Vorteil, dass auf diese Weise 

klimatische Aussagen über die Entwicklung in dieser Region gemacht werden können. 

Für Lokale Aussagen hat es jedoch den Nachteil, dass die großen Rasterquadrate zu un-

genau sind. Aus diesem Grund hat der DWD basierend auf verschiedenen Klimamodellen 

und mit Hilfe des Stadtklimamodells MUKLIMO_3 erstmals ein Verfahren entwickelt, 

dass die Simulation des vergangenen und zukünftigen Stadtklimas erlaubt (vgl. Früh et 

al. 2011, S. 15). Hierzu wurde mit 100x100 m Rastern gerechnet. Untersucht wurden die 

klimatischen Entwicklungen im Zeitraum 2021-2050 sowie die Jahre 1961 bis 1990 und 

1971 bis 2000 als Kontrollzeitraum.  

 

Die Simulation bietet außerdem die Möglichkeit auch in Zukunft neugeplante bauliche 

Maßnahmen frühzeitig zu modellieren und deren stadtklimatische Folgen bereits vor Bau-

beginn zu untersuchen.  

 

Das Sachgebiet Stadtklima/Klimawandel verfügt mit den Ergebnissen der Studie des 

DWD über „lokale Daten zum Klima im Stadtgebiet bis zum Jahr 2050. Die Daten kön-

nen genutzt werden um eine dem Klimawandel gerechte Stadtplanung zu entwickeln und 

somit negative Folgen für die Gesundheit und einen erhöhten Energiebedarf nach Mög-

lichkeit zu vermeiden“ (Früh et al. 2011, S. 64). Die Studie belegt weiterhin, dass bauliche 

Maßnahmen einen erheblichen Einfluss auf das lokale Klima haben. So kann eine Um-

wandlung von bebauten Flächen in Grünflächen die Anzahl von Sommertagen182 in der 

Stadt reduzieren und eine Verdichtung umgekehrt die Anzahl der Sommertage erhöhen 

(vgl. Früh et al. 2011, S. 14).  

 

Um die Folgen des Klimawandels für die Stadt im Kontext der unterschiedlichen Ämter 

gemeinsam zu bearbeiten gibt es in Frankfurt unter der Leitung des Sachgebiets Stadt-

klima/Klimawandel eine Arbeitsgruppe, die sogenannte Koordinierungsgruppe Klima-

                                                 

182 Unter Sommertagen versteht man Tage mit einer Temperatur von 25°C oder mehr.  
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wandel. Sie besteht aus Vertretern der Branddirektion, des Energiereferats, des Hochbau-

amts, des Gesundheitsamts, des Grünflächenamts, der Stadtentwässerung, des Stadtpla-

nungsamts, des Straßenverkehrsamts, des Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung und 

natürlich des Umweltamts. Die Koordinierungsgruppe „trifft sich vier Mal im Jahr, um 

die Grundlagen der Anpassung der Stadt Frankfurt am Main zu gestalten, sich gegenseitig 

zu informieren, gemeinsame Projekte zu entwickeln und städtische Vorhaben unter 

Klimaanpassungsaspekten zu beleuchten“183. In diesem Kontext entstand u.a. die „Frank-

furter Anpassungsstrategie an den Klimawandel" sowie eine Broschüre mit Praxistipps 

beim Planen und Bauen für Bauherren.  

 

Insgesamt wird deutlich, dass die Arbeit des Sachgebiets seinen Schwerpunkt bei der 

Klimaanpassung der Stadt Frankfurt an den Klimawandel hat.  

 

6.1.2 Das Stadtplanungsamt 

Das Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt gehört organisatorisch zum Dezernat IV- Pla-

nung und Wohnen, ebenso wie das Amt für Wohnungswesen, die Bauaufsicht, das Denk-

malamt und das Stadtvermessungsamt. Zu den Aufgaben184 des Stadtplanungsamtes ge-

hört u.a. die städtebauliche Rahmenplanung, die Durchführung städtebaulicher Entwick-

lungsmaßnahmen, die Stadtentwicklungsplanung, die Aufstellung von Bebauungsplänen 

sowie die Mitwirkung bei der regionalen Flächennutzungsplanung185.  

 

Betrachtet man die Entwicklung der Führungskräfte seit Ende der 1980er Jahre sowohl 

auf Dezernats- als auch auf Amtsleiterebene so fällt auf, dass diese - mit einer Ausnahme 

- alle verhältnismäßig lange ihr Amt ausgeübt haben und somit eine gewisse Kontinuität 

gewährleistet war.  

  

                                                 

183 https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3060&_ffmpar[_id_inhalt]=30629865 abgerufen am 

09.01.2019 
184 Vgl. https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/ueber_uns_5645.html?psid= 

b5e75b7557kic56asf04f7v923 abgerufen am 16.01.2019 
185 Frankfurt ist Mitglied im Regionalverband FrankfurtRheinMain.  

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3060&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=30629865
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/ueber_uns_5645.html?psid=b5e75b7557kic56asf04f7v923
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/ueber_uns_5645.html?psid=b5e75b7557kic56asf04f7v923
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Tabelle 17: Amtszeiten der Planungsdezernenten und Stadtplanungsamtsleiter im Untersuchungs-

zeitraum 

Amtszeit Dezernenten Amtszeit Stadtplanungsamtsleiter 

1989-2000 Dr. Martin Wentz (SPD) 1987-2003 Dirk Zimmermann 

2000-2012 Edwin Schwarz (CDU) 2003-2014 Dieter von Lüpke 

2012-2016 Olaf Cunitz (Die Grünen) seit 2014 Martin Hunscher 

seit 2016 Mike Josef (SPD)   

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Wékel 2017, S. 149 ergänzt durch eigene Recherchen 

 

Das Stadtplanungsamt Frankfurt ist als klassische Behörde mit unterschiedlichen Abtei-

lungen organisiert. Innerhalb der Abteilungen betrifft das Thema Klimawandel nicht alle 

gleichermaßen, es handelt sich dennoch um ein Querschnittsthema, da es in den unter-

schiedlichen Planungen immer wieder berücksichtigt, mitgedacht und abgewogen werden 

muss. Es betrifft also alle Abteilungen, die mit einer inhaltlichen Planung befasst sind, 

sei es beispielsweise die Erstellung eines Bebauungsplanes oder eines Flächennutzungs-

planes.  

 

Abbildung 19: Organigramm Stadtplanungsamt Frankfurt 

 

Quelle: eigen Darstellung basierend auf https://www.stadtplanungsamt-frank-

furt.de/show.php?ID=11082&psid=b5e75b7557kic56asf04f7v923 abgerufen am 16.01.2019 

 

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=11082&psid=b5e75b7557kic56asf04f7v923
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/show.php?ID=11082&psid=b5e75b7557kic56asf04f7v923
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Insgesamt sind 163 Personen im Stadtplanungsamt Frankfurt tätig186 (Stadt Frankfurt am 

Main et al. 2018, S. 141). Interessanterweise ist die Anzahl der Mitarbeiter in den ver-

gangenen Jahren relativ Stabil geblieben. Betrachtet man jedoch in Abbildung 20 die An-

zahl der Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeitkräfte, so hat diese zwischen 2012 und 2013 

um 50 Stellen abgenommen. Über Ursachen könnte an dieser Stelle nur spekuliert wer-

den.  

Abbildung 20: Entwicklung der Mitarbeiterzahlen im Stadtplanungsamt Frankfurt 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Stadt Frankfurt am Main et al. 2010, 2011; Stadt Frankfurt am 

Main et al. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016a, 2017, 2018 

 

Das Thema Klimawandel bewegt sich in der Frankfurter Planung im Spannungsfeld 

zwischen dringend erforderlichem Wohnungsbau und der Schaffung bzw. Erhaltung ei-

nes lebenswerten Stadtraumes. Bedingt durch einen stetigen Zuzug neuer Einwohner 

wächst Frankfurt beständig. Dies führt dazu, dass „neuer Wohnraum nicht mehr nur 

durch Nachverdichtung und Konversion geschaffen werden kann“ und deshalb die Au-

ßenentwicklung wieder eine Option der Stadtentwicklung ist (Stadt Frankfurt am Main 

et al. 2018, S. 11). Betrachtet man zudem die Entwicklung des Baulückenatlas, so wird 

dieses Bild bestätigt. Waren 2010 noch 625 Grundstücke im Baulückenatlas verzeich-

net, so waren es 2017 nur noch rund 470 Grundstücke (Stadt Frankfurt am Main et al. 
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2018, 28f; Stadt Frankfurt am Main et al. 2011, S. 25). Der Baulückenatlas wird der Öf-

fentlichkeit über das Auskunftssystem planAS187 zugänglich gemacht. Nach dem Aus-

wählen der entsprechenden Baulücke, erhält man weitere Informationen, wie zum Bei-

spiel die Adresse, die Besitzverhältnisse, die Erschließung und die geschätzte Anzahl 

von Wohneinheiten. Neben dem Baulückenatlas gibt planAS u.a. Auskunft über in 

Kraft getretene Bebauungspläne, Erhaltungssatzungen sowie städtebauliche Sanierungs- 

und Entwicklungsmaßnahmen188. Es dient somit als eines von mehreren Werkzeugen 

zur Information der Öffentlichkeit und Schaffung von Transparenz.  

 

Als Einstiegswerkzeug darf die eigene Webseite des Stadtplanungsamtes betrachtet 

werden. Unter www.stadtplanungsamt-frankfurt.de erhält man zahlreiche Informationen 

zu Projekten, unterschiedlichen Aspekten des lokalen Planungsrechts, d.h. beispiels-

weise zum Flächennutzungsplan, zu Bebauungsplänen, zur Stadtentwicklung oder auch 

städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen. Ergänzt werden die zahlreichen Informationen 

durch die jeweiligen Ansprechpartner.  

 

Neben der Webseite gibt das Stadtplanungsamt mehrere regelmäßige Publikationen her-

aus. Dazu gehört zum einen das Jahrbuch „PLAN.WERK“, welches einmal im Jahr Aus-

kunft über die Tätigkeiten des Stadtplanungsamtes gibt. Zum anderen erscheint zweimal 

im Jahr die Zeitschrift „Frankfurtbaut“189, die an alle Frankfurter Haushalte kostenlos 

verteilt wird und über das aktuelle Planungs- und Baugeschehen in Frankfurt informiert. 

Dieses Angebot wird ergänzt durch einen zusätzlichen Webauftritt190. Darüber hinaus 

gibt es die beiden Reihen „IM DIALOG“ und „BAUSTEIN“. „IM DIALOG“ gibt Aus-

kunft über Präsentationen und Diskussionsstände noch laufender Verfahren, während sich 

„BAUSTEIN“ auf abgeschlossene Planungen und Grundlagenarbeit fokussiert. Ergänzt 

wird das Angebot des Stadtplanungsamtes durch weitere einzelne Veröffentlichungen, 

wie zum Beispiel thematische Faltblätter.  

  

                                                 

187 http://www.planas-frankfurt.de abgerufen am 23.01.2019 
188 vgl. http://www.planas-frankfurt.de/planAS/hilfe/hilfe_index.php?seite=Hilfe_Index_Internet.htm ab-

gerufen am 27.01.2019 
189 „Frankfurtbaut“ hat eine Auflage von 218.000 Stück.  
190 www.frankfurt-baut.de abgerufen am 07.06.2022 

http://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/
http://www.planas-frankfurt.de/
http://www.planas-frankfurt.de/planAS/hilfe/hilfe_index.php?seite=Hilfe_Index_Internet.htm
http://www.frankfurt-baut.de/
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6.1.3 Das Energiereferat  

Das Energiereferat wurde im Jahr 1990 gegründet und versteht sich heute als „kommu-

nale Energie- und Klimaschutzagentur“191. Als solche befasst es sich inhaltlich mit dem 

Klimaschutz und den dazugehörigen Aspekten in Frankfurt. Die Arbeit des Energierefe-

rats richtet sich zum einen nach innen als hauseigener Berater, Ansprechpartner und Im-

pulsgeber für die Stadt selbst, zum anderen nach außen als Ratgeber für die Frankfurter 

Bürger und Wirtschaft. Inhaltlich ist es heute direkt dem Umweltdezernat unterstellt.  

 

Die Gründung des Energiereferats geht zurück auf eine damals bestehende rot-grüne Ko-

alition – die erste in Frankfurt. Der frühere Oberbürgermeister Volker Hauff192 - übrigens 

auch der deutsche Herausgeber des Brundtland-Berichts – sowie der grüne Umweltdezer-

nent der Stadt Frankfurt und spätere UN Sonderbeauftragte Tom Koenigs betrachteten 

Umweltschutz und Energieeffizienz als wichtige Themenfelder. So beinhaltete der rot-

grüne Koalitionsvertrag neben der Gründung des Energiereferats auch die Schaffung des 

Grüngürtels als grüne Lunge Frankfurts (vgl. Heinelt und Lamping 2015, S. 76). Auch 

die Gründung des Städtenetzwerkes „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indige-

nen Völkern der Regenwälder“193 - kurz Klima-Bündnis - fällt in diese Zeit. Frankfurt 

gehört zu den Gründungsmitgliedern und war mit treibende Kraft bei der Entstehung.  

 

Heute ist das Energiereferat eine feste Einrichtung in der Stadt, deren Expertise allseits 

anerkannt ist. Allerdings war dies nicht immer so, weswegen die Einwerbung von Dritt-

mitteln, wie EU-Fördermittel, für das Energiereferat Mitte der neunziger Jahre hilfreich 

war. Denn zum einen förderte es das internationale Renommee des Energiereferats und 

zum anderen schuf es Verpflichtungen, die es einzuhalten galt, sodass der Erhalt dieser 

Einrichtung notwendig und gewollt war (vgl. Interview F06). 

 

                                                 

191 https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=102231 abgerufen 

am 06.10.2018 
192 Er war von 1989 bis 1991 im Amt.  
193 Heute hat das Klima-Bündnis 1.700 Mitgliedskommunen in 26 europäischen Staaten (Quelle: 

www.klimabuendnis.org/ueber-uns.html abgerufen am 12.10.2018) 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=102231
http://www.klimabuendnis.org/ueber-uns.html
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Auf seiner Webseite definiert sich das Energiereferat als „Partner und Impulsgeber rund 

um das Thema Klimaschutz“194. Damit ist auch die Themensetzung klar definiert. Das 

Energiereferat setzt sich mit Themen rund um den Klimaschutz, wie z.B. Energieeffizi-

enz, und weniger mit Themen zur Klimaanpassung auseinander. Zu seinen Aufgaben ge-

hören u.a. das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt, die Beratung von Bürgern und 

Unternehmen bei Projekten zum Klimaschutz sowie die Bearbeitung des vom Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) seit 2013 geför-

derten Projekts „Masterplan zur Umsetzung der Energiewende vor Ort“195.  

 

Trotz der Existenz des Energiereferats, liegen zwar nach wie vor verschiedene Zustän-

digkeiten in unterschiedlichen Ämtern vor, nichtsdestotrotz fungiert das Energiereferat 

als Koordinierungsstelle und erster Ansprechpartner. Darüber hinaus initiiert es Koope-

rationen mit Verbänden, Innungen, Wohnungsbaugesellschaften, Banken, Sparkassen, 

Investoren und Energieunternehmen in Frankfurt (vgl. Neumann 1996, S. 294). Damit 

geht Frankfurt einen Weg, der nicht in der eigenen Verwaltung endet, sondern versucht 

die gesamte Stadtgesellschaft für den Klimaschutz zu gewinnen und in deren Bemühun-

gen nach Möglichkeit zu unterstützen. So richtet sich das Beratungsangebot des Energie-

referats, wie bereits erwähnt, nicht nur an die Stadtverwaltung, sondern auch an Unter-

nehmen und Bürger. Vor diesem Hintergrund entstand beispielsweise auch das Energie-

forum Banken und Büro, das vom Energiereferat initiiert, Investoren von Großbauvorha-

ben mit dem Ziel der Minimierung des Wärme- und Strombedarfs in einer Arbeitsgruppe 

zusammen brachte (vgl. Neumann 1996, S. 296). 

 

Im Vergleich zur Stuttgarter Abteilung für Stadtklimatologie ist das Energiereferat auf 

Grund des politischen Willens und nicht wegen einer bestehenden geographischen Prob-

lemlage entstanden. Nichtsdestotrotz erfreuen sich beide Einrichtungen einer hohen stadt-

internen Reputation, auch wenn diese jeweils nicht denselben inhaltlichen Arbeitsschwer-

punkt haben. 

 

                                                 

194 https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=102231 abgerufen 

am 06.10.2018 
195 ebd. 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3076&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=102231
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6.1.4 Das Energiemanagement im Hochbauamt 

Die Abteilung Energiemanagement im Amt für Bau und Immobilien besteht seit über 25 

Jahren. Es ist aus dem bereits 1983 gegründeten Büro für ökologisches Bauen und Ener-

gieeinsparung im Hochbauamt hervorgegangen (vgl. Magistrat der Stadt Frankfurt am 

Main et al. 1995, S. 4). Im Kontext der Gründung des Klima-Bündnisses 1990 wurde 

beschlossen das Energiebüro zu einer Abteilung umzuwandeln und die Anzahl der Stellen 

von drei auf sechs zu erhöhen.  

Abbildung 21: Organigramm der Abteilung Energiemanagement 

 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Doku-

mente/Organigramm-Energiemanagement.pdf abgerufen 24.10.2018 

 

Die Aufgabe des Energiemanagements im Hochbauamt der Stadt Frankfurt ist die Über-

wachung des Energie- und Wasserverbrauchs der städtischen Gebäude und damit einher-

gehend die Kosten hierfür möglichst gering zu halten. Damit ist das Energiemanagement 

in seiner Tätigkeit vergleichbar mit der Abteilung Energiewirtschaft in Stuttgart. Ähnlich 

wie in Stuttgart bedient sich das Energiemanagement des Energiecontrollings – also der 

engmaschigen Überwachung der jeweiligen Verbräuche, optimiert durch Nutzungsange-

passte Regelungen der Verbräuche und dient der energetischen Qualitätssicherung von 

Neubauten aber auch von investiven Maßnahmen im Bestand196.  

                                                 

196 Vgl. http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanage-

ment.pdf abgerufen am 25.10.2018 

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/Organigramm-Energiemanagement.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/Organigramm-Energiemanagement.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanagement.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanagement.pdf
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Bereits seit 1996 betreibt das Energiemanagement ein internes Contracting, welches die 

Vorfinanzierung von Maßnahmen ermöglicht, die anschließend durch die eingesparten 

Kosten abbezahlt werden. Damit hat Frankfurt nur ein Jahr nach Stuttgart ebenfalls dieses 

Werkzeug eingeführt.  

 

Im Laufe der Jahre hat das Energiemanagement zahlreiche Maßnahmen, Programme und 

Projekte ins Leben gerufen. So z.B. auch die 1998 gestartete „Erfolgsbeteiligung für Nut-

zer“, diese ermöglicht jeder sich beteiligenden Liegenschaft die in städtischem Eigentum 

ist 50% der erzielten nutzerbedingten Wasser- und Energieeinsparungen zu behalten. So 

wird ein finanzieller Anreiz der beteiligten zur Energie- und Wassereinsparung geschaf-

fen. Voraussetzung ist die Ernennung eines Energiebeauftragten, welcher durch das Ener-

giemanagement geschult wird und durch eine Prämie am Erfolg beteiligt wird. Bis 2012 

konnten so über 4,5 Mio. Euro eingespart werden197. Seit 1999 nutzt das Energiemanage-

ment die automatische Verbrauchserfassung, welche eine viertelstündliche Erfassung der 

Verbräuche ermöglicht. Diese werden gespeichert und ausgewertet. Die Lastprofile sind 

online auf der Homepage198 des Energiemanagements einsehbar199. Wie bereits erwähnt 

verfolgt Stuttgart einen ähnlichen Ansatz, der bereits zehn Jahre früher zur Anwendung 

kam jedoch nicht online abrufbar ist.  

 

Die Homepage200 des Energiemanagements gliedert sich in die drei Aufgabenfelder Ener-

giecontrolling (1), Betriebsoptimierung (2) und Investive Maßnahmen (3). Zusätzlich bie-

tet der Bereich Services zahlreiche Hintergrund- und weiterführende Informationen.  

 

1) Der Bereich des Energiecontrollings gibt Aufschluss über die Energieverbräuche 

der Liegenschaften. Hierzu unterscheidet das Energiemanagement zwischen den 

Rechnungen der Energieversorger, den manuell abgelesenen Zählerständen und 

den automatisch erfassten Zählerständen. Alle diese Ergebnisse werden entweder 

                                                 

197 Vgl. http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Betriebsoptimierung/Erfolgsbeteiligung-Nut-

zer/Pressemitteilung-2012.pdf abgerufen am 25.10.2018 
198 Diese ging ebenfalls 1999 online.  
199 Vgl. http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanage-

ment.pdf abgerufen am 25.10.2018 
200 http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/ abgerufen am 25.10.2018 

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Betriebsoptimierung/Erfolgsbeteiligung-Nutzer/Pressemitteilung-2012.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Betriebsoptimierung/Erfolgsbeteiligung-Nutzer/Pressemitteilung-2012.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanagement.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Service/Dokumente/25-Jahre-Energiemanagement.pdf
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/
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als ausgewertetes Datenblatt oder sogar in einer Excel-Tabelle201 online bereitge-

stellt. Zudem finden sich in diesem Bereich die Energieausweise für alle städti-

schen Liegenschaften, sowie Excel-Tabellen, die es einem ermöglichen selbst ei-

nen Energieausweis zu erstellen.  

2) Die Betriebsoptimierung gibt praktische Hinweise zur Gebäudenutzung und zum 

Energie- und Wassersparen. Darüber hinaus gibt es auch Hinweise zur Gebäude-

nutzung in Passivhäusern. Für Hausverwaltungen sind Betriebsanweisungen so-

wie Bedienhinweis für Heizungen, Sanitäranlagen und Lüftungsanlagen hinter-

legt. Darüber hinaus finden sich hier Informationen zu den Projekten „Energie-

spar-Toolbox“ und die bereits erwähnte „Erfolgsbeteiligung für Nutzer“.  

3) Die Investiven Maßnahmen beschäftigen sich im Gegensatz zu den anderen bei-

den Arbeitsbereichen nicht mit dem Gebäudebestand, sondern mit Neubauten. 

Dieser Bereich enthält die Leitlinien zum wirtschaftlichen Bauen. Diese Leitlinien 

haben sich seit 1998 mit dem Ziel entwickelt, dass „bei vorgegebenen Qualitäten 

mit einem Lebenszyklusansatz die jährlichen Gesamtkosten (Summe aus Kapital-

kosten, Betriebskosten und Umweltfolgekosten) über den gesamten Betrach-

tungszeitraum (Planung, Bau, Betrieb, Abriss und Entsorgung)“202 minimiert wer-

den. Daneben enthält die Webseite Hinweise dazu, wie man die Gesamtkosten 

eines Bauprojektes berechnet, sodass sie nicht aus dem Ruder laufen. Sie gibt au-

ßerdem detailliert Auskunft über die realisierten Bauprojekte203 der Stadt, für Ge-

bäude entwickelte Energiekonzepte, die Kraft-Wärme-Kopplung sowie erneuer-

bare Energiequellen in der Stadt.  

Insgesamt schafft das Energiemanagement auf seiner Webseite Transparenz zu zahlrei-

chen Aspekten rund um die Themen Wasser und Energie. Zudem gibt sie einen sehr guten 

Einblick in die zahlreichen Aufgaben und Tätigkeiten des Energiemanagements.   

                                                 

201 Diese enthält alle Liegenschaften sowie die Kosten für Wasser, Strom und Heizung für die letzten drei 

Jahre.  
202 Vgl. http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/ abgerufen am 29.10.2018 
203 Dies bezieht sich ausschließlich auf Gebäude.  

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/
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Auf die Initiative des Energiemanagements sind außerdem die „Leitlinien zum wirtschaft-

lichen Bauen“ zurückzuführen. Hervorgegangen sind diese 2001 aus den seit 1998 beste-

henden „Technischen Standards des Hochbauamts. Bei den Leitlinien handelt es sich zum 

einen um eine Selbstverpflichtung und zum anderen um eine detaillierte Aufstellung von 

Vorgaben der Stadt Frankfurt, die bei Neubauprojekten zu berücksichtigen sind. Hierbei 

steht das Ziel im Vordergrund, dass „nicht billig, sondern wirtschaftlich“ gebaut werden 

soll (Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2013b, S. 5). Konkret bedeutet dies, 

dass nicht primär die Baukosten ausschlaggebend sind, sondern die anfallenden Gesamt-

kosten über den gesamten Sanierungszyklus (in der Regel 50 Jahre) des Gebäudes be-

trachtet werden, mit der Vorgaben diese zu minimieren.  

 

Zusätzlich werden zu berücksichtigende Aspekte formuliert: 
 „die Gesundheit und Behaglichkeit für den Nutzer, 

 eine möglichst weitgehende Herstellung des „barrierefreien Frankfurt“ 

 der lokale Beitrag zum globalen Klimaschutz (Reduktion der CO2-Emissionen in Frankfurt am 

Main alle 5 Jahre um 10 %) 

 die Berücksichtigung des heute schon absehbaren Klimawandels (heißere Sommer, stärkere 

Stürme, heftigere Starkregenereignisse). 

 eine angemessene Gestaltung von Neubauten, die die Identifikation der Nutzer mit ihrem Gebäude 

und damit den pfleglichen Umgang fördert 

 die Erhaltung gestalterisch hochwertiger oder denkmalgeschützter Gebäude 

 die Minimierung des Materialeinsatzes und des Primärenergiebedarfs der Baustoffe 

 die Dauerhaftigkeit und Rückbaufähigkeit der Konstruktionen und Bauteile“ (Magistrat der Stadt 

Frankfurt am Main et al. 2013b, S. 5) 

Für die einzelnen Planungs- und Bauabschnitte gibt es weitere detaillierte Vorgaben, wie 

zum Beispiel das Bauen im Passivhausstandard204, die Berücksichtigung stadtklimati-

scher Aspekte, die Planung von Dachflächen, die sich für Photovoltaikanlagen eignen 

oder auch die Auslegung selbiger für zu erwartende klimawandelbedingte Starkregener-

eignisse (vgl. Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2013b, S. 9–14). Diese Punkte 

geben jedoch nur einen kleinen Einblick in die weitreichenden und durchdachten Vorga-

ben, welche von der Grundlagen- und Bedarfsermittlung, Vorplanung, über die Entwurfs- 

und Ausführungsplanung, die Bauausführung und Abnahme bis hin zu allen technischen 

Aspekten205 reicht. Außerdem finden zu verschiedenen Zeitpunkten des jeweiligen Pro-

jekts Prüfschleifen statt und es werden Checklisten angeboten. Mit den Leitlinien zum 

wirtschaftlichen Bauen schafft die Stadt Frankfurt zum einen Planungssicherheit für alle 

                                                 

204 Sollte in begründeten Fällen hiervon abgewichen werden, so ist die jeweils aktuelle ENEV um 30% zu 

unterschreiten.  
205 z.B. Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Klimatechnik, Sanitärtechnik 
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Beteiligten, gewährleistet Bauten mit hohen klimatischen und energetischen Standards 

und leistet so nicht nur einen wirtschaftlichen Beitrag sondern auch einen zu Klimaschutz 

und Klimaanpassung.  

 

Um die Gesamtkosten eines Gebäudes über die gesamte Nutzungsdauer berechnen zu 

können, hat das Energiemanagement ein Rechenmodell entwickelt, welches die Abhän-

gigkeiten der einzelnen Kostenarten berücksichtigt. Durch eine Verfügung des Hochbau-

amtes ist die „Gesamtkostenberechnung“ verpflichtend bei allen Kostenschätzungen und 

-berechnungen über 250.000 €206 anzuwenden. Zusätzlich hat das Energiemanagement 

ein Excel basiertes Modell zur Berechnung der Kosten und Einsparungen der Energie-

wende im kommunalen Gebäudebestand entwickelt und stellt dieses auf der eigenen 

Homepage207 bereit.  

 

Bei der regelmäßigen Berichterstattung zu den erreichten Erfolgen des Energiemanage-

ments wird - ähnlich wie in Stuttgart auch - immer wieder darauf hingewiesen welche 

finanziellen Einsparungen für die Stadt Frankfurt durch die Maßnahmen des Energiema-

nagements erreicht wurden. So wurden von 1990 bis 2015 insgesamt rund 192 Mio. € 

Gewinn208 erwirtschaftet (Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2017, S. 88).  

  

                                                 

206 http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Gesamtkostenberech-

nung/Gesamtkostenberechnung.htm abgerufen am 03.02.2019 
207 http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Energiewenderechner.xls 

abgerufen am 03.02.2019 
208 Der Gewinn ergibt sich aus den erreichten Kosteneinsparungen abzüglich der Personal- und Sachkos-

ten des Energiemanagements sowie den Abschreibungen für Energiesparinvestitionen (vgl. Magistrat 

der Stadt Frankfurt am Main et al. 2008, S. 61. 

http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Gesamtkostenberechnung/Gesamtkostenberechnung.htm
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Gesamtkostenberechnung/Gesamtkostenberechnung.htm
http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de/Investive-Massnahmen/Energiewenderechner.xls
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Abbildung 22: Erzielter Gewinn durch das Energiemanagement in Mio. € seit 1990 

 

Quelle: eigene Darstellung basierend auf Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2008, 2010; Magistrat 

der Stadt Frankfurt am Main et al. 2013a, 2015; Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2017 

 

Im Laufe der Jahre hat sich das Energiemanagement mit seinen umfassenden Maßnahmen 

so einen sehr guten Ruf erarbeitet und gilt „in seinem Gebiet als anerkannt führend“ (Ma-

gistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2015, S. 16). 

 

Vergleicht man nun die Stuttgarter Abteilung für Energiewirtschaft und das Energiema-

nagement fällt zunächst deren verwaltungsinterne Verortung auf. Das Energiemanage-

ment ist im Hochbauamt, während die Abteilung Energiewirtschaft im Umweltamt ange-

siedelt ist. Was aber beiden Abteilungen gemein ist, ist dass sie beide ihr Handeln mit der 

Wirtschaftlichkeit begründen und legitimieren, wie Interviews und Materialien in beiden 

Städten zeigen. Beide Abteilungen beschäftigen sich inhaltlich mit der energetischen Op-

timierung der städtischen Gebäude und sind mit dieser Strategie erfolgreich. In einigen 

Punkten verfolgen Sie eine ähnliche Vorgehensweise, z.B. bei der Schaffung klarer Vor-

gaben, die ein Bauen und Planen vereinheitlichen.  

 

6.1.5 Erkennbare Praktiken in der Frankfurter Verwaltung 

Bereits bei der Betrachtung der Verwaltungseinheiten und ihrer Tätigkeiten werden ei-

nige Wissenspraktiken deutlich und sollen im Folgenden rekapituliert und zugeordnet 

werden.  
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Die Frankfurter Fachverwaltungen agieren im Rahmen, der ihnen zugewiesenen Aufträge 

und ihrer Fachverantwortung. So wurde der Klimaplanatlas durch das Umweltamt in Auf-

trag gegeben und durch die Universität Kassel bzw. einem Forschungsinstitut, das in Ver-

bindung mit dieser steht, erstellt. Bei der Recherche wurde an unterschiedlichen Stellen 

immer wieder auf den Klimaplanatlas verwiesen, was einen Hinweis darauf gibt, dass er 

zumindest im Bewusstsein der Verwaltung und der Stadtverordnetenversammlung ange-

kommen ist. Inhaltlich gibt er Auskunft über die stadtklimatischen Verhältnisse in Frank-

furt. Durch die Darstellung als Karte an der die Temperaturverhältnisse in der Stadt ab-

gelesen werden können ist er leicht verständlich und gut nutzbar. Somit handelt es sich 

beim Klimaplanatlas um ein Ergebnis an dem sich zwei Praktiken identifizieren lassen. 

Zum einen handelt es sich beim Kooperationspartner um eine anerkannte wissenschaftli-

che Einrichtung und damit um anerkannte Experten, was sich klar der gleichnamigen Di-

mension zuordnen lässt. Zum anderen lässt sich der Klimaplanatlas selbst als Planungs-

grundlage und in der Darstellung als Karte der Dimension der Darstellung von Wissen 

zuordnen, weil er die gewonnen Erkenntnisse auf diese Weise transportiert und eine ähn-

liche Funktion, wie ein Gutachten oder Konzept erfüllt. 

 

Anhand der Studie des Deutschen Wetterdienstes lassen sich erneut Praktiken erkennen, 

die zwei Dimensionen zugeordnet werden können. Zum einen handelt es sich mit dem 

Deutschen Wetterdienst um einen unbestrittenen Experten auf dem Gebiet Wetter/Klima, 

weswegen die Wahl des Kooperationspartners der Dimension „Anerkannte Experten“ zu-

geordnet werden muss. Bei der Studie selbst handelt es sich um eine Simulation des zu 

erwartenden Klimas und damit um den Versuch einer wissenschaftlich fundierten Prog-

nose wodurch sie zu objektivem Wissen wird und deshalb der Dimension „Schaffung von 

objektivem/objektiviertem Wissen“ zuzuordnen ist.  

 

Durch das Umweltamt wird die Koordinierungsgruppe Klimawandel federführend koor-

diniert, hierbei handelt es sich um einen verwaltungsinternen Arbeitskreis, der eingesetzt 

wurde um sich mit den zu erwartenden Herausforderungen des Klimawandels auseinan-

derzusetzen und entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen. In dieser Funktion 

muss die Koordinierungsgruppe klar der Dimension der Schaffung von Strukturen zur 

Wissensgenerierung zugeordnet werden, da mit deren Gründung eine Austauschplattform 
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geschaffen worden ist, in der ämterübergreifend Wissen ausgetauscht und geschaffen 

wird.  

 

Das Stadtplanungsamt veröffentlicht im Laufe eines Jahres zahlreiche Publikationen, wie 

z.B. PLAN.WERK oder auch Frankfurtbaut. Alle diese Publikationen dienen dazu die 

Öffentlichkeit bzw. eine bestimmte Zielgruppe zu informieren. Diese Praktik dient also 

der öffentlichen Wissensvermittlung und ist entsprechend dieser Dimension zuzuordnen. 

Darüber hinaus hält das Stadtplanungsamt mit planAS ein Online-Werkzeug bereit, das 

der Öffentlichkeit übersichtlich Informationen zu verschiedenen baurechtlichen Themen, 

wie Bau- und Planungsrecht und Stadterneuerung gibt. Außerdem wird darüber der Bau-

lückenatlas bereitgestellt. In der vorliegenden Form ist das PlanAS inkl. des Baulücken-

atlasses der Dimension der Darstellung von Wissen zuzuordnen.  

 

Wie bereits erwähnt ist Frankfurt seit Beginn der 1990er Jahre Mitglied im Klima-Bünd-

nis. Damit einhergehen einerseits eine Selbstverpflichtung zum Klimaschutz, die Frank-

furt auch immer wieder betont, und andererseits eine Austauschmöglichkeit mit anderen 

Mitgliedern. Die Mitgliedschaft kann der Wissensgenerierung dienen und deshalb der 

Dimension der Strukturen der Wissensgenerierung zugeordnet werden. Der Aspekt der 

Selbstverpflichtung lässt sich derzeit keiner der Dimensionen eindeutig zuordnen, sodass 

hier ggf. über eine weitere Kategorie nachgedacht werden muss.  

 

Das Energiereferat definiert sich als kommunale Klimaschutzagentur. Als solche fungiert 

sie als Experte bezüglich des Klimaschutzes und dient als Ansprechpartner sowohl für 

die Stadtverwaltung als auch für Bürger und Unternehmen. Mit der Gründung des Ener-

giereferats wurde gleichzeitig eine Einrichtung geschaffen mit der Wissen generiert wird. 

Mit diesen Eigenschaften kann das Energiereferat den Dimensionen der Strukturen der 

Wissensgenerierung und der anerkannten Experten zugeordnet werden.  

Mit der Gründung des Energieforums Banken und Büro hat es darüber hinaus selbst eine 

Struktur der Wissensgenerierung mit Unternehmen als Adressat gegründet.  

 

Im Gegensatz zum Energiereferat fungiert das Energiemanagement weniger als Berater, 

sondern mehr als städtische Stelle zur Überwachung und Optimierung der Energie- und 
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Wasserverbräuche. Als solche setzt sie entsprechende Maßnahmen um und entwickelt 

interne Programme sowie Konzepte. So wurde durch das Energiemanagement die Er-

folgsbeteiligung für Nutzer ins Leben gerufen, wodurch Nutzer kommunaler Gebäude 

finanziell an den erreichten Wasser- und Energieeinsparungen beteiligt werden. Es findet 

also eine Motivation zum aktiven Klimaschutz und zu Kosteneinsparungen durch einen 

finanziellen Anreiz statt. Durch dieses Vorgehen wird außerdem erreicht, dass sich Nut-

zer aktiv mit der Thematik auseinandersetzen und auch zu Hause das gewonnenen Wissen 

einsetzen können. Diskutiert werden kann nun ob es sich bei diesem Programm um eine 

Praktik handelt, die der Dimension der öffentlichen Wissensvermittlung zugerechnet wer-

den muss oder ob auch für diese Praktik eine neue Dimension in Betracht kommt. Denn, 

die Personen die an dem Programm teilnehmen bekommen Wissen vermittelt, wenn auch 

die Zielgruppe nicht wirklich öffentlich ist. Die Praktik des finanziellen Anreizes wird 

derzeit durch keine der sechs Dimensionen abgedeckt, was die Überlegung einer weiteren 

Dimension begründet. Neben dem erwähnten Programm stellt Frankfurt die gesamten 

Verbräuche der Stadtverwaltung auf einer eigenen Homepage online, sodass sie jederzeit 

eingesehen werden können. Durch dieses Vorgehen werden zwei Dinge erreicht. Erstens, 

sind die Verbräuche auf diese Weise gut messbar und zweitens schafft es Transparenz. 

Sodass die Bereitstellung der Verbräuche der Frankfurter Verwaltung der Dimension der 

Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung zugerechnet werden kann. Ein weiterer 

zentraler Baustein des Energiemanagements ist die Leitlinie für wirtschaftliches Bauen. 

Diese macht verbindliche Vorgaben für Neubauten der Stadt Frankfurt. Als Leitlinie 

schafft sie Verbindlichkeit durch konkrete Vorgaben. In diesem Fall kann diskutiert wer-

den, ob eine Leitlinie einen ähnlichen Charakter wie ein Gutachten oder Konzept hat und 

dadurch in die Dimension „Praktiken der Darstellung von Wissen“ fallen würde oder ob 

sie nicht doch einen anderen Charakter hat und einer neuen Dimension Bedarf. Ob dies 

der Fall ist wird sich im weiteren Verlauf der Untersuchung zeigen. Am Beispiel des 

Energiemanagements lässt sich eine weitere Praktik beobachten. Dabei handelt es sich 

um die regelmäßig veröffentlichte Berichterstattung dieser Verwaltungseinheit, welche 

der Dimension der öffentlichen Wissensvermittlung zugerechnet werden kann.  
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Tabelle 18: Beobachtete Klimaschutz Praktiken in Frankfurt 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Koordinierungsgruppe Klimawandel, Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Energiereferat 

Energieforum Banken und Büro (wechsel des Adressats/Zielgruppe), 

Praktiken der 

Legitimierung 

Kumulieren und Panaschieren, (Regierungs)Koalition, Direktwahl 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Klimaplanatlas, (Leitlinie wirtschaftliches Bauen) 

PlanAS, Baulückenatlas 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Klimasimulation 

Anerkannte Ex-

perten 

Universität Kassel, DWD, Energiereferat 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

regelmäßige Publikationen (z.B. Frankfurtbaut, PlanWerk), Webseite mit Verbräuchen der 

Stadt, Energiebericht, Erfolgsbeteiligung für Nutzer 

ggf. neue Kate-

gorie 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis, Erfolgsbeteiligung für Nutzer, Leitlinie wirtschaftli-

ches bauen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Insgesamt lassen sich am Beispiel der klimarelevanten Verwaltungseinheiten Frankfurts 

Praktiken fast aller Dimensionen beobachten. Die Mehrheit kann klar einer oder mehreren 

Dimensionen zugeordnet werden. Allerdings gibt es auch Fälle in denen eine Zuordnung 

diskussionswürdig ist oder sogar über eine neue Dimension nachgedacht werden muss. 

Ob letzteres der Fall ist wird sich im Laufe der Untersuchung noch zeigen, denn dann 

wird deutlich werden ob es weitere Praktiken gibt, die Ähnlichkeiten mit den bereits be-

schriebenen Praktiken aufweisen und weitere Dimensionen rechtfertigen.  

6.2 Klimaschutz und Klimaschutzinstrumente in Frankfurt 

Für den Klimaschutz in Frankfurt ist der Beginn der 1990er Jahre ein zentraler Zeitpunkt. 

Forciert durch die erste rot-grüne Koalition in Frankfurt und die Gründung des Klima-

Bündnisses gab es in diesem Zeitraum grundlegende politische Entscheidungen – wie 

zum Beispiel die Klimaoffensive 1991209 – die sich bis heute auswirken. So geht die 

Gründung des Energiemanagements und des Energiereferats auf diese Zeit zurück. Bei 

                                                 

209 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 6953/1991, vorausgegangen war der Antrag 720/1991 

von SPD und GRÜNEN.  
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beiden Verwaltungseinheiten handelt es sich heute um zentrale Einrichtungen in Frank-

furt, an denen in Sachen Klimaschutz kein Weg vorbei führt und die Wegbereiter zahl-

reicher Maßnahmen sind. Sie unterscheiden sich allerdings in ihrem Aufgabenfokus. Das 

Energiemanagement beschäftigt sich hauptsächlich mit Ressourceneinsparungen in den 

stadteigenen Liegenschaften, während das Energiereferat eher konzeptionell für die Stadt 

und beratend für Bürger und Wirtschaft agiert. So ist es z.B. federführend verantwortlich 

für das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Frankfurt.  

 

Als Stadt die sich seit Jahren mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzt, hat Frankfurt 

eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt. So beschäftigt sich Frankfurt bereits seit Jahren 

mit dem Bau von Gebäuden mit einem niedrigen Energieverbrauch. Waren es zu Beginn 

der 1990er Jahre noch sogenannte Niedrigentropiehäuser – konkret ging es um den Bau 

von Kindertagesstätten (vgl. Magistrat der Stadt Frankfurt am Main et al. 1993a, S. 18, 

1993b, S. 33), so sind es heute Passivhäuser. Seit Mitte der 2000er Jahre hat die Stadtver-

ordnetenversammlung verschiedene Beschlüsse gefasst, die den Bau von Passivhäusern 

vorsehen und befördern. Zunächst ging es im Januar 2006 darum, dass Wohnungsbauge-

sellschaften an denen die Stadt Frankfurt beteiligt ist, Wohnungsneubauten und Grund-

sanierungen in Passivhausbauweise umsetzten (Beschluss §10653/2006). Im November 

2006 folgte ein Beschluss (§974/2006210) der festlegt, dass auf von der Stadt veräußerten 

Grundstücken nur Neubauten in Passivhausbauweise errichtet werden dürfen. Im März 

2007 beschloss die Stadtverordnetenversammlung (§1470/2007), dass im Rahmen der 

Wohnungsbauförderung die Bauträger verpflichtet werden Gebäude im Passivhausstan-

dard zu errichten. Im September desselben Jahres erfolgte dann, was seither als Pas-

sivhausbeschluss der Stadt Frankfurt bekannt ist (§2443/2007). Die Stadt verpflichtete 

sich u.a. dazu künftig alle städtischen Neubauten in Passivhausbauweise zu errichten, 

sollte dies nicht möglich sein, so ist die jeweils gültige EnEV um 30% zu unterschrei-

ten211. Selbst bei Sanierungen städtischer Gebäude soll der Passivhausstandard angestrebt 

werden. Begründet wird dieses Vorgehen im Rahmen des Klimaschutzes mit der Verbes-

serung von Frankfurts CO2-Bilanz (vgl. NR 523/2007 oder NR 522/2007). 

                                                 

210 Alle Beschlüsse, Anträge, etc. der Stadt Frankfurt können online über das Parlamentsinformationssys-

tem PARLIS eingesehen werden: https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html (zuletzt abgerufen 

am 09.06.2022).  
211 Selbiges wird auch in der „Leitlinie wirtschaftliches Bauen“ des Energiemanagements festgehalten.  

https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html
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Bereits zwei Jahre nach diesem Beschluss beansprucht die Stadt Frankfurt den Titel „Pas-

sivhaus-Hauptstadt“ und begründet dies mit der großen Zahl, in Passivhausbauweise er-

richteter Gebäude (vgl. B435/2009). Aus Sicht der Stadt Frankfurt zeichnen sich Pas-

sivhäuser durch ihre Kosteneffizienz und damit Wirtschaftlichkeit über die gesamte Le-

bensdauer des Gebäudes und den hohen Komfort des Innenraumklimas aus (vgl. Magist-

rat der Stadt Frankfurt am Main et al. 2009). So wurde bereits 2004 in Frankfurt eine der 

ersten Schulen Europas in Passivhausbauweise errichtet (ebd.). Zusätzlich hat die Stadt 

ein Baukastensystem zur Errichtung von Schulsporthallen in dieser Bauweise entwickelt. 

Durch diese Vorgehensweise können diese Energie- und Kosteneffizient errichtet werden 

sowie einfach an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mit diesem Konzept 

wurden und werden die maroden Hallen aus den 1960er Jahren ersetzt (vgl. Magistrat der 

Stadt Frankfurt am Main et al. 2009). Die Idee des ausschließlichen Bauens im Pas-

sivhausstandard setzt Frankfurt in allen Facetten bzw. in letzter Konsequenz um. So ent-

steht seit November 2016 das erste Krankenhaus Europas im Passivhausstandard im 

Frankfurter Ortsteil Höchst212.  

 

Eine Übersicht über die zahlreichen Klimaschutz relevanten Maßnahmen und Bauten213 

erhält man seit 2008 im Klimaschutz-Stadtplan, den die Stadt zur Verfügung stellt. Auf 

einer Online-Plattform kann man so übersichtlich Informationen in den Bereichen Bau 

(Niedrigenergiehäuser/Passivhäuser), Energieerzeugung (u.a. Photovoltaik, Blockheiz-

kraftwerke), Konzepte/Initiativen, Mobilität und Abwärme Nutzung erhalten.  

 

Der Klimaschutz-Stadtplan ermöglicht es so Interessierten einfach an Informationen zu 

gelangen und entsprechende Ansprechpartner zu recherchieren. Seien es Blockheizkraft-

werke, Bike- und Car-Sharing Stationen, Wasser- oder Windkraftanlagen, Bürgersolar-

anlagen, Mieterstrom, Solarthermie oder auch Repaircafés.  

 

                                                 

212 Vgl. https://www.neubau-klinikum-frankfurt.de/neubau-klinikum-frankfurt-hoechst-aktuell/ abgerufen 

am 15.02.2019 
213 Nicht nur der städtischen Projekte.  

https://www.neubau-klinikum-frankfurt.de/neubau-klinikum-frankfurt-hoechst-aktuell/
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Dass Frankfurt über den eigenen „Tellerrand“ hinausschaut und sowohl die Bürger als 

auch GHD sowie weitere Sektoren versucht zum Klimaschutz zu motivieren wird an ver-

schiedenen Beispielen deutlich. Dazu gehört u.a. die Gründung des Energiepunkt Frank-

furt RheinMain e.V. im Jahr 2010 damals noch unter dem Namen „Haus der Zukunft – 

Energieberatungszentrum Frankfurt am Main“ (vgl. B181/ 2011). Die Gründung geht auf 

eine Initiative des Energiereferats zurück und basiert auf der vorgeschlagenen Maßnahme 

Ü2 aus dem Energie- und Klimaschutzkonzepts des Jahres 2008. Getragen wird der Ener-

giepunkt von Mitgliedern aus den Bereichen „Gebäude, Energieversorgung, dem Hand-

werk, der Heizungsbranche, Soziales, Strom sparen und E-Mobilität“214. Der Energie-

punkt bietet ein Beratungsangebot rund um Energiefragen in den Bereichen Wohnen und 

Heizen, Modernisieren und Sanieren sowie Neubau und Erweiterung an215. Dieses Ange-

bot richtet sich an Bürger aus der Rhein Main Region. Zu unterscheiden sind kostenlose 

und kostenpflichtige Beratungsleistungen, so ist die erste „Impulsberatung“ kostenfrei 

und kann sowohl im Vorfeld einer energetischen Sanierung als auch zur individuellen 

Verbrauchsoptimierung genutzt werden. Darüber hinaus begleitet der Energiepunkt auch 

Sanierungs- und Neubauprojekte; dank einer EU-Förderung kann dieses Angebot durch 

Wohnungseigentümergemeinschaften kostenlos in Anspruch genommen werden, ansons-

ten ist dieses Angebot kostenpflichtig. Eine Energieberatung für die Frankfurter Haus-

halte wurde im Energie- und Klimaschutzkonzept deshalb angeregt, weil in den Jahren 

1995 -2008 der Stromverbrauch nicht gesunken war und aus diesem Grund ein zusätzli-

ches Informations- und Beratungsangebot als notwendig erachtet wurde (vgl. Duscha et 

al. 2008b, S. 7).  

 

Ein weiteres Beispiel zur Motivation der Bürger aber auch von Unternehmen zum Ener-

giesparen ist das Programm „Frankfurt spart Strom“ hierbei werden durch Mitmach-Ak-

tionen und weitere Informationen – wie z.B. YouTube-Videos – Interessierte zum Strom-

sparen animiert. Allerdings wird eine erzielte Stromeinsparung um 10% mit einer Prämie 

in Höhe von 20 Euro belohnt und jede weitere kWh mit zusätzlichen 10 Cent. Um die 

Prämie zu erhalten muss ein entsprechender Antrag ausgefüllt werden und die letzten drei 

Stromrechnungen eingereicht werden. Auch kleinere und mittlere Unternehmen können 

                                                 

214 https://www.energiepunkt-frankfurt.de/ abgerufen am 27.02.2019 
215 S.a. https://www.energiepunkt-frankfurt.de/ abgerufen am 27.02.2019.  

https://www.energiepunkt-frankfurt.de/
https://www.energiepunkt-frankfurt.de/
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von „Frankfurt spart Strom“ profitieren. Sie können einen Zuschuss von 10 Cent pro 

nachweislich eingesparter kWh erhalten. Voraussetzung ist eine Investition zur Energie-

einsparung und eine vorausgegangene Energieberatung216. Frankfurt leistet sich somit 

den Luxus eines monetären Anreizsystems.  

 

„Frankfurt spart Strom“ ist jedoch nicht das einzige Programm, das sich an Unternehmen 

richtet. Mit „Ökoprofit“217 hat Frankfurt ein bestehendes Konzept218 übernommen, dass 

in einem ersten Schritt Unternehmen bei der Umsetzung und Optimierung des betriebli-

chen Umweltmanagements unterstützen soll und in einem zweiten Schritt ein lokales 

Netzwerk von Unternehmen schafft. Das Programm, das die Unternehmen durchlaufen 

ist zunächst auf ein Jahr angelegt. In diesem Zeitraum finden mehrere Workshops zu um-

weltrelevanten Fragestellungen, wie Abfallmanagement, Energieeffizienz oder Wasser-

einsparung statt. Zudem werden die Unternehmen bei vor Ort Terminen individuell bera-

ten. „Bei einem erfolgreichen Projektabschluss dürfen sich die Teilnehmer anschließend 

»Ökoprofit-Betrieb Frankfurt am Main« nennen“ (Energiereferat Stadt Frankfurt am 

Main 2017, S. 22). Im Anschluss haben die Unternehmen die Möglichkeit Mitglied des 

Ökoprofit-Klubs zu werden und sich mit anderen ehemaligen Teilnehmern zu vernetzen 

sowie auszutauschen. Auf diese Weise werden Unternehmen in ihren Bemühungen Res-

sourcen zu sparen strukturiert unterstützt und langfristig begleitet.  

 

Neben den privaten Haushalten und Frankfurter Unternehmen bindet die Stadt Frankfurt 

auch Schüler in die Einsparung von Ressourcen – überwiegend Strom und Wasser – ein. 

Bereits seit 1998219 gibt es das Projekt zu Klimaschutz und Energiesparen an Schulen. An 

den sich beteiligenden Schulen wird ein internes Energiemanagement in Form eines Ener-

gie-Teams etabliert, das sich aus Schülern, Lehrkräften, Eltern sowie Schulhausverwal-

tern zusammensetzt. Das Team erarbeitet anschließend einen Handlungsplan sowie die 

Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen. So wird praktisch Strom und Wasser gespart, 

das Thema pädagogisch aufgearbeitet und von den Schülern erkundet. Zudem haben die 

                                                 

216 Vgl. http://www.frankfurt-spart-strom.de abgerufen am 27.02.2019 
217 Ein ähnliches Programm wird auch in Stuttgart unter dem Namen ECOfit angeboten.  
218 Die Idee entstand Anfang der 1990er Jahre in Graz.  
219 vgl. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=441649&_ffmpar[_id_inhalt]=2149622 abgerufen 

am 06.03.2019 

http://www.frankfurt-spart-strom.de/
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=441649&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=2149622


  

 

186 

 

Schulen einen ganz praktischen Nutzen, denn 50% der eingesparten Mittel erhält die 

Schule, die restlichen 50% werden für Energiespar-Investitionen eingesetzt220. Dieser 

Ansatz schafft finanzielle Anreize, hat einen Multiplikator-Effekt, da die Schüler das ge-

lernte mit nach Hause nehmen und zudem spart es der Stadt Kosten.  

 

Zusätzlich zu den zahleichen Maßnahmen die die Stadt selbst ergreift und die sich an 

Externe richten, hat die Stadt unterschiedliche Formen des Austausches geschaffen. Da-

mit sind Zusammenkünfte verschiedener Akteurskreise gemeint, denen der Klimaschutz 

gemein ist. Hierzu gehören beispielsweise der Energie-Tisch, das Energieforum Banken 

und Büros sowie das Frankfurter Nachhaltigkeitsforum. Der Energie-Tisch wurde 1996 

im Rahmen einer Kampagne des Bundesumweltministeriums ins Leben gerufen. Inhalt-

lich hat sich der Energie-Tisch mit der Modernisierung von Heizungsanlagen befasst. 

Hierbei fungierte das Energiereferat als Organisator für Energieunternehmen, Wohnungs-

baugesellschaften, Handwerksinnungen, Umweltverbände, Ingenieure und Mieterver-

bände (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2008, S. 14).  

 

Das Energieforum Banken und Büros wiederum entstand vor dem Hintergrund zahlrei-

cher zu diesem Zeitpunkt geplanter Neubauten für Büro- und Bankengebäude und dem 

damit einhergehenden hohen Energiebedarf dieser. Auf Initiative der Stadt Frankfurt 

wurde das Energieforum eingerichtet indem Investoren besagter Bauvorhaben vertreten 

waren und mit dem das Ziel verfolgt wurde „Planungsverfahren zur Minimierung des 

Wärme- und Strombedarfs exemplarisch für große Bauvorhaben in Frankfurt am Main 

anzuwenden“ (Neumann 1996, S. 296). Hierzu wurden zunächst Bauvorhaben verglei-

chend untersucht. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend in der Be-

ratung von Investoren von vergleichbaren Gebäuden und auch in der Bewertung von 

Wettbewerben eingesetzt.  

 

Beim Frankfurter Nachhaltigkeitsforum handelte es sich um ein Expertengremium, das 

sich in regelmäßigen Abständen zu unterschiedlichen Fragestellungen bezüglich einer 

                                                 

220 ebd. 
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nachhaltigen Stadtentwicklung getroffen und diskutiert hat. Entstanden ist das Frankfur-

ter Nachhaltigkeitsforum im Rahmen der Bewerbung für den Green Capital Award221.  

Diesen Austauschforen gemeinsam ist, dass es zum einen schwierig ist an Informationen 

zu gelangen und zum anderen zu erfahren, ob sie nach wie vor existieren. Auf Grund der 

bestehenden Informationslage muss davon ausgegangen werden, dass sie alle nicht fort-

geführt wurden.  

 

Wie hier deutlich wird, ergreift Frankfurt zahlreiche und vielfältige Maßnahmen im Be-

reich des Klimaschutzes. Im Folgenden wird auf das Energie- und Klimaschutzkonzept 

Frankfurts vertiefend eingegangen.  

 

6.2.1 Energie- und Klimaschutzkonzept Frankfurt 

Das Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Frankfurt am Main aus dem Jahr 2008 

ist das erste Klimaschutzkonzept Frankfurts und wurde durch einen externen Dienstleister  

- die ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH - erstellt. Fe-

derführend betreut wurde das Projekt durch das Energiereferat, welches im Endbericht 

immer wieder lobend erwähnt wird.  

 

Das Energie- und Klimaschutzkonzept soll die Stadt Frankfurt bei der Erreichung des 

selbst gesteckten Ziels – nämlich die Reduzierung der Emissionen im Stadtgebiet um 10% 

alle fünf Jahre – unterstützen. Um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten wurde es 

in drei Phasen entwickelt. Zunächst wurde eine Bilanzierung des Ist-Zustandes, der vor-

handenen Einsparpotenziale erstellt sowie eine Analyse durch Interviews und Recherchen 

der bereits vorhandenen Maßnahmen vorgenommen. In der zweiten Phase wurden die 

Themenschwerpunkte u.a. durch weitere Interviews und Workshops vertieft. In der drit-

ten Phase wurde der Maßnahmenkatalog erstellt. Dieser untergliedert sich in die folgen-

den Themengebiete:  

 Stromsparoffensive Haushalte 

 Sanierungsinitiative Wohngebäude 

 Schwerpunkt Energieeffizienz in Nichtwohngebäuden 

                                                 

221 vgl. https://www.frankfurt-greencity.de/fileadmin/Redakteur_Dateien/03_gca_attachments/Book-

let_GCA_Finale_CPO_004%20.pdf abgerufen am 20.03.2019 

https://www.frankfurt-greencity.de/fileadmin/Redakteur_Dateien/03_gca_attachments/Booklet_GCA_Finale_CPO_004%20.pdf
https://www.frankfurt-greencity.de/fileadmin/Redakteur_Dateien/03_gca_attachments/Booklet_GCA_Finale_CPO_004%20.pdf
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 Blickfeld Vereine und Kirchen 

 Öffentliche Liegenschaften 

 Nachhaltige Energieversorgung 

 Klimaschutzpakt für Frankfurt ( (vgl. Duscha et al. 2008b) 

In den Themengebieten vereint das Energie- und Klimaschutzkonzept bereits vorhandene 

Maßnahmen mit neuen. Durch ggf. notwendige Anpassungen der bestehenden Maßnah-

men sollen Synergien geschaffen werden222. In einem weiteren Schritt werden alle Maß-

nahmen nach Priorität, Maßnahmenschärfe, Einsparpotenzial und Effizienz notwendiger 

Anschubkosten bewertet223.  

  

 

Insgesamt enthält das Energie- und Klimaschutzkonzept sowohl konkrete Maßnahmen, 

die zu einer Reduktion der Emissionen der Stadt Frankfurt führen, als auch weitere Ak-

teure einbinden, motivieren oder gezielt Anreize zu klimaschonendem Verhalten setzen. 

Als Beispiel wären die Projekte ÖKOPROFIT, Haus der Zukunft oder auch Frankfurt 

spart Strom zu nennen (vgl. Duscha et al. 2008b).  

 

Zur besseren Abschätzung der Folge- und Investitionskosten für die Stadt Frankfurt ent-

hält das Energie- und Klimaschutzkonzept einen „Umsetzungs-/ Zeit-/ Finanzierungs-

plan“ (Duscha et al. 2008b, S. 96). Im Falle der Umsetzung aller Maßnahmen wären ins-

gesamt 38 Mio. Euro in einem Zeitraum von elf Jahren notwendig. Somit wären jährliche 

Kosten in Höhe von 3,5 Mio. Euro zu erwarten.  

 

Das Energie- und Klimaschutzkonzept wurde im Dezember 2009 von der Stadtverordne-

tenversammlung beschlossen (§7349)224. Zum einen erfolgte diese Entscheidung vor dem 

Hintergrund, dass die in Frankfurt erreichten CO2 Emissionen im Zeitraum 1985-2005 

nur gering reduziert werden konnten und zur Eindämmung des Klimawandels deutlich 

mehr Anstrengungen erforderlich sind (vgl. Magistratsvorlage M 214/2009). Zum ande-

ren wurde gleichzeitig beschlossen, dass „die erforderlichen Mittel […] vorbehaltlich der 

                                                 

222 Eine Übersicht der Maßnahmen und deren Ursprung (Neu, Fortsetzung, Anpassung) findet sich in 

Duscha et al. 2008b, S. 62. 
223 S.a. Duscha et al. 2008a, S. 16 
224 Die in dieser Arbeit genannten Beschlüsse, Berichte, Vorlagen, etc. der Stadt Frankfurt können über 

das Parlaments Informationssystem (PARLIS) der Stadt Frankfurt online eingesehen werden. 

(https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html zuletzt abgerufen am 24.02.2019)  

https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html
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haushaltsmäßigen Beordnung in den kommenden Jahren an den im Maßnahmenplan skiz-

zierten Mittelbedarf anzupassen“ sind (§7349/2009).  

 

Basierend auf einem Antrag der Grünen (NR 797/ 2008) und mit Beschluss vom 

24.04.2008 (vgl. § 3846/2008) wurde eine regelmäßige Berichterstattung über die Klima-

schutzmaßnahmen – beginnend 2009 alle zwei Jahre – beschlossen. Aus diesem Grund 

wurde der Stadtverordnetenversammlung ein Klimaschutzbericht für die Jahre 2009 

(B24/2009), 2011 (B181/2011), 2013 (B274/2013), 2015 (B268/2015), 2017 

(B176/2017) und 2018 (B18/2018) vorgelegt. 

 

Bei dem im Jahr 2009 vorgelegten Bericht handelt es sich um die Fortschreibung des 

bereits bestehenden Berichts „Klimaschutz in Frankfurt am Main“ (vgl. Stadt Frankfurt 

am Main et al. 2008, 2007), welcher zum einen die Entwicklung der Klimaschutzbemü-

hungen der Stadt beleuchtet und zum anderen einen Einblick in die zu diesem Zeitpunkt 

aktuellen Geschehnisse gibt.  

 

Die inhaltliche Form der Berichte 2011 (B181/ 2011) und 2013 (B 274/ 2013) orientiert 

sich am Maßnahmenkatalog des Energie- und Klimaschutzkonzepts, d.h. es wird Punkt 

für Punkt jede Maßnahme abgearbeitet und der Stand der Umsetzung oder ggf. die ge-

plante Weiterführung dokumentiert.  

 

Mit dem Bericht des Jahres 2015 (B 268/2015) findet eine Abkehr vom Energie- und 

Klimaschutzkonzept statt, da nicht mehr die bisherige Berichtsform mit der Zuordnung 

zu den einzelnen Maßnahmen gewählt wurde. Stattdessen werden die zahlreichen Maß-

nahmen einzeln vorgestellt. Beim Vergleich der beiden vorangegangenen Berichte mit 

diesem Bericht fällt auf, dass einige neue Maßnahmen hinzugekommen sind. Dabei han-

delt es sich beispielsweise um die Solarbundesliga an der sich die Stadt beteiligt. Außer-

dem werden die Entwicklungen im Masterplan 100% Klimaschutz (s.a. Kapitel 6.2.2) 

vorgestellt.  
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Die Berichte von 2017 (B 176/ 2017) und 2018 (B 187 2018) gleichen in ihrem Aufbau 

dem Bericht des Jahres 2015, wobei der Bericht von 2017 sehr viel umfangreicher aus-

fällt, als die anderen Beiden.  

 

6.2.2 Masterplan 100% Klimaschutz Frankfurt 

Das Energie- und Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2008 wird durch den „Masterplan 

100% Klimaschutz“ weiterentwickelt und Fortgeschrieben (vgl. B274/ 2013, B 176/ 2015 

und B 18/ 2018). Das Projekt wurde 2012 durch die Stadtverordnetenversammlung be-

schlossen (vgl. §1288/ 2012) und wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative 

durch das Bundesministerium für Umweltschutz, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) gefördert225 (vgl. B 274/ 2013, B 176/ 2015 und B 18/ 2018). Um das gesetzte 

Ziel von 100% erneuerbaren Energien in Frankfurt bis 2050 zu erreichen ist ein mehrstu-

figes Vorgehen vorgesehen, welches durch einen eigens gegründeten interdisziplinären 

Klimaschutzbeirat beraten wird und „dem rund 30 hochkarätige Vertreter aus allen rele-

vanten Sektoren angehören“ (B 268/ 2015, S. 2). In der ersten Projektphase wurde eine 

Machbarkeitsstudie226 durch das Fraunhofer Institut für Bauphysik erstellt. Dieses soge-

nannte Generalkonzept mit insgesamt mehr als 400 Seiten beschreibt wie die beiden 

Hauptziele – nämlich die Reduktion des Endenergieverbrauchs zum Vergleichsjahr 2010 

um 50% sowie die Erzeugung der verbleibenden benötigten 50% Endenergie227 aus städ-

tischen und regionalen erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050 – erreicht werden kön-

nen (vgl. Schumacher et al. 2015, S. 2). Das Generalkonzept entstand aus mehreren Bau-

steinen, so fanden beispielsweise sechs Workshops mit „Vertretern der Stadt (Energiere-

ferat, Stadtplanungsamt, Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung), Hochschulen und 

Universitäten (FH Frankfurt, Imperial College London) sowie Industrievertretern (Stadt-

werke Frankfurt, Mainova AG, ABGnova GmbH, Infraserv, IHK Frankfurt am Main, 

Fraport AG, Wirtschaftsförderung)“ statt (Schumacher et al. 2015, S. 12). Diese deckten 

die Themenfelder Bauen, Wohnen und Stadtplanung, im Bereich der Energieversorgung: 

                                                 

225 Das Projekt wurde zunächst von Januar 2013 bis Dezember 2016 gefördert. Es folgte die Bewilligung 

einer Verlängerung bis 2018 (vgl. https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/klimaschutz/master-

plan abgerufen am 09.06.2022) 
226 Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wurde ergänzend das Fraunhofer Institut für Solare 

Energie mit der computergestützten Modellierung des Energiesystems im Ziel-Szenario beauftragt.  

 Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/kommod4ffm.html abgerufen am 

24.02.2019 
227 In den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. 

https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/klimaschutz/masterplan
https://frankfurt.de/themen/klima-und-energie/klimaschutz/masterplan
https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/kommod4ffm.html
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Strom und Wärme im Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industriesektor sowie Mobi-

lität ab. Darüber hinaus konnten die Frankfurter Bürger im Rahmen von Bürgerbeteili-

gungen ihre Ideen in das Konzept mit einbringen. Insgesamt betrachtet das Generalkon-

zept den Status Quo, Energieeinsparpotenziale in verschiedenen Sektoren, mögliche 

Maßnahmen um das gesetzte Ziel zu erreichen, unterschiedliche Entwicklungsszenarien 

sowie die Modellierung des Energiesystems zur Prüfung, ob Versorgungssicherheit ge-

währleistet werden kann228.  

 

Demnach ist eine Versorgung Frankfurts durch erneuerbare Energien im Jahr 2050 mög-

lich, jedoch sind Energieimporte aus der Region Rhein Main sowie Hessen notwendig.  

 

Bemerkenswert an den beiden Klimaschutzkonzepten der Stadt Frankfurt ist, dass sie je-

weils über den eigenen Tellerrand hinausschauen und sowohl die GHD als auch die Be-

völkerung jeweils mitgedacht werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Maßnahmen, die 

diese Zielgruppen zum Klimaschutz motivieren sollen (z.B. Ökoprofit, Frankfurt spart 

Strom).  

 

Als Auftraggeber, Koordinator, Ansprechpartner tritt immer das Energiereferat auf, was 

auch der Selbstbeschreibung als Klimaschutzagentur entspricht. Umso erstaunlicher er-

scheint es, dass hierbei der Blick für einige Maßnahmen Frankfurts, die scheinbar nicht 

beim Energiereferat liegen, verloren geht. Dies hat zur Folge, dass in den Konzepten, die 

jeweils das ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH und das 

Fraunhofer Institut für Bauphysik erstellt haben, das Energiereferat lobende Erwähnung 

findet und die Leistungen des Energiemanagements eher als Randnotiz erscheinen. Dies 

ist schade, da ein nicht unerheblicher Teil des praktischen Klimaschutzes der Stadt Frank-

furt in deren Liegenschaften durch das Energiemanagement erfolgt. Nichtsdestotrotz 

muss anerkannt werden, dass Frankfurt seit Beginn der 1990er Jahre immer klare Ziele 

zur Reduktion der Treibhausgasemissionen formuliert hat und diese in allen relevanten 

Veröffentlichungen immer erwähnt und somit nicht aus den Augen verloren hat. War es 

nach dem Beitritt zum Klima-Bündnis zunächst die Reduktion der CO2-Emissionen um 

50% bis 2010, folgte später die Vorgabe minus 10% CO2 alle fünf Jahre bzw. minus 50% 

                                                 

228 S.a. Schumacher et al. 2015, S. 319 
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bis 2030 jeweils im Vergleich zu 1990. Mit dem „Masterplan 100% für den Klimaschutz“ 

verfolgt die Stadt Frankfurt das Ziel die CO2-Emissionen um 100% zu reduzieren und als 

Stadt CO2 neutral zu werden. De facto hat Frankfurt bisher jedoch keines der hochge-

steckten Ziele erreicht. Die Bilanz, die im Rahmen des ersten Klimaschutzkonzepts er-

stellt wurde weist ein Minus von 3,7% der CO2-Emissionen im Zeitraum 1995 bis 2005 

aus. Im zweiten Klimaschutzkonzept wurde eine Reduktion der CO2-Emissionen um 8% 

im Zeitraum 1995 bis 2010 festgestellt (vgl. Duscha et al. 2008b, S. 4; Energiereferat 

Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 5). Das Verfehlen der Ziele wurde bislang nicht the-

matisiert, was man Frankfurt allerdings nicht zum Vorwurf machen kann. Im Gegenteil 

ist es positiv zu bewerten, dass die Bilanzen überhaupt erarbeitet und kommuniziert wer-

den.  

 

6.2.3 Erkennbare Praktiken anhand der Klimaschutzmaßnahmen in Frankfurt 

Im Bereich der Klimaschutzmaßnahmen lassen sich anhand der beschriebenen Maßnah-

men und Entwicklungen einige Praktiken beobachten. So wurden im Rahmen der Klima-

offensive das Energiereferat und das Energiemanagement gegründet. Da es sich dabei um 

verwaltungsinterne Einrichtungen handelt, die mit ihrer Existenz bzw. den ihnen übertra-

genen Aufgaben Wissen generieren, kann die Gründung von Verwaltungseinheiten der 

Dimension der Strukturen der Wissensgenerierung zugeordnet werden.  

 

Die beschriebene Hinwendung Frankfurts zum Passivhaus-Standard ist das Ergebnis ei-

nes längeren Prozesses der Wissensgenerierung. In einem mehrstufigen Prozess wurde 

die Passivhausbauweise zur Standardbauweise in Frankfurt. Basierend auf den Dokumen-

ten hierzu wird diese Entscheidung im Rahmen des Klimaschutzes mit der besseren Ener-

gieeffizienz und den damit verbundenen CO2 Einsparungen begründet. Bezüglich der 

Neubauten der Schulturnhallen im Baukastensystem, wird mit der Wirtschaftlichkeit und 

dem hohen Innenraumkomfort argumentiert. Anhand dieser Beispiele werden vorwie-

gend zwei Praktiken deutlich. Zum einen die Argumentation mit objektivierbaren Aspek-

ten, wie der Wirtschaftlichkeit oder der erwartbaren CO2 Einsparung. Beides lässt sich 

mit Zahlen belegen. Zum anderen verdeutlicht dieser Prozess, dass politischer Wille in 
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Verbindung mit einem strukturierten Vorgehen 229  zu verbindlichen Standards führen 

kann. Außerdem hat sich Frankfurt dazu entschieden diesen Standard durch einen Be-

schluss der Stadtverordnetenversammlung zu setzen, womit es eine höhere Rechtsver-

bindlichkeit erhält als dies beispielsweise mit einem Rahmenplan oder einer Leitlinie der 

Fall gewesen wäre230. Man kann also eine Praktik der Setzung von Standards und somit 

der Legitimierung beobachten sowie der Objektivierung. Unter Rückbezug auf die in Ka-

pitel 2.2.3 entwickelten Dimensionen kann letzteres klar der Dimension der Schaffung 

von objektivem/ objektiviertem Wissen zugeordnet werden, da es sich um in Zahlen ab-

bildbare Erkenntnisse handelt. Die Setzung von Standards ist in den Dimensionen un-

gleich schwerer zu verorten. Sie könnte der Dimension der öffentlichen Wissensvermitt-

lung zugeordnet werden, da es sich hierbei um eine Regelung handelt, die sich an alle 

Bauherren von Neubauten richtet. Diese Dimension zielt jedoch inhaltlich eher auf klas-

sische Öffentlichkeitsarbeit ab. Vielmehr wird durch dieses Vorgehen ein klares Regel-

werk geschaffen und somit legitimiert, weswegen es dieser Dimension zuzuordnen ist. 

Ergänzend findet sich in Frankfurt, wie bereits auch in Stuttgart, dass Argumentations-

muster bzw. die Handlungsrechtfertigung der Wirtschaftlichkeit – die ergriffenen Maß-

nahmen rechnen sich – womit dieses Muster der Legitimierung als bestätigt betrachtet 

werden kann. 

 

In Frankfurt kann zudem beobachtet werden, dass versucht wird Erkenntnisse so in die 

Praxis umzusetzen, dass sie einen hohen Nutzen haben, leicht reproduziert werden kön-

nen und sich deshalb wirtschaftlich lohnen. So müssen in Frankfurter Schulen zahlreiche 

veraltete Schulturnhallen ersetzt werden. Deshalb wurde ein Baukastensystem entwickelt, 

dass sich an die individuellen Bedürfnisse der Schule und die örtlichen Gegebenheiten 

anpassen lässt. Durch dieses Vorgehen wird ein hoher energetischer Standard gewähr-

leistet und Kosten eingespart, da beispielsweise nicht jede einzelne Turnhalle immer wie-

der aufs Neue komplett neu geplant werden muss. Dies bedeutet, dass das Handeln erneut 

                                                 

229 Mit einem strukturierten Vorgehen ist gemeint, dass zunächst in kleinerem Kontext Erfahrungen ge-

sammelt werden bzw. das Vorgehen erprobt wird bevor etwas allgemeine Gültigkeit erhält.  
230 An dieser Stelle soll nicht diskutiert werden, ob es sich bei der Wahl der Passivhausbauweise um die 

Wahl der energieeffizientesten bzw. immer optimalsten Bauweise handelt. Dies würde an dieser Stelle 

zu weit führen.  
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mit der Wirtschaftlichkeit begründet wird und somit als Praktik der Legitimierung gewer-

tet werden kann. 

 

In Frankfurt fällt zudem auf, dass es im Bereich Klimaschutz zahlreiche Webseiten und 

Angebote gibt. So gibt es beispielsweise ein online Angebot, das als Klimaschutz-Stadt-

plan übersichtlich Auskunft über die Klimaschutzmaßnahmen innerhalb der Stadt gibt. 

Aber auch das Energiemanagement informiert auf einer eigenen Homepage über die Ver-

bräuche der Stadt. Zusätzlich hält das Energiereferat ein breites Angebot bereit. Außer-

dem gibt es Webseiten zum Masterplan 100% oder auch dem Green City Projekt. Ergänzt 

wird das online Angebot durch zahlreiche Flyer und Publikationen. D.h. das Frankfurt 

rege Gebrauch von den Möglichkeiten der öffentlichen Wissensvermittlung macht.  

 

Ähnlich wie auch in Stuttgart sieht sich Frankfurt als Multiplikator, wenn es um Wissen 

bzgl. Klimaschutz geht. Dies zeigt sich in unterschiedlichen Maßnahmen wie dem Ener-

giepunkt, dass ein Beratungsangebot für Interessierte bereit hält; das Programm Frankfurt 

spart Strom, das energiesparen in Privathaushalten finanziell belohnt; Ökoprofit, das Un-

ternehmen im Bereich Klimaschutz schult; sowie Angebote die in Schulen Schüler an das 

Thema heranführt (Energiesparschulen). Dies bestätigt den in Kapitel 5.2.3 entwickelten 

Gedanken, dass die Dimension der öffentlichen Wissensvermittlung um Maßnahmen mit 

Bildungsauftrag erweitert werden sollte. Außerdem fällt in Frankfurt auf, dass häufig fi-

nanzielle Anreize gesetzt werden um unterschiedliche Akteursgruppen zu ressourcen-

schonendem Nutzerverhalten zu motivieren.  

 

In der Mainmetropole fällt bei der Dokumentenanalyse noch eine weitere Besonderheit 

auf. So werden die eingegangenen Verpflichtungen und Klimaschutzziele sehr häufig 

wiederholt bzw. sich immer wieder darauf bezogen. Dies ist z.B. in den Klimaschutzbe-

richten der Fall, die zudem mit sich bringen, dass das Thema konstant immer wieder in 

das Bewusstsein der Abgeordneten und Bürger gebracht wird. Zu beobachten ist also eine 

Praktik der Repetition von Inhalten. Als solche trägt sie durch das immer wiederkehren 

zur öffentlichen Wissensvermittlung aber auch zur Legitimierung bei.  
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Das Frankfurter Energie- und Klimaschutzkonzept wurde 2008 und damit elf Jahre nach 

dem ersten Klimaschutzkonzept in Stuttgart verabschiedet. Es wurde durch einen exter-

nen Dienstleister erstellt. Dieser hat zunächst den Status Quo erhoben, bevor in einem 

weiteren Schritt Maßnahmen entwickelt und mit Hilfe einer Bewertungsmatrix nach 

Dringlichkeit, Einsparpotential, Effizienz bzgl. der Anschubkosten und Maßnahmen-

schärfe bewertet wurden. Zusätzlich definiert das Konzept anzunehmende Kosten über 

die gesamte Laufzeit. Diese Vorgehensweise ermöglicht es der Stadt je nach finanziellen 

Möglichkeiten die Maßnahmen nach Dringlichkeit auszuwählen. Als Strategiepapier han-

delt es sich beim Energie- und Klimaschutzkonzept Frankfurts um eine Praktik, der Di-

mension der Darstellung von Wissen. Durch die Einordnung der Maßnahmen mit Hilfe 

der Bewertungsmatrix und die Bezifferung der zu erwartenden Kosten sind außerdem 

Praktiken zu erkennen, die der Dimension Schaffung von objektivem/objektiviertem Wis-

sen zugeordnet werden kann. Im Nachgang zum Energie- und Klimaschutzkonzept fand 

eine regelmäßige Berichterstattung alle zwei Jahre statt. Einige dieser Berichte wurden 

zudem als Broschüren für die Öffentlichkeit veröffentlicht, womit dies als Praktik der 

Dimension öffentliche Wissensvermittlung identifiziert werden kann. Darüber hinaus hat 

Frankfurt noch vor Ablauf des avisierten Zeithorizonts von fünf Jahren das Energie- und 

Klimaschutzkonzept mit dem Masterplan 100% fortgeschrieben. Dieses Projekt wurde 

durch das BMUB gefördert und durch zahlreiche Experten begleitet. So war an der Er-

stellung des Generalkonzepts das Fraunhofer Institut für Bauphysik beteiligt. Im interdis-

ziplinären Klimaschutzbeirat sind weitere ausgewählte Experten eingebunden. Zudem 

fanden Workshops unter Beteiligung unterschiedlicher Stakeholder statt. Zudem fand 

eine Bürgerbeteiligung statt. Damit können wir zum einen Praktiken beobachten, die 

Strukturen der Wissensgenerierung schaffen (Klimaschutzbeirat, Expertenworkshops, 

Bürgerbeteiligung) und zum anderen sehen wir anerkanntes Expertentum. Im Vergleich 

zu Stuttgart fällt auf, dass der Masterplan 100% in seiner Herangehensweise dem Stutt-

garter Projekt Stadt mit Energieeffizienz (SEE) ähnelt. Dies mag auch daran liegen, dass 

an beiden Projekten das Fraunhofer Institut für Bauphysik beteiligt ist. In diesem Kontext 

fällt zudem noch ein weiterer Umstand auf. Das Energiereferat tritt in beiden Fällen als 

Auftraggeber auf und wird in den jeweiligen Publikationen jeweils lobend erwähnt.  
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Tabelle 19: Beobachtete Klimaschutz Praktiken in Frankfurt 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Gründung Energiereferat und Energiemanagement 

Expertenworkshops 

Klimaschutzbeirat 

Bürgerbeteiligung 

Praktiken der 

Legitimierung 

Passivhausstandard  Setzen von Standards 

Argumentation mit Wirtschaftlichkeit 

Loben von Einheiten 

Repetition 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Energie- und Klimaschutzkonzept 

Masterplan 100% 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Bewertungsmatrix  

zu erwartende Kosten 

Anerkannte Ex-

perten 

Fraunhofer Institut für Bauphysik  

Energiereferat 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

(Setzen von Standards) 

Webseiten, Flyer, Publikationen 

Repetition von Inhalten 

Broschüren Klimaschutzberichte 

ggf. neue Kate-

gorie 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

6.3 Klimaanpassung und Klimaanpassungsinstrumente in Frankfurt 

Im Vergleich zu Stuttgart beschäftigt sich Frankfurt zeitlich kürzer mit dem Thema 

Klimaanpassung. Wie verschiedene Dokumente231 zeigen war zunächst Klimaschutz vor-

rangig und erst später als sich abzeichnete, dass es einer Vorbereitung auf die Folgen des 

Klimawandels Bedarf, wurde auch Klimaanpassung zum Thema. So gibt es in Frankfurt 

1990 den Beitritt zum Klima-Bündnis, gefolgt von der Klimaoffensive 1991 und dem 

ersten Klimaschutzkonzept 1998, das erste Klimaanpassungskonzept folgte jedoch 16 

Jahre später im Jahr 2014.  

 

Organisatorisch ist das Thema Klimaanpassung im Umweltamt angesiedelt. Federfüh-

rend in Erscheinung tritt das Sachgebiet Stadtklima/ Klimawandel, dem beispielsweise 

                                                 

231 Hierzu zählt u.a. das Klimaschutzkonzept.  
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die Leitung der Koordinierungsgruppe Klimawandel obliegt. Diese hat sich 2008 konsti-

tuiert und verfolgt das Ziel  

„die Bemühungen der Stadt Frankfurt am Main, dem Klimawandel adäquat zu begegnen, zu ko-

ordinieren. Unter Berücksichtigung der aktuellen Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung soll so 

sichergestellt werden, dass alle relevanten Informationen an die entsprechenden Stellen gelangen, 

Doppelarbeiten und Versäumnisse vermieden und in der magistratsinternen Abstimmung ein ho-

hes Maß an Effizienz erzielt wird“ (B 712/ 2009).  

 

Um dies zu gewährleisten finden vierteljährlich Treffen232 aller Beteiligten statt. Dazu 

gehören die Branddirektion, das Energiereferat, das Hochbauamt, das Gesundheitsamt, 

das Grünflächenamt, die Stadtentwässerung, das Stadtplanungsamt, das Straßenverkehrs-

amt, das Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung sowie das Umweltamt233. Im Rahmen 

dieses Gremiums wurde die „Frankfurter Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ er-

stellt und 2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen auf die in Kapitel 

6.3.1. näher eingegangen werden wird.  

 

Die Folgen des Klimawandels stellen die Stadt Frankfurt künftig vor Herausforderungen. 

So ist vermehrt mit Stürmen, Starkregen, Hochwasser, Trockenheit und Überhitzung zu 

rechnen. Befördert wird dies beispielsweise dadurch, dass im städtischen Raum kaum 

noch Flächen vorhanden sind um weitere Bäume zu pflanzen. Die bestehenden Bäume 

wiederum müssen längere Trockenperioden überstehen und auch der Zuwanderung von 

Schädlingen trotzen. Planerisch gilt es den Spagat zwischen dem Erhalt von wichtigen 

Frischluftschneisen und Kaltluftentstehungsgebieten sowie dem Bedürfnis nach mehr 

Wohnraum, vorwiegend durch Nachverdichtung, in einer wachsenden Stadt zu bewälti-

gen. Bereits heute sind in einigen dicht bebauten Stadtteilen deutliche Wärmeinseleffekte 

im Hochsommer zu beobachten (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 3 f.).  

 

Geographisch liegt Frankfurt im Rhein-Main-Becken, was bedingt durch die Nähe zu 

Taunus und Wetterau zu geringeren Jahresniederschlägen, „häufige wind-schwache und 

austauscharme Wetterlagen sowie ausgeprägte hochsommerliche Strahlungswetterlagen 

mit hohen Mittel- und Extremtemperaturen“ führt (Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 4). 

Für die Durchlüftung und Kühlung der Stadt sind der Main, die Nidda, die Taunusbäche 

                                                 

232 S.a. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3060&_ffmpar[_id_inhalt]=30629865 abgerufen 

am 30.03.2019 
233 ebd. 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3060&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=30629865
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sowie die Wetterauwinde von Bedeutung (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 5). Die 

geographischen Einflüsse auf das Stadtklima Frankfurts zeigen auch, dass diesbezüglich 

ein Austausch mit den umliegenden Kommunen sinnvoll ist, was durch den Regionalver-

band FrankfurtRheinMain gewährleistet ist.  

 

Um stadtklimatische Aspekte besser in die Planung einbringen zu können, hat die Stadt 

Frankfurt bereits Mitte der 1990er Jahre einen Klimaplanatlas durch die Universität Kas-

sel erstellen lassen (vgl. Stadt Frankfurt am Main - Umweltamt 2010) und in den Jahren 

2008 und 2016 aktualisieren lassen. Der Klimaplanatlas enthält basierend auf wissen-

schaftlichen Erkenntnissen und Untersuchungen Klimafunktionskarten, die Aufschluss 

über das Stadtklima Frankfurts geben. So lag der erste Klimaplanatlas ausschließlich in 

Papierform vor. Die späteren liegen jedoch auch Digital vor. Den Karten kann man ver-

schiedene Informationen, wie zum Beispiel Wärmeinseleffekte oder auch Frischluft-

schneisen, entnehmen (s.a. Kapitel 6.1.1.1.) 

 

In den folgenden Unterkapiteln wird das Klimaanpassungsengagement Frankfurts näher 

beleuchtet.  

 

6.3.1 Klimaanpassungskonzept Frankfurt 

Die „Frankfurter Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ wurde im Jahr 2014 durch 

die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und wurde durch die Koordinierungs-

gruppe Klimawandel – eine verwaltungsinterne ämterübergreifende Arbeitsgruppe - er-

arbeitet. Mit Hilfe der Anpassungsstrategie sollen durch den Klimawandel verursachte 

Folgekosten vermieden bzw. minimiert werden.  

 

Da die unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels in unterschiedliche Zustän-

digkeitsbereiche fallen, dient die Anpassungsstrategie als zentraler Leitfaden bei der Pla-

nung und Umsetzung von Zielen und Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Fachver-

antwortlichkeiten (vgl. M 146/ 2014). Entsprechend gliedert sich das Klimaanpassungs-

konzept in die Bereiche Planen, Bauen, Grünbereich, Mobilität und Verkehr, Wasser so-

wie Gesundheit. In jedem Kapitel wird zunächst auf die zukünftig zu erwartenden Her-

ausforderungen eingegangen und anschließend Ziele und Maßnahmen definiert. Dabei 
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fallen zwei Dinge auf: Zum einen werden auch Maßnahmen genannt, die sich eher dem 

Klimaschutz zuordnen lassen, womit beispielsweise Maßnahmen zur Energieeinsparung 

gemeint sind. Zum anderen wird deutlich, dass Herausforderungen wie, zunehmende Tro-

ckenheit, der Wärmeinseleffekt, etc. in seinen Auswirkungen immer mehr als ein Amt 

betreffen. Dies lässt sich am besten an einem Beispiel erläutern: Gehen wir von einer 

längeren Hitzeperiode aus. Diese hat zur Folge, dass Trockenheit herrscht, was wiederum 

dazu führt dass Bäume auf Grund des fehlenden Wassers sterben. Die Hitze begünstigt 

das Überleben nicht heimischer invasiver Arten, welche wiederum zu vermehrten Aller-

gien führen können, wie das beispielsweise bei der Ambrosia der Fall ist234. Außerdem 

führt die Hitze zu mehr Toten, weil z.B. ältere Menschen in solchen Phasen zu wenig 

trinken. Außerdem erhitzen sich versiegelte Flächen und Gebäude, sodass dicht bebaute 

Stadtteile auch nachts nicht abkühlen und das Leben in diesen Bereichen unangenehmer 

wird. Dieses Szenario zeigt, dass der Verantwortungsbereich des Grünflächenamts be-

troffen ist, genauso wie der des Gesundheitsamts und des Planungsamts235. 

 

Im Bereich Planen sieht sich Frankfurt vor der Herausforderung einer wachsenden Stadt 

mit entsprechenden Bedürfnissen an vorhandenen bzw. zu schaffenden Wohnraum. Des-

halb „wird zukünftig im Mittelpunkt der Stadtentwicklungspolitik die Frage stehen, wo 

die im Bestand vorhandenen Potentiale (Flächenkonversion, Nachverdichtung) ausrei-

chen oder die Siedlungsfläche zu Lasten der Grün- und Freiräume zusätzlich ausgeweitet 

werden müsste, vorausgesetzt, dass dies auch stadtklimatisch realisiert werden kann“ 

(Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 5). Vor diesem Hintergrund, muss es bei künftigen 

Planungen das Ziel sein einen adäquaten Lebensraum in Frankfurt zu gewährleisten unter 

Berücksichtigung der stadtklimatischen und wasserhaushaltlichen Konsequenzen. Das 

bedeutet, dass einerseits Neubauten benötigt werden um dem Bedarf an Wohnraum ge-

recht zu werden und andererseits sollten so viele Freiflächen wie möglich zur Gewähr-

leistung eines qualitativ hochwertigen Lebensraums in der Stadt erhalten werden. Des-

halb sollen beispielsweise identifizierte „Kaltluftschneisen im Zuge von Rahmen- und 

                                                 

234 S.a. Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 3 und 16. 
235 Das Szenario basiert auf Erkenntnissen aus Stadt Frankfurt am Main 2016. 
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Bebauungsplänen detailliert erfasst und verbindlich gesichert werden“ und auch Klima-

schutzkriterien in Planverfahren und städtebaulichen Wettbewerben eine höhere Gewich-

tung erfahren (Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 5).  

 

Im Bereich Bauen, der Frankfurter Anpassungsstrategie an den Klimawandel, werden 

ähnliche Herausforderungen genannt, wie dies im Bereich Planen bereits der Fall ist. Er-

wähnung finden zudem starke Unwetterereignisse sowie Hochwasser durch Starkregen-

ereignisse, deren zu erwartende Auswirkungen berücksichtigt werden müssen. Als Ziel 

definiert dieser Bereich, dass „trotz des Klimawandels gleichbleibende oder verbesserte 

Aufenthaltsqualität und Behaglichkeit in Gebäuden und im Stadtraum [gewährleistet sein 

sollen,] bei gleichzeitiger Vermeidung unnötiger Energieverbräuche zu Heiz- wie auch 

zu Kühlzwecken“ (Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 6). Deshalb sollen Maßnahmen er-

griffen werden, die stadtklimatische Aspekte bei der Gestaltung von Gebäuden und Frei-

flächen berücksichtigen, Neubauten sollen in einer energieoptimierten Bauweise errichtet 

werden, Extremwetterereignisse sollen frühzeitig miteinkalkuliert werden. Ergänzt wer-

den diese Maßnahmen durch weitere, die zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen.  

 

Der Grünbereich erwartet in Zukunft mehr Trockenheit, die sich auf Straßenbäume, Park-

anlagen, Landwirtschaft und Waldbestände auswirkt. Außerdem wird die Notwendigkeit 

zur Reduzierung der Wärmeabstrahlung durch beispielsweise begrünte Dächer, Fassaden 

sowie Verkehrsflächen erkannt. Auch in diesem Bereich wird davon ausgegangen, dass 

Extremwetterereignisse sich auf den Grünbestand auswirken werden und z.B. durch Ast-

bruch ein entsprechendes Risiko bergen. Eine Temperaturerhöhung führt voraussichtlich 

zur Einwanderung invasiver Arten, die zum Teil heimische Arten verdrängen und so zu 

einem Biodiversitätsverlust führen (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 7). Vor diesem 

Hintergrund sollen bestehende Grünflächen nach Möglichkeit erhalten bleiben und auch 

künftige Neubauten und Umbauten sollen Kaltluftbahnen erhalten sowie ggf. nach diesen 

ausgereichtet werden. Um Dach- und Fassadenbegrünungen zu fördern, soll ein entspre-

chendes Förderprogramm geprüft werden. Weiterhin sollen neue Grünzüge und von 

„grün geprägte Stadträume“ entstehen, die auch der Kaltluftentstehung dienen (Stadt 

Frankfurt am Main 2016, S. 7). Künftige Baumpflanzungen sollen entsprechend ihrer 

Resilienz bzgl. der zu erwartenden veränderten klimatischen Bedingungen erprobt und 
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ausgewählt werden. Gleisanlagen der Straßenbahn sollen als Rasengleise angelegt wer-

den.  

 

Im Bereich Verkehr und Mobilität können Hitze bedingt Veränderungen in den Verkehrs-

strömen auftreten, zum einen durch ein mögliches vermehrtes Verbringen der Freizeit im 

Frankfurter Umland und zum anderen kann bedingt durch ein Sinken der Attraktivität des 

städtischen Raumes ein Ausweichen in das Umland stattfinden. Damit verbunden wären 

auch die entsprechenden Pendelbewegungen - voraussichtlich mit dem privaten PKW. 

Weiterhin muss bei Hitze davon ausgegangen werden, dass sich die Verteilung des Ver-

kehrs im Laufe eines Tages verändert und in die Randzeiten verschiebt. Daneben können 

Verkehrsanlagen durch Extremwetterereignisse und Hitze Schaden nehmen. Verkehrsflä-

chen wiederum können den Wärmeinseleffekt begünstigen. Vor diesem Hintergrund, soll 

der Fuß- und Radverkehr sowie der Öffentliche Personennahverkehr gefördert werden. 

Dem ggf. veränderten Nutzungsverhalten im Individualverkehr kann durch eine entspre-

chende Schaltung der Ampeln begegnet werden. Um ein Aufheizen der Verkehrsflächen 

zu verringern, soll eine hellere Oberfläche geprüft werden. Ergänzt werden diese Punkte 

durch Maßnahmen zum Umgang mit Extremwetterereignissen, wie der Prüfung von 

Pumpen in Unterführungen, Notfallpläne bei Schäden durch Windbruch, Überdachungen 

von Wartebereichen, etc. (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 9 f.).  

 

Der Bereich Wasser wird voraussichtlich durch vermehrte Winterniederschläge, trocke-

nere Sommer, häufigere Hochwasserereignisse sowie Starkregenereignisse betroffen 

sein. Alles das wirkt sich auf die Flüsse, Bäche, Seen, das Grundwasser sowie Entwässe-

rungsanlagen aus. Das Trockenfallen von Fließgewässern wirkt sich beispielsweise auf 

die Flora und Fauna am und im Gewässer sowie die Wasserqualität aus. Die häufigeren 

Hochwasserereignisse „erfordern die Entwicklung von Handlungskonzepten und Strate-

gien sowie die Sicherung, Pflege und den Ausbau technischer Einrichtungen (Rückhalte-

becken, Deiche, Schutzwände)“ (Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 11). Darüber hinaus 

ist zu erwarten, dass sich die veränderten Niederschläge, damit einhergehend eine verän-

derte Wassernutzung236 und auch die Versiegelung von Flächen durch Bebauung, sich 

                                                 

236 Beispielsweise vermehrt notwendiges gießen.  
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auf den Grundwasserspiegel auswirken. Dies alles sind nur einige Beispiele der perspek-

tivisch zu erwartenden Veränderungen im Bereich Wasser. Deshalb formuliert dieser Be-

reich zahlreiche Ziele237 wie zum Beispiel: verschiedene Maßnahmen im Bereich Hoch-

wassermanagement, Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserqualität in Stillgewäs-

sern, Grundwassermanagement zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität sowie eine 

stärkere Berücksichtigung der Regenwasserbewirtschaftung und des Überflutungsschut-

zes in planerischen Belangen.  

 

Der Bereich Gesundheit ist, wie bereits das Beispiel weiter oben gezeigt hat, vielseitig 

von Klimaveränderungen betroffen. Das bedeutet aber auch, dass die meisten Maßnah-

men anderer Bereiche zur Anpassung an den Klimawandel auch Auswirkungen auf die-

sen Bereich haben, denn „alle [Maßnahmen] dienen letztendlich den Menschen und ihrer 

Gesundheit, insbesondere der Prävention von hitzebedingten Erkrankungen sowie von 

Erkrankungen infolge von Überschwemmungen etc.“ (Stadt Frankfurt am Main 2016, S. 

15). Besonderes Augenmerk erfährt die Beobachtung von Krankheitserregern, seien es 

bereits heimische238 oder auch neue, wie Dengue-Viren oder die asiatische Tigermücke. 

Außerdem wird beobachtet, ob neue Infektionskrankheiten auftreten, was derzeit nicht 

der Fall ist. Im Kontext von Hitzewellen, wird auch in Frankfurt eine erhöhte Mortalität 

beobachtet, der es zu begegnen gilt. Außerdem führt das wärmere Klima zu längeren 

Blühperioden und damit zu einer stärkeren Belastung für Allergiker, aber auch neue Arten 

können für Allergiker problematisch sein. Ziele und Maßnahmen des Gesundheitsamtes 

sind die präventive Information von Bürgern, Betroffenen, Ärzten und Pflegeinrichtun-

gen zu unterschiedlichen Themen, wie die Ambrosia, den Eichenprozessionsspinner oder 

Hitzeperioden (vgl. Stadt Frankfurt am Main 2016).  

  

                                                 

237 An dieser Stelle kann nur auf Vereinzelte eingegangen werden, für mehr Informationen s. Stadt Frank-

furt am Main 2016, S. 13 f. 
238 Wie z.B. Borrelien oder FSME. 
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6.3.2 Der GrünGürtel 

Der Frankfurter GrünGürtel legt sich wie ein Ring um die Stadt und macht fast ein Drittel 

der Stadtfläche aus239. Damit ist er wichtig für das Stadtklima, die Naherholung, die Bio-

diversität und noch vieles mehr. Als Maßnahme wird der GrünGürtel von der Stadt Frank-

furt zwar nicht als Klimaanpassungsmaßnahmen geführt, nichtsdestotrotz hat er eine sol-

che Wirkung und Relevanz zudem sind an diesem Beispiel Praktiken der Wissensgene-

rierung zu beobachten, sodass er im Folgenden näher betrachtet wird.  

 

Bereits seit 1991 gibt es den Frankfurter GrünGürtel durch Beschluss der Stadtverordne-

tenversammlung und seit 1994 ist er ein Landschaftsschutzgebiet (Stadt Frankfurt am 

Main und Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Personal 2011, S. 9). Zu Beginn der 

1990er Jahre war die Motivation den begrenzt vorhandenen Naturraum vor dem steigen-

den Bedarf an Flächen für Wohnraum, Verkehr, Industrie und Gewerbe zu schützen (vgl. 

Der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 2003, S. 1). Die Rahmenbedingungen wurden 

in der GrünGürtel Verfassung, die auch die GrünGürtel Charta enthält festgehalten. Die 

Charta regelt die räumliche Wirkung, die ökologischen Werte, den sozialen Nutzen und 

die Planungsgrundsätze. 

 

Das bedeutet nicht, dass es sich beim GrünGürtel um eine parkähnliche Fläche handelt, 

vielmehr wird er unterschiedliche genutzt und bewirtschaftet, so wird u.a. die bekannte 

Frankfurter Grüne Soße im GrünGürtel angebaut, aber auch Weinanbau und Forstwirt-

schaft betrieben, er dient der Naherholung, dem Naturschutz und auch der Grundwasser- 

und Kaltluftentstehung.  

 

Um dieses Mammutprojekt zu realisieren wurde zunächst ein Projektbüro unter Ge-

schäftsführung dreier Professoren240 gegründet. Das Projektbüro sollte „innerhalb eines 

Jahres (…) die Sicherung, Entwicklung und Umsetzung des Frankfurter GrünGürtels vor-

bereiten“ (Stadt Frankfurt am Main und Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Personal 

                                                 

239 https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar[_id_eltern]=2805 abgerufen am 

17.04.2019 
240 Prof. Peter Lieser (Öffentlichkeitsarbeit), Prof. Peter Latz (Landschaftsplanung), Prof. Manfred Heg-

ger (Koordination) (vgl. Stadt Frankfurt am Main und Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Personal 

2011, S. 5.) 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar%5b_id_eltern%5d=2805
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2011, S. 5). Um dieses Ziel zu erreichen wurde das Jahr in vier mal drei Monate unterteilt 

und am Ende eines jeden Quartals fand ein Ereignis statt, die zum Teil auf den Ergebnis-

sen der vorangegangenen Veranstaltung aufbauten. Zunächst wurde im März 1990 der 

GrünGürtel im Rahmen einer öffentlichen Fahrradtour erkundet. Im Juni 1990 fand ein 

Workshop mit interdisziplinären Experten statt, die sowohl aus dem regionalen als auch 

dem internationalen Raum eingeladen wurden. Basierend auf den Ergebnissen dieses 

Workshops wurden die Aufgaben für die Sommerakademie und den damit einhergehen-

den Gutachter-Wettbewerb im September 1990 formuliert. Ebenfalls zeitgleich mit der 

Sommerakademie fand ein Bürgerwettbewerb statt, indem Ideen der Bewohner und der 

Umlandgemeinden gesammelt und prämiert wurden. Im Dezember desselben Jahres 

folgte dann der GrünGürtel Kongress. Im Rahmen dessen wurde u.a. die GrünGürtel 

Charta vorgestellt.  

 

Die Arbeit des Projektbüros endete, wie vorhergesehen im März 1991 mit der Vorlage 

eines umfassenden Ergebnisberichts, der die Arbeit dokumentiert, Perspektiven entwi-

ckelt und die Basis für den GrünGürtel in seiner heutigen Form legt (vgl. Lieser et al. 

1991). Die Vorabreit des Projektbüros bildet die Grundlage auf der der GrünGürtel im 

November 1991 einstimmig durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. 

Die Umsetzung wurde von 1992 bis 1996 durch die gegründete GrünGürtel241 GmbH 

durchgeführt. Seit 1997 wird der GrünGürtel durch eine ämterübergreifende Projekt-

gruppe weiterentwickelt und gepflegt242, die sich aus Mitgliedern des Umweltamts, Grün-

flächenamts und Stadtplanungsamts zusammensetzt.  

 

Im Laufe der Zeit ist der GrünGürtel in den Köpfen der Frankfurter angekommen, wird 

rege genutzt und als schützenswertes Gut angesehen. So sieht die GrünGürtel Charta vor, 

dass Grundstücke nur aus dem GrünGürtel genommen werden können, wenn es einen 

besonderen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung gibt und wenn Grundstücke in 

„mindestens gleichem Ausmaß und vergleichbarer Qualität an anderer Stelle im Grün-

                                                 

241 vgl. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar[_id_inhalt]=51052 abgerufen am 

13.05.2019 
242 ebd. 

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=4131&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=51052
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Gürtel einbezogen werden“ (Stadt Frankfurt am Main und Dezernat für Umwelt, Gesund-

heit und Personal 2011, S. 76). Dass dieser Schutzmechanismus sinnvoll und der Grün-

Gürtel den Frankfurtern wichtig ist, zeigen Beispiele aus der Vergangenheit, als Überle-

gungen angestellt wurden auf Flächen des Grüngürtels zu bauen. Trotz steigendem Bedarf 

an Bauflächen wurden „solch massive Eingriffe in den GrünGürtel, wie etwa die Verla-

gerung einer Brauerei oder ein soziales Wohnungsbauvorhaben, (…) abgewehrt. Statt-

dessen wird sogar die Lücke im Osten des GrünGürtels geschlossen“ (Stadt Frankfurt am 

Main und Dezernat für Umwelt, Gesundheit und Personal 2011, S. 8). Aus rechtlicher 

Sicht gibt es einen weiteren Mechanismus, der den GrünGürtel schützt. Seit 1994 ist der 

GrünGürtel ein Landschaftsschutzgebiet. Die Verordnung243 über das Landschaftsschutz-

gebiet „Grüngürtel und Grünzüge in der Stadt Frankfurt am Main“ regelt was im Grün-

Gürtel gestattet, was genehmigungspflichtig und was verboten ist. Als Schutzzweck wird 

u.a. explizit auf „die Erhaltung und Förderung der klimatischen Bedingungen, insbeson-

dere wegen der Bedeutung der Flächen für die Kalt- und Frischluftentstehung“244 verwie-

sen. Aus stadtklimatischen Gesichtspunkten dürfte der GrünGürtel alleine schon wegen 

den oben genannten Aspekten hochrelevant sein. Umso interessanter ist, dass er in diesem 

Kontext scheinbar nicht stattfindet, da es keinerlei Unterlagen gibt, die darauf hinweisen.  

 

Dies ändert sich erst als im Zuge des 20jährigen Jubiläums des GrünGürtels ein Konzept 

entwickelt wurde, wie der GrünGürtel stärker an die Stadt angebunden werden kann. Im 

Rahmen dieses Konzepts sind Speichen und Strahlen245 vorgesehen, die sich bis in die 

Innenstadt ziehen. Inhaltlich folgen Sie den drei Themen Mobilität, Klima und Freiraum. 

Mit Bezug auf das Klima kommt das Konzept zu dem Ergebnis:  

„Aus stadtklimatischer Sicht ist der GrünGürtel für die Produktion von Kaltluft, die davon ausge-

henden Zirkulationen von Frisch- und Kaltluft sowie dem Binden von Staub und der Erhöhung der 

Luftfeuchte von großer Bedeutung. Diese Verbesserung der Luftqualität im thermischen und luft-

hygienischen Aspekt kann sich die gebaute Stadt jedoch nur zu Nutzen machen, wenn eine Zirku-

lation der Frisch- und Kaltluft vom GrünGürtel in die Siedlungsbereiche stattfindet“ (Projektbüro 

Friedrich von Borries 2015, S. 144).  

 

                                                 

243 s.a. https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/lsvo_052010mitkarte.pdf abgerufen am 

14.05.2019 
244 ebd. S.3 
245 S.a. https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=8971183&template=bildanzeige abgerufen am 

15.05.2019 

https://www.frankfurt.de/sixcms/media.php/738/lsvo_052010mitkarte.pdf
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=8971183&template=bildanzeige
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Laut Zeitplan (vgl. Stadt Frankfurt am Main und Umweltamt 2012) war ein Beschluss, 

ähnlich dem für den GrünGürtel, für 2013 vorgesehen. Allerdings ist im Parlamentsinfor-

mationssystem der Stadt Frankfurt am Main kein Beschluss bzgl. des Speichen und Strah-

len Konzepts zu finden, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass das Projekt in 

seiner geplanten Form keine Umsetzung erfährt.  

 

6.3.3 Erkennbare Praktiken anhand der Klimaanpassungsmaßnahmen 

 Zeitlich betrachtet befasst sich die Stadt Frankfurt kürzer mit dem Thema Klimaanpas-

sung als mit dem Thema Klimaschutz. Inhaltlich bearbeitet wird Klimaanpassung durch 

das Umweltamt und damit durch eine andere Verwaltungseinheit als Klimaschutz. Auch 

in diesem thematischen Bereich lassen sich Praktiken der Wissensgenerierung beobach-

ten.  

 

Eine, entgegen dem Trend, bereits früh zu beobachtende Maßnahme ist die Beauftragung 

der Universität Kassel mit der Erstellung des ersten Klimaplanatlas Mitte der 1990er 

Jahre und später auch dessen Aktualisierung. Dieses Kartenwerk bündelt stadtklimatische 

Erkenntnisse über den Stadtraum Frankfurts. Wobei sich hier mehrere Praktiken beobach-

ten lassen. So wurde mit dem Fachgebiet Umweltmeteorologie der Universität Kassel 

eine Forschungseinrichtung und damit ausgewiesene Experten in diesem Bereich ausge-

wählt. Die Untersuchungsergebnisse werden in Form von verschiedenen Karten darge-

stellt246, was den Vorteil bietet, dass es übersichtlich und leicht verständlich ist. Darüber 

hinaus vermittelt es Objektivität und kann deshalb der Praktik der Schaffung von objek-

tivem/objektiviertem Wissen zugeordnet werden.  

 

Die strukturierte Bearbeitung des Themas Klimaanpassung begann zeitlich deutlich spä-

ter. So wurde zur inhaltlichen Bearbeitung, wie bereits in Kapitel 6.1.5 erwähnt, die Ko-

ordinierungsgruppe Klimawandel innerhalb der Frankfurter Stadtverwaltung gegründet, 

was der Dimension der Schaffung von Strukturen der Wissensgenerierung zugerechnet 

werden kann. Diese ämterübergreifende Gruppe hat in gemeinsamer Kooperation das 

Klimaanpassungskonzept erstellt. Als solches ist es der Dimension der Darstellung von 

Wissen zuzuordnen, da es zum einen Wissen zusammenträgt, die geplanten Maßnahmen 

                                                 

246 Leider konnten keine weitergehenden Informationen zum Vorgehen erlangt werden.  
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darstellt und somit die Inhalte transportiert. Interessant ist zudem die Entstehung des 

Klimaanpassungskonzepts, im Gegensatz zum Klimaschutzkonzept oder auch andere 

Strategiepapiere der Stadt Frankfurt, wurde das Klimaanpassungskonzept durch die Stadt 

selbst erstellt und nicht durch eine externe Einrichtung bzw. Experten entwickelt.  

 

Eine lange gewachsene Maßnahme, die sich auch positiv – neben anderen Belangen - im 

Bereich der Klimaanpassung 247  auswirkt, ist der GrünGürtel. Er wurde Anfang der 

1990er Jahre, mit dem Ziel Flächen vor einer Bebauung zu schützen und zu erhalten, 

gegründet und ist eine feste Größe in Frankfurt geworden. An diesem Beispiel lassen sich 

gleich mehrere Praktiken der Wissensgenerierung beobachten: Zunächst wurde mit dem 

Projektbüro eine Einrichtung geschaffen, die das Konzept für den GrünGürtel entwickelt 

hat und in dieser Eigenschaft als Struktur der Wissensgenerierung betrachtet werden 

kann. Im Rahmen des Konzeptionsprozesses fanden Austauschprozesse mit Experten und 

Bürgern statt, z.B. ein Bürgerwettbewerb, eine Sommerakademie und der GrünGürtel 

Kongress. Alle diese Vorgehensweisen dienten dazu Ideen zu entwickeln, zu bewerten 

und kondensiert in einem abschließenden Ergebnisbericht darzustellen. Der Ergebnisbe-

richt kann als konzeptionelles Papier betrachtet werden, weswegen es in die Dimension 

der Darstellung von Wissen eingeordnet werden kann. Für die Austauschprozesse, mit 

dem Ziel Ideen zu entwickeln, die die Basis für das Konzept des GrünGürtels bilden, ist 

eine Zuordnung etwas schwerer, weil damit zwar temporär Strukturen der Wissensgene-

rierung geschaffen werden, diese Dimension eigentlich aber auf dauerhaftere Strukturen 

abzielt. Gleichzeitig werden in diesem Prozess Experten eingebunden, weswegen es in 

die Dimension der anerkannten Experten eingeordnet werden könnte. Allerdings dient 

deren Einbindung im weiteren Verlauf nicht als Rechtfertigung für das entwickelte Kon-

zept. Der Bürgerwettbewerb wiederum lässt sich ebenfalls nicht eindeutig einer Dimen-

sion zuordnen, da hier weder öffentlich Wissen vermittelt wird, noch das Vorgehen der 

Legitimierung dient und auch nicht zur Schaffung von objektivem/objektiviertem Wissen 

im Sinne eines wissenschaftlichen Vorgehens gezählt werden kann. Vor dem Hintergrund 

dieser Überlegungen sollte ggf. über eine Dimension nachgedacht werden, die Praktiken 

von strukturierten Austauschprozessen kategorisiert. Alternativ wäre auch eine Erweite-

                                                 

247 Auch wenn dies nur ein Aspekt von mehreren war.  
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rung der Dimension Strukturen der Wissensgenerierung denkbar. Im Zuge der GrünGür-

tel Konzeption fand außerdem eine Fahrradtour mit Angehörigen der Stadtverwaltung 

sowie interessierten Bürgern statt. Diese kann als Bestandsaufnahme betrachtet werden, 

da sie den Auftakt zum GrünGürtel Projektjahr bildete. Als Praktik der Wissensgenerie-

rung ist auch dieses Vorgehen nicht eindeutig zuzuordnen, da sie nicht wirklich zu einer 

der Kategorien passt. Nach Abschluss des GrünGürtel Projektjahres wurde die Umset-

zung durch die GrünGürtel GmbH begleitet und heute wird der GrünGürtel im Rahmen 

einer ämterübergreifenden Projektgruppe bearbeitet. Als langfristige Einrichtungen und 

Ansprechpartner können beide Einheiten den Strukturen der Wissensgenerierung zuge-

ordnet werden. Zuletzt gab es Überlegungen den GrünGürtel durch Speichen und Strah-

len, die sich bis in die Stadt ziehen zu erweitern. Hierzu wurde ein Konzept entwickelt 

und u.a. durch Flyer kommuniziert, was beides klar den Dimensionen Darstellung von 

Wissen (Konzept) und öffentliche Wissensvermittlung (Flyer) zuzuordnen ist.  

 

Tabelle 20: Beobachtete Klimaanpassungspraktiken in Frankfurt 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Koordinierungsgruppe Klimawandel 

Projektbüro GrünGürtel 

GrünGürtel GmbH 

Projektgruppe GrünGürtel 

Praktiken der 

Legitimierung 

 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Klimaanpassungskonzept 

GrünGürtel Ergebnisbericht 

Speichen und Strahlen Konzept 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Klimaplanatlas 

Anerkannte Ex-

perten 

Universität Kassel (Klimaplanatlas) 

Expertenworkshops 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Flyer Speichen und Strahlen 

ggf. neue Kate-

gorie 

Wissensgenerierungsprozess GrünGürtel (Sommerakademie, Kongress, Bürgerwettbewerb)  

strukturierte Austauschprozesse 

Fahrradtour 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.4 Weitere klimarelevante Maßnahmen der Stadt Frankfurt 

6.4.1 Frankfurt Green City 

Auf Initiative verschiedener europäischer Städte, darunter u.a. Berlin, Kiel und Wien, im 

Jahr 2006 hat die Europäische Kommission 2008 den European Green Capital Award ins 

Leben gerufen248. Im Jahr 2010 wurde dann erstmals eine Stadt249 zur Umwelthauptstadt 

Europas gekürt. „The award aims to provide an incentive for cities to inspire each other 

and share best practices, while at the same time engaging in friendly competition. In other 

words, the cities become role models for each other“250.  

 

2010 war auch das Jahr in dem die Stadt Frankfurt beschlossen hat sich dem Wettbewerb 

zu stellen und um den Preis zu bewerben (vgl. Stadt Frankfurt am Main und Dezernat 

Umwelt und Gesundheit 2016, S. 4). In der Folge wurden unterschiedliche Kooperations- 

und Austauschformen etabliert. So entstand ein Lenkungskreis bestehend aus den Refe-

renten der beteiligten Dezernate Umwelt, Wirtschaft, Planen, Bildung und Verkehr sowie 

eine Arbeitsgruppe, die sich ebenfalls aus Mitgliedern unterschiedlicher Dezernate zu-

sammensetzt. Darüber hinaus wurde das Nachhaltigkeitsforum gegründet, das aus 19 Ex-

perten mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen besteht. Sie rekrutieren sich aus 

Wissenschaft, Wirtschaft, Institutionen und Verbänden. In regelmäßigen Abständen hat 

sich dieses Gremium mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinandergesetzt (vgl. 

Stadt Frankfurt am Main und Dezernat Umwelt und Gesundheit, S. 4 f.).  

 

Die Bewerbung im Rahmen des European Green Capital Award wurde zur „Entwicklung 

eines neuen Leitbildes zur Nachhaltigkeit“ genutzt (B17/ 2012), der Frankfurt Green City. 

In diesem Rahmen diente der Green City Prozess auch dazu verschiedene Einzelprojekte 

in einen Gesamtkontext zu stellen und so einer Marginalisierung entgegen zu wirken (vgl. 

ebd.). Das bedeutet, dass neben der inhaltlichen Arbeit der Prozess dazu genutzt wurde 

um neue Strukturen zu etablieren, Prozesse anzustoßen und bestehende Projekte in einen 

größeren Gesamtzusammenhang einzubetten und so für eine breitere Aufmerksamkeit 

sowohl verwaltungsintern als auch innerhalb der Stadtgesellschaft zu sorgen.  

                                                 

248 vgl. http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/ abgerufen am 13.06.2019 
249 Sieger war Stockholm 
250 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/ abgerufen am 13.06.2019 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/
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Inhaltlich wurden zunächst zwölf Umweltindikatoren identifiziert, die im späteren Ver-

lauf zu fünf Themenknoten verdichtet wurden. Diese sind:  

 Wirtschaft und Konsum 

 Planen und Bauen 

 Bildung 

 Klima und Freiflächen 

 Mobilität 

Darin werden die Herausforderungen identifiziert und die jeweiligen Projekte sowie Maß-

nahmen der Stadt Frankfurt vorgestellt.  

 

Begleitet wird Frankfurt Green City durch eine Webseite, die Informationen zum Wett-

bewerb, dem im Nachgang noch folgenden Prozess, den Projekten und Maßnahmen, Hin-

weise für Frankfurter Bürger zu nachhaltigem Leben und aktuellen Ereignissen rund um 

die relevanten Themen enthält.  

 

Insgesamt wird der Green City Prozess als Anstoß zu einer regelmäßigen Nachhaltig-

keitsberichterstattung betrachtet. Die bearbeiteten Themengebiete sind sowohl im Be-

reich Klimaschutz als auch Klimaanpassung anzusiedeln, jedoch nicht ausschließlich. 

 

Im Wettbewerb schaffte es Frankfurt in einem Feld aus 18 Bewerbern unter die drei Fi-

nalisten und belegte schlussendlich den dritten Platz hinter Kopenhagen und Bristol251.  

 

Insgesamt wurde der European Green Capital Award von der Stadt Frankfurt dazu genutzt 

in Frankfurt ein Bild der Stadt als Grüne Stadt zu etablieren und in diesen Diskurs Pro-

zesse und Projekte einzubetten.  

  

                                                 

251 vgl. https://www.frankfurt-greencity.de/de/vernetzt/auszeichnungen/european-green-capital-award/ 

abgerufen am 13.06.2019 und Bericht des Magistrats B17/2012 

https://www.frankfurt-greencity.de/de/vernetzt/auszeichnungen/european-green-capital-award/
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6.4.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

In Frankfurt wurde, wie in Stuttgart auch, ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept an-

gestoßen. Den Beschluss dazu fällte die Stadtverordnetenversammlung 2014 

(§4542/2014). Dieser Beschluss geht zurück auf eine Magistratsvorlage (M9/2014), die 

mit Wohnbaulandentwicklung überschrieben ist und neben dem Integrierten Stadtent-

wicklungskonzept auch Themen wie geförderten Wohnungsbau oder Gewerbeflächen-

konversion beinhaltet. In der Vorlage wird u.a. beschrieben, dass sich Frankfurt in einem 

Spannungsfeld befindet, da Frankfurt als Wohn- und Wirtschaftsstandort wächst und ent-

sprechend Flächen entwickelt werden müssen. Gleichzeitig soll eine hohe Lebensqualität 

gewährleistet werden, den „Belangen des Umwelt-und Klimaschutzes, dem Bedarf an 

sozialer Infrastruktur (insbesondere für Schulen und Kinderbetreuung) und dem Ziel 

stadtverträglicher Mobilität verstärkt Rechnung“ getragen werden bei vorrangiger Innen-

entwicklung (M9/2014). Hinzu kommt, dass Frankfurt, wie in Kapitel 6.4.1 beschrieben, 

im Rahmen der Bewerbung um den European Green Capital Award einen Prozess hin zu 

einer nachhaltigen Stadt und Stadtentwicklung angestoßen hat. Um diesem Anliegen ge-

recht zur werden wird die Notwendigkeit erkannt, die bereits entwickelten Konzepte, wie 

die Weiterentwicklung des GrünGürtels oder auch des Klimaschutzes, in einem gemein-

samen Kontext zu betrachten um evtl. vorhandene Zielkonflikte zu erkennen und aufzu-

lösen (vgl. M9/2014, S. 8).  

 

Die Entwicklung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist ein breit angelegter Pro-

zess mit zahlreichen Beteiligten. Die Projektleitung liegt beim Stadtplanungsamt. In der 

Projektgruppe Frankfurt 2030 sind das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, das Amt 

für Wohnungswesen, das Bürgeramt, Statistik und Wahlen, das Energiereferat, das Grün-

flächenamt, das Jugend- und Sozialamt, das Referat Mobilitäts- und Verkehrsplanung, 

das Sportamt, das Stadtschulamt, das Umweltamt und die Wirtschaftsförderung GmbH. 

Inhaltlich wird das integrierte Stadtentwicklungskonzept von der Ernst Basler + Partner 

AG beraten (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 94). Um die Öffentlichkeit zu 

informieren wurde temporär eine Webseite mit eigener URL252 eingerichtet, die das Pro-

jekt begleiten soll.  

 

                                                 

252 www.frankfurtdeinestadt.de abgerufen am 03.07.2019 

http://www.frankfurtdeinestadt.de/
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Insgesamt wird mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept das Ziel verfolgt, „Stra-

tegien für die gewünschte funktionale und räumliche Weiterentwicklung der Stadt zu de-

finieren sowie Leitprojekte und räumliche Handlungsschwerpunkte zu bestimmen“253. 

Um dieses Ziel zu erreichen ist ein Vorgehen in vier Phasen geplant, die sich wiederum 

in einen analytischen und einen normativen Teil untergliedern254.  

 

In den ersten beiden Phasen wird der Status Quo erhoben und untersucht. Dazu wird zu-

nächst die aktuelle Stadtentwicklung betrachtet, anhand von elf Themen analysiert und 

mit Hilfe einer SWOT-Analyse bewertet. Bei den elf Themen handelt es sich um:  

 Bevölkerung, Soziales und Integration 

 Siedlungsstruktur und -reserven 

 Wohnen und Wohnumfeld 

 Freizeit, Kultur und Sport 

 Wirtschaft und Beschäftigung 

 Landschaft und Freiraum 

 Umwelt, Stadtklima und Gesundheit 

 Energie und Klimaschutz 

 Bildung und Wissenschaft 

 Mobilität und Verkehr 

 Region (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 12) 

Inhaltlich verdienen die Themen Umwelt, Stadtklima und Gesundheit sowie Energie und 

Klimaschutz besonderes Augenmerk. Aber auch fast alle anderen Themen spielen in der 

einen oder anderen Weise eine Rolle für die Stadtplanung und fordern neben dem Klima-

wandel Berücksichtigung oder beeinflussen diesen lokal.  

 

Die Erhebung des Status Quo mit seinen Vor- und Nachteilen ermöglicht eine struktu-

rierte Erhebung des Ist-Zustandes. Die Ergebnisse, werden zum einen ausformuliert, zum 

anderen in der erwähnten SWOT-Analyse in Stichworten zusammengefasst und anschlie-

ßend grafisch in einer thematischen Übersichtskarte dargestellt. Insbesondere letzteres 

ermöglicht einen guten Überblick über die jeweilige Situation in Frankfurt.  

 

                                                 

253 https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/frankfurt_2030_integriertes_stadtentwicklungskon-

zept_18152.html?psid=1ced9ada8b0b7ac3b11ac4f13cf04c27 abgerufen am 03.07.2019 
254 S.a. https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/prozess_18153.html?psid= 

5qdk6cp4s0ltv1jpg05ef44t75 abgerufen am 03.07.2019 

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/frankfurt_2030_integriertes_stadtentwicklungskonzept_18152.html?psid=1ced9ada8b0b7ac3b11ac4f13cf04c27
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/frankfurt_2030_integriertes_stadtentwicklungskonzept_18152.html?psid=1ced9ada8b0b7ac3b11ac4f13cf04c27
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/prozess_18153.html?psid=5qdk6cp4s0ltv1jpg05ef44t75
https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/prozess_18153.html?psid=5qdk6cp4s0ltv1jpg05ef44t75
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Bzgl. Umwelt, Stadtklima und Gesundheit identifiziert Frankfurt in der SOWT Analyse 

als Stärken u.a. geschützte Kalt-/ und Frischluftschneisen im Außenbereich, eine hohe 

Sensibilität der Bevölkerung und der Politik gegenüber dem Klimawandel sowie eine 

gute bestehende Datenbasis und koordiniertes Handeln durch Stadtpolitik und Stadtver-

waltung, was effektive Antworten auf den Klimawandel ermöglicht (vgl. Stadt Frankfurt 

am Main et al. 2016b, S. 44). Als Schwächen werden in diesem Themenfeld u.a. eine 

hohe innerstädtische Wärmebelastung im Sommer, eine hohe Lärmbelastung der Bevöl-

kerung durch den Flugverkehr und das Pendleraufkommen sowie ein „geringer Luftaus-

tausch im Innenbereich aufgrund der topographischen Lage“ identifiziert (Stadt Frankfurt 

am Main et al. 2016b, S. 44). Insbesondere der letzte Punkt ist bemerkenswert, da dies im 

bisherigen Diskurs eine Argumentation ist, die in Stuttgart konsequent kommuniziert 

wird. Zu den Chancen zählt Frankfurt, u.a. dass die Datenlage bzgl. des Stadtklimas im-

mer belastbarer wird und zunehmend „Anerkennung als Planungsgrundlage“ erfährt 

(Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 44). Darüber hinaus betrachten sie die beste-

henden Kooperationsmöglichkeiten sowie die gute wirtschaftliche Lage der Stadt und die 

hohe Sensibilisierung als Chance für eine nachhaltige Innenentwicklung (vgl. Stadt 

Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 44). Zu den bestehenden Risiken zählt Frankfurt u.a. 

den hohen Druck auf den Wohnungsmarkt, der dazu führen könnte, dass Klimaschutz als 

Belang eine geringere Priorisierung erfährt, eine zunehmende Wärmebelastung mit ent-

sprechenden gesundheitlichen Folgen sowie eine „Konkurrenz zwischen Immissions-, 

Klima und Landschaftsschutz kann zu Fehllösungen führen (z. B. Lärmschutzwände in 

der Landschaft/ in Frischluftschneisen)“ (Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 44). 

Die erwähnten Erkenntnisse der SWOT-Analyse werden zudem, wie bereits erwähnt, in 

einer Karte dargestellt.  

 

Das Themenfeld Energie und Klimaschutz legt den Fokus primär auf Energieverbräuche 

und CO2-Emissionen in Frankfurt. Als Stärken werden ein Rückgang der Energieverbräu-

che und CO2-Emissionen, die bestehenden Klimaschutzziele, themenrelevante Beratungs-

angebote sowie die städtische Wohnungsbaugesellschaft mit Vorbildfunktion identifiziert 

(vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 48). Auf der anderen Seite bezeichnet 

Frankfurt lange Planungs- und Abschreibungsphasen mit hohen Investitionskosten so-

wohl bei Infrastrukturmaßnahmen als auch bei energetischen Sanierungen und die damit 
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verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten als Schwäche. Hinzu kommen ein großer 

Abstimmungsaufwand und fehlende Akzeptanz bzgl. Klimaschutzmaßnahmen (vgl. Stadt 

Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 48). Zu den erkannten Chancen werden eine regionale 

Wertschöpfung durch eine vor Ort Energieproduktion, eine Stärkung der lokalen Wirt-

schaft durch Erschließung grüner Märkte und ein positives Klimaimage als Standortfak-

tor gezählt (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 48). Zu den Risiken im The-

menfeld Energie und Klimaschutz gehören gestiegene Energiekosten bedingt durch Res-

sourcenknappheit oder Klimaschutzauflagen, die wiederum zu einem sozialen und wirt-

schaftlichen Ungleichgewicht führen können, hohe Folgekosten verursacht durch zu spä-

tes Handeln von Politik und Behörden sowie das Verfehlen der Klimaschutzziele (vgl. 

Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 48).  

 

Die erste Hälfte des Projekts (die Phasen 1 und 2) waren scheinbar ein interner Prozess, 

der als solcher nicht öffentlich gemacht wurde. Das bedeutet, dass mit dem „Statusbericht 

Frankfurt 2030“ und der Zeitung „Frankfurt Deine Stadt“ zwar die Ergebnisse kommuni-

ziert werden und auch die Beteiligten, jedoch keine Möglichkeit besteht nachzuvollzie-

hen, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind (Stadt Frankfurt am Main et al. 

2016b, o.J.) 

 

 

In der zweiten Hälfte des Projektes der Entwicklung eines integrierten Stadtentwicklungs-

konzepts ist eine umfassende Einbindung der Stadtgesellschaft über den Stadtdialog 

„Frankfurt Deine Stadt“ geplant. Hierzu „begibt sich eine mobile Ausstellung auf Ideen-

tour durch die Frankfurter Stadtteile“ (Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 84). Un-

terstützt wird das Engagement der Stadt Frankfurt durch die Sommertour „mein frankfurt 

modell“ des Historischen Museums Frankfurt. Anschließend finden Bürgerforen, und 

Vor-Ort-Werkstätten statt. Begleitet wird dieser Prozess durch einen eigenen Onlineauf-

tritt255, der auch einen Onlinedialog umfasst (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, 

S. 84 f.).  

 

                                                 

255 www.frankfurtdeinestadt.de abgerufen am 13.06.2019 

http://www.frankfurtdeinestadt.de/
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Als Teil der Erhebung des Status Quo wurde zudem eine Übersicht aller relevanten Kon-

zepte der Stadt Frankfurt erstellt (vgl. Stadt Frankfurt am Main et al. 2016b, S. 88 f.).  

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass mit dem integrierten Stadtentwicklungskonzept 

„Frankfurt 2030“ ein umfassender Prozess mit zahlreichen Beteiligten angestoßen 

wurde256. Die systematische Erfassung des Ist-Zustandes und die geplante Entwicklung 

von Zielvorstellungen für die Zukunft auf dieser Basis versprechen ein umfassendes Kon-

zept zur stadtplanerischen Weiterentwicklung Frankfurts.  

 

6.4.3 Erkennbare Praktiken anhand der weiteren klimarelevanten Maßnahmen 

Am Green City Prozess sind gut einige Prozesse der Wissensgenerierung und Durchdrin-

gung zu beobachten. Zum einen wird ein externer Impuls aufgegriffen um einen Prozess 

innerhalb der Stadt zu rechtfertigen und auch anzustoßen. Etwas Ähnliches war beispiels-

weise auch mit dem Beitritt bzw. der Mitbegründung des Klima-Bündnisses zu beobach-

ten, die den Anstoß zum Energie- und Klimaschutzkonzept gab. Ein solcher Impuls hat 

eindeutig einen Einfluss auf Frankfurt, lässt sich jedoch keiner der bestehenden Dimen-

sionen zuordnen, sodass hier über eine weitere Dimension nachgedacht werden muss.  

 

Der beschriebene Impuls wird genutzt um innerhalb der Stadt Strukturen des Austausches 

und der Kooperation zu schaffen, gleichzeitig werden zusätzlich Möglichkeiten geschaf-

fen um Experten in diesen Prozess einzubinden und von deren Wissen zu profitieren.  

 

Interessant ist zudem die Argumentation, dass der Green City Kontext dafür genutzt wer-

den soll unterschiedliche Projekte und Maßnahmen in einen Gesamtzusammenhang zu 

stellen.  

 

Vor diesem Hintergrund werden in Frankfurt mehrere Praktiken identifiziert. Zum einen 

wurden mit dem Lenkungskreis und der Arbeitsgruppe zum Green Capital Award Struk-

turen der Wissensgenerierung geschaffen, aber auch das Nachhaltigkeitsforum fällt in 

                                                 

256 Das Abschließende integrierte Stadtentwicklungskonzept wurde im Juni 2019 durch die Stadt Frank-

furt veröffentlicht. Es findet hier keine Betrachtung, da es nicht mehr im Untersuchungszeitraum liegt.  
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diese Dimension. Letzteres wird zudem in die Dimension der anerkannten Experten ein-

geordnet, da sich dieses Gremium aus Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft, In-

stitutionen und Verbänden zusammensetzt. Außerdem wurde die Teilnahme am Green 

Capital Award dazu genutzt einen Prozess anzustoßen und mit dem Wettbewerb zu recht-

fertigen, sodass die Teilnahme am Wettbewerb in die Dimension der Praktiken der Legi-

timierung einzuordnen ist. In Frankfurt fast schon selbstverständlich gibt es auch zu 

Frankfurt Green City eine eigene Webseite und Broschüren, womit dies Praktiken der 

Dimension der öffentlichen Wissensvermittlung sind.  

 

Das integrierte Stadtentwicklungskonzept „Frankfurt 2030“ geht auf einen Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung zurück und ist nach derzeitigem Untersuchungsstand noch 

nicht vollständig abgeschlossen. Der analytische Teil des geplanten Vorgehens ist been-

det, während die Ergebnisse des normativen Teils noch ausstehen. Im Zuge der analyti-

schen Hälfte wurde der Status-Quo erhoben und mit einer SWOT-Analyse betrachtet. Die 

Ergebnisse wurden zum einen im Statusbericht „Frankfurt 2030“ (Stadt Frankfurt am 

Main et al. 2016b) und auch in der Zeitung „Frankfurt deine Stadt“ veröffentlicht (Stadt 

Frankfurt am Main et al. o.J.), zum anderen wird das Projekt durch einen eigenen Web-

auftritt begleitet. In der zweiten Projekthälfte ist ein breiter Stadtdialog vorgesehen, der 

die Stadtgesellschaft in die Entwicklung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts mit-

einbinden soll und auch an deren Wissen partizipieren will.  

 

Wie bereits bei anderen Maßnahmen auch, sind auch am Beispiel des integrierten Stadt-

entwicklungskonzepts Praktiken der Wissensgenerierung und -durchdringung zu be-

obachten. Der gesamte Prozess der Entstehung des integrierten Stadtentwicklungskon-

zepts wird durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung legitimiert. Welche 

internen Prozesse stattgefunden haben, kann mit dem vorhandenen Datenmaterial leider 

nicht nachvollzogen werden. Allerdings wurde viel Wert auf eine gute Information der 

Öffentlichkeit gelegt, was sich anhand der vorliegenden Berichterstattung und dem dazu-

gehörigen Webauftritt zeigt. Bei beidem handelt es sich um eine Praktik der öffentlichen 

Wissensvermittlung. Besonders interessant ist der breit angelegte Stadtdialog. Dieser ver-

eint mehrere Zwecke in sich. Damit möchte Frankfurt zum einen das detaillierte Wissen 
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der Bürger zusammentragen – denn wer kennt die Situationen vor Ort besser als die Men-

schen die dort wohnen? Sie sind gewissermaßen lokale Experten. Zum anderen ermög-

licht die Einbindung breite Akzeptanz, weil sich jeder der möchte einbringen kann. Die 

Einordnung in die Dimensionen der Praktiken kann nun unter verschiedenen Aspekten 

diskutiert werden. Denn die Schaffung von Akzeptanz könnte auch als Praktik der Legi-

timierung ausgelegt werden. Diese Dimension ist aber bislang deutlich an Strukturen, 

Regeln und Gesetzen orientiert. Bürger sind die Experten für ihre Stadt und somit könnte 

die Bürgerbeteiligung auch in die Dimension anerkannte Experten fallen. Allerdings 

muss kritisch angemerkt werden, dass darunter eher Experten fallen, die einer For-

schungs- oder forschungsnahen Einrichtung angehören. Der dritte Aspekt der diskutiert 

werden muss ist der Stadtdialog in der Dimension der Schaffung von Strukturen der Wis-

sensgenerierung. Diese ist die einzige die unkritisch zugeordnet werden kann. Denn mit 

dem Stadtdialog wird zwar keine dauerhafte Einrichtung geschaffen, jedoch eine zweck-

orientierte Plattform des strukturierten Austausches.  

 

Tabelle 21: Beobachtete Praktiken weiterer Maßnahmen in Frankfurt 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Green City: Lenkungskreis, Arbeitsgruppe, Nachhaltigkeitsforum 

Stadtdialog/Bürgerbeteiligung  

Praktiken der 

Legitimierung 

Wettbewerbsteilnahme Green City Award 

Beschluss Stadtverordnetenversammlung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

(abgeschlossenes integriertes Stadtentwicklungskonzept) 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

 

Anerkannte Ex-

perten 

Nachhaltigkeitsforum 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

Webseite und Broschüren zur Green City 

Webseite, Broschüren und Zeitung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept „Frankfurt 

2030“ 

ggf. neue Kate-

gorie 

Externer Impuls 

Quelle: eigene Darstellung 
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6.5 Praktiken aus der Praxis in Frankfurt 

Die Untersuchung der Stadt Frankfurt besteht, neben der Betrachtung von Maßnahmen 

und Dokumenten auch aus der Auswertung von Interviews, die größtenteils mit Vertre-

tern der Stadtverwaltung aber auch einzelnen Experten geführt wurden. Diese zielen auf 

die Identifikation von Praktiken der einzelnen Dimensionen der Wissensordnung ab. Hin-

tergrund ist, dass die gelebte Praxis häufig Praktiken entwickelt, die sich nicht explizit 

aus Dokumenten herauslesen lassen. Entsprechend wurden diese Interviews mit Hilfe der 

Software MAXQDA und entsprechend der sechs identifizierten Dimensionen ausgewer-

tet. Die Ergebnisse werden im Folgenden entlang der Dimensionen dargestellt.  

 

6.5.1 Strukturen der Wissensgenerierung in Frankfurt 

Die Dimension „Strukturen der Wissensgenerierung“ zielt darauf ab, wie innerhalb der 

Frankfurter Verwaltung Wissen generiert wird. Merkmale dessen sind beispielsweise Ar-

beitskreise, Austauschformen innerhalb der Verwaltung und auch außerhalb oder auch 

klassische Verwaltungsvorgänge, wie Umlaufverfahren.  

 

Die Interviews haben gezeigt, dass es eine Vielzahl an Austauschmöglichkeiten in unter-

schiedlichen Konstellationen innerhalb der Verwaltung in Form von Arbeitskreisen, run-

den Tischen, etc. gibt. Jedoch unterscheidet sich die Wahrnehmung der Nützlichkeit sol-

cher. Denn zum einen werden sie teilweise als notwendig und hilfreich empfunden (vgl. 

Interview F12), zum anderen jedoch auch als zeitintensiv (vgl. Interview F10). Grund-

sätzlich zu unterscheiden sind regelmäßige Austausche, wie sie beispielsweise auf Amts-

leiterebene stattfinden, sowie ad hoc Austausche oder themenbezogene Austauschkons-

tellationen. Letztere können beispielsweise durch einzelne Planungsvorhaben veranlasst 

sein oder sich auch mit gesellschaftlichen Themen, wie Stadtentwicklung oder auch Kli-

mawandel, befassen. In Frankfurt finden sich für alle Formen unterschiedliche Beispiele. 

So gibt es z.B. „eine Routinesitzung zwischen Stadtplanungsamt, Umweltamt und Grün-

flächenamt“ (Interview F15), die je nach Bedarf bzw. Thema um weitere Ämter erweitert 

wird. Insgesamt gibt es eine Vielzahl solcher Treffen in unterschiedlichen Konstellatio-

nen, so kam das Stadtplanungsamt bei einer Aufstellung für den Dezernenten auf „die 
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erschreckende Zahl von zwanzig Arbeitskreisen257 […]. Es gibt beispielsweise eine Rou-

tine mit dem Umweltamt und dem Grünflächenamt, wo wir Planungen sehr frühzeitig 

vorstellen, die hier noch im Anfangsstadium sind. Aber es gibt hier auch eine Arbeits-

gruppe zum klimaangepassten Bauen und Planen, dezernatsübergreifend, wo wir vertre-

ten sind. Da gibt es eher zu viel als zu wenig“ (Interview F09).  

 

Es gibt aber auch Treffen im Kontext größerer Projekte, wie die Frankfurter Anpassungs-

strategie, die durch die Koordinierungsgruppe Klimawandel erarbeitet wurde, bei der sich 

ein vierteljährlicher Austausch als sinnvoll erwiesen hat (vgl. Interview F02). Je nach 

Kontext greifen die Mitglieder der Frankfurter Stadtverwaltung auch gerne zum Telefon, 

um Dinge ad hoc und auf dem kurzen Dienstweg zu besprechen bzw. pragmatisch zu 

lösen (vgl. Interview F14), dies gilt sowohl intern als auch extern. Als Voraussetzung 

hierfür wurde immer wieder ein vorausgegangenes persönliches Kennenlernen, eine per-

sönliche Bekanntschaft bzw. ein guter persönlicher Umgang genannt (vgl. Interview F10, 

F12 und F18). „Der persönliche Kontakt ist ganz einfach das Wichtige. Also, wenn man 

sich mal getroffen hat, bei EuroCities, beim Klima-Bündnis, vielleicht auch mal ein Bier 

miteinander getrunken hat, dann greift man natürlich schneller zum Telefonhörer“ (Inter-

view F18). Andererseits können Animositäten einen hindernden Effekt haben, wie die 

Interviews ebenfalls gezeigt haben. Hier spielen beispielsweise Rivalitäten eine Rolle 

(vgl. Interview F01).  

„Wenn man sich mal die Ämter der Stadt Frankfurt wie Burgen vorstellt. Dann sitzt jeder in seiner Burg 

und guckt auf sein umliegendes Land und ist erstmal bereit, den Speer gegen jeden, der auf einer anderen 

Burg sitzt, zu werfen. Dann braucht er erstmal eine Verhandlungsphase, in der man sagt: Wenn wir ge-

meinsam von unseren Burgen raus gucken bzw. wenn wir uns darüber verständigen, was wir von unseren 

Burgen aus sehen - keiner verlässt ja seine Burg, aber man kann sich darüber verständigen -, dann kommt 

man vielleicht zu einem Ergebnis“ (Interview F01).  

 

So wurde der Bewerbungsprozess zum European Green Capital Award 2014 bewusst 

dazu genutzt, „dass sich Strukturen herausgebildet haben, die nicht klassisch an städti-

schen Hierarchien orientiert waren, die dezernatsübergreifend aufgebaut waren. Das ist 

in diesen kleinen Fürstentümern, die durch Dezernate […] nun mal da sind, nicht ganz 

einfach gewesen“ (Interview F14). Dieses Vorgehen hat jedoch den Vorteil, dass es den 

persönlichen Umgang miteinander intern stärkt. In der Retrospektive kann deshalb fest-

                                                 

257 Gemeint sind ausschließlich ämterübergreifenden Sitzungen.  
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gehalten werden, dass der verwaltungsinterne Austausch erfolgreich praktiziert wird, so-

fern politische Interessen, dem nicht entgegenstehen. Hinzu kommt, dass Wettbewerbe 

durchaus auch strategisch genutzt werden um bestehende Strukturen aufzuweichen und 

neu zu etablieren.  

 

Wenn es um Projekte in der Stadtplanung geht, dann hat in der Regel das Stadtplanungs-

amt „den Hut auf und ob sich […] noch andere Ämter beteiligen hängt […] von der Fall-

konstellation ab, man weiß einfach mittlerweile, dass es keinen Sinn macht die Ämter 

außen vor zu lassen“ die später benötigt werden (Interview F05).  

 

Im Alltag nimmt sich die Frankfurter Stadtverwaltung als „Konzern mit ungefähr 10.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ (Interview F14) wahr, in der es „natürlich unheimlich 

viel Fachkompetenz“ gibt (ebd). Entsprechend wird im Arbeitsalltag zur Problemlösung 

zunächst der fachliche Austausch im Haus gesucht und erst wenn das nicht ausreicht wird 

externer Sachverstand hinzugezogen (vgl. Interview F16). Je nach Thema bzw. rechtli-

cher Lage werden bspw. Gutachten nach außen vergeben. So werden im Stadtplanungs-

amt keine Gutachten selbst erstellt (vgl. Interview F13).  

 

Was durch die Verwaltung positiv erwähnt und sehr geschätzt wird, ist der Austausch mit 

anderen Städten, „weil man Tacheles miteinander redet“ (Interview F14) und außerdem 

von bereits gemachten Erfahrungen anderer profitieren kann (vgl. Interview F16). Gleich-

zeitig steht Frankfurt selbst anderen Städten mit Informationen zur Verfügung (vgl. In-

terview F18). Es handelt sich also um einen Prozess in zwei Richtungen, denn Best Prac-

tices werden gerne in Erfahrung gebracht und gleichzeitig auch gerne geteilt.  

 

Insgesamt zeigen die Interviews einige Strukturen der Wissensgenerierung innerhalb der 

Verwaltung auf, sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da einige Pro-

zesse, wie z.B. Umlaufverfahren oder andere gesetzlich geforderte Prozesse, als so selbst-

verständlich erachtet werden, dass sie keine Erwähnung finden. Als fruchtbar werden in 

der Verwaltung direkte Austauschbeziehungen erachtet, die auf kurzem Weg zu pragma-

tischen Lösungen führen. Arbeitskreise, Lenkungskreise, etc. werden als notwendig und 

sinnvoll erachtet, wenn sie nicht überhand nehmen. Hier gilt es also das richtige Maß zu 
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finden und zu wahren. Ein Wissenstransfer mit anderen Städten, wird als fruchtbar emp-

funden, sowohl um an deren Erfahrungen bei ähnlichen Projekten zu partizipieren als 

auch um selbst das eigene Wissen zu teilen.  

 

6.5.2 Praktiken der Legitimierung 

Praktiken der Legitimierung zielen auf Praktiken ab aus denen sich ein Handlungsauftrag 

ergibt. Im klassischen Sinn wären z.B. Wahlen eine Praktik der Legitimierung. Für Ver-

waltungen ist die Legitimierung quasi in ihrem Job begründet, denn der Handlungsauftrag 

ergibt sich aus ihren Aufgaben bzw. im Falle Frankfurts durch beispielsweise Beschlüsse 

der Stadtverordnetenversammlung. Entsprechend ist es hier interessant den Fokus darauf 

zu legen, was oder auch wer die Verwaltung zum Handeln veranlasst hat.  

 

Durch die Interviews und ihre Auswertung konnten hier verschiedene Themenfelder iden-

tifiziert werden. So ist eine klassische Praktik der Legitimierung der formale Weg. „Ei-

nem Amt erteile ich einen Auftrag in Form eines Beschlusses“ (Interview F12). Als wei-

tere formale Praktik können außerdem Handlungen auf Grund bestehender Gesetzgebung 

genannt werden. So verlangt das Baugesetzbuch, dass verschiedene Belange gegeneinan-

der abgewogen werden, was durch das Stadtplanungsamt erfolgt. Eine Legitimierung er-

fährt dieser Prozess jedoch erst durch einen entsprechenden Beschluss der Stadtverord-

netenversammlung258.  

 

Handlungsdruck wird außerdem über europäische Vorgaben erzeugt. So haben europäi-

sche Gesetze zur Umsetzung unbeliebter Maßnahmen geführt, wie das Beispiel der Um-

weltzonen zeigt. „Frankfurt ist zur Umweltzone geworden, weil es die EU-Gesetzgebung 

gibt. (…) Das war für uns zu Anfang durchaus eine schwierige Situation, die sich aber 

viel besser aufgelöst hat, als wir gedacht haben und inzwischen sind wir eigentlich froh, 

dass wir diesen Schritt gemacht haben. Aber das wäre ohne EU-Druck nicht zustande 

gekommen“ (Interview F14).  

 

                                                 

258 „…sie müssen eine Entscheidung treffen für einen Belang, was dann notwendiger Weise zur Folge hat, 

dass (…) die anderen Belange hinten anstehen müssen. (…) Es (...) untersteht dann eben dem Souverän, 

sprich der Stadtverordnetenversammlung die Gewichte nachzuvollziehen, wir unterbreiten nur einen 

solchen Abwägungsvorschlang für die Stadtverordnetenversammlung…“ (Interview F10).  
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Neben formalen Praktiken der Legitimierung können auch andere Handlungsmotivatio-

nen identifiziert werden. So stellt sich die Stadt gerne internationalem Wettbewerb und 

nimmt sich selbst auch als „Global Player“ wahr. „Also Frankfurt empfindet es schon fast 

als Zumutung sich im hessischen Umfeld zu messen. Das passt nicht zu dem Selbstver-

ständnis dieser Stadt. Aber wie sieht es dann im europäischen Umfeld aus und wenn dann 

(…) durchaus größere und eben auch nicht ganz unwichtige und natürlich auch nicht un-

erfahrene Städte [sich bewerben – Anm. d. Verf.], dann ist das schon eine andere Ebene 

und das empfindet man dann eher als Herausforderung und das sollte es ja auch sein“ 

(Interview F14). Sich im internationalen Vergleich zu messen, kann in Frankfurt als 

Handlungsmotivation identifiziert werden. Gleichzeitig, wird der Wettbewerb mit ande-

ren Metropolen auch strategisch zur Etablierung neuer Strukturen genutzt, wie in Kapitel 

6.5.1 gezeigt wurde, aber auch um sich selbst zu evaluieren. So hat sich Frankfurt für den 

European Green Capital Award 2014 beworben, obwohl ihnen bewusst war, dass die Er-

folgsaussichten sehr gering sind259. Mit der Bewerbung wurde eher das Ziel verfolgt zu 

schauen „wo stehen wir denn genau, wo wollen wir hin, wie könnte das gehen“ und wel-

che Strukturen werden dafür benötigt (Interview F17).  

 

Im Kontext des Klimawandels ist Frankfurt zudem in Städtenetzwerken, wie dem Kon-

vent der Bürgermeister oder auch dem Klima-Bündnis aktiv. Die Mitgliedschaft in beiden 

Netzwerken geht zudem mit einer Selbstverpflichtung zur Reduzierung von CO2 einher. 

Diese Selbstverpflichtung wird als positiv empfunden, da sie dazu führt, dass sich die 

Stadt mit Themen des Klimaschutzes auseinander setzt. So verpflichtete sich Frankfurt 

beispielsweise im Rahmen des Konvents der Bürgermeister zur Verabschiedung eines 

Aktionsplans für nachhaltige Energie und Anpassung an den Klimawandel durch die 

Stadtverordnetenversammlung innerhalb von zwei Jahren260. So kam es 2010 zu einem 

„fast einheitlichen Beschluss über alle Fraktionen [hinweg – Anm. d. Verf.]. Wo man 

gesagt hat, die Stadt Frankfurt nimmt ihre Aufgabe ernst und wir sind bereit hier Mittel 

zur Verfügung zu stellen, um diesen Klimaschutzplan umzusetzen“ (Interview F17). 

Gleichzeitig geht mit der Mitgliedschaft im Konvent der Bürgermeister eine sich alle zwei 

                                                 

259 Hamburg hatte den Titel 2011 gewonnen, weshalb es unwahrscheinlich war, dass erneut eine Deutsche 

Stadt ausgezeichnet wird (vgl. Interview F17).  
260 vgl. https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/die-initiative/ziele-und-auf-

gaben.html abgerufen am 23.01.2021 

https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/die-initiative/ziele-und-aufgaben.html
https://www.konventderbuergermeister.eu/%C3%BCber-den-konvent/die-initiative/ziele-und-aufgaben.html
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Jahre wiederholende Reporting-Pflicht einher. Was wiederum externen Druck erzeugt, da 

mit der Nichteinhaltung und dem daraus resultierenden Ausschluss ein Reputationsver-

lust einhergehen würde (vgl. Interview F17). Somit wird die Mitgliedschaft in Städtenetz-

werken zum einen als Handlungsrechtfertigung genutzt und zum anderen auch als exter-

ner Treiber.  

 

In Frankfurt kann außerdem beobachtet werden, dass sich die Stadt als Vorbild und Vor-

reiter, sowohl für andere Städte als auch die eigenen Bürger, betrachtet und damit auch 

das eigene Handeln rechtfertigt. So wird beispielsweise angeführt, dass man als Stadt 

keinen Passivhausstandard einfordern kann, wenn man das nicht selbst vorlebt und an den 

eigenen Gebäuden deutlich macht, welche Möglichkeiten bestehen (vgl. Interview F08 

und Interview F17). Ebenso strahlt Frankfurt ein gewisses Selbstbewusstsein aus und ar-

gumentiert, dass man als bundesweiter – wenn nicht sogar europäischer – Vorreiter, sich 

ehrgeizige Ziele setzen sollte, wie dies mit dem Masterplan 100% Klimaschutz geschehen 

ist (vgl. Interview F18).  

 

Eine weitere beobachtbare Praktik der Legitimierung ist in Frankfurt die Argumentation 

mit der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen. So hat die höhere Wirtschaftlichkeit mit dazu 

geführt, dass sich in Frankfurt der Passivhausstandard etabliert hat. „Wir haben sozusagen 

mit der Wirtschaftlichkeit angefangen und haben überlegt was ist das wirtschaftliche Op-

timum und sind dadurch zur Passivhausbauweise gekommen und nicht umgekehrt…“ 

(Interview F08). Neben der höheren Wirtschaftlichkeit wird außerdem mit einer sozialen 

Komponente bei den Passivhäusern argumentiert. Denn durch die höhere Energieeffizi-

enz wird zum einen der CO2-Ausstoß gesenkt und zum anderen die Energiekosten redu-

ziert (vgl. Interview F09). „Der Passivhausstandard gilt für uns hier im Magistrat nicht 

etwa nur in Hinsicht auf Energieeffizienz (…), sondern es ist für uns eine ganz starke 

Komponente sozial schwache Einkommen zu unterstützen“ (Interview F07).  

 

Frankfurt legitimiert das eigene Handeln auf unterschiedlichen Wegen. Zum einen kom-

men sie gesetzlichen Vorgaben nach, was teilweise auch unbeliebte Entscheidungen er-

möglicht, wie am Beispiel der europäischen Gesetzgebung bzgl. der Luftreinhaltung deut-
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lich wurde. Darüber hinaus nimmt sich die Stadt als internationale Metropole und Vor-

reiter wahr. Frankfurt stellt sich gerne dem internationalen Vergleich und möchte in die-

sem Kontext nicht hinten anstehen. Gleichzeitig unterliegt aber auch die Stadt Frankfurt 

einem gewissen Kostendruck, sodass Maßnahmen auch auf ihre Wirtschaftlichkeit hin 

geprüft werden. Besonders interessant ist jedoch im Fall des Passivhausstandards die zu-

sätzliche Argumentation mit einer sozialen Komponente, nämlich der Unterstützung so-

zial Schwacher.  

 

6.5.3 Praktiken der Darstellung von Wissen 

Die Praktiken der Darstellung von Wissen, zielen darauf ab zu betrachten, wie Wissen in 

Form von Berichten, Konzepten, etc. dargestellt werden. Wie u.a. in den Kapiteln 6.2 und 

6.3 untersucht, gibt es in Frankfurt Papiere bzgl. Klimaschutz und Klimaanpassung, die 

als zentral für die Darstellung von Wissen in Frankfurt betrachtet werden können. Solche 

Strategiepapiere sind z.B. im Kontext von Planungen notwendig um zunächst ein gemein-

sames Verständnis als Grundlage zu etablieren. „Grundsätzlich ist es natürlich immer 

wichtig, (…) dass man erstmal die Basis klärt. Und natürlich, da ist ein übergeordnetes 

Papier hilfreich, dass man einfach den Einstieg hat (…). Man muss sich auf etwas bezie-

hen können, wenn man etwas machen möchte“ (Interview F15). Positive Beispiel hierfür 

sind der Klimaplanatlas, der in verschiedenen Interviews immer wieder als sehr gute Ar-

beitsgrundlage in der Planung genannt wird, aber auch das Klimaanpassungskonzept, das 

Klimaschutzkonzept oder auch das Grüngürtel-Konzept. Somit dienen Strategiepapiere, 

Konzepte, etc. der Verwaltung als Grundlagen, Leitlinien und Wegweiser für spätere und 

konkrete Maßnahmen, sowie eine koordinierte Ausrichtung bzw. Orientierung261.  

 

Gleichzeitig zielen solche Papiere nicht nur auf eine interne Orientierung ab, sondern 

dienen auch dem Wissenstransfer. So ermöglichen sie beispielsweise zum einen das 

Nachvollziehen der Ausrichtung für die Bürger, und zum anderen den Austausch mit an-

deren Kommunen. So diente das Frankfurter Klimaanpassungskonzept dem Deutschen 

                                                 

261 „…eine Strategie gibt im Grunde genommen auch die Leitlinie oder einen Rahmen vor, die nachher 

über konkrete Objektplanung und ähnliches mehr auf der nächsten Ebene dann abgebildet werden müs-

sen. Hat man diese Strategie nicht, hat man an dieser Stelle auch keine verbindliche Orientierung. Inso-

fern ist das ein ganz wesentlicher, (…) Orientierungsschritt, der dann aber auch durch die Parlamenta-

rier verbindlich gemacht wird“ (Interview F18).  
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Städtetag als Grundlage für ein Strategiepapier, „zu 95% aus den Ideen der Stadt Frank-

furt“ besteht (Interview F17).  

 

Was in Frankfurt außerdem gerne als Medium der Darstellung von Wissen genutzt wird, 

ist das Internet. So finden sich zu allen Maßnahmen, Konzepten, Strategien umfangreiche 

Informationen im Netz – viele auch auf jeweils eigenen Webseiten.  

 

Bei der Betrachtung der Praktiken der Darstellung von Wissen, sollte nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die Produkte, die dargestellt werden, das Ergebnis eines Prozesses 

sind, dem die Anwendung zahlreicher anderer Praktiken vorausgegangen ist.  

 

6.5.4 Schaffung von objektivem/ objektiviertem Wissen 

Die Dimension Schaffung von objektivem bzw. objektiviertem Wissen, dient der Unter-

suchung von Praktiken, die als allgemeingültig, fundiert, objektiv, etc. gelten. Damit ist 

gemeint, dass es anerkannt Verfahren und Methoden – in der Regel wissenschaftliche – 

gibt, die zu objektivem – meistens in Daten ausdrückbarem – Wissen führen. Modellie-

rungen, Simulationen oder auch Experimente können hierfür Beispielhaft genannt wer-

den. Auch in Frankfurt werden solche Verfahren angewendet.  

 

So ist Frankfurt immer wieder bestrebt Erkenntnisse in Form von Daten und Fakten zu 

belegen bzw. zu untersuchen, denn mit belegbaren Fakten kann in der Regel besser Ar-

gumentiert werden. So wird beispielsweise der Klimaplanatlas262 von den Frankfurter 

Stadtplanern immer wieder als sehr hilfreiches Werkzeug genannt. Denn beim Klima-

planatlas263 handelt es sich um eine Klimaanalyse, deren Ergebnisse in Karten264 darge-

stellt werden, welche Aufschluss über das Stadtklima Frankfurts geben265. Dies wird als 

entscheidendes Instrument wahrgenommen, da es das „Ergebnis einer Untersuchung [ist], 

das ist immer wichtig. Und dann noch bildlich dargestellt - noch besser“ (Interview F13). 

                                                 

262 Der erste Klimaplanatlas wurde Mitte der 1990er Jahre durch das Fachgebiet Umweltmeteorologie der 

Universität Kassel erstellt und in den Jahren 2008 und 2016 aktualisiert (vgl. Interview F04 sowie 

https://www.frankfurt-greencity.de/de/thema/klimaplanatlas/ abgerufen am 07.02.2021).  
263 S.a. Kapitel 6.1.1.1 
264 Sogenannten Klimafunktionskarten 
265 Für weitere Informationen s.a. https://www.frankfurt-greencity.de/de/thema/klimaplanatlas/ abgerufen 

am 07.02.2021 

https://www.frankfurt-greencity.de/de/thema/klimaplanatlas/
https://www.frankfurt-greencity.de/de/thema/klimaplanatlas/
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Hier kommen somit zwei Faktoren zusammen. Zum einen handelt es sich um wissen-

schaftliche Ergebnisse ausgewiesener Experten und zum anderen ist das Ergebnis durch 

die Darstellungsform leicht verständlich und eingängig.  

 

Neben dem Klimaplanatlas hat die Stadt Frankfurt außerdem mit dem Deutschen Wetter-

dienst zur Erstellung einer Untersuchung über die städtische Wärmebelastung in Frank-

furt kooperiert (s.a. Früh et al. 2011)266. Hierbei handelt es sich um Projektionen, die die 

Folgen des Klimawandels für die Stadt aufzeigen und zukünftige Wärmebelastungen für 

Frankfurt simulieren. Somit bieten sie auf Computermodelle gestützte und damit als ob-

jektiv anerkannte Erkenntnisse. Solche Simulationen bieten den Vorteil, dass sie den 

Blick in die Zukunft ermöglichen und so das Erkennen von Problembereichen (vgl. In-

terview F02). Zusätzlich wurden in diesem Zuge größere geplante Bauvorhaben und de-

ren Auswirkungen untersucht, „sodass der Planer weiß was kann er tun um hier zu einer 

Verbesserung zu kommen und welche Investition ist er bereit zu tätigen, beziehungsweise 

welche Veränderung“ (Interview F02).  

 

Die Bezifferung finanzieller Folgen spielt in Frankfurt immer wieder eine Rolle. Sei es 

die Frage nach den Folgekosten des Klimawandels, die Kosten für energetische Sanie-

rungen oder auch die Berechnung der Verhältnismäßigkeit des Passivhauses über einen 

Sanierungszyklus. Entsprechend werden immer wieder Möglichkeiten gesucht, diesem 

Bedürfnis der Kostenabschätzung nach zu kommen. So gibt es beispielsweise einen Ener-

giewende-Rechner. Ein „ganz einfaches Excel-Tool wo sie eingeben müssen wie viel 

Quadratmeter Liegenschaften haben sie und was kostet die Energiewende sozusagen“ 

(Interview F08).  

 

An verschiedenen Stellen kommt darüber hinaus der Wunsch nach Richt- und Grenzwer-

ten bzgl. des Stadtklimas auf. Denn „es ist so, dass insgesamt (…) das Stadtklima immer 

ein wesentliches Problem hatte, [nämlich] dass es keine Grenzwerte (…) und auch keine 

Richtwerte gibt (…), die man qualitativer Art heranziehen kann. Aber es ist natürlich 

                                                 

266 S.a. Kapitel 6.1.1.1. 
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schwierig, wenn man keine Richtwerte oder keine Grenzwerte hat, dann wirklich hart 

argumentieren zu können….“ (Interview F02)267.  

 

Darüber hinaus gibt es aber auch kollektiv geteilte Erfahrungen, die als objektiv anerkannt 

sind und entsprechende Maßnahmen nach sich ziehen. Als Beispiel kann hier der Hitze-

sommer von 2003 genannt werden. Dieser wurde von vielen in der Verwaltung selbst 

erlebt und auch die Folgen dieser Hitzeperiode wurden am eigenen Leib erfahren. So wird 

dieser Sommer auch in Gesprächen immer wieder als Referenzpunkt und Ausgangspunkt 

für Klimamaßnahmen insbesondere Anpassungsmaßnahmen genannt. „Die erste ernst-

hafte Thematik, die man mit Klimaanpassungsfragestellungen hatte, war 2003, als man 

sich fragte, was man auf der kommunalen Ebene machen kann (…). Das war ein wunder-

schöner Sommer, der uns extreme Hitzeperioden beschert hat. Es war hier sehr unange-

nehm (…)“ (Interview F01). Dieses Ereignis zog Untersuchungen nach sich, die statis-

tisch belegen konnten, dass dieser heiße Sommer zu einer Übersterblichkeit geführt hat. 

„Daraus resultierten dann (…) Beratungen in den Stadtgesundheitsämtern, die sagten: 

Wir müssen frühzeitig ein Warnsystem haben, wenn es so etwas gibt, dass wir unsere 

älteren Mitbürger, insbesondere die Altenheime, darüber informieren. Man muss mehr 

trinken. Man muss auf den Flüssigkeitshaushalt achten“ (Interview F01)268. Somit kom-

men in diesem Fall zwei Dinge zusammen. Zum einen das gemeinsame Erleben eines 

Ereignisses und seiner Folgen, sowie die statistische Belegbarkeit einer Beobachtung.  

 

Generell sind Daten und Fakten oder auch Grenz- und Richtwerte immer hilfreich, wenn 

es um die Vermittlung bzw. Durchsetzung von Sachverhalten geht. Insbesondere graphi-

sche Darstellungen werden als große Unterstützung wahrgenommen (u.a. Interview F02).  

  

                                                 

267 „ …das ist einfach das große Dilemma der Stadtklimatologie, sie haben keinen Richtwert, Grenzwert, 

wie sie es in der Lufthygiene haben (...)  gibt es alles nicht, kann es auch gar nicht geben, weil das Klima 

hier ist ein anderes als in Hamburg oder sonst wo (…). Es kann (...) deswegen bundesweit nicht vorgege-

ben werden“ (Interview F10).  
268 S.a. hierzu auch Interview F10 
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6.5.5 Anerkannte Experten 

In vorangegangenen Kapiteln sind sie immer wieder angeklungen - jede Stadt greift an 

verschiedenen Punkten auf Experten zurück. Spannend sind jedoch die Fragen wer ist als 

Experte anerkannt und wann werden solche zu Rate gezogen.  

 

Zu unterscheiden sind interne und externe Experten. In jeder Verwaltung gibt es für be-

stimmte Bereiche Experten (vgl. Interview F12). Die Analyse hat jedoch gezeigt, dass es 

immer wieder vereinzelt Stellen gibt, die sich besonders ausgezeichnet haben. In Frank-

furt ist dies beispielsweise das Energiereferat, das sich insbesondere in Fragen rund um 

den Klimaschutz ausgezeichnet hat, aber auch das Hochbauamt wird als positives Bei-

spiel genannt (vgl. Interviews F06 und F17).  

 

In den Interviews klingt jedoch auch immer wieder an, dass externe Experten dann ein-

gebunden werden, wenn internes Knowhow oder auch Ressourcen fehlen. In der „Ver-

kehrsplanung beispielsweise, die Ingenieurleistung die da gebracht werden muss, die ha-

ben wir hier im Hause nicht. Wir haben natürlich Verkehrsplaner da, die auch durchaus 

dann die Gutachten beurteilen können und aus der Fachrichtung kommen, aber wir haben 

einfach auch die Ressource und die Personalintensität, die Kapazität nicht“ (Interview 

F16). Dies gilt auch für andere Bereiche, in denen es dann notwendig wird zusätzliche 

Leistungen, wie Gutachten, einzukaufen. Aber auch, wenn Themen bearbeitet werden, 

die „über das Tagesgeschäft hinausgehen, die dann doch eine so große Bedeutung haben, 

dass es Sinn macht noch mal Externe zu beauftragen“ (Interview F12).  

 

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Aspekt der Experten Einbindung, der in 

Frankfurt zu beobachten ist. Die Stadt hat für sich erkannt, dass „Dialog extrem wichtig“ 

ist (Interview F12) und hat deshalb das Nachhaltigkeitsforum gegründet, dass sich aus 

Vertretern unterschiedlicher Bereiche, wie Unternehmen, Hochschulen oder auch For-

schungseinrichtungen zusammensetzt und als Beratungsgremium fungiert (vgl. Interview 

12).  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es in Frankfurt sowohl interne als auch ex-

terne Experten gibt. Externe Experten werden insbesondere dann herangezogen, wenn 
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eine Aufgabe auf Basis der verfügbaren Personaldecke nicht geleistet werden kann oder 

es sich um eine Expertise handelt, die in der Verwaltung nicht verfügbar ist. Darüber 

hinaus versucht Frankfurt im regelmäßigen Dialog mit Experten Lösungsansätze zu ver-

schiedenen Fragestellungen zu erarbeiten.  

 

6.5.6 Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

Die sechste Dimension untersucht, wie Transparenz geschaffen wird und welche Mög-

lichkeiten genutzt werden um die Öffentlichkeit zu informieren.  

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits deutlich, dass Frankfurt das Internet stark 

nutzt um zu informieren, sodass es zu vielen Themen eigene Webseiten gibt. Im Alltag 

scheint es jedoch eine eher untergeordnete Rolle zu spielen, da es in den Interviews kaum 

genannt wird. So wird es zum einen eher als Ergänzung wahrgenommen, wie das Beispiel 

zeigt bei Wettbewerben die Fachöffentlichkeit einzubinden und darüber hinaus „erfolgt 

die Information aktuell über das Internet“ (Interview F16). Zum anderen wird es als Platt-

form gesehen, in der on demand, zum Beispiel Verbrauchswerte von Gebäuden abgerufen 

werden können. „Man kann sich die Verbrauchswerte aller städtischen Gebäude, der grö-

ßeren jedenfalls, im Internet angucken. (…) Unser Hochbauamt hat gnadenlos alles ins 

Internet gestellt. Wer da ein bisschen ins Detail will kann sich da reinfuchsen, man kann 

sogar den Stromverbrauch von Schulen und vom Zoo, im Internet genau angucken“ (In-

terview F F06). Außerdem wird das Internet als unverzichtbare Plattform betrachtet um 

die Bürger online zu befragen und so stärker einzubinden (vgl. Interview 18). 

 

Ein interessanter Aspekt der Schaffung von Öffentlichkeit, sind Auszeichnungen. Diese 

werden gerne genutzt um Themen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit oder auch der 

Politik zu rücken. Dabei kann die Auszeichnung der Stadt verliehen werden oder auch 

von der Stadt selbst ausgelobt sein (vgl. Interview F06 und F18). So können Wettbe-

werbe, wie der Green Capital Award, durchaus strategisch genutzt werden, denn man 

kann „einen Wettbewerb [nutzen], (…) um Umweltthemen zu pushen und damit dann 

vielleicht auch Entscheidungen in der Stadtverwaltung anzustoßen“ (Interview F10).  
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Im Falle des Green Capital Awards wird dieser sogar genutzt um „Frankfurt Green City 

(…) zu einer Dachmarke“ auszubauen unter der unterschiedliche Nachhaltigkeitsprojekte 

und -initiativen gebündelt werden (Interview F 14).  

 

Außerdem veröffentlicht Frankfurt regelmäßig unterschiedliche Berichte, wie die Jahres- 

und Energieberichte des Hochbauamtes. Sie dienen der Nachvollziehbarkeit und auch 

Kontrolle, aber auch als Legitimierung der eigenen Tätigkeit. Denn insbesondere das 

Energiemanagement, kann so dokumentieren, welche Einsparungen erreicht wurden (vgl. 

Interview F11).  

 

6.5.7 Weitere Praktiken 

Die Auswertung der Interviews hat weitere Praktiken aufgezeigt, die sich dem bisherigen 

Untersuchungsschema nur schwer zuordnen lassen. So sind Personen oder Einrichtungen, 

die als Treiber von Maßnahmen wirken, oft entscheidend für ein Projekt oder Thema. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie von einem Thema überzeugt sind und es befördern, 

unter Umständen auch gegen Widerstände. Im Idealfall haben sie zusätzlich eine entspre-

chende Leitungsposition inne. Eine solche Funktion kam z.B. der ehemaligen Oberbür-

germeisterin Petra Roth während der Bewerbung zum Green Capital Award zu. „Was wir 

natürlich als sehr hilfreich damals im Wettbewerb empfunden haben, war das engagierte 

Auftreten von Petra Roth…“ (Interview F 14). Ebenso wichtig ist es, dass die zentralen 

Personen eines Projekts diesem verbunden bleiben, denn „die Gefahr ist groß, dass es 

verpufft. Und zwar auch weil handelnde Personen nicht mehr da sind“ (Interview F17). 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt für die Erfolgsrelevanz eines Projekts - insbesondere 

wenn eine Bearbeitung durch Externe erfolgt. So hat sich für den Deutschen Wetterdienst, 

bei der Erstellung der Untersuchung zur Wärmebelastung Frankfurts durch den Klima-

wandel (s.a. Früh et al. 2011), ein zentraler Ansprechpartner, der als Türöffner in die 

Verwaltung fungiert, sehr bewährt (vgl. Interview F03). Somit sind Personen oder Ein-

richtungen die bestimmte Themen oder Projekte vorantreiben wichtig um diese zum Er-

folg zu bringen.  

 

Außerdem haben die Interviews gezeigt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, politisch 

gewollte Grünstrukturen, wie den Grüngürtel, durch gesetzlich verankerte Maßnahmen 
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vor einer künftigen Umnutzung zu schützen. So ist die Frankfurter Stadtverwaltung froh, 

dass der Grüngürtel ein Landschaftsschutzgebiet (LSG) ist, „weil der Grüngürtel allein 

ist auch ein Schutz, aber nur ein politischer Schutz. Den kann man jederzeit ändern. Aber 

LSG ist ein gesetzlicher Schutz. Und das ist das, was eigentlich hilft“. Es ist also nicht 

immer ausreichend um den Nutzen einer Maßnahme zu wissen, sondern es gilt auch sie 

gegen künftige Änderungen zu schützen.  

 

6.6 Zusammenfassung 

Wie in Stuttgart auch wurden im vorangegangenen Kapitel, die Wissenspraktiken in 

Frankfurt anhand einer Dokumentenanalyse sowie Interviews identifiziert und den sechs 

Dimensionen der Wissensgenerierung zugeordnet. Auch in Frankfurt gibt es Praktiken 

aller sechs Dimensionen sowie solche, die sich keiner der Dimension zuordnen lassen.  

 

Die epistemische Dimension der Strukturen der Wissensgenerierung drückt sich in Frank-

furt durch unterschiedliche gewachsene und etablierte Strukturen aus. Stadtintern sind 

hier u.a. das Energiereferat, die Koordinierungsgruppe Klimawandel sowie Austauschfo-

ren, die im Kontext des Green City Prozesses etabliert wurden, zu nennen. Darüber hinaus 

hat die Stadt Frankfurt – ähnlich wie Stuttgart auch – Raum für einen Wissensaustausch 

geschaffen, der über die eigene Verwaltung hinausgeht, zu nennen sind hier u.a. das Ener-

gieforum Banken und Büro sowie Bürgerbeteiligungsprozesse. Die Interviews haben dar-

über hinaus gezeigt, dass es innerhalb der Verwaltung zahlreiche Arbeitskreise und re-

gelmäßige Austauschformate gibt, diese werden einerseits als notwendig erachtet, wobei 

auch darauf hingewiesen wurde, dass es nicht zu viele werden sollten. Darüber hinaus 

können Ereignisse, wie eine Wettbewerbsteilnahme, den Austausch innerhalb der Ver-

waltung befördern, da dadurch persönliche Kontakte ämterübergreifend gestärkt werden 

und somit informelle Strukturen der Wissensgenerierung etabliert werden. Insbesondere 

letzteres wird als hilfreich empfunden. Entsprechend positiv wurden auch persönliche 

Kontakte und Austauschprozesse im Rahmen von Städtenetzwerken, wie dem Klima-

Bündnis, genannt.  

 

Praktiken der Legitimierung konnten auch in Frankfurt identifiziert werden. Zum einen 

findet eine Legitimierung des Handelns über gesetzliche Vorgaben statt und etablierte 
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Verfahren, wie zum Beispiel Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung oder auch die 

europäische Gesetzgebung. Darüber hinaus konnten weitere Praktiken identifiziert wer-

den: So wird in Frankfurt, ähnlich wie in Stuttgart, das klimapolitische Handeln gerne mit 

der Wirtschaftlichkeit begründet. Ein Beispiel hierfür ist, das Etablieren der Passivhaus-

bauweise als Standard für kommunale Bauvorhaben. Hier wird argumentiert, dass Be-

rechnungen gezeigt haben, dass diese Bauweise wirtschaftlicher ist als andere. Gleichzei-

tig wurde mit dem Passivhausbeschluss eine verbindliche Regelung eingeführt. Weiterhin 

nutzt Frankfurt internationale Wettbewerbe sowie Mitgliedschaften in Städtenetzwerken 

gerne um Maßnahmen zu rechtfertigen, wie u.a. die Interviews zeigen. Ähnlich wie in 

Stuttgart auch, ist Frankfurt bestrebt mit seinem Handeln eine Vorbildwirkung zu erzie-

len. Hierbei wird die Auffassung vertreten, dass man als Vorreiter die gewünschten Stan-

dards auch vorleben muss.  

 

Bei der Betrachtung der Praktiken der Darstellung von Wissen wurde deutlich, dass 

Frankfurt ebenfalls gerne auf das Erstellen von Strategie- und Konzeptpapiere, wie z.B. 

das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept oder auch den Klimaplanatlas, zurück 

greift. Ein weiteres gern genutztes Mittel, dass auch der Praktik der öffentlichen Wissens-

vermittlung zugerechnet werden kann, ist das Internet.  

 

Zur Schaffung objektiven Wissens greift Frankfurt auf verschiedene Praktiken zurück. 

So spielen, wie in Stuttgart auch, Zahlen, Daten und Fakten eine zentrale Rolle. Beispiel 

hierfür ist die Kooperation mit dem Deutschen Wetterdienst, die die zukünftige städtische 

Wärmebelastung Frankfurts mit Hilfe von Simulationen untersucht. Auch der Klima-

planatlas stellt klimatische Erkenntnisse übersichtlich in Form von Karten dar. Darüber 

hinaus sind Kosten ebenfalls immer wieder gut bezifferbare Informationen, die heran ge-

zogen werden. Weiterhin ist in Frankfurt außerdem zu beobachten, dass kollektiv geteilte 

Erfahrungen, wie der Hitzesommer 2003, als objektiv gelten.  
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Weiterhin nutzt Frankfurt die Expertise von anerkannten Experten. Zum einen haben sich 

Verwaltungseinheiten als solche etabliert – allen voran das Energiereferat. Darüber hin-

aus, werden Experten aus Universitäten und Forschungseinrichtungen269 in unterschied-

lichen Kontexten genutzt. Im Gegensatz zu Stuttgart nutzt Frankfurt außerdem Aus-

tauschforen, wie das Nachhaltigkeitsforum, um Experten zusammen zu bringen und ge-

meinsam über Fragestellungen und Herausforderungen der Stadt nachzudenken. Über die 

forschungsnahen Experten hinaus nutzt Frankfurt externe Expertise, wie Ingenieurdienst-

leistungen, vor allem dann wenn die benötigte Expertise innerhalb der Verwaltung nicht 

vorhanden ist oder die notwendigen Ressourcen nicht vorhanden sind.  

 

Was Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung betrifft, so betreibt die Stadt Frank-

furt intensive Öffentlichkeitarbeit in unterschiedlichsten Ausprägungen. So finden sich 

zum einen regelmäßige Publikationen, wie Energieberichte. Darüber hinaus gibt es zahl-

reiche Flyer, Broschüren, Hefte, etc. zu den unterschiedlichen Maßnahmen der Stadt und 

ganz selbstverständlich wird dies alles im Internet aufbereitet und zur Verfügung gestellt.  

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews genannt wurde, sind Auszeichnungen; sowohl 

solche die die Stadt erhält als auch solche, die die Stadt selbst verleiht, denn so wird 

positive Öffentlichkeit geschaffen.  

 

Darüber hinaus konnten Praktiken identifiziert werden, die den bestehenden Dimensio-

nen nicht gut zugeordnet werden konnten. So wurde in den Interviews deutlich, dass Men-

schen (idealweise in Schlüsselpositionen), die als Treiber für ein Thema fungieren wich-

tig sind um besagtes Thema voranzutreiben.  

  

                                                 

269 Dazu kann in diesem Kontext auch der Deutsche Wetterdienst gezählt werden.  
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Tabelle 22: Erkennbare Praktiken Frankfurts 

epistemische  

Dimensionen 
beobachtete Praktik 

Strukturen der 

Wissensgener-

ierung 

Koordinierungsgruppe Klimawandel, Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Energiereferat 

Energieforum Banken und Büro (wechsel des Adressats/Zielgruppe) 

Gründung Energiereferat und Energiemanagement 

Expertenworkshops 

Klimaschutzbeirat 

Koordinierungsgruppe Klimawandel 

Projektbüro GrünGürtel 

GrünGürtel GmbH 

Projektgruppe GrünGürtel 

Green City: Lenkungskreis, Arbeitsgruppe, Nachhaltigkeitsforum 

Stadtdialog/Bürgerbeteiligung 

Regelmäßige Jour Fixe/Arbeitskreise 

Austausch mit anderen Städten 

Praktiken der 

Legitimierung 

Kumulieren und Panaschieren, (Regierungs)Koalition, Direktwahl 

Passivhausstandard  Setzen von Standards 

Argumentation mit Wirtschaftlichkeit 

Loben von Einheiten 

Repetition 

Klimaanpassungskonzept 

GrünGürtel Ergebnisbericht 

Speichen und Strahlen Konzept 

Wettbewerbsteilnahme Green City Award 

Beschluss Stadtverordnetenversammlung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept 

Beschlüsse 

gesetzliche Vorgaben 

Verpflichtungen im Rahmen von Städtenetzwerken 

Vorreiter/Vorbild 

Wirtschaftlichkeit 

Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

Klimaplanatlas, (Leitlinie wirtschaftliches Bauen) 

Energie- und Klimaschutzkonzept 

Masterplan 100% Klimaschutz 

(abgeschlossenes integriertes Stadtentwicklungskonzept) 

Klimaanpassungskonzept 

GrünGürtel Ergebnisbericht 

Speichen und Strahlen Konzept 

PlanAS, Baulückenatlas 

Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem 

Wissen 

Klimasimulation 

Bewertungsmatrix  

zu erwartende Kosten 

Klimaplanatlas 

(abgeschlossenes integriertes Stadtentwicklungskonzept) 

Richt-/Grenzwerte 

Kollektive Erfahrungen 

Anerkannte Ex-

perten 

Universität Kassel,  

DWD  

Energiereferat 

Fraunhofer Institut für Bauphysik 

Expertenworkshops 

Nachhaltigkeitsforum 

Praktiken der 

öffentlichen 

Wissensvermitt-

lung 

regelmäßige Publikationen, Webseite mit Verbräuchen der Stadt, Energiebericht, Erfolgsbetei-

ligung für Nutzer 

(Setzen von Standards) 

Webseiten, Flyer, Publikationen 
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Repetition von Inhalten 

Broschüren Klimaschutzberichte 

Flyer Speichen und Strahlen 

Webseite und Broschüren zur Green City 

Webseite, Broschüren und Zeitung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept „Frankfurt 

2030“ 

ggf. neue Kate-

gorie 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis, Erfolgsbeteiligung für Nutzer, Leitlinie wirtschaftli-

ches bauen 

Wissensgenerierungsprozess GrünGürtel (Sommerakademie, Kongress, Bürgerwettbewerb)  

strukturierte Austauschprozesse 

Fahrradtour 

Personen als Treiber 

Gesetzl. Verbindlichkeit schaffen (u.a. GrünGürtel) 

Externer Impuls 

Quelle: eigene Darstellung  
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Insgesamt hat die Untersuchung Frankfurts gezeigt, dass auch in Frankfurt zahlreiche 

Praktiken der Wissensgenerierung identifiziert werden können270. Zeitlich beschäftigte 

sich Frankfurt zunächst mit dem Klimaschutz und nachgelagert mit dem Thema Klima-

anpassung, wie auch Tabelle 23 zeigt.  

Tabelle 23: Meilensteine des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Frankfurt 

Jahr Klimaschutz Klimaanpassung 

1983 

Gründung des Büros für ökologisches 

Bauen und Energieeinsparung im Hoch-

bauamt 

 

1990 

Mitbegründung des Klima-Bündnis  

Gründung des Energiemanagements 

Gründung des Energiereferats 

 

1991 
Beschluss der Stadtverordnetenversamm-

lung zur Klimaoffensive 
Beschluss der GrünGürtel-Verfassung 

1994  

GrünGürtel wird durch das Regierungs-

präsidium Darmstadt zum Landschafts-

schutzgebiet 

1995  Erstellung des ersten Klimaplanatlas 

1996 

Magistratsbeschluss „Beitrag zur Haus-

haltsentlastung durch Energie- und Was-

sersparmaßnahmen“ ermöglichte internes 

Contracting  

 

1998 
Start des Programms „Erfolgsbeteiligung 

für Nutzer“ 
 

2001 
Einführung der „Leitlinien zum wirt-

schaftlichen Bauen“271 
 

2007 Passivhausstandard wird beschlossen  

2008  

Gründung der Koordinierungsgruppe Kli-

mawandel 

Novellierung des Klimaplanatlas 

2009 
Beschluss des Energie- und Klimaschutz-

konzept 
 

2013 
Start des Projekts: Masterplan „100%Kli-

maschutz“ 
 

2014  
Verabschiedung der „Frankfurter Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel“ 

2015 
Veröffentlichung des Masterplan 

„100%Klimaschutz“ 
 

2016  Novellierung Klimaplanatlas 

2017   
Verabschiedung des Förderprogramms 

Klimaanpassung 

Quelle: eigene Darstellung  

                                                 

270 Wobei diese sicherlich nicht vollständig sind.  
271 Wird seither regelmäßig aktualisiert.  
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7. Auswertende Analyse 

7.1 Vergleichende Analyse Frankfurts und Stuttgarts 

Zu Beginn der Arbeit wurde ausgearbeitet272, dass Wissen für Städte eine zentrale Rolle 

spielt und grundlegend für politische Maßnahmen ist. Auch für planerische Aktivitäten 

wird Wissen in seinen unterschiedlichen Ausprägungen benötigt. Um nun die Wissens-

generierung in den Städten Frankfurt und Stuttgart näher untersuchen zu können wurden 

zunächst grundlegende Begriffe geklärt. So wird unter Wissen Handlungsfähigkeit als 

Ergebnis eines Sinngebungsprozesses verstanden. Unterschieden wird außerdem Wissen 

in Organisationen, da nach Willke (2011, S. 70) Strukturen, Prozesse und Regelsysteme 

Merkmale von Wissen in Organisationen sind, ist davon auszugehen, dass sich ein ver-

ändertes organisationales Wissen durch veränderte Strukturen, Prozesse und/oder Regel-

systeme ausdrückt indem die Informationen in die relevante Praxis eingebaut werden. 

D.h. diese Veränderungen werden sich durch veränderte Praktiken ausdrücken. Unter 

Praktiken wiederum werden wissensbasierte Verhaltensroutinen verstanden, die sich in 

einem durch die jeweilige Wissensordnung gesetzten Handlungsrahmen bewegen. Des-

halb lassen sich Wissensordnungen durch die Identifikation von Praktiken unterscheiden. 

Um nun diese Praktiken zu sortieren wurde auf das Konzept der civic epistemologies von 

Sheila Jasanoff (2005) sowie die entsprechende Weiterentwicklung von Straßheim (2012) 

zurück gegriffen. Um diesen Ansatz für die Untersuchung von Kommunen anwenden zu 

können wurden die Dimensionen angepasst. Diese lauten wie folgt:  

1. Strukturen der Wissensgenerierung 

2. Praktiken der Legitimierung 

3. Praktiken der Darstellung von Wissen 

4. Schaffung von objektivem /objektiviertem Wissen 

5. Anerkannte Experten 

6. Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung 

 

Anschließend wurden die Städte Frankfurt und Stuttgart mit Hilfe einer Dokumentenana-

lyse sowie der Auswertung Leitfaden gestützter Interviews mit Blick auf ihre Praktiken 

                                                 

272 S.a. Kapitel 2.1 
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der Wissensgenerierung untersucht und diese den sechs epistemischen Dimensionen zu-

geordnet, um so Wissensprozesse und ggf. auch Muster zu identifizieren.  

 

Durch dieses Vorgehen konnten in beiden Städten im Themenfeld des Klimwandels zahl-

reiche Praktiken identifiziert werden, die im Folgenden hinsichtlich ihrer Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede verglichen werden, aber auch relevante Rahmenbedingungen, die 

sich auf das Handeln der jeweiligen Stadt auswirken, werden betrachtet.  

Tabelle 24: Übersicht der identifizierten Praktiken Stuttgarts und Frankfurts 

epistemische  

Dimensionen 

Stuttgart Frankfurt 

Strukturen der Wis-

sensgenerierung 

Abteilung Stadtklimatologie 

Neugründung Stadtwerke 

Klima-Bündnis 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des 

Energiekonzepts „Urbanisierung der 

Energiewende in Stuttgart“ 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% 

Klimaschutz“ 

Arbeitsgruppe Klimaanpassungskonzept 

Einwerben von (staatlichen) Mitteln 

Lenkungsgruppe Stadtentwicklungskon-

zept 

Dialogprozess Stadtentwicklungskonzept 

NBS 

SIM – Baulandkommission 

Regelmäßige Jour Fixe 

Ämter zuschnitt 

hohe Termindichte des zuständigen Aus-

schusses 

Koordinierungsgruppe Klimawandel, Mit-

gliedschaft im Klima-Bündnis, Energiere-

ferat 

Energieforum Banken und Büro (wechsel 

des Adressats/Zielgruppe) 

Gründung Energiereferat und Energiema-

nagement 

Expertenworkshops 

Klimaschutzbeirat 

Koordinierungsgruppe Klimawandel 

Projektbüro GrünGürtel 

GrünGürtel GmbH 

Projektgruppe GrünGürtel 

Green City: Lenkungskreis, Arbeits-

gruppe, Nachhaltigkeitsforum 

Stadtdialog/Bürgerbeteiligung 

Regelmäßige Jour Fixe/Arbeitskreise 

Austausch mit anderen Städten 

Praktiken der Legit-

imierung 

Topographische Lage/Überhitzung (Dach-

begrünung) 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Stärker personenbezogene Wahl, wech-

selnde Mehrheiten, keine Koalitionen  

Klimaschutz als Wirtschaftsförderung 

Wirtschaftlichkeit 

Stadtinternes Contracting  Kostener-

sparnis 

Energieerlass  Abt. Energiewirtschaft 

Erhebung von Emissionsdaten 

Repetition 

SIM – Gremiengang 

BauGB Novelle 2011 

Loben von Einheiten 

Kumulieren und Panaschieren, (Regie-

rungs)Koalition, Direktwahl 

Passivhausstandard  Setzen von Stan-

dards 

Argumentation mit Wirtschaftlichkeit 

Loben von Einheiten 

Repetition 

Klimaanpassungskonzept 

GrünGürtel Ergebnisbericht 

Speichen und Strahlen Konzept 

Wettbewerbsteilnahme Green City Award 

Beschluss Stadtverordnetenversammlung 

zum integrierten Stadtentwicklungskon-

zept 

Beschlüsse 

gesetzliche Vorgaben 

Verpflichtungen im Rahmen von Städte-

netzwerken 

Vorreiter/Vorbild 

Wirtschaftlichkeit 
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Praktiken der Darstel-

lung von Wissen 

Stadtentwicklungskonzept, Flächennut-

zungsplan, Bebauungsplan 

Energiekonzept 

Klimaschutzkonzept (KLIKS) 

SEE: Roadmap 2050 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Klimaanpassungskonzept 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform  

NBS 

Klimaatlas 

Klimaplanatlas, (Leitlinie wirtschaftliches 

Bauen) 

Energie- und Klimaschutzkonzept 

Masterplan 100% Klimaschutz 

(abgeschlossenes integriertes Stadtent-

wicklungskonzept) 

Klimaanpassungskonzept 

GrünGürtel Ergebnisbericht 

Speichen und Strahlen Konzept 

PlanAS, Baulückenatlas 

Schaffung von objekti-

vem/ objektiviertem 

Wissen 

Messungen, Experimente, jährlicher Ener-

giebericht 

Energiemanagement, makroskopisches 

und mikroskopisches Bilanzmodell (SEE), 

Pilotprojekte in Privathaushalten (SEE) 

Erhebung von Emissionsdaten 

Überwachung der Energie- und Wasser-

verbräuche (SEKS) 

NBS – Erhebung bestehender Bauflächen-

potenziale 

Innenentwicklung wg. rechnerischem 

Nachweis 

Simulationen im Rahmen des KlippS 

Kollektiv geteilte Erfahrungen 

Klimasimulation 

Bewertungsmatrix  

zu erwartende Kosten 

Klimaplanatlas 

(abgeschlossenes integriertes Stadtent-

wicklungskonzept) 

Richt-/Grenzwerte 

Kollektive Erfahrungen 

Anerkannte Experten 

Abteilung Stadtklimatologie 

Fraunhofer für Bauphysik, Universität 

Stuttgart, EnBW (alle SEE) 

Mitglieder der Lenkungsgruppe Stadtent-

wicklungskonzept 

Kooperation mit Institut für Städtebau und 

Landesplanung (KIT) 

Kooperation mit der Professur für Meteo-

rologie und Klimatologie der Albert-Lud-

wigs-Universität Freiburg 

Universität Kassel,  

DWD  

Energiereferat 

Fraunhofer Institut für Bauphysik 

Expertenworkshops 

Nachhaltigkeitsforum 

Praktiken der öffentli-

chen Wissensvermitt-

lung 

Publikationen, Webseite, jährlicher Ener-

giebericht, Planwerke (wie Flächennut-

zungsplan, etc.) 

Energiesparen an Schulen  Bildungs-

auftrag 

Runde Tische (SEE) 

Einbindung/Beteiligung im Rahmen des 

Energiekonzepts „Urbanisierung der 

Energiewende in Stuttgart“ 

Beratung von kleinen und mittleren Un-

ternehmen (ECOfit) 

Beteiligungsprozess „Masterplan 100% 

Klimaschutz“ 

Rahmenplan Halbhöhenlagen 

Repetition 

NBS – Arealpass/GIS-Plattform online 

SIM online 

regelmäßige Publikationen, Webseite mit 

Verbräuchen der Stadt, Energiebericht, 

Erfolgsbeteiligung für Nutzer 

(Setzen von Standards) 

Webseiten, Flyer, Publikationen 

Repetition von Inhalten 

Broschüren Klimaschutzberichte 

Flyer Speichen und Strahlen 

Webseite und Broschüren zur Green City 

Webseite, Broschüren und Zeitung zum in-

tegrierten Stadtentwicklungskonzept 

„Frankfurt 2030“ 

ggf. neue Kategorie 

Energieerlass  verbindl. Regelwerk 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis 

Anreize (Energiesparlampenaktion) 

Verbindl. Energie-Anforderung u.a. in 

städtebaul. Verträgen 

Wissenstransfer (Bereitstellung Bilanzie-

rungstool) 

Selbstverpflichtung im Klima-Bündnis, 

Erfolgsbeteiligung für Nutzer, Leitlinie 

wirtschaftliches bauen 

Wissensgenerierungsprozess GrünGürtel 

(Sommerakademie, Kongress, Bürger-

wettbewerb)  strukturierte Austausch-

prozesse 



  

 

240 

 

Monitoring 

Ext. Ereignisse 

Transparenz 

Standards 

Proaktives Handeln 

Fahrradtour 

Personen als Treiber 

Gesetzl. Verbindlichkeit schaffen (u.a. 

GrünGürtel) 

Externer Impuls 

Quelle: eigene Darstellung 

 

7.1.1 Strukturen der Wissensgenerierung im Vergleich 

Frankfurt und Stuttgart sind – wie in Kapitel 3.2 gezeigt – beides Städte mit ähnlichen 

Ausgangsbedingungen, was z.B. die Einwohnerzahl oder auch die Lage in einer Metro-

polregion betrifft, weswegen sie für die Untersuchung ausgewählt wurden.  

 

Vergleicht man nun die identifizierten Praktiken der Dimension Strukturen der Wissens-

generierung, so sind beide Städte Mitglieder in Städtenetzwerken, wie dem Klima-Bünd-

nis, was in beiden Städten gerne zum Austausch und auch als externer Impuls genutzt 

wird. Frankfurt ist sogar Gründungsmitglied des Klima-Bündnisses. In beiden Städten 

finden sich außerdem verschiedene interne und externe Austauschformate. Gemeint sind 

damit z.B. Jour Fixe, Runde Tische, Arbeitskreise, etc. In Frankfurt wurde deutlich, dass 

die Notwendigkeit für regelmäßige interne Austauschprozesse gesehen wird, jedoch auch 

an manchen Stellen der Eindruck besteht, dass diese überhand nehmen. So wurde in den 

Interviews deutlich, dass eher zu viele als zu wenig Arbeitskreise bestehen (vgl. Interview 

F09 und F10). In Stuttgart ist diesbezüglich der Eindruck entstanden, dass hier ein ausge-

wogenes Gleichgewicht besteht. Es wurde sogar betont, dass der eigene Planungsaus-

schuss eine hohe Termindichte hat, was positiv bewertet wurde (vgl. Interview S14). In 

Stuttgart wurde außerdem deutlich, dass es als nützlich empfunden wird, dass alle für den 

Themenbereich Klimawandel relevanten Ämter im selben Referat gebündelt sind, was 

den Austausch befördert. In Frankfurt hingegen wurde deutlich, dass es zunächst gilt in-

terne Hürden zu überwinden, die sich aus den verschiedenen Dezernaten und deren in-

haltlichem Zuschnitt ergeben (vgl. u.a. Interview F14). Dafür wurde z.B. bewusst die Be-

werbung um den Green City Award genutzt. Nicht bewertet werden kann, ob es diese 

Hürden auch in Stuttgart gäbe, wenn der inhaltliche Zuschnitt anders wäre.  

 

In beiden Städten wurde in den Interviews deutlich, dass eine persönliche Bekanntschaft 

der Mitarbeiter, sowohl verwaltungsintern aber auch mit Kollegen anderer Städte, immer 

hilfreich ist, da der persönliche Kontakt einen unkomplizierten Austausch gerne auch ad 
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hoc befördert und damit die Beschaffung von Informationen oder das pragmatische fin-

den von Lösungen erleichtert (vgl. z.B. Interview F10, F12, F18 oder S01). Einen gegen-

teiligen Effekt können interne Unstimmigkeiten, z.B. resultierend aus unklaren Zustän-

digkeiten, haben. 

 

In beiden Städten gibt es Parallelen, was Verwaltungseinheiten betrifft, so verfügen beide 

Städte über ein Energiemanagement, das die Verbräuche ihrer jeweiligen Stadt überwacht 

und bestrebt ist Ressourcen einzusparen. In beiden Fällen wird das Handeln über die er-

zielten Einsparungen legitimiert und beide Einheiten stellen Informationen online zur 

Verfügung inkl. Material, das von anderen Nutzern zur Ressourceneinsparung und –

Überwachung genutzt werden kann. Beide Einheiten werden in ihrer jeweiligen Stadt 

nicht in Frage gestellt, sodass davon ausgegangen werden muss, dass sich eine solche 

Einheit für Städte – zumindest ab einer gewissen Größe – bewährt.  

 

Sowohl in Stuttgart als auch in Frankfurt finden sich Verwaltungseinheiten, die in ihrer 

jeweiligen Stadt inzwischen fest etabliert und verankert sind. Dabei handelt es sich zum 

einen um das Energiereferat Frankfurts und zum anderen um die Abteilung Stadtklima-

tologie in Stuttgart. Sie sind zwar inhaltlich unterschiedlich ausgereichtet, haben sich al-

lerdings beide im Laufe ihrer Existenz der Herausforderung gegenüber gesehen, dass ei-

gene Bestehen rechtfertigen zu müssen. Die Abteilung Stadtklimatologie hat deshalb ei-

gene Forschungsarbeit geleistet, während das Energiereferat über die Einwerbung von 

Drittmitteln die eigene Position gestärkt hat. Beide Verwaltungseinheiten sind in ihren 

jeweiligen Städten inzwischen auch anerkannte Experten.  

 

Darüber hinaus hat Stuttgart u.a. mit dem Nachhaltigen Bauflächenmanagement Stuttgart 

(NBS) ein Werkzeug geschaffen um Wissen abteilungsübergreifend zu sammeln, aufzu-

bereiten und schnell verfügbar zu haben. Außerdem werden diese Informationen (aus-

zugsweise) auch online bereitgestellt, sodass diese Informationen leicht zur Verfügung 

stehen (s.a. Kapitel 5.4.2). Ein Ähnliches Werkzeug steht mit PlanAS auch in Frankfurt 

zur Verfügung, wobei hierfür keine vertiefenden Informationen vorlagen, sodass nur die 

online verfügbaren Informationen einfließen konnten (s.a. Kapitel 6.1.2). Diese beiden 

Datenbanken wurden, der Dimension der Strukturen der Wissensgenerierung zugeordnet, 
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da – insbesondere das NBS – als Wissensspeicher fungiert, damit ggf. relevantes Wissen 

über Flächen auch kurzfristig verfügbar ist (vgl. Interview S02 und S07).   

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass sich Stuttgart und Frankfurt in der Wahl ihrer Prakti-

ken im Rahmen der Dimension Strukturen der Wissensgenerierung ähneln. So findet man 

in beiden Städten die Mitgliedschaft in Städtenetzwerken, Bürgerbeteiligungen und Dia-

logprozesse, regelmäßige interne Austauschbeziehungen sowie etablierte Verwaltungs-

einheiten. Frankfurt erscheint etwas kompetitiver orientiert zu sein als Stuttgart, was ins-

besondere die Interviews zur Bewerbung um den Green City Award nahelegen (z.B. In-

terview F14). Außerdem scheint Frankfurt stärker externe Experten einzubinden, worauf 

u.a. das Nachhaltigkeitsforum, ein regelmäßiges Treffen verschiedener Experten zu ver-

schiedenen Frankfurter Fragestellungen, schließen lässt.  

 

7.1.2 Praktiken der Legitimierung im Vergleich 

In beiden Städten finden sich Maßnahmen, die auf gesetzliche Vorgaben zurückzuführen 

sind, wie z.B. Maßnahmen zur Feinstaubreduktion und die auch eindeutig mit dieser Ver-

pflichtung gerechtfertigt werden. Auch Aufträge an die Verwaltung, die sich aus Be-

schlüssen der jeweiligen Stadtparlamente ergeben, dienen natürlich der Legitimationen. 

Diese sind wiederum so selbstverständlich, dass sie kaum explizite Erwähnung finden. 

Wobei auch angemerkt werden muss, dass Beschlüsse sowohl die Verwaltung als auch 

die jeweiligen Gremien selbst in die Pflicht nehmen. Darüber hinaus sind beide Städte in 

Städtenetzwerken aktiv und insbesondere die damit einhergehenden Verpflichtungen 

werden gerne als Handlungslegitimation herangezogen. So ist der Beitritt zum Klima-

Bündnis für Stuttgart mit ausschlaggebend für das erste Klimaschutzkonzept aus dem 

Jahr 1997. Ein weiteres starkes Argumentationsmuster in beiden Städten ist die Wirt-

schaftlichkeit von insbesondere Klimaschutzmaßnahmen. Stuttgart argumentiert bei-

spielsweise gerne, dass Klimaschutzmaßnahmen Kosten sparen und auch die lokale Wirt-

schaft fördern. Ein ähnliches Vorgehen ist auch in Frankfurt zu beobachten, so hat sich 

Frankfurt u.a. auf Grund der Wirtschaftlichkeit für die Vorgabe zur Errichtung von Neu-

bauten im Passivhausstandrad entschieden (s.a. Kapitel 6.2).  
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In Stuttgart findet sich außerdem ein weiteres starkes Argumentationsmuster, das sich 

über die letzten Jahrzehnte verfestigt hat. Hierbei handelt es sich um die topographische 

Lage Stuttgarts in einem Talkessel. Bedingt durch diese ist es notwendig Kaltluftentste-

hungsgebiete und Frischluftschneisen zu schützen, um so eine lebenswerte Stadt zu er-

halten. Papiere, wie der Rahmenplan Halbhöhenlagen, dienen dann in einem zweiten 

Schritt dazu auch einzelne Grundstücke in diesen Gesamtzusammenhang zu setzen (s.a. 

Kapitel 5.3.2).  

 

Am Beispiel der topographischen Lage wir außerdem eine weitere Praktik deutlich, die 

sich in anderer Form auch in Frankfurt273 findet, und zwar die Praktik der Repetition, also 

der beständigen Wiederholung einer Information und damit ihrer Verfestigung.  

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass neben strukturellen Legitimierungsaspekten, wie ge-

setzlichen Vorgaben oder Beschlüssen der Stadtparlamente, in beiden Städten die Wirt-

schaftlichkeit von Maßnahmen zur Legitimierung herangezogen werden, was sicherlich 

auch darin begründet liegt, dass sich diese gut beziffern lässt. Darüber hinaus nutzen beide 

Städte Wiederholungen von Informationen um Inhalte zu verfestigen.  

 

Ein deutlicher Unterschied in beiden Städten ist, die große Dominanz und Relevanz der 

topographischen Lage Stuttgarts um Maßnahmen und Handlungen zu legitimieren.  

 

7.1.3 Praktiken der Darstellung von Wissen im Vergleich 

Die Dimension Praktiken der Darstellung von Wissen zielt primär auf Konzept- und Stra-

tegiepapiere der jeweiligen Städte ab. Und so finden sich in dieser Dimension zahlreiche 

Parallelen. So verfügen beide Städte sowohl über ein Klimaschutz- als auch ein Klima-

anpassungskonzept. Stuttgart veröffentlichte das erste Klimaschutzkonzept 1997 und das 

erste Klimaanpassungskonzept 2012. Frankfurt wiederum verabschiedete 2008 das erste 

Klimaschutzkonzept und 2014 das erste Klimaanpassungskonzept. Außerdem wurden 

beide Städte im Rahmen des Projekts „Masterplan 100% Klimaschutz gefördert – Frank-

furt zeitlich vor Stuttgart. Beide Städte verfügen über ein Stadtentwicklungskonzept, 

                                                 

273 In Frankfurt geht es oft um eingegangenen Verpflichtungen und die selbst gesteckten Klimaschutz-

ziele.  
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Energiekonzept sowie diverse online Angebote, wie ein Baulückenkataster/-atlas. Insge-

samt ähneln sich Frankfurt und Stuttgart stark in dieser Dimension. Wobei der Rahmen-

plan Halbhöhenlagen ein Alleinstellungsmerkmal Stuttgarts darstellt und sich in Frank-

furt der Klimaplanatlas als informelle Planungsgrundlage, die übersichtlich klimatische 

Gegebenheiten darstellt, bewährt hat.  

 

7.1.4 Schaffung von objektivem/objektiviertem Wissen im Vergleich 

Mit der Dimension Praktiken der Schaffung von objektivem/objektiviertem Wissen wer-

den Praktiken betrachtet, die darauf abzielen mit Daten und Fakten Wissen zu erheben 

und nutzbar zu machen. Beispiele dafür sind Simulationen, Experimente, Modellierun-

gen, etc.  

 

In Frankfurt wurde mit dem Klimaplanatlas ein Planwerk geschaffen, das auf Basis wis-

senschaftlicher Erkenntnisse solche Klimadaten übersichtlich in einer Karte darstellt. So 

ist die Umsetzung im Klimaplanatlas zwar klar auch der Dimension Darstellung von Wis-

sen zuzuordnen, die Grundlage bilden jedoch wissenschaftliche Erkenntnisse. Darüber 

hinaus arbeitet Frankfurt mit einer Klimasimulation des Deutschen Wetterdienstes. Au-

ßerdem ist in Frankfurt die Einhaltung von messbaren gesetzliche Richt- und Grenzwerte 

eine Praktik, genauso wie bezifferbare Kosten.  

 

In Stuttgart hingegen werden mehr Daten hausintern erhoben, so verfügt die Abteilung 

Stadtklimatologie über eine eigene Infrastruktur für Messungen274. Außerdem wurden in 

der Vergangenheit Experimente mit Tracergas zur Durchlüftung der Stadt durchgeführt. 

In kleinerem Maßstab erfolgt dies zum Teil auch mit einem Stadtmodell im Windkanal. 

In Interviews wurde deutlich, dass solche Erkenntnisse wichtig sind um eine gute Argu-

mentationsgrundlage zu haben um auch gegen Kosten argumentieren zu können (vgl. In-

terview S04). Auch im Kontext des Projekts SEE werden Erkenntnisse durch Experi-

mente gewonnen, mit dem Ziel diese später auch in einem größeren Maßstab, u.a. in Pri-

vathaushalten, anzuwenden.  

 

                                                 

274 U.a. eine Vielkomponenten Messstation (s.a. Kapitel 5.1.1.1).  
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Somit wird in dieser Dimension ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Städten 

erkennbar. Stuttgart ist eine gute Datengrundlage wichtig, sodass diese auch durch Ver-

waltungseinheiten selbst erhoben werden, was für eine Stadt eher untypisch ist. Sie ist 

notwendig da nur so eine solide Argumentation möglich ist, was insbesondere im Kontext 

der Kessellage Stuttgarts erforderlich ist.  

 

In Frankfurt sind solche Informationen zwar auch notwendig, werden jedoch durch ex-

terne Experten erstellt, wie u.a. am Klimaplanatlas deutlich wird. Insgesamt entsteht der 

Eindruck, das in Frankfurt zwar Simulationen, etc. zwar ebenfalls gebraucht werden, je-

doch einen nicht ganz so hohen Stellenwert einnehmen, wie das in Stuttgart der Fall ist.  

 

7.1.5 Anerkannte Experten im Vergleich 

Die Einbindung anerkannter Experten findet man in beiden Städten, wobei sich die Aus-

prägung doch unterscheidet. Frankfurt bindet stärker auch externe Experten, wie z.B. den 

Deutschen Wetterdienst, die Universität Kassel oder auch das Fraunhofer Institut für Bau-

physik ein. Darüber hinaus wurde in Frankfurt mit dem Nachhaltigkeitsforum ein Format 

geschaffen, in dem interne und externe Experten zusammen kommen und sich zu ver-

schiedenen Fragestellungen auszutauschen. Als interne Experten zu Fragen des Klima-

schutzes fungiert das Energiereferat, das es in Frankfurt seit Beginn der 1990er Jahre gibt.  

 

Stuttgart hingegen bindet zwar auch externe Experten ein, jedoch weniger als das in 

Frankfurt der Fall ist. Allseits anerkannte und respektierte Experten sitzen in Stuttgart in 

der Abteilung Stadtklimatologie. In Interviews wird immer wieder auf diese Abteilung, 

ihre Expertise und auch die Notwendigkeit sie in Planungsprozessen einzubinden verwie-

sen. In einzelnen Projekten findet man darüber hinaus auch die Kooperation mit externen 

Einrichtungen, wie Universitäten und Fraunhofer Instituten. Das starke Vertrauen in die 

eigene Verwaltung, kann auch an der Erfahrung liegen, dass in der Vergangenheit hinzu-

gezogene externe Experten, insbesondere in Fragen des Stadtklimas, sich immer wieder 

auf die Abteilung Stadtklimatologie und deren Forschung bezogen haben.  
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Man kann also festhalten, dass Stuttgart zwar auch externe Expertise einbindet, jedoch 

primär auf die eigenen Kompetenzen und Einheiten vertraut. Frankfurt hingegen bindet 

externe Experten stärker ein, um so von deren Wissen zu profitieren.  

 

7.1.6 Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung im Vergleich 

In beiden Städten sind als Praktiken der öffentlichen Wissensvermittlung zahlreiche Pub-

likationen zu finden. Dabei handelt es sich um unterschiedliche Formate, wie z.B. jährli-

che Energieberichte, Stadtentwicklungskonzepte, Broschüren, Flyer, etc. Wobei festge-

halten werden muss, dass in Frankfurt scheinbar mehr Wert auf Publikationen und Web-

seiten aller Art gelegt wird als das in Stuttgart der Fall ist. Darüber hinaus finden sich 

aber in beiden Städten auch Ansätze, die darauf abzielen das eigene Wissen zu konkreten 

Aspekten des Klimawandels auch über die eigene Verwaltung hinaus zu befördern. So 

finden sich in beiden Städten Programme, die Schüler dazu motivieren sich mit Themen 

der Energieeinsparung zu beschäftigen. Außerdem haben beide Städte Programme, die 

auf die (Energie-)Beratung kleinerer und mittlerer Unternehmen abzielen275. Weiterhin 

nutzen beide Städte das Instrument der Bürgerbeteiligungen zu verschiedenen projektbe-

zogenen Themen. Eine weitere Gemeinsamkeit beider Städte ist, dass beide Wissen in die 

breite tragen, indem Inhalte immer wieder wiederholt werden.  

 

Im Unterschied zu Stuttgart gibt es in Frankfurt deutlich mehr Informationen online, so 

ist es sehr leicht an Informationen zu gelangen. Birgt jedoch auch die Gefahr, auf Grund 

der Informationsfülle das Gesuchte nicht zu finden oder das Interesse zu verlieren. In 

Stuttgart hingegen ist es etwas schwieriger an Informationen zu gelangen, was anderer-

seits die Herausforderung mit sich bringt die gewünschten Informationen überhaupt zu 

finden. Zusätzlich wirken manche Webseiten ein wenig in die Jahre gekommen. Auch 

hier ist ein gesundes Maß notwendig.  

 

7.1.7 Weitere Praktiken im Vergleich 

In beiden Städten wurden im Zuge der Analyse außerdem Praktiken identifiziert, die sich 

nur schlecht den sechs Dimensionen zuordnen ließen. So sind in beiden Städten An-

reizsysteme in unterschiedlichen Ausprägungen, wie die Energiesparlampenaktion in 

                                                 

275 In Stuttgart ist es ECOfit und in Frankfurt Ökoprofit.  
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Stuttgart oder die Erfolgsbeteiligung für Nutzer in Frankfurt, identifiziert worden. In allen 

Fällen werden – meist finanzielle - Anreize gesetzt um die Bevölkerung oder auch eine 

bestimmte Zielgruppe zu einem gewünschten Verhalten zu motivieren. Anreize sind ein 

gern genutztes Instrument um Menschen zu bestimmten Handlungen zu motivieren. Nun 

kann durchaus angemerkt werden, dass mit dem setzen eines Anreizes noch kein Wissen 

vermittelt wird. Allerdings kommt es auf die Ausgestaltung des Anreizes an. Am Beispiel 

des Stuttgarter Projekts LESS276 wird deutlich, dass sich die Beteiligten an den jeweiligen 

Schulen mit der Thematik auseinandersetzen müssen, Ideen entwickeln müssen, diese 

umsetzen müssen um anschließend mit einer Beteiligung an den eingesparten Kosten be-

lohnt zu werden. Durch die Auseinandersetzung mit einer bestimmten Thematik lernen 

die Beteiligten zwangsläufig etwas. Sodass auf diese Art und Weise durchaus Wissen 

vermittelt werden kann.  

 

Wenn nun die Praktik der öffentlichen Wissensvermittlung so offen gehalten wird, dass 

alle Maßnahmen darunter fallen, die darauf abzielen Akteure außerhalb der Verwaltung 

einzubinden, so fällt die Praktik des Setzens von Anreizen am ehesten in diese Dimen-

sion. Das würde auch bedeuten, dass weitere Praktiken, die auf einen Wissenstransfer 

abzielen, wie z.B. die Bereitstellung von einem Bilanzierungstool (was beide Städte tun), 

ebenfalls in diese Dimension fallen.  

 

Weiterhin konnte in Frankfurt und auch in Stuttgart beobachtet werden, dass externe Er-

eignisse bzw. Impulse das Handeln einer Stadt beeinflussen kann. Damit sind Ereignisse, 

wie die Energiekrise der 1970er Jahre277 gemeint oder auch Impulse, wie den Beitritt zu 

einer Organisation, wie dem Klima-Bündnis. Im ersteren Fall können Ereignisse Hand-

lungen oder auch ein Umdenken auf Grund fehlender Ressourcen oder auch anderen Er-

wartungen der Stadtgesellschaft an ihre Verwaltung zur Folge haben. Im zweiten Fall 

werden von einer externen Organisation Erwartungen/Forderungen an die Stadt gestellt, 

die sie zu bestimmten Maßnahmen auffordern. In beiden Fällen können externe Impulse 

zu einem veränderten Verhalten einer Stadt führen. Bislang finden externe Impulse keine 

                                                 

276 S.a. Kapitel 5.2 
277 Als aktuelleres Beispiel könnte auch die Fridays for Future Bewegung angeführt werden.  
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Entsprechung in den  Dimensionen, sodass eine neue Dimension für dieses, zwar voraus-

sichtlich eher seltene Phänomen, sinnvoll erscheint. Kritisch angemerkt werden kann je-

doch auch, dass es sich bei einem externen Impuls um keine Praktik der jeweiligen Stadt 

handelt, was zwar zutreffend ist, jedoch (zumindest teilweise) dadurch entkräftet werden 

kann, dass sich die Stadt zumindest im zweiten beschriebenen Fall aktiv für den entspre-

chenden Weg entschieden hat und somit davon ausgegangen werden kann, dass der ex-

terne Impuls ein gewollter Effekt ist, sodass eine eigene Dimension gerechtfertigt er-

scheint.  

 

In beiden Städten wurde außerdem deutlich, dass Menschen für einen Austausch und Pro-

jekte entscheidend sein können. Zum einen als Türöffner, wenn externe Akteure mit ein-

gebunden werden, zum anderen zur Beförderung des Austausches auf dem kleinen 

Dienstweg aber auch als Treiber und Impulsgeber für Projekte. Die ersten beiden Aspekte 

können auch unter Strukturen der Wissensgenerierung fallen. Der letzte Aspekt erscheint 

jedoch im Sinne der Dimensionen zentral. So wurde Frankfurts Oberbürgermeisterin 

Petra Roth als zentral für den Erfolg der Bewerbung um den Green Capital Award wahr-

genommen, da sie sich sehr für das Projekt einsetzte und so einen positiven Einfluss hatte 

(vgl. Interview F14). Auch in Stuttgart wurde erwähnt, dass Impulse durch den Oberbür-

germeister hilfreich sind und für eine nachhaltige Wirkung dessen Interesse daran för-

dernd wirkt. Insofern kann festgehalten werden, dass Personen an entsprechenden Stellen 

als Treiber und Impulsgeber wirken können, sofern sie dem entsprechenden Thema/Pro-

jekt nachhaltig verbunden sind. Ähnlich, wie bereits eben beschrieben geht es hierbei um 

das Setzen von Impulsen, sodass die eben beschriebene Dimension der externen Impulse, 

weiter gefasst werden sollte, sodass Impulse im Allgemeinen darunter fallen.  

 

In beiden Städten wurde außerdem beobachtet, dass sie in unterschiedlichen Formen ver-

bindliche Regelwerke – abgesehen von politischen Beschlüssen - geschaffen haben, da-

mit sind z.B. Standards für Bebauungen278, der Energieerlass Stuttgarts oder auch die 

Leitlinien für wirtschaftliches Bauen in Frankfurt gemeint. In der retrospektive kann dis-

kutiert werden ob diese selbstgeschaffenen Regelwerke der Dimension der Praktiken der 

Legitimierung oder der Dimension der Praktiken der Darstellung von Wissen zugeordnet 

                                                 

278 In Stuttgart sind dies beispielsweise verbindliche Energieanforderungen in städtebaulichen Verträgen.  
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werden können. Für ersteres spricht, dass es Regelwerke sind, die bestimmte Vorgaben 

machen und sich somit daraus auch ein Handlungsauftrag für die entsprechenden Einhei-

ten ergibt. Dagegen spricht, dass in dieser Dimension bislang Argumentationsmuster im 

Vordergrund standen. Für die Dimension der Praktiken der Darstellung von Wissen 

spricht, dass diese Regelwerke Ausdruck gewonnener Erkenntnisse sind, die als so wich-

tig erachtet werden, dass eine Verbindlichkeit notwendig ist. Diese Dimension umfasst 

bislang eher Strategie- und Konzeptpapiere. Die beschriebenen Regelwerke bringen ei-

nen anderen Grad der Verbindlichkeit mit sich, als das bei Strategie- und Konzeptpapie-

ren der Fall ist. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Zuordnung zur Dimension der 

Praktiken der Legitimierung als sinnvoller, da durch die Schaffung von Regelwerken 

Klarheit, Transparenz und Verbindlichkeit erreicht wird und dadurch auch eine Legiti-

mierung.  

 

7.1.8 Zusammenfassende Analyse 

Frankfurt und Stuttgart wurden als Untersuchungsstädte ausgewählt, da sie ähnliche Rah-

menbedingungen mitbringen. Die Analyse hat gezeigt, dass sich beide Städte in den Aus-

prägungen der Praktiken unterscheiden, was sich auch in grundlegenden Einstellungen 

der Städte widerspiegelt. So betrachtet sich Frankfurt als Metropole, die sich gerne auch 

an anderen Weltmetropolen messen lässt. Außerdem wird in Frankfurt viel Wert auf op-

tisch ansprechendes und umfassendes Informationsmaterial279 gelegt. Das zeigt sich in 

zahlreichen Veröffentlichungen sowohl analog als auch digital.  

 

Darüber hinaus wird immer wieder versucht frische Ideen in die Weiterentwicklung der 

Stadt Frankfurt zu bringen, wie das Nachhaltigkeitsforum zeigt. Stuttgart hingegen ist 

stark handlungsgeleitet durch die topographische Lage in einem Talkessel. So lassen sich 

zahlreiche Maßnahmen auf diese Gegebenheit zurückführen. Gleichzeitig ist dies auch 

Ausdruck der Innovationskraft Stuttgarts. So lassen sich zahlreiche Beispiele finden, in 

denen es für die Stadt keine geeignete Lösung für eine Problemstellung gab, sodass eigene 

Lösungen entwickelt wurden, was sich zum Beispiel in eigenen Softwaretools zeigt. In 

beiden Städten können also unterschiedliche Wissensordnungen identifiziert werden, die 

sich in der Gewichtung der Dimensionen und deren Ausprägungen zeigt.  

                                                 

279 Webseiten, Druckerzeugnisse, etc.  
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Betrachtet man nun die identifizierten Praktiken stärker auf einer Metaebene so werden 

Gemeinsamkeiten beider Städte deutlich, die sich jedoch durch das Agieren in den selben 

Kontexten und auch den selben gesetzlichen Rahmenbedingungen – abgesehen von der 

Bundesländerebene – erklären lassen. Darüber hinaus lässt die Identifikation von ähnli-

chen Praktiken auf der Metaebene den Schluss zu, dass diese Praktiken erfolgreich sind 

und deshalb in beiden Städten Anwendung finden.  

 

Somit hat die Analyse gezeigt, dass das Dimensionenmodell zur Identifikation von Prak-

tiken trägt, jedoch um eine Dimension für Impulse erweitert werden sollte. Damit sind 

sowohl interne Impulse gemeint, wie sie zum Beispiel Oberbürgermeister setzen können 

indem sie sich einer Sache verschreiben, als auch externe Impulse, wie beispielsweise an 

die Stadt gerichtete Erwartungen und Forderungen. Dieses Phänomen ist zwar voraus-

sichtlich nicht allzu oft zu beobachten kann aber entscheidenden Einfluss auf die Ent-

wicklung einer Stadt haben und sollte deshalb nicht außer Acht gelassen werden.  Insge-

samt sollten somit schlussendlich in Zukunft sieben Dimensionen die Grundlage bei wei-

teren Untersuchungen bilden.  

 

Kritisch angemerkt werden muss, dass mit der Umbenennung der Dimension zwar ver-

sucht wurde mehr Trennschärfe zu erreichen, diese jedoch nach wie vor an einigen Stellen 

verbessert werden könnte. So könnten die beiden Dimensionen Darstellung von Wissen 

und öffentliche Wissensvermittlung ggf. zusammengefasst werden, da sie sich nicht im-

mer einwandfrei unterscheiden lassen bzw. die Kommunikation verwaltungsintern in der 

Regel dann auch auf die Kommunikation in die Stadtgesellschaft wirkt280. Ein weiterer 

Punkt, der zu mangelnder Trennschärfe führt ist, dass manche Dimensionen aufeinander 

aufbauen. So wird beispielsweise gewonnenes objektives Wissen auch zur Legitimierung 

herangezogen.  

 

Auf diesem Gedanken aufbauend könnte ein nächster Schritt für weitere Untersuchungen 

die Betrachtung der Dimensionen und ihrer Praktiken in Hinblick darauf sein, ob be-

                                                 

280 So wurden alle Strategie- und Konzeptpapiere auch für die breite Öffentlichkeit publiziert.  
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stimmte Dimensionen oder auch Praktiken bestimmten Prozessschritten, z.B. in Projek-

ten, zugeordnet werden können. So könnte eine zielgerichtete Wahl der Praktiken je nach 

Prozessschritt ermöglicht werden.  

 

Dieser Gedanke kann am Beispiel des Stuttgarter Projekts Stadt mit Energieeffizienz ver-

deutlicht werden. Betrachtet man dieses Projekt, dann ergibt sich der folgende verallge-

meinerbare281 Ablauf eines Projekts: Zunächst erfolgt eine Phase der Datenerhebung, wo-

bei der Status Quo erhoben wird sowie je nach Projekt Simulationen und /oder Experi-

mente durchgeführt werden. Anschließend werden Maßnahmen entwickelt, die dann wie-

derum zunächst in kleinerem Maßstab getestet werden können. Je nach Ausgang der sich 

anschließenden Evaluationsphase und Intention des Projekts erfolgt anschließend der 

Transfer in größere Maßstäbe und die Kommunikation. Eine Übersicht über diesen Pro-

zess gibt Abbildung 23. Eine Überlegung die sich hier anschließt ist, ob bestimmte Prak-

tiken mit bestimmten Stufen des Prozesses einhergehen. So liegt die Vermutung nahe, 

dass Praktiken der Dimension Schaffung objektiven Wissens primär in der Phase Durch-

führung von Experimenten/ Simulationen Anwendung finden. Anerkannte Experten wer-

den voraussichtlich stärker bei der Entwicklung von Maßnahmen eingebunden. Praktiken 

aus den Dimensionen Darstellung von Wissen, öffentliche Wissensvermittlung und Prak-

tiken der Legitimierung kommen voraussichtlich am ehesten im Prozessschritt Trans-

fer/Kommunikation zum Einsatz.  

  

                                                 

281 Es ist jedoch davon auszugehen, dass ggf. weitere Prozessschritte ergänzt werden sollten.  
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Abbildung 23: Exemplarischer Wissensprozess eines Projekts 

 

Quelle: eigene Darstellung  

 

Ein weiterer Ansatzpunkt für zukünftige Untersuchungen könnte die Untersuchung von 

Städten in unterschiedlichen Ländern sein, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wel-

chen Einfluss Faktoren, wie das politische System, auf die Wahl der Praktiken haben.  

7.2 Ableitung von Praxisempfehlungen  

Durch die beschriebenen Fallbeispiele wurden unterschiedliche Eigenschaften bzw. 

Strukturen deutlich die das finden und die Umsetzung von Entscheidungen in Verwaltun-

gen begünstigen können. Es handelt sich hierbei sowohl um interne Strukturen, äußere 

Einflussfaktoren, als auch um einzelne Persönlichkeiten.  

 

Sie werden im Folgenden näher beschrieben und erheben keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit, da sie sich aus einer begrenzten Anzahl von Fällen ergeben. D.h. spätere und 

weitere Untersuchungen können weitere Faktoren ergänzen.  

 

Sie können Verwaltungsangestellten dazu dienen das eigene Verwaltungshandeln zu be-

trachten und ggf. einzelne Elemente bewusst zu wählen um einen bestimmten Output zu 

erreichen.  
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7.2.1 Kommunikation (informell) 

Kommunikation spielt bei zwischenmenschlichen Interaktionen immer wieder eine ent-

scheidende Rolle vor allem dann, wenn größere Gruppen gemeinsam eine Entscheidung 

treffen oder ein Projekt verwirklichen. Findet in diesem Kontext kein Austausch statt so 

führt dies dazu, dass es nur schwer möglich ist das gesetzte Ziel zu erreichen bzw. dazu, 

dass man nicht um das bestmögliche Ziel weiß.  

 

Verwaltungen sind von Gesetzes wegen zu einem bestimmten Maß an Kommunikation 

gezwungen. So sehen beispielsweise Bauleitplanungen die Einbindung der Behörden und 

der Träger öffentlicher Belange sowie eine frühzeitige Einbindung der Öffentlichkeit vor 

(s.a. §3 & §4 BauGB). Dieses gesetzlich bestimmte Maß an Kommunikation ist oftmals 

zu starr und langwierig, sodass pragmatische Lösungen im Alltag gerne über den „kleinen 

Dienstweg“ gefunden werden. Befördert wird dieser durch ein vorheriges persönliches 

Kennenlernen, sowohl stadtintern als auch extern. „Der persönliche Kontakt ist ganz ein-

fach das Wichtige. Also, wenn man sich mal getroffen hat, bei EuroCities, beim Klima-

Bündnis, vielleicht auch mal ein Bier miteinander getrunken hat, dann greift man natür-

lich schneller zum Telefonhörer“ (Interview F18). 

 

Eine gute Kommunikation verbessert es außerdem die Interessen der Stadt gegenüber 

Dritten besser vertreten zu können, insbesondere dann, wenn (wirtschaftliche) Interessen 

Druck erzeugen.  Hier kann ein informeller Austausch zwischen den zuständigen bzw. 

relevanten Verwaltungseinheiten von Vorteil sein, denn fachliche Fragen können so 

schnell und unbürokratisch geklärt werden und frühzeitig berücksichtigt werden. Dies 

setzt allerdings auch voraus, dass in der Planungsverwaltung ein Problembewusstsein 

vorhanden ist oder geschaffen wird, denn dies schafft die nötige Sensibilität im Planungs-

prozess. Anders ausgedrückt; weiß die Planungsverwaltung nicht um etwaige Fallstricke 

so kann sie auch nicht gezielt danach Fragen.  
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7.2.2 Schaffung guter Datenlage 

Zahlen, Daten und Fakten gelten als zuverlässige und belastbare Informationen, da man 

sich von ihnen die Abbildung bzw. Messung der Realität verspricht. Dies bedeutet gleich-

zeitig, dass Verwaltungseinheiten Argumentationen bzw. Beschlussvorlagen mit Hilfe 

von Zahlen, Daten und Fakten stärken können. Geht die Datengrundlage außerdem auf 

eigene Untersuchungen der Verwaltungseinheit zurück so kann dies zudem die positive 

Reputation der Verwaltungseinheit stärken und/oder verfestigen, wie das Beispiel der Ab-

teilung Stadtklimatologie in Stuttgart zeigt.  

 

Die Datenbasis kann von Verwaltungen über zwei Wege geschaffen werden. Zum einen 

durch die bereits erwähnten eigenen Untersuchungen und zum anderen durch die Einbin-

dung externer Experten. Wobei sich die gewonnen Informationen ggf. durch beständige 

Wiederholung erst verfestigen müssen. Dieses Vorgehen konnte sowohl in Stuttgart als 

auch in Frankfurt beobachtet werden.  

 

Zu dieser Datengrundlage zählen auch Modelle und Simulationen. Sie bilden zwar nicht 

die Realität ab, sondern skizzieren meist unterschiedliche Szenarien, wie eine zukünftige 

Realität unter Annahme bestimmter Rahmenbedingungen aussehen könnte. Dies bedeutet 

aber auch, dass sie mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind. Denn treten die ange-

nommenen Faktoren nicht ein, greifen die Szenarien nicht mehr. Sie vermitteln allerdings 

den Eindruck eines zukünftigen Zustandes bzw. vermitteln ein gewisses Maß an Sicher-

heit trotz Zukunfts-Unsicherheit282. Eine gute Datengrundlage kann ggf. eine Argumen-

tation stützen und stärken. Ein Interviewpartner äußerte „dass man mit fundierten Grund-

lagen in die Besprechungen geht (…), wenn ich Klima und Lufthygiene oder auch Ver-

kehrslärmaspekte verteidigen will, dann muss ich auch gutes Material haben, sonst habe 

ich keine Chancen, weil die ökonomischen Aspekte, die liegen in Euro und Cent in der 

Waagschale“ (Interview S04)  

 

Eine Argumentation auf Grundlage von Zahlen, Daten und Fakten, die durch wissen-

schaftliche Methoden gewonnen wurden kann also förderlich für Entscheidungsfindungs-

prozesse sein.  

                                                 

282 Da man nicht mit Sicherheit in die Zukunft schauen kann.  
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7.2.3 Hohe Reputation ausführender (Verwaltungs-) Einheiten 

In Deutschland überprüfen Menschen Aussagen automatisch auf ihre Glaubwürdigkeit, 

indem sie die Quelle beurteilen. Erscheint sie seriös, so misst man ihr eine höhere Glaub-

würdigkeit bei als wenn sie unseriös erscheint. Wobei sich diese Glaubwürdigkeit auch 

auf Vertrauen stützt.  

 

Es handelt sich also bei dem Faktor „hohe Reputation der ausführenden Verwaltungsein-

heit“ nicht um etwas was kurzfristig erreicht werden kann. Vielmehr muss sich die jewei-

lige Verwaltungseinheit diesen Ruf über einen langen Zeitraum erarbeiten. Dies setzt 

Konstanz in der Existenz der Einheit, dem Handeln und auch der personellen Besetzung 

voraus. Im Kontext mit der Abteilung Stadtklimatologie Stuttgart wurde in Interviews 

erwähnt, dass das überparteiliche und auch unabhängige Agieren dieser Verwaltungsein-

heit als positiv wahrgenommen wird, was auch ein gewisses Standing der handelnden 

Personen erfordert (vgl. Interview S09).  

 

Hat sich die Verwaltungseinheit einen guten Ruf erarbeitet, so wird ihrem Wort auch über 

Parteigrenzen hinweg, Gewicht beigemessen. Denn sie haben sich bereits in der Vergan-

genheit bewiesen.  

 

7.2.4 Motivierte und engagierte Führungspersönlichkeit 

Verwaltungen funktionieren in aller Regel nach hierarchischen Prinzipien, die Spiel-

räume des Einzelnen sind insgesamt eher begrenzt. Hierarchie bedeutet gleichzeitig auch, 

dass die Vorgaben bzw. die Schwerpunkte die eine Führungskraft setzt maßgeblich zum 

Erfolg einer Maßnahme beitragen können. Dies allein ist allerdings noch nicht ausrei-

chend. Denn die meisten Maßnahmen und damit verbundenen Themen begleiten Verwal-

tungen über einen längeren Zeitraum, das bedeutet, dass die Thematik konsequent und 

beständig verfolgt werden sollte. Dies ist allerdings nur möglich, wenn, wie bereits er-

wähnt, die Führungspersönlichkeit motiviert und engagiert ist.  

 

Führungspersonen gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Zu unterscheiden sind Abtei-

lungsleiter, Amtsleiter, je nach Gemeindeordnung Bürgermeister oder Dezernenten, und 
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Oberbürgermeister. Je höher die Position in der Hierarchie, umso leichter ist es – abhän-

gig von der Gemeindeordnung - Dinge durchzusetzen, wobei angemerkt werden muss, 

dass auf den unteren Ebenen wesentlich konkreter und praktischer gearbeitet werden kann 

als auf höheren Hierarchieebenen.  

 

So werden beispielsweise die damalige Umweltdezernentin und auch Oberbürgermeiste-

rin als zentrale Person im Bewerbungsprozess um den European Green Capital Award 

erwähnt (vgl. Interview F14). Tom Königs wiederum hat sich in den 1990iger Jahren 

sowohl um den Grüngürtel als auch das Energiereferat verdient gemacht (vgl. Interview 

F14). In einem Interview aus Stuttgart wurde dahingehend geäußert, dass wenn der 

„Frontmann nicht marschiert, dann ziehen die anderen nur langsam nach, das muss man 

einfach sehen“ (Interview S13). Dies sind nur wenige Beispiele, die sich jedoch ergänzen 

ließen.  

 

7.2.5 Mitgliedschaft in Netzwerken und Verbänden 

Netzwerke und Verbände, wie Eurocities, das Klima-Bündnis oder der Deutsche Städte-

tag, wirken im Gegensatz zu den Verwaltungsstrukturen horizontal, da sich hier Städte 

auf Augenhöhe begegnen. Netzwerke gibt es sowohl auf nationaler als auch auf interna-

tionaler Ebene und können Anreiz dafür sein, dass Maßnahmen umgesetzt werden. Da 

bei einigen Städtenetzwerken mit Beitritt auch eine Selbstverpflichtung zu einer bestimm-

ten Leistung einhergeht. Diese Selbstverpflichtung kann durchaus auch strategisch ge-

nutzt werden. So hat der Beitritt zum Klima-Bündnis sowohl in Frankfurt als auch in 

Stuttgart die Klimaschutzmaßnahmen befördert. In Stuttgart war der Beitritt Auslöser 

zum Verfassen des KLIKS und Frankfurt als Gründungsmitglied des Klima-Bündnisses 

begründet das eigene Klimaschutzhandeln bis heute mit der Mitgliedschaft und der damit 

einhergehenden Verpflichtung.  

 

Darüber hinaus bieten Städtenetzwerke eine gute Plattform um sich Auszutauschen und 

voneinander zu lernen. So wurde beispielsweise auch der Deutsche Städtetag in Inter-

views erwähnt, in Hinblick auf kommunale Austauschmöglichkeiten. Je nach Fragestel-

lung und Kontext können auch Regionalverbände oder Kooperationen innerhalb von Met-

ropolregionen hilfreich sein.  
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7.2.6 Einwerben von Projektmitteln 

Das Einwerben von Projektmitteln kann von Kommunen zum einen strategisch genutzt 

werden und zum anderen Maßnahmen auch dann ermöglichen, wenn im Haushalt keine 

ausreichenden Mittel vorgesehen oder vorhanden sind. Natürlich vorausgesetzt, dass es 

Projektausschreibungen gibt, die zu den Interessen der Kommune passen.  

 

Projekte können neben der inhaltlichen auch strategische Zielsetzungen verfolgen. So 

wurde Frankfurts Bewerbung um den Green Capital Award auch deshalb initiiert um die 

nachhaltige Stadtentwicklung zu befördern. „Da war die Stadtpolitik von Anfang an sehr 

schlau aufgestellt und hat gesagt, eigentlich geht es uns ja bei dieser Bewerbung als Eu-

ropean Green Capital 2014 gar nicht so sehr um diesen Wanderpokal, sondern wir möch-

ten diesen Wettbewerb eigentlich nur als strategische und kommunikative Beschleuni-

gung für die eigentliche nachhaltige Stadtentwicklung nutzen“ (Interview F14). Ebenfalls 

in Frankfurt hat das Energiereferat das Einwerben von Drittmittel als Strategie zur Selbst-

legitimation genutzt. So waren das so erarbeitete internationale Renommee sowie die be-

stehenden europäischen Projekte des Energiereferats „schon wichtig, (…) dass das natür-

lich dann auch hier [in Frankfurt; Anm. der Verfasserin] zu einer besseren Verankerung 

geführt hat, hat uns sogar im Energiereferat insofern (…) genutzt, weil irgendjemand sagt, 

ja wofür brauchen wir die denn eigentlich noch, gab mal eine Phase wo hier die Politik 

zwischenzeitlich (…) dann sagte (…) wir schaffen die jetzt ab, wir sparen die ein“ (Inter-

view F06).    

 

In Stuttgart ist wiederum eine weitere strategische Nutzung von Drittmitteln zu beobach-

ten, die als konstanter Prozess bezeichnet werden kann. So bauen das Projekt Stadt mit 

Energieeffizienz, das Energiekonzept sowie der Masterplan 100% Klimaschutz Stuttgart 

aufeinander auf. Stuttgart hat es hier geschafft einen kontinuierlichen Prozess zu etablie-

ren, um die Stadt nachhaltig weiterzuentwickeln (s.a. Kapitel 5.2).  

 

Insgesamt kann es also sinnvoll sein das Einwerben von Drittmittel neben der inhaltlichen 

Komponente auch als strategisches Mittel zu nutzen.  
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7.2.7 Verbindliche/Transparente Regelungen schaffen  

Eine weitere Handlungsempfehlung, die sich aus der Untersuchung ableiten lässt ist, klare 

Handlungsregeln zu definieren. Dadurch lassen sich klare Maßnahmen ableiten, die au-

ßerdem ein gewisses Maß an Gleichbehandlung in der Bevölkerung gewährleisten. Ge-

meint sind damit Maßnahmen wie der Rahmenplan Halbhöhenlagen oder auch der Pas-

sivhausbeschluss Frankfurts.  

 

Der Rahmenplan Halbhöhenlagen (s.a. Kapitel 5.3.2) setzt Flächen innerhalb Stuttgarts 

in einen Gesamtzusammenhang und hat so ermöglicht auch kleine Flächen als Frischluf-

tentstehungsgebiete zu erhalten.  

 

Frankfurt hat mit den Passivhausbeschlüssen festgelegt, dass alle von der Stadt gebauten 

Neubauten im Passivhausstandrad errichtet werden und fordert selbiges von den örtlichen 

Wohnungsbaugesellschaften sowie Bauherren, die Gebäude auf von der Stadt veräußer-

ten Grundstücken erreichten (s.a. Kapitel 6.2). 

 

Klare Regelungen schaffen zum einen Transparenz, wirken dem Vorwurf der Willkür-

lichkeit von Entscheidungen entgegen und können so auch ggf. schwierige Sachverhalte 

durchsetzen.  

  



  

 

259 

 

8. Schlussbetrachtung  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden zunächst zentrale Begriffe definiert und der 

Analyserahmen entwickelt. Hierzu wurde das Konzept der ‚civic epistemology‘ von 

Sheila Jasanoff (2005) in Kombination mit der Weiterentwicklung Holger Straßheims 

(2012) herangezogen und für den Untersuchungsgegenstand angepasst. Dies bildet die 

Grundlage zur Untersuchung der Wissenspraktiken der Wissensordnungen der Städte 

Stuttgart und Frankfurt in Bezug auf die Klimapolitik der beiden Städte, insbesondere im 

Bereich der Stadtplanung und Umweltverwaltung. Die Wissenspraktiken der beiden Un-

tersuchungsstädte wurden mit Hilfe einer Dokumentenanalyse sowie Leitfaden gestützten 

Interviews erhoben. Anschließend wurden die Ergebnisse der beiden Städte verglichen 

und daraus Praxisempfehlungen abgeleitet.  

 

Die zu Grunde liegende Fragestellung betrachtet die Unterschiede in der Klimaschutz- 

und Klimaanpassungspolitik der beiden Städte und geht dabei davon aus, dass diese in 

unterschiedlichen Wissensordnungen begründet liegen. Wobei sich die jeweilige Wis-

sensordnung durch Wissenspraktiken ausdrücken, die sich wiederum verschiedenen Di-

mensionen zuordnen lassen.  

 

Hierzu wurde Jasanoffs (2005) Konzept der ‚civic epistemology‘ gemeinsam mit Holger 

Straßheims (2012) Weiterentwicklung herangezogen und für den Untersuchungsgegen-

stand angepasst. Insgesamt hat sich dieses Vorgehen bewährt, auch wenn das Ziel der 

klareren Trennschärfe nur zum Teil erreicht werden konnte. Für zukünftige Untersuchun-

gen lohnt es sich deshalb mit Blick darauf evtl. die ein oder andere Dimension zusammen 

zufassen. Außerdem sollte eine Dimension der Impulse ergänzt werden. Darunter können 

sowohl gezielte Impulse, z.B. der Oberbürgermeister fallen, aber auch externe Impulse, 

wie externe Schocks.  
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Abbildung 24: Die Wissensordnung und ihre (angepassten) Dimensionen 

 

Quelle: eigen Darstellung in Anlehnung an Jasanoff 2005; Straßheim 2012 

 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich in beiden Städten unterschiedliche Wissensprak-

tiken identifizieren lassen, die – mit wenigen Ausnahmen - den definierten sechs Dimen-

sionen zugeordnet werden können. So zeichnen sich für beide Städte unterschiedliche 

Bilder ab.  

 

In Stuttgart ist die geographische Lage in einem Talkessel stark handlungsleitend283, so-

dass Klimaanpassung in Stuttgart deutlich länger in der Politik angekommen ist, als das 

mit Klimaschutz der Fall ist. Der Vergleich – auch mit anderen Kommunen – hat hier 

gezeigt, dass dies eher untypisch ist, da in der Regel Klimaschutz vor Klimaanpassung 

Thema in der Kommunalpolitik ist. Aus dieser gelebten Praxis hat sich auch ergeben, 

dass Stuttgart in der Regel auf die eigenen Stärken bzw. Verwaltungseinheiten vertraut, 

da sie mit ihrer durch die Kessellage bedingten besonderen Herausforderung, oft andere 

Erkenntnisse benötigten, als zu den jeweiligen Zeitpunkten verfügbar waren. Deshalb 

wurde in Stuttgart auch eigene Forschung betrieben. Die daraus gewonnenen stadtklima-

tischen Erkenntnisse haben Einfluss auf die Bauplanungen Stuttgarts, sei es mit dem Er-

halten von Flächen, Reduktionen von Gebäudehöhen oder auch dem Widerrufen von 

Baurecht, wie mit dem Rahmenplan Halbhöhenlagen geschehen. Auch das Thema Kli-

maschutz bearbeitet Stuttgart seit Jahren kontinuierlich und konnte hier – aneinander an-

knüpfend – erfolgreich Drittmittel einwerben (s.a. Kapitel 5.2). Auffallend hier, ist das 

                                                 

283 Heinelt und Lamping (2015) sprechen in diesem zusammenhang von einer Schicksalsgemeinschaft.  
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Klimaschutz auch immer mit Wirtschaftlichkeit und Wirtschaftsförderung begründet 

wird. So lassen sich beispielsweise für Energieeinsparmaßnahmen oft auch die eingespar-

ten Kosten beziffern.  

 

Verwaltungsintern, scheint Stuttgart insgesamt an einem Strang zu ziehen, was auch der 

Tatsache geschuldet sein kann, dass die relevanten Ämter, demselben Bürgermeister zu-

geordnet sind.  

 

Hinsichtlich Außenkommunikation, so versucht Stuttgart die Bürger durch verschiedene 

Maßnahmen, wie Schulprojekte, Beratung, Bürgerbeteiligungen mitzunehmen, sie legt 

dabei aber wenig Wert auf Hochglanzbroschüren. An einige Stellen wäre ein leichterer 

Zugang zu Informationen wünschenswert, so sind z.B. die Gemeinderatsdrucksachen 

zwar zum Teil online abrufbar, aber nicht ohne Hindernisse.  

 

So entsteht das Bild einer selbstbewussten Stadt, die um die eigenen Stärken und die be-

sondere Herausforderung der geographischen Lage weiß.  

 

Frankfurt hingegen nimmt sich stärker im internationalen Wettbewerb wahr und stellt 

sich diesem auch gerne. Zeitlich betrachtet befasst sich Frankfurt länger mit Klimaschutz 

als mit Klimaanpassung. So findet in Frankfurt, wie auch in Stuttgart, ein Energiema-

nagement statt. Darüber hinaus hat sich Frankfurt für den Passivhausstandard für Neu-

bauten im Einflussbereich der Stadt entschieden. So sind inzwischen u.a. auch Schulen 

und ein Krankenhaus in Höchst, in dieser Bauweise entstanden. Frankfurt begründet die-

sen Schritt damit, dass die Passivhausbauweise die wirtschaftlichste über den Lebenszyk-

lus eines Gebäudes wäre. Darüber hinaus bindet Frankfurt scheinbar öfter – mindestens 

aber prominenter – externe Experten ein. So hat z.B. den Klimaplanatlas die Universität 

Kassel erstellt (s.a. Kapitel 6.2). Außerdem wurde im Rahmen der Bewerbung um den 

European Green Capital Award ein Nachhaltigkeitsforum, bestehend aus Experten unter-

schiedlicher Fachdisziplinen, etabliert. Dieses Gremium beschäftigt sich mit verschiede-

nen Fragestellungen künftiger Herausforderungen Frankfurts. Bedingt durch die Magist-

ratsstruktur scheint es innerhalb der Verwaltung zu Reibungsverlusten zu kommen, die 
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jedoch durch Projekte, wie die eben erwähnte Bewerbung um den European Green Capi-

tal Award, versucht werden aufzufangen. Dies scheint auch der Magistratsstruktur ge-

schuldet zu sein.  

 

Frankfurt kommuniziert viel. So gibt es meist zu jedem Projekt eine eigenen Webseite 

und oft auch eigene Publikationen. Beides ist in der Regel professionell erstellt und ge-

layoutet worden. Manchmal ist es fast schon ein zu viel an Informationen. Auch Frankfurt 

versucht die Bürger durch verschiedene Maßnahmen einzubinden.  

 

Insgesamt erscheint Frankfurt als internationale Metropole, die die eigenen Leistungen 

gerne nach außen trägt und teilt, aber auch gerne von den Erfahrungen anderer internati-

onaler Städte lernt und auf die Kompetenz externer Experten baut.  

 

So unterschiedlich die beiden Städte in dieser kurzen Beschreibung wirken, so werden sie 

sich bei der Betrachtung auf einer Metaebene ähnlicher. Das bedeutet mit der Abstraktion 

der konkreten identifizierten Wissenspraktiken, wenden beide Städte strukturell ähnliche 

Praktiken an, was jedoch keinen Widerspruch darstellt. So wurde am Anfang der Arbeit 

herausgearbeitet, dass Wissensordnungen Kontextabhängig variieren können. So unter-

scheidet sich jede Stadt in der detaillierten Betrachtung. Schaut man nun jedoch mit einer 

abstrakteren Brille auf die beiden Untersuchungsstädte, so sind sie beide Großstädte in 

der Bundesrepublik Deutschland und gelichermaßen von den damit einhergehenden Rah-

menbedingungen beeinflusst. Vor dem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass bei Folge-

untersuchung Städte in unterschiedlichen internationalen Kontexten betrachtet werden, 

um den Einfluss der Nationalstaaten auf die städtischen Wissensordnungen zu untersu-

chen. Ein anderer Ansatz könnte sein mehrere deutsche Städte zu untersuchen, um den 

Einfluss der deutschen Rahmenbedingungen zu bestätigen.  

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass beide Städte über unterschiedliche Wissens-

ordnungen verfügen, sich diese je nach Abstraktionsniveau jedoch auch teilen.  
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Hinweis: 

Alle angegebenen Beschlüsse, Magistratsvorlagen, etc. der Stadt Frankfurt können mit 

der im Dokument angegebenen Nummer und Jahreszahl über das Parlamentsinformati-

onssystem PARLIS eingesehen werden: https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/par-

lis.html zuletzt abgerufen am 12.06.2022 

 

9.2 Interviews 

9.2.1 Interviews Stuttgart 

Abkür-

zung 

Interviewda-

tum 
Gesprächspartner 

S01 19.07.2012 
Repräsentanten des Amtes für Umweltschutz und des Amtes für Stadtplanung 

und Stadterneuerung 

S02 11.05.2012 
Repräsentanten des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung sowie des 

Amtes für Liegenschaften und Wohnen 

S03 28.01.2013 Repräsentant Abteilung Energiewirtschaft im Amt für Umweltschutz 

S04 28.01.2013 Repräsentant Abteilung Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz 

S05 13.02.2013 Repräsentant Abteilung Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz 

S06 26.02.2013 Repräsentanten des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung  

S07 26.02.2013 Repräsentant des Amtes für Stadtplanung und Stadterneuerung 

S08 08.03.2013 Repräsentanten des Amtes für Umweltschutz 

S09 08.04.2014 Repräsentant CDU im Gemeinderat 

S10 08.04.2013 Repräsentant SPD im Gemeinderat 

S11 08.04.2013 Repräsentant des Amtes für Umweltschutz 

S12 10.05.2013 Repräsentant des Hochbauamts 

S13 16.05.2013 Repräsentant des Oberbürgermeister 

S14 17.05.2013 Repräsentant Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 

S15 10.06.2013 Repräsentant Bündnis 90/ Die Grünen im Gemeinderat 

S16 20.11.2013 Repräsentant Abteilung Stadtklimatologie a.D. im Amt für Umweltschutz 

 

 

https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html%20zuletzt%20abgerufen%20am%2012.06.2022
https://www.stvv.frankfurt.de/parlis2/parlis.html%20zuletzt%20abgerufen%20am%2012.06.2022
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9.2.2 Interviews Frankfurt am Main 

Abkür-

zung 

Interviewda-

tum 

Gesprächspartner  

F01 06.12.2012 Umweltamt 

F02 25.06.2012 Repräsentant des Umweltamts 

F03 30.11.2012 Repräsentant des Deutschen Wetterdienstes 

F04 03.12.2012 Universität Kassel 

F05 19.12.2012 Repräsentant Vermessungsamt 

F06 20.12.2012 Repräsentant Energiereferat 

F07 11.01.2013 Repräsentant des Dezernats X Umwelt und Gesundheit 

F08 16.01.2013 Repräsentant Energiemanagement im Hochbauamt 

F09 09.04.2013 Repräsentant Stadtplanungsamt  

F10 09.04.2013 Repräsentanten des Stadtplanungsamts  

F11 10.04.2013 Repräsentant Hochbauamt 

F12 12.04.2013 Repräsentant Dezernat II Planen und Bauen 

F13 17.04.2013 Repräsentant Stadtplanungsamt 

F14 24.04.2013 Repräsentant des Umweltamts 

F15 24.04.2013 Repräsentanten des Umweltamts 

F16 13.06.2013 Repräsentanten des Stadtplanungsamts 

F17 05.09.2013 Repräsentant Stadtwerke Frankfurt 

F18 28.03.2014 Repräsentanten des Umweltamts 
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10. Anhang 

10.1 Interview Leitfaden der Forschergruppe 

 

Vor dem Interview 

 Begrüßung, Vorstellung der InterviewerInnen 

 Kurzdarstellung des Projekts,  

 Interviewten Gelegenheit zu Nachfragen gegeben  

(„Haben Sie dazu Fragen?) 

 Bedeutung von Experteninterviews für das Projekt  

(„Wir haben uns zwar intensiv mit den klimapolitischen Aktivitäten der Stadt be-

schäftigt und dazu Veröffentlichungen der Stadt, Zeitungsartikel usw. durchge-

arbeitet, dennoch haben wir noch Fragen zu bspw. den Hintergründen dieser 

Aktivitäten und/oder zur Kooperation von Akteuren in diesem Bereich. Deswe-

gen habe wir das Gespräch mit Ihnen gesucht.“) 

 Hinweis auf Ablauf (und ggf. thematische Schwerpunkte) des Interviews, Zeit-

rahmen 

 Zusicherung von Anonymität und Hinweis darauf, dass Passagen aus dem Inter-

view nur nach Rücksprache/ Freigabe durch  den Interviewten veröffentlicht 

werden 

 Frage nach Aufnahmeerlaubnis 

 Einschalten des Aufnahmegeräts 

 

Allgemeiner Teil 

A. Organisationskontext und professioneller Werdegang 

 

1. Jetzige Funktion und Aufgabenprofil der Interviewperson 

2. Professioneller (und ggf. politischer) Werdegang: Welche Ausbildung und Zu-

satzbildung? Seit wann welche Funktion? 

3. Funktion und Aufgaben der Abteilung (Organisationseinheit) 

4. Veränderungen im Aufgabenbereich der Abteilung (Organisationseinheit) im 

Zug der Entwicklung klimapolitischer Aktivitäten der Stadt 

 

B. Einstieg 

1. „Welchen Stellenwert hat die Klimapolitik in ihrer Stadt?“  

Stellenwert im Vergleich zu anderen Politikfeldern 

  .Differenzieren nach Anpassungsstrategien und Klimawandel ־

„Seit wann?“/“Gab es Veränderungen und wann?“ 
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2. Ganz allgemein:  

„Warum engagieren sich die Städte für diese im Wesentlichen freiwillige Auf-

gabe?“ 

3. „Was sind die wichtigsten Maßnahmen, Projekte und Strategien?“  

4. „Verfolgt die Stadt X in der Klimapolitik ein explizites Leitbild?“ 

 

C. Wissensordnung 

1. Gründe (Kausalannahmen, normative Standards) für klimapolitische Aktivitäten 

der Stadt 

(„Warum ist die/ihre Stadt überhaupt im Bereich der Klimapolitik aktiv gewor-

den?“ 

 Nachfragen; sich nicht mit allgemeinen Aussagen zufrieden geben: „Würden ־

Sie das bitte etwas näher erläutern?“) 

2. Veränderung der Gründe im Zeitverlauf 

(„Haben sich Begründungen für klimapolitischer Aktivitäten der Stadt im Zeit-

verlauf geändert?“ „Wann?“ „Warum?“)  

3. Begründung für einzelne klimapolitische Maßnahmen 

(„Warum setzen Sie [die Stadt] auf …?“) 

(„Gab es Überlegungen, auch andere Maßnahmen zu ergreifen? Gab es Gegen-

entwürfe? Von wem? Warum wurden diese Maßnahmen dann schließlich doch 

nicht ergriffen?“) 

4. Veränderung bei den Maßnahmen/ den Schwerpunkten klimapolitischer Aktivi-

täten der Stadt 

(„Haben sich Schwerpunkten klimapolitischer Aktivitäten der Stadt im Zeitver-

lauf geändert?“ „Warum?“ „Warum nicht?“)  

5. Holen Sie sich klimapolitische Inspirationen im Rahmen von Städtewettbewer-

ben oder mit Blick auf Benchmarking-Systeme? 

6. Vergleich mit anderen Städten: „Warum wählen Sie einen anderen klimapoliti-

schen Zugang als die Stadt X/als andere vergleichbare Städte? Warum machen 

Sie nicht das Gleiche wie die Stadt X/wie andere vergleichbare Städte?“ 

(X=eine der anderen Untersuchungsstädte) 

 

D. (Mechanismen der) Strukturierung der Wissensordnung 

1. Praktiken der Rechtfertigung und Akzeptanzgewinnung 

(„Wie versucht die Stadt, für ihre klimapolitischen Aktivitäten öffentliche Akzep-

tanz zu gewinnen?“ „Spielen Ansätze der Modellierung hierbei eine Rolle?“) 

2. Kompetenzzuschreibungen  

Extern: („Welche Kompetenzen (Expertise) werden bei der Konzipierung klima-

politischer Aktivitäten von Entscheidungsträgern (besonders) geschätzt?“Mit 
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welchen Instituten arbeiten sie in dieser Hinsicht zusammen?“ (Öko-Institut, 

IFEU, Difu, usw.) 

(„Haben sich bei den geschätzten Kompetenzen (Expertisen) Veränderungen er-

geben?“)  

(„Gibt es dabei Unterschiede zwischen Handlungsfeldern/Verwaltungseinheit 

Akteuren?“) 

3. Intern: Kompetenzen/wissenschaftliche Expertise innerhalb der eigenen Organi-

sationseinheit 

 Studium von MitarbeiterInnen (an welcher Universität?)(-Fach) ־

 Wie stark greifen Sie bei der Konzipierung klimapolitischer Aktivitäten auf„) ־

interne Expertise/Kapazitäten zurück?“) 

4. Strukturen der Kooperation/Beziehungen zu anderen Akteuren innerhalb der 

Stadtverwaltung und zu Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen [Po-

litikberatung], Bürgern) außerhalb der Stadtverwaltung. Mit welchen Akteuren, 

in welchen Formen und warum? 

Bei den einzelnen Kooperationsbeziehungen jeweils fragen nach:  

  ,Themen ־

  ,Art der Kommunikation ־

  ,Arbeitsteilung ־

 ggf. Zuständigkeitskonflikte ־

- Werden Forschungseinrichtungen [Politikberatung] genannt, besonders auf 

Einzelheiten eingehen 

- Identische Abfrage zu anderen Ebenen: Bund, Länder, EU  

5. Gravierende Konflikte in der Zusammenarbeit im Zeitverlauf 

6. Mit wem (bei was) wird mehr Kooperation bei klimapolitischen Aktivitäten ge-

wünscht? 

7. Standards und Verfahren des Monitorings/der Evaluation 

(„Wird der Erfolg klimapolitischer Maßnahmen der Stadt überprüft?“ „Wie?“ 

“Haben sich Kriterien der Bewertung verändert?“ „Warum?“) 

8. Formen der öffentlichen Beteiligung  

(„Wird die Öffentlichkeit in klimapolitische Aktivitäten der Stadt eingebunden?“ 

„Warum geschieht dies?“ 

„Wie und in welcher Form geschieht dies?“  

„Gibt es Formen der Bürgerbeteiligung?“  

„Gibt es öffentliche Foren, in denen Unternehmen, Verbände u.ä. eingebunden 

werden?“) 

Jeweils nachfragen: 

 “?Seit wann„ ־

 “?Durch wen initiiert„ ־

 “?Gab es Veränderungen?“ „Warum„ ־

 “?Gab es Konflikte?“ „Warum und zwischen wem„ ־

 “?Wie funktioniert die Beteiligung„ ־
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9. Verfahren der Kooperation an Beispielen präzisieren – und zwar im Hinblick auf 

die Ausarbeitung/Entwicklung  

a) von allgemeinen/übergreifenden Konzepten/Strategien und  

b) konkreten Maßnahmen (z.B. eigener kommunaler Förderprogramme, eige-

ner kommunaler Satzungen/regulativer Festlegungen) 

 

E. Teilprojektspezische Fragen des Teilprojekts „Verwaltungsalltag: Die Generie-

rung von Wissen in der Planungs- und Umweltverwaltung“ 

Verwaltungsprozesse/ Austausch 

a) Schildern sie die typische Umsetzung einer Klimamaßnahme in ihrer Stadt? An 

wem müssen Sie vorbei, wenn Sie etwas erreichen wollen? 

a) „Wer ist Initiator von Maßnahmen?“ (Ausschüsse, Verwaltung, Fraktio-

nen?) 

b) Wie werden diesbezüglich Entscheidungen getroffen od. vorbereitet?  

i. Eher der direktive Weg von oben, einigen sich die Parteien? 

b) Gravierende Konflikte in der Zusammenarbeit im Zeitverlauf  

c) Sind Sie der Meinung, dass Sie ausreichend mit Ressourcen ausgestattet sind? 

d) Stand und Folgen der Verwaltungsmodernisierung? 

e) Wird der Erfolg klimapolitischer Maßnahmen der Stadt überprüft? Haben sich 

Kriterien der Bewertung verändert? Änderung der Wissensordnung durch Lern-

prozess?  

Informationsquellen/ Austausch 

f) Woher beziehen Sie Ihre Informationen? 

g) Was machen Sie, wenn Sie nicht weiter kommen? An wen wenden Sie sich? 

h) Wie bilden Sie sich weiter? 

i) Holen Sie sich klimapolitische Inspirationen im Rahmen von Städtewettbewer-

ben oder mit Blick auf Benchmarking-Systeme? 

j) Gibt es einen Jour Fixe, Strategietreffen oder ähnliches (wie war es früher)?  

k) Wie tauschen Sie sich auf der Verwaltungsebene (Abteilungsintern und andere 

Ämter/Behörden aus? 

a) Wie hat sich dies im Laufe der Zeit entwickelt? 

b) Wie findet der Austausch statt? Arbeitsteilung?  

Austausch extern 

a) Mit wem sprechen Sie über den Klimawandel außerhalb der Verwaltung? 
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- Identische Abfrage zu anderen Ebenen: Bund, Länder, EU  

b) Mit wem (bei was) wird mehr Kooperation bei klimapolitischen Aktivitäten ge-

wünscht? 

c) Welches Projekt macht Sie derzeit stolz? 

Kommunikation/ Transparenz 

a) Wie versucht die Stadt, für ihre klimapolitischen Aktivitäten öffentliche Akzep-

tanz zu gewinnen? Spielen Ansätze der Modellierung hierbei eine Rolle? 

Formen der öffentlichen Beteiligung: 

- Wird die Öffentlichkeit in klimapolitische Aktivitäten der Stadt eingebunden? 

- Warum geschieht dies? 

- Wie und in welcher Form geschieht dies? 

- Gibt es Formen der Bürgerbeteiligung? 

- Gibt es öffentliche Foren, in denen Unternehmen, Verbände u.ä. eingebunden 

werden? 

b) Kompetenzzuschreibungen Extern:  

a. Welche Kompetenzen (Expertise) werden bei der Konzipierung klimapo-

litischer Aktivitäten von Entscheidungsträgern (besonders) geschätzt? 

Mit welchen Instituten arbeiten sie diesbezüglich zusammen (ENERKO, 

etc.)? 

b. Wie entstehen Kooperationen mit externen Partnern? 

c. Haben sich bei den geschätzten Kompetenzen (Expertisen) Veränderun-

gen ergeben? 

Gibt es dabei Unterschiede zwischen Handlungsfeldern/Verwaltungseinheit Akteuren? 

 

F. Abschluss 

 „Gibt es für unsere Fragestellung Aspekte, die in dem Interview nicht zur Spra-

che gekommen sind? Worauf sollte noch eingegangen werden?“ 

 Empfehlung weiterer Interviewpartner 

 Empfehlung wichtige Dokumente 

 „Dürfen wir uns noch einmal bei Fragen an Sie wenden?“ 
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10.2 Codierung 

10.2.1 Codierregeln 

 

Codiert werden sämtliche Interviews aus Frankfurt und Stuttgart. Für beide Städte werden 

in MAXQDA eigene Dateien mit identischem Codebaum angelegt.  

 

Grundlegende Vorgaben für das Kodieren: 

 Es sollten möglichst ganze Sätze kodiert werden.  

 Ggf. können auch Absätze oder Abschnitte codiert werden 

 Zuordnung erfolgt nach Akteuren und Zeitpunkten,  

 sollten Texte uneindeutig bzw. mehrdeutig sein ist in Ausnahmen opportun Sätze 

zu teilen bzw. mehrfach zu codieren.  

 Stadtspezifische Codierungen können sinnvoll sein, um lokale Sinnprovinzen her-

auszuarbeiten. Aus diesem Grund muss eigentlich jede Stadt von zwei Personen 

codiert werden.          

 

10.2.2 Codebaum 

Code Untercode 1 Untercode 2 Beschreibung 

Epistemologien       

1_Strukturen der 

Wissensgenerie-

rung 

    
Strukturen zur Wissensgenerierung; z.B. 

Ausschüsse, Kommissionen 

  

informelle adhoc 

Wissensgenerie-

rung 

  

Dabei handelt es sich um den "kurzen" 

Dienstweg. z.B. bei Unklarheiten Googeln, 

Kollegen anrufen, etc. 

  
Verwaltungs-

struktur 
  

Verwaltungsstruktur bezieht sich auf 

strukturelle Gegebenheiten, d.h. z.B. auf 

die Anzahl der Mitarbeiter, etc. 

2_Praktiken der 

Legitimierung 
    

Ursprung Handlungsauftrag, Handlungs-

rechtfertigung 

  

Begründung für 

das Durchfüh-

ren/Ausbleiben 

von Maßnahmen 

    

    Vorbildfunktion   

    Finanzielle Effekte 

Kosten einsparen, steigende Kosten, Wirt-

schaftlichkeit und Unwirtschaftlichkeit 

von Klimaschutzmaßnahmen 

    
Erwartungen der 

Stadtgesellschaft 

Speziell in Bezug auf Klimaschutz, Druck 

durch Bürger, Unternehmen und Interes-

sensgruppen 

    
Freiwillige Selbst-

verpflichtung 
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Einhalten gesetzli-

cher Vorgaben 
  

    
Wirtschaftsförde-

rung 
  

    

Imagepflege und 

Standortwettbe-

werb 

Attraktivität der Stadt, Ausbauen und hal-

ten der Spitzenposition 

    

Reaktion auf In-

nenproblem; Lo-

kale Problemstel-

lung, lokaler Prob 

Emissionen, Gesundheit, Wohlbefinden 

    

Globale Verant-

wortung/Allgemei-

ner Klimaschutz 

  

    
Lernen "lesson dra-

wing" 

Wir machen es, weil es andere machen; 

Orientierung an externen Beispielen und 

abgucken 

3_ Praktiken der 

Darstellung von 

Wissen 

    
Formen der Darstellung von Wissen, z.B. 

Berichte oder Konzepte 

  
Programme & 

Strategien 
    

    
Klimaschutzkon-

zept 
  

    
Klimaanpassungs-

konzept 
  

4_Schaffung von 

objektivem/ ob-

jektiviertem Wis-

sen 

    

Was wird als objektives Wissen anerkannt, 

das können z.B. Modellierungen, Simulati-

onen, etc. sein.  

  
Quantifizierung 

und Modellierung 
  

CO2-Monitoring, Bilanzierung ("Ton-

nenideologie"), rechnerbasierte Modelle 

und Simulationen, 

 

  

 

Ort legitimer Wissensproduktion und 

Wahrheitsfindung ist die Wissenschaft 

  

empirische Erfah-

rungsbildung (der 

Veränderung der 

Flora und Fau 

  

Paleoklimatologie bzw. historische Klima-

forschung; Hitzesommer, geographische 

Lage 

5_ Anerkannte 

Experten 
    Wer wird als Experte anerkannt? 

  

Institutionali-

sierte Kompetenz 

und Glaubwür-

digkeit 

  

Sonderstelle mit Sonderwissen, Subjekti-

vierung der Objektivierung, Personalisie-

rung der Wahrheit über den Klimawandel 

6_ Praktiken der 

öffentlichen Wis-

sensvermittlung 

    
Schaffung von Transparenz, Information 

der Öffentlichkeit 

  
Partizipation & 

Transparenz 
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Klimaschutz       

  Verkehr     

  
Globale Verant-

wortung 
    

  
Klimawandel 

vermeiden 
  

Verantwortung für die globale Umwelt lo-

kal wahrnehmen, CO2-Austoß senken 

  

Energieversor-

gung klimaneut-

ral sichern 

  
Lokale Energieversorgung sichern (zu ei-

nem angemessenen Preis) 

Klimaanpassung     
Lokale Bewältigung der Folgen des Kli-

mawandels 

  
Folgen für den 

Menschen 
    

  Biodiversität     

Stadtplanung       

Verwaltungshan-

deln 
    

Verwaltungshandeln bezieht auf konkretes 

Vorgehen innerhalb der Verwaltung. 

 


